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218. Sitzung 

Bonn, den 22. Mai 1980 

Beginn: 9.01 Uhr 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Ich darf zunächst mitteilen, daß als Mitglieder des 
Verwaltungsrats der Lastenausgleichsbank die 
Fraktion der CDU/CSU den Abgeordneten Dr. Alt-
hammer und die Fraktion der SPD den Abgeordne-
ten Dr. Schachtschabel zur Wiederwahl vorgeschla-
gen haben. Ist das Haus mit diesen Vorschlägen ein-
verstanden? — Ich sehe und höre keinen Wider-
spruch. Damit sind die Abgeordneten Dr. Altham-
mer und Dr. Schachtschabel gemäß § 7 Abs. 4 des 
Gesetzes über die Lastenausgleichsbank als Mitglie-
der des Verwaltungsrates der Lastenausgleichsbank 
gewählt. 

Es liegt Ihnen eine Liste von Vorlagen mit dem 
Stand vom 8. Mai 1980 vor, die keiner Beschlußfas-
sung bedürfen und die gemäß § 76 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung den zuständigen Ausschüssen über-
wiesen werden sollen: 

Neunter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" (Drucksache 8/3788) 

zuständig: 

Ausschuß für Wirtschaft (federführend) 
Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Haushaltsausschuß 

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes für den Zeitraum 1980 bis 1983 
Sonderrahmenplan 1977 bis 1980 (Drucksache 8/3843) 

zuständig: 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (federführend) 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Haushaltsausschuß 

Bericht der Bundesregierung über die Integration in den Europäi-
schen Gemeinschaften (Drucksache 8/3928) 

zuständig: 

Auswärtiger Ausschuß (federführend) 
Haushaltsausschuß 

Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen der Körper-
schaftsteuerreform auf die Berlin-Darlehen nach den Of 16 und 17 
des Berlinförderungsgesetzes (Drucksache 8/3930) 

zuständig: 

Finanzausschuß (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 
Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen 
Haushaltsausschuß 

Unterrichtung durch die Bundesregierung betr. Europäische Hoch-
schulpolitik (Drucksache 8/3963) 

zuständig: 

Ausschuß für Bildung und Wissenschaft (federführend) 
Auswärtiger Ausschuß 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Erhebt sich gegen die vorgeschlagenen Überwei-
sungen Widerspruch? — Ich stelle fest, daß das nicht 
der Fall ist. 

Ferner soll nach einer interfraktionellen Verein-
barung Punkt 5 der Tagesordnung abgesetzt wer-
den. Ist das Haus mit der so geänderten Tagesord-
nung einverstanden? — Ich sehe und höre auch 
hierzu keinen Widerspruch. Dann ist so beschlos-
sen. 

Bei der Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte 
muß ich Sie um etwas Geduld bitten. Ich rufe die Ta-
gesordnungspunkte 1 bis 4 auf: 

1. a) Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der SPD und FDP eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Steuer-
entlastung und Familienförderung (Steu-
erentlastungsgesetz 1981 — StEntlG 
1981) 

— Drucksache 8/3701 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses 
(8. Ausschuß) gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung 

— Drucksache 8/4083 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Carstens (Emstek) 

bb) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

— Drucksachen 8/4021, 8/4031 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Gobrecht 
Dr. Langner 

(Erste Beratung 206. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zum Abbau der heimlichen Steu-
ererhöhungen und zur Entlastung der Fa-
milien (Steuer- und Familienentlastungs-
gesetz 1981) 

— Drucksache 8/3666 — 
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aa) Bericht des Haushaltsausschusses 

(8. Ausschuß) gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung 

— Drucksache 8/4084 — 

Berichterstatter: . 

Abgeordneter Löffler 

bb) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

— Drucksache 8/4032 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Gobrecht 
Dr. Langner 

(Erste Beratung 206. Sitzung) 

c) Zweite Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zum Ab-
bau der heimlichen Steuererhöhungen und 
zur Entlastung der Familien (Steuer- und 
Familienentlastungsgesetz 1981) 

— Drucksache 8/3902 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses 
(8. Ausschuß) gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung 

— Drucksache 8/4084 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Löffler 

bb) Beschlußfassung und Bericht des Fi-
nanzausschusses (7. Ausschuß) 

— Drucksache 8/4032 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Gobrecht 
Dr. Langner 

(Erste Beratung 210. Sitzung) 

d) Zweite Beratung des vom Bundesrat ein-
gebrachten Entwurfs eines Steuerentla-
stungsgesetzes 1980 

— Drucksache . 8/3456 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses 
(8. Ausschuß) gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung 

— Drucksache 8/4084 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Löffler 

bb) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

— Drucksache 8/4032 —

Berichterstatter: 
Abgeordnete Gobrecht 
Dr. Langner 

(Erste Beratung 200. Sitzung) 

e) Zweite Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Familienförderung 

— Drucksache 8/3143 —  

aa) Bericht des Haushaltsausschusses 
(8. Ausschuß) gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung 

— Drucksache 8/4085 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr, Rose 

bb) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Jugend, Familie und 
Gesundheit (13. Ausschuß) 

— Drucksache 8/4008 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Jaunich 

(Erste Beratung 199. Sitzung) 

f) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Einführung eines Fami-
liengeldes (Bundesfamiliengeldgesetz — 
BFGG) 

— Drucksache 8/3443 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses 
(8. Ausschuß) gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung 

— Drucksache 8/4085 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Rose 

bb) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Jugend, Familie und 
Gesundheit (13. Ausschuß) 

— Drucksache 8/4008 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Jaunich 

(Erste Beratung 199. Sitzung) 

g) Zweite Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes über Fa-
miliengeld für Nichterwerbstätige (Fami-
liengeldgesetz — FamGG) 

— Drucksache 8/3577 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses 
(8. Ausschuß) gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung 

— Drucksache 8/4085 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Rose 

bb) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Jugend, Familie und 
Gesundheit (13. Ausschuß) 

— Drucksache 8/4008 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Jaunich 

(Erste Beratung 199. Sitzung) 

2. Zweite und dritte Beratung des Entwurfs ei-
nes Fünften Gesetzes zur Änderung des 
Wohngeldgesetzes 

— Drucksachen 8/3702, 8/3766, 8/3903 — 
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a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-

schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/4086 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Hauser 
(Bonn-Bad Godesberg) 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau (15. Ausschuß) 

— Drucksache 8/4011 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Waltemathe 
Dr. Möller 

(Erste Beratung 206./208./210. Sitzung) 

3. Zweite und dritte Beratung des Entwurfs ei-
nes Gesetzes zur Änderung und Vereinfa-
chung des Einkommensteuergesetzes und 
anderer Gesetze 

— Drucksachen aus 8/3688, 8/3616 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/4012 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Löffler 

b) Dritte Beschlußempfehlung und Dritter 
Bericht des Finanzausschusses (7. Aus-
schuß) 

— Drucksache 8/4007 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Kühbacher 
Dr. von Wartenberg 

(Erste Beratung 206. Sitzung) 

4. a) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Abschaffung der Spiel-
karten-, Zündwaren- und Essigsäure

-

steuer 

— Drucksache 8/3687 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses 
(8. Ausschuß) gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung 

— Drucksache 8/4014 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Löffler 

bb) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3964 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter von der Heydt 
Freiherr von Massenbach 

(Erste Beratung 206. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von den Abgeordne-
ten von der Heydt Freiherr von Massen-
bach, Dr. Langner, Pfeffermann, Dr. Becker 
(Frankfurt), Dr. Möller, Landré, Schröder 
(Lüneburg), Lampersbach, Dr. Hornhues, 

Dr. Kraske, Gerster (Mainz), Milz, Krey, Fei-
nendegen, Kolb, Dr. Sprung, Pohlmann, Dr. 
Zeitel, Dr. Köhler (Duisburg), Schmitz (Baes-
weiler), Hauser (Krefeld), Dr. Friedmann, 
Dreyer, Frau Will-Feld, Dr. Hoffacker, Dr. 
Rose, Dr. Waigel, Neuhaus, Glos, Dr. Hennig, 
Wohlrabe, Stommel, Stutzer, Dr. Laufs, Spil-
ker, Dr. George, Würzbach, Dr. Voss, Pieroth, 
Dr. Meyer zu Bentrup, Dr. Pfennig, Dr. von 
Wartenberg, Dr. von Geldern, Vogt (Düren) 
und Genossen und der Fraktion der CDU/ 
CSU eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Vereinfachung des deutschen Steuer-
rechts 

— Drucksache 8/2726 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses 
(8. Ausschuß) gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung 

— Drucksache 8/4014 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Löffler 

bb) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3964 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter von der Heydt 
Freiherr von Massenbach 

(Erste Beratung 164. Sitzung) 

Meine Damen und Herren, damit sind Sie über die 
Gegenstände der Beratungen zunächst im Bilde. Im 
Ältestenrat ist verbundene Debatte der Punkte 1 bis 
4 der Tagesordnung vereinbart worden. 

Darf ich zunächst fragen, ob einer der Herren Be-
richterstatter das Wo rt  wünscht? — Herr Dr. Lang-
ner zu Punkt 1 der Tagesordnung. 

Dr. Langner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In der wahrscheinlich letzten 
großen halbtägigen Steuerdebatte dieser Wahlpe

-

riode darf von seiten der Berichterstattung ein Wort 
zum Steuergesetzgebungsverfahren in den letzten 
dreieinhalb Jahren nicht fehlen. 

Nach der Regierungserklärung vom Dezember 
1976 sollte Steuerentlastungsgesetzgebung in grö-
ßerem Umfang in dieser Wahlperiode eigentlich 
nicht stattfinden. Konjunkturpolitische Gründe ei-
nerseits sowie Geldentwertung und Progressions-
wirkung andererseits haben aber tatsächlich dazu 
geführt, daß die zentralen Gesetze der direkten Be-
steuerung zur jährlichen Anpassung angestanden 
haben. Die Lage der öffentlichen Kassen hat zu zwei 
Satzanpassungen und eine EG-Richtlinie zu einer 
Totalrevision des Umsatzsteuerrechts geführt. 

(Unruhe bei der SPD) 

Der Finanzausschuß war in Permanenz in der 
Steuergesetzgebung tätig, oft unter großem politi-
schen und Zeitdruck. Neue Rechtsfiguren, nicht im-
mer bis ins letzte durchdacht, aber zur Entlastung 
der Bürger ersonnen, wie z. B. Tariffreibetrag, Kin-
derbetreuungskostenabzugsbetrag, jetzt ein neuer 
Kindergrundfreibetrag und ein Kinderausgleichs- 
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betrag, haben und werden die Gesetzesanwendung 
nicht gerade erleichtern. 

Als Berichterstatter für zwei der großen Entla-
stungsnovellen in dieser Wahlperiode meine ich, in 
der neuen, der 9. Wahlperiode, brauchten wir ein 
Weniger an Gesetzgebung — der Menge nach —, 

aber ein Mehr an Vereinfachung und eine anpas-
sungsfähige Tarif- und Freibetragsgestaltung. Ein 
zentrales Steuergesetz aus einem Guß, etwa in der 
Mitte der Wahlperiode, wäre sicher vorzuziehen. 
Die Verwaltung hätte für einen ausgereiften Ent-
wurf ein Jahr Zeit, dem in der Regierungserklärung 
die Richtpunkte vorzugeben wären. Der Finanzaus-
schuß sollte sich die Zeit des zweiten Jahres neh-
men und Tarif und Freibeträge so gestalten, daß sich 
eine weitere Gesetzgebung erübrigt. Der ansonsten 
auch für Geld, Währung und Kredit zuständige Aus-
schuß brauchte für den Rest der Wahlperiode kei-
neswegs arbeitslos zu werden. So manche EG-Richt-
linie verdiente frühere sorgfältige Beachtung. 
Schließlich würden wir auch gern an den Debatten 
hier im Plenum öfters teilnehmen und nicht dau-
ernd im Finanzausschuß parallel tagen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen 
Sie mich ein paar den schriftlichen Bericht, der not-
wendigerweise ja knappgehalten sein muß, ergän-
zende Bemerkungen zum Thema Steuer und Fami-
lie, zum Thema Kind und Steuer machen. 

Ob ledig oder verheiratet, das kann nach deut-
schem Einkommensteuerrecht einen großen Unter-
schied für die Höhe der zu entrichtenden Steuer 
ausmachen. Bei unterschiedlich hohem Einkommen 
von Eheleuten bricht der Splitting-Tarif die Progres-
sionsspitze des höher verdienenden Ehegatten; eine 
segensreiche, eine ehefördernde Sache. Ob mit oder 
ohne Kinder verheiratet, macht jedoch kaum einen 
Unterschied nach geltendem Steuerrecht. Da aber 
die Besteuerung nach Leistungsfähigkeit erfolgen 
soll, verwundert das zunächst. Der Unterhalt von 
Kindern vermindert die Leistungsfähigkeit ganz er-
heblich. Die CDU/CSU-Opposition trägt dem in ih-
ren Entwürfen durch den Vorschlag von Kinderfrei-
beträgen Rechnung. 

Auch die Ausschußmehrheit hat die Unhaltbar-
keit der derzeitigen Rechtslage auf Dauer gespürt. 
In den Begründungen für ihren Kinderfreibetrag 
führte sie in den Beratungen mehrfach an, der Zu-
sammenhang von Besteuerung und Kindesentla-
stung dürfe dem Steuerbürger nicht verlorengehen. 
Da aber das Kindergeld durch die Arbeitsämter aus-
gezahlt werde, sei dies heute der Fall. Durch den Ab-
zug eines Betrages, der sich aus dem Kindergrund-
freibetrag ergibt — 30 DM im Monat —, werde der 
Zusammenhang zwischen Besteuerung und Kindes-
entlastung wiederhergestellt. So die Begründung 
der Ausschußmehrheit. 

Man sollte demgegenüber nicht von der Hand 
weisen, was die CDU/CSU-Opposition dem in den 
Beratungen entgegenzuhalten hatte: Mit dem Kin-
derfreibetrag wird das erwünschte Ergebnis, näm-
lich den Zusammenhang zwischen Besteuerung und 
Belastung durch Kinder herzustellen, auf sehr viel 
unkompliziertere Weise erreicht. Die Opposition ar-
gumentiert: Für 60 % der Steuerpflichtigen bringt es  

mindestens dieselbe Entlastung. Einige wenige wer-
den etwas mehr — sie zahlen aber auch mehr an 
Steuern —, einige wenige werden etwas weniger als 
durchschnittlich entlastet — sie zahlen aber auch 
viel weniger Steuern. Ein gleichzeitig anzuhebendes 
Kindergeld schafft die egalitäre Komponente in die-
sem Mischsystem. 

Bei der durchgeführten Anhörung ist der Kinder-
freibetrag — das ist richtig — nur von wenigen Ver-
bänden begrüßt worden. 

(Meinike [Oberhausen] [SPD]: Vom BDI!) 

— Unter anderem. Es waren mindestens auch noch 
zwei weitere Verbände, Herr Kollege. 

Gegen den Kindergrundfreibetrag aber — jetzt 
kommen wir zu der anderen Seite; ich hoffe, da blei-
ben Sie genauso lustig — sind so viel gewichtige, aus 
der Praxis erwachsene Einwände vorgebracht wor-
den, daß die Kritik, die auch die SPD-Länderfinanz-
minister im Bundesrat an dieser Neuschöpfung vor-
gebracht haben, eindrucksvoll bestätigt wurde. All-
gemein würde einer Anhebung des Kindergelds von 
seiten der Verbände der Vorzug gegeben. Bund und 
Länder, so wurde argumentiert, sollten ihre Finanz-
verteilungsprobleme nicht auf dem Rücken der Fa-
milien mit Kindern austragen, meinten einige Ver-
bandsvertreter. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. 

Naturgemäß hat der Kindergrundfreibetrag 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Eine steuerliche Mißgeburt!) 

als steuerliche Neuschöpfung — in der publizisti-
schen Diskussion hat man weniger neutrale Formu-
lierungen gehört und gelesen — einen breiten Raum 
in den Beratungen des Ausschusses eingenommen. 
Die Schöpfer dieses Kindergrundfreibetrags, der 
praktisch wie ein von der Steuerschuld abgezogenes 
Kindergeld wirkt, haben sich bemüht, dessen Wir-
kungen durch den sogenannten Kinderausgleichs

-

betrag auch auf die Empfänger von Sozialleistungen 
auszudehnen. So perfektionistisch diese Regelung 
auch angelegt ist, es bleiben dennoch ca. 1,3 Millio-
nen Kinder ganz oder teilweise unberücksichtigt. 
Auf eindringliches Fragen im Ausschuß hin sind die 
Zahlen von seiten der Regierung genannt worden. 
Etwa 550 000 Kinder erhalten danach nichts, weil 
ihre lohn- oder einkommensteuerpflichtigen Eltern 
tatsächlich nach Berücksichtigung der Freigrenzen 
und Freibeträge keine Lohn- oder Einkommen-
steuer zu zahlen haben. Eine halbe Million Kinder 
erhalten aus diesem Grunde nichts. 

Ca. 300 000 Kinder von Eltern, die weniger Steu-
ern zahlen, als für den Abzugseffekt erforderlich ist, 
werden nur beschränkt begünstigt. Für ca. 20 000 
Kinder, z. B. von Studentenehepaaren, kommt weder 
der Kindergrundfreibetrag noch der Kinderaus-
gleichsbetrag zur Anwendung. Ebenfalls unberück-
sichtigt bleiben die etwa 430000 Erst- und Zweitkin-
der von Sozialrentnern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser 
Steuer- und Transferleistungssystem ist offenbar 
schon so kompliziert geworden, daß eine erklärter-
maßen auf gleichmäßige Wirkung konzipierte Ge- 
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setzgebung dennoch rund 10% aller Kinder nicht er-
faßt. 

Am Rande hierzu sei bemerkt, daß mit Ausnahme 
der Erst- und Zweitkinder von Sozialrentnern, die 
einen erheblich über den Erst- und Zweitkinder-
geldsätzen liegenden Kindergeldzuschuß erhalten, 
der Vorschlag der Kindergelderhöhung, wie er im 
CDU/CSU-Entwurf vorgesehen ist, alle Kinder 
gleichmäßig erfaßt hätte. 

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, 
daß in der Anhörung der Vertreter des Landes 
Rheinland-Pfalz darauf aufmerksam machte, daß er 
keinen Unterschied darin sehe, ob das Kindergeld in 
§ 3 des Einkommensteuergesetzes als steuerfreie 
Einnahme behandelt werde oder ob Kinderfreibe-
träge gewährt würden. Die Begründung dazu: Ein in 
der Spitze mit 56% Besteuerter müsse für 100 DM 
steuerfreies Kindergeld mehr als 200 DM Bruttoein-
kommen verdienen, bevor er denselben Nettoeffekt 
damit erreicht. 

Ich muß einen weiteren Gesichtspunkt zum 
Thema Familie und Steuern bzw. Kind und Steuern, 
der im Ausschuß erörtert wurde, hinzufügen. Er 
hängt mit dem Kinderbetreuungskostenabzugs-
betrag zusammen. Zu diesem selbst möchte ich 
nichts sagen; über ihn ist in diesem Hause ja breit 
und kontrovers diskutiert worden. Aber ich muß auf 
eine Konsequenz aufmerksam machen, die mit sei-
ner Abschaffung zusammenhängt — die Abschaf-
fung ist im Koalitionsentwurf vorgesehen —, eine 
Konsequenz, die in der Öffentlichkeit bislang kaum 
bemerkt wurde. Es geht um die Hausgehilfin. 

Nach § 33 (alt) des Einkommensteuergesetzes 
konnten 1200 DM geltend gemacht werden, wenn 
zum Haushalt des Steuerpflichtigen drei Kinder 
oder bei beiderseitiger Erwerbstätigkeit der Eltern 
zwei Kinder gehörten. Dann kam das Verfassungs-
gerichtsurteil, das die Beschränkung der Kinderzahl 
bei den erwerbstätigen Eltern verbot. Darauf haben 
wir das Problem durch den Kinderbetreuungsko-
stenabzugsbetrag mitgelöst. Wenn dieser jetzt, wie 
im Koalitionsentwurf vorgesehen, ersatzlos gestri-
chen wird, kann eine Haushaltshilfe steuerlich 
nicht mehr berücksichtigt werden. Das könnte man 
fast eine antiemanzipatorische Gesetzgebung nen-
nen; denn viele Frauen möchten heute einer Teil-
zeitbeschäftigung nachgehen und sich im Haushalt 
durch Hilfe entlasten. Sie bieten solchen, die gerne 
im Haushalt arbeiten oder aber im Haushalt arbei-
ten müssen — etwa weil sie noch kleinere Kinder 
mitbringen —, einen weiteren Arbeitsplatz, und sie 
können trotzdem beruflich zum Teil tätig sein. Un-
ser Steuerrecht sollte nicht ignorieren, was sich in 
der Gesellschaft vernünftig und praktisch entwik-
kelt. 

Obwohl die Familienkomponenten des Steuerpa-
kets in den Ausschußberatungen den breitesten 
Raum einnahmen, bleiben das Herzstück doch die 
Tarif- und Freibetragsänderungen. Hier haben 
sich die politischen Standpunkte angenähert. Noch 
in der Regierungserklärung vom Dezember 1976 
hatte der Kanzler angekündigt, daß er aus dem Tarif-
bericht in dieser Wahlperiode keine Konsequenzen 
ziehen könne und wolle. Wie bekannt, hat die CDU/  

CSU-Opposition hier von Anfang an einen anderen 
Standpunkt eingenommen. Wie aber auch bekannt, 
hat die Regierung — jetzt schon im dritten Steuerpa-
ket dieser Wahlperiode — den Weg von Freibe-
trags- und Tarifänderungen mit beschritten. 

Im unteren Progressionsbereich — bis 60 000 DM 
— sehen Koalitions- und Oppositionsentwurf Entla-
stungen vor, die zu einer Senkung der Durch-
schnitts- und der Spitzensteuersätze führen. Nach 
dem Koalitionsentwurf erfährt aber knapp die 
Hälfte der Lohnsteuerzahler, die noch allein in der 
Proportionalzone besteuert wird, keine Tarifentla-
stung; denn der Erhöhung des Grundfreibetrages 
steht die Abschaffung des Tariffreibetrags gegen-
über. 

Demgegenüber bewirkt die Absenkung des Ein-
gangssteuersatzes von 22 % auf 21 % nach dem 
CDU/CSU-Entwurf eine zusätzliche Entlastung der 
kleinen Lohnsteuerzahler. Die Opposition erblickt 
— so führte sie in den Ausschußberatungen aus — 
in  dieser Maßnahme einen ersten Schritt in Rich-
tung auf einen durchgehend progressiven Einkom-
mensteuertarif mit niedrigem Eingangssteuersatz. 

Obwohl sich also im Tarif- und Freibetragsbereich 
die politischen Positionen angenähert haben, ob-
wohl etwa bezüglich des Weihnachtsfreibetrags in 
beiden Entwürfen gleichlautende Anträge enthal-
ten sind, empfiehlt Ihnen der Ausschuß heute, beide 
Entwürfe alternativ zur Abstimmung zu stellen, vor 
allen Dingen deswegen, weil diesen Entwürfen im 
Bereich der Familien- und Kinderentlastung grund-
sätzlich verschiedene Konzeptionen zugrunde lie-
gen. Das macht die Alternative darüber, wie heute 
abgestimmt werden kann, klarer. Das hat für das Se-
kretariat des Ausschusses natürlich eine Mehrar-
beit bedeutet. Es mußten für heute zwei Ausschuß-
berichte erstellt werden. Für die vorzügliche Arbeit, 
die im Laufe der Beratungen und bei der Erstellung 
der Berichte von seiten des Sekretariats des Finanz-
ausschusses geleistet wurde, darf ich — insoweit si-
cherlich im Namen aller Mitglieder des Ausschus-
ses — herzlich Dank sagen. 

(Beifall) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Meine Damen 
und Herren, weitere Wortmeldungen der Damen 
und Herren Berichterstatter liegen nicht vor. Dann 
eröffne ich die allgemeine Aussprache. Das Wo rt 

 hat der Herr Abgeordnete Gobrecht. 

Gobrecht (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir eine 
Anleihe, diesmal nicht auf dem Kapitalmarkt, son-
dern in der Literatur. Der Themenbereich, der uns 
heute beschäftigt, könnte in Anlehnung an den Titel 
eines Theaterstücks wie folgt formuliert werden: 

Der Ruf nach Ruhe an der Steuerfront — unter 
herausragender Berücksichtigung der Forde-
rungen nach Steuersenkungen und gleichzeiti-
ger Finanzierung staatlicher Aufgaben, unter 
besonderer Beachtung der wi rtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, des Finanzvolumens, der 
Steuerstruktur, der Steuerharmonisierung 
durch EG-Richtlinien, der Erhöhung des Weih- 
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nachtsfreibetrages, der Tarifänderung, des Kin-
derlastenausgleichs, des Abbaus von Subventio-
nen (mit einer Sonderrolle der Besteuerung der 
Landwirtschaft), aufgeführt von Verbänden und 
Vereinigungen, Parteien, Verwaltungsbürokra-
tien, Landesparlamenten, Landesregierungen, 
dem Bundestag, dem Bundesrat und der Bun-
desregierung der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

(Sehr gut! bei der SPD) 

Trotz aller Länge ist dies der verkürzte Versuch 
der Beschreibung des heutigen Themenbereichs der 
Finanz- und Steuerpolitik, und es ist zugleich der 
Versuch, wenigstens einen Teil derjenigen einzufan-
gen, die alle mitwirken, bis ein Steuergesetz verab-
schiedet wird, und die alle diesen Vorgang nicht ein-
facher, sondern komplizierter machen. Daß sich dies 
entsprechend auf Gesetzesformulierungen auswir-
ken muß, ist sonnenklar. Wer darüber klagt, daß die 
Steuergesetze immer schwieriger geworden seien 
— und diese Klage ist ja in Teilen berechtigt —, hat 
zuvor mit Sicherheit durch seine Forderungen und 
Änderungswünsche diesen Komplizierungsprozeß 
„erfolgreich' mit ausgelöst. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Meine Damen und Herren, schon das Sprichwort 
sagt: Viele Köche verderben den Brei. Ich meine, wir 
sollten nach den Bundestagswahlen erneut mehr als 
einen Gedanken darauf verwenden, den Entschei-
dungsprozeß, der zur Verabschiedung von Steuer-
gesetzen führt, zu überdenken. Denn es ist für einen 
Parlamentarier hier im Deutschen Bundestag nur 
schwer zu akzeptieren, daß nach meist wochenlan-
gen intensiven Beratungen im Finanzausschuß ein 
vom Bundestag verabschiedetes Gesetz vom Bun-
desrat angehalten und in den Vermittlungsaus-
schuß gebracht wird, 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: So sieht die Verfas

-

sung es vor!) 

dessen Ergebnisse nicht nur nach der Melodie „Friß, 
Vogel, oder stirb!" nur angenommen oder abgelehnt 
werden können, sondern in der Regel auch nicht so 
sorgfältig beraten werden konnten, wie dies bezüg-
lich der Beschlüsse des Bundestages zuvor in dessen 
Ausschüssen der Fall war. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Als Beispiel sei hier nur auf den Abzugsbetrag für 
Kinderbetreuungskosten hingewiesen, der ein sol-
ches Vermittlungsergebnis war und der mit dem 
heute vorliegenden Gesetzentwurf der Koalitions-
fraktionen folgerichtig auch wieder abgeschafft wer-
den soll. Es wäre gewiß auch ein Beitrag zur Steuer-
vereinfachung, den Entscheidungsprozeß bei der 
Verabschiedung von Steuergesetzen einfacher und 
durchschaubarer zu machen, und dies hieße, die 
Verabschiedung solcher Gesetze endgültig dem 
Bundestag zu übertragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies wäre, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, auch deswegen richtig, weil über den Bundesrat 
längst nicht mehr der Sachverstand der Länder aus 
der Verwaltung der Steuergesetze in die Steuerge-

setzgebung eingebracht wird, sondern in der Regel 
nur mehr das parteipolitische Interesse als verlän-
gerter Arm der Bundestagsopposition. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Es ist doch Unsinn, 
was er da sagt!) 

— Das ist richtig, es beweist sich immer wieder. Das 
können wir an jedem einzelnen Gesetz nachweisen, 
und auch Sie müßten das eigentlich wissen. 

Ein Beweis dafür — um den gleich anzufügen — 
war  nicht zuletzt die Forderung der Opposition bei 
der Beratung dieses Steuerpakets im Finanzaus-
schuß, zu dem einzuberufenden Hearing über das 
Steuerpaket auch Vertreter des Bundesrates sozusa-
gen als Vertreter einer gesellschaftlichen Gruppe 
einzuladen, als ob der Bundesrat als Verfassungsor-
gan nicht ohnedies ständig, wie eben geschildert, an 
der Gesetzgebung beteiligt wäre. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum 
Steuerpaket 1981 der Koalitionsfraktionen und der 
Bundesregierung, das wir heute verabschieden wol-
len, eine Vorbemerkung: Steuersenkungen sind 
keine Schenkungen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP) 

Wir sagen auch im Wahljahr 1980, die im Steuer- 
und Familienentlastungspaket 1981 enthaltenen 
Steuersenkungen und Erhöhungen von Transferlei-
stungen sollen einerseits die von Zeit zu Zeit erfor-
derliche Anpassung des Einkommensteuer- und 
Lohnsteuertarifs und bestimmter Freibeträge an die 
gestiegenen Einkünfte der Bürger vornehmen, da-
mit nicht nominelle Erhöhungen der Einkünfte zu 
einer real höheren Besteuerung führen. Mit anderen 
Worten: die in einem progressiven Einkommensteu-
ersystem angelegte Besteuerung nach der Lei-
stungsfähigkeit soll ausgewogen erhalten werden. 
Andererseits muß zugleich die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden erhalten bleiben, weil sich die große Mehr-
heit der Bürger einen armen Staat nicht leisten 
kann. Dies ist oft gesagt worden, aber unverändert 
richtig. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieser letzte Gesichtspunkt hat uns deshalb auch 
bewogen, obwohl dies immer unpopulär ist, die Steu-
ersenkungsvorschläge in der Größenordnung von 
immerhin 6,5 Milliarden DM, von Opposition und 
Bundesrat schon für 1980 gefordert, abzulehnen, 
weil dies angesichts der Haushaltslage der Gebiets-
körperschaften zwangsläufig eine Rückführung von 
staatlichen Leistungen und damit eine Scheinbe-
günstigung der Bürger bedeutet hätte. Dieses wäre 
unsolide und unseriös gewesen, und so etwas ma-
chen wir nicht mit. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Lachen 
bei Abgeordneten der CDU/CSU — Dr. 
Schäuble [CDU/CSU]: Da kann man nur 

lachen!) 

— Wenn es um seriöse Finanzpolitik geht, lachen 
Sie regelmäßig, Herr Kollege Schäuble, aber wer zu-
letzt lacht, lacht in der Regel am besten. 
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Zentrale Ansatzpunkte des Gesetzes zur Steuer-

entlastung und Familienförderung sind deshalb aus 
dem Gesichtspunkt einer gerechten Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit zum einen, Steuersen-
kungen im Tarifbereich durch die Erhöhung von 
Freibeträgen bei der Einkommen- und Lohnsteuer 
— vor allem die Erhöhung des Weihnachtsfreibetra-
ges von 400 auf 600 DM schon in diesem Jahr, 
1980 —, zum anderen durch Entlastungsmaßnah-
men für Familien und Alleinstehende mit Kindern 
durch steuerliche Freibeträge und zusätzliche bzw. 
ergänzende staatliche Zahlungen für diejenigen, die 
nicht steuerpflichtig sind. 

Was die Horrorzahlen des verehrten Kollegen Be-
richterstatters von eben anbelangt: Wenn dies rich-
tig wäre, würden diese Zahlen genauso für den von 
Ihnen geforderten Kinderfreibetrag gelten. 

(Zuruf von der SPD: Um so mehr!) 

— Um so mehr kann man sagen. — Das hätte in ei-
nem Bericht, der sachlich sein soll, dann auch gesagt 
werden müssen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist aber ge

-

sagt worden!) 

Da unsere überzeugenden Lösungen sowohl hier 
im Bundestag als auch in der Öffentlichkeit in den 
vergangenen Wochen ausführlich dargestellt wor-
den sind, will ich mich auf das Wesentliche be-
schränken. Da immer zuwenig Geld vorhanden ist, 
setzen wir die Entlastungen in den genannten ent-
scheidenden Bereichen do rt  an, wo sie wirklich nö-
tig sind. Dies ist der Bereich der Ausweitung der 
Proportionalzone bei der Einkommensteuer und 
Lohnsteuer, weil durch die Steigerung der Einkünfte 
vor allem immer mehr Arbeitnehmer in die Progres-
sionszone des Tarifs gerutscht sind, wo sie nicht hin-
gehören. Wir erreichen damit, daß 1981 wieder über 
die Hälfte der Arbeitnehmer nur proportional be-
steuert werden. 

Wir setzen im Tarifbereich die Steuersenkung vor 
allem im Anfangsprogressionsbereich fort, so daß 
auch die große Mehrheit der Arbeitnehmer und al-
ler anderen mittleren Verdiener entlastet wird, 
denn genau hier liegt der sensible Punkt beispiels-
weise der Facharbeiter, der Angestellten, der klei-
nen und mittleren Selbständigen und der Ehepaare, 
die beide als Arbeitnehmer oder Selbständige Ein-
künfte haben. Hier entlasten wir nach den von mir 
genannten Grundsätzen, um die vorhandenen Mit-
tel zielgerecht einzusetzen, denn wir können und 
wollen kein Geld verkleckern. 

In diesem Bereich mußte auch deshalb angesetzt 
werden, weil es für Sozialdemokraten ganz und gar 
nicht hinnehmbar ist, daß die Lohnsteuerquote, das 
Verhältnis der Lohnsteuereinnahmen zu den B rut-
tolöhnen und -gehältern doppelt so stark steigt wie 
die Erhöhung von Löhnen und Gehältern. Wir Sozi-
aldemokraten lassen jedenfalls nicht zu, daß es 
Sprünge von 20% bei der Erhöhung des Lohnsteuer-
aufkommens gibt, wie es die heutige Opposition in 
ihrer Regierungszeit, ohne mit der Wimper zu zuk-
ken, hingenommen hat. 

Im Bereich der Entlastungsmaßnahmen für Fami-
lien und Alleinstehende mit Kindern sowie der Er-

höhung der Geldleistungen für diese Bürger kommt 
es uns auch darauf an, die beschränkten finanziellen 
Mittel gerecht — d. h. hier: gleichmäßig — zu vertei-
len. Deshalb halten wir am vorgesehenen Kinder-
grundfreibetrag von rund 30 DM im Monat pro 
Kind und Familie fest, den wir möglichst auch allen 
Familien und Alleinstehenden mit Kindern zukom-
men lassen wollen, die nicht steuerpflichtig sind. 
Wir können nämlich nach wie vor nicht einsehen, 
daß Kinder eines Spitzenverdieners dem Staat — 
auf Kosten aller Steuerzahler — fast dreimal so lieb 
und vor allem teuer sein sollen wie Kinder eines 
durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmers. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Deshalb lehnen wir die erneute Forderung nach Ein-
führung allgemeiner Kinderfreibeträge, die wir seit 
1975 überwunden glaubten, mit aller Entschieden-
heit unverändert ab. Diesen Rückfahrschein in die 
50er Jahre, meine Damen und Herren von der Oppo-
sition, müssen Sie sich an den Hut stecken. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Es bleibt mir jedenfalls unerklärlich, wie Sie hinter 
die 1974 getroffene fortschrittliche Entscheidung 
wieder zurückfallen konnten. Aber wahrscheinlich 
hat das etwas mit der gesellschaftspolitischen Rück-
ständigkeit Ihres gegenwärtigen Kanzlerkandidaten 
zu tun. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Da die Opposition von der Koalition in der Fi-
nanzpolitik immer wieder die Quadratur des Krei-
ses forde rt, ohne selbst auch nur einen „runden" 
Kreis zustande zu bringen, muß ich hier eine Bemer-
kung zum finanziellen Umfang unseres Steuerpa-
kets und dem Volumen des Oppositions-Entwurfs 
machen. Denn von der schon dargestellten unseriö-
sen Forderung abgesehen, bereits für 1980 eine Sen-
kung in Höhe von 6,5 Milliarden DM vorzunehmen, 
woran die CDU/CSU im Finanzausschuß auch vo-
rige Woche noch inhaltlich festgehalten hat, meint 
die Opposition im weiteren Entwurf, allein für 1981, 
also für ein Jahr, weitere Steuersenkungen und Aus-
gabenerhöhungen in einer Größenordnung von 17,2 
Milliarden DM vornehmen zu können. Das sind 4,3 
Milliarden DM mehr, als unser Paket vorsieht. 

(Dr. Spöri [SPD]: Unmöglich!) 

Allein dem Bund will die Opposition in diesem ei-
nen Jahr 1981 eine Summe von 9,2 Milliarden DM 
aufladen. Dagegen belastet unser Paket den Bund 
1981 mit 5,45 Milliarden DM und 1982 mit 2,6 Milli-
arden DM. Wir verteilen also die Belastungen für 
die öffentlichen Haushalte auf zwei Jahre, weil wir 
mit den Staatsfinanzen vorsichtiger und solider um-
gehen. 

(Lachen bei der CDU/CSU - Dr. Möller 
[CDU/CSU]: Das sieht man seit zehn Jah

-

ren! — Weitere Zurufe von der CDU/ 
CSU) 

— Das sieht man an den Ergebnissen der wirtschaft

-

lichen Prosperität und am sozialen Frieden in der 
Bundesrepublik Deutschland. Vergleichen Sie das 
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bitte einmal mit anderen Industriegesellschaften, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wenn man diese Belastungsforderungen der Op-
position für die Haushalte zur ständigen Kritik an 
der Staatsverschuldung in Beziehung setzt, dann 
wird klar, mit welcher Doppelstrategie — man muß 
wohl sagen: mit welcher Doppelzüngigkeit — von 
der Opposition hier gearbeitet wird. 

(Dr. Spöri [SPD]: Bewußtseinsspaltung!) 

Aber die Wähler kriechen der CDU/CSU nicht auf 
diesen Leim. Das hat nicht zuletzt die Wahl in Nord-
rhein-Westfalen bewiesen. 

(Schleifenbaum [FDP]: Was sollen wir erst 
dazu sagen? — Heiterkeit und Beifall bei 

der CDU/CSU) 

— Was die Liberalen zu sagen haben, werden sie si-
cherlich an diesem Pult sagen; dessen bin ich sicher. 
— Sozialdemokraten jedenfalls machen — zusam-
men mit den Freien Demokraten, Herr Kollege 
Schleifenbaum — eine ordentliche Finanzpolitik, 
die - das ist zugegeben — eine schwierige Grat-
wanderung zwischen Steuer- und Haushaltspolitik 
ist. Dafür verdient der zur Entlastung der Lohn- und 
Einkommensteuerzahler entschlossene Bundesfi-
nanzminister Matthöfer Unterstützung. Die sozial-
demokratische Bundestagsfraktion gibt sie ihm und 
der Bundesregierung in vollem Umfang. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Möller [CDU/ 
CSU]: Kein Beifall bei der FDP!) 

Das heute zur Entscheidung anstehende Steuer-
paket 1981 der sozialliberalen Koalition setzt ihren 
Weg in der Steuerpolitik mit Konsequenz und Ste-
tigkeit fort, der durch die Eckpunkte Steuergerech-
tigkeit und Besteuerung nach der Leistungsfähig-
keit einerseits sowie ausreichende finanzielle Aus-
stattung von Bund, Ländern und Gemeinden ande-
rerseits vereinfacht beschrieben werden kann. Die 
unsinnige Behauptung der Opposition — sie wird 
erst jetzt wieder in dem ominösen Doppelprogramm 
von München und Berlin aufgenommen — von ei-
nem „Marsch in den Steuer- und Abgabenstaat" wird 
durch die Fakten widerlegt und ist überdies unlo-
gisch, unlogisch schon allein deshalb, weil in einem 
Steuergesetz nicht ein Komma — ich habe das zu 
Anfang bereits beklagt — ohne Zustimmung des 
Bundesrates, des in diesem Fall — verfassungsän-
dernd — verlängerten Arms der Bundestagsopposi-
tion, geändert werden kann. Wenn diese dummer-
haftige Behauptung richtig wäre, müßte sich die Op-
position selber an den Ohren ziehen. Denn jeder 
Schritt dieses angeblichen Marsches ist mit Ihrer 
Zustimmung erfolgt. 

(Kühbacher [SPD]: Anders kommt sie aus 
dem Sumpf nicht mehr raus!) 

Aber, wie gesagt, Fakten und Zahlen sprechen 
eine andere Sprache. So sagt die Steuerquote, der 
Anteil der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und 
Gemeinden am Bruttosozialprodukt, eindeutig aus, 
daß die Steuerpolitik der letzten zehn Jahre für ein 
Gleichmaß der steuerlichen Belastung der Bürger 
gesorgt hat. Die Steuerquote hat in allen Jahren des 

Bestehens der Bundesrepublik Deutschland immer 
um 24% gependelt. 

(Zuruf des Abg. Dr. von Wartenberg [CDU/ 
CSU]) 

Die unwahrhaftige Bezeichnung, ja Disqualifizie-
rung der Bundesrepublik Deutschland als Steuer- 
und Abgabenstaat wird dadurch eindeutig wider-
legt. 

Allerdings hat es aus unserer Verpflichtung, für 
mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen, Umverteilun-
gen innerhalb des Steuersystems gegeben, die der 
Opposition nicht in den Kram passen und die wenig-
stens zu einem Teil das Gerechtigkeitsgefälle, das 
die sozialliberale Koalition auch im Bereich der 
Steuergesetze bei ihrem Amtsantritt vorfand, etwas 
abgebaut hat. 

Die Steuergesetzgebung der sozialliberalen Koali-
tion hat darüber hinaus konkrete Beiträge für die 
langfristige Sicherung und Finanzierung staatlicher 
Aufgaben durch eine Verbesserung der Steuerstruk-
tur, d. h. des Verhältnisses des Anteils der direkten 
und der indirekten Steuern am Gesamtsteuerauf-
kommen, geleistet. So ist der Anteil der direkten 
Steuern, vor allem der Steuern vom Einkommen, 
durch Steuersenkungen gemindert und der Anteil 
der indirekten Steuern, der Steuern auf die Einkom-
mensverwendung, durch Steuererhöhungen ange-
hoben worden. 

Eine ausgewogene Steuerstruktur wird auch zu-
künftig für die Finanzierung der Gebietskörper-
schaften zu beachten sein. Die Anhebung bestimm-
ter Steuern vom Verbrauch und Aufwand, womit 
möglicherweise zugleich ein gesundheitspolitischer 
Beitrag in bestimmten Bereichen geleistet werden 
kann, ist mittelfristig jedenfalls für mich kein 
Tabu. 

Mit der Verabschiedung des heute vorliegenden 
Steuerpakets 1981, des Steuervereinfachungsgeset-
zes, mit dem drei Bundessteuern aus Vereinfa-
chungsgründen definitiv  abgeschafft werden, mit 
der Verabschiedung verschiedener Vereinfachungs-
vorschriften im Einkommensteuergesetz und in an-
deren Steuergesetzen sowie einer Verbesserung der 
Abschreibung der Anschaffung von Wirtschaftsgü-
tern, die dem Umweltschutz dienen, ist die Gesetz-
gebungsarbeit auf dem Gebiet der Steuerpolitik in 
dieser Legislaturperiode noch nicht beendet. Denn 
die sozialliberale Koalition will auf jeden Fall auch 
noch das Gesetz gegen die Abschreibungsgesell-
schaften verabschieden, wofür morgen der Finanz-
ausschuß des Bundestags die Voraussetzungen 
schaffen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber auch in der 9. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages kann es eine „Ruhe an der Steuerfront" 
nicht geben. Denn dies würde gesellschaftspoliti-
schen Rückgang bedeuten. Und das ist in einer dy-
namischen Industriegesellschaft wie der unseren 
undenkbar. Ich brauche hier nur auf die vielfältigen 
Interessen an einer Änderung der Besteuerung im 
Bereich von Bauen und Wohnen — * 7 b des Ein-
kommensteuergesetzes, Grunderwerbsteuer, Ein- 
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heitsbewertung des Grundvermögens — oder die 
Besteuerung im Zusammenhang mit dem Auto — 
Kraftfahrzeugsteuer, Mineralölsteuer, Kilometer-
und Entfernungspauschale — zu erinnern. 

Zum Schluß. Die SPD hat sich 1971 zugetraut, ein 
ausgefeiltes Konzept zur Steuerpolitik in einem Pro-
zeß breiter demokratischer Willensbildung auf ei-
nem Bundessteuerparteitag zu erarbeiten. Wir So-
zialdemokraten waren damals und sind bis heute die 
einzige Bundespartei, die das auf diese Weise gelei-
stet hat. Es war ein Wagnis, weil eine ganze Reihe 
von Zielen gleichzeitig anzuvisieren war, die über-
dies oft in Konflikt miteinander liegen, nämlich das 
gesellschaftspolitisch Wünschbare — also mehr Ge-
rechtigkeit —, das fiskalisch Nötige — also mehr 
Geld für die öffentlichen Kassen —, das wirtschaft-
lich Erträgliche — also nichts, was wirtschaftliches 
Wachstum, die Investitionsbereitschaft oder die 
Eigeninitiative lähmen könnte — und schließlich 
das politisch Durchsetzbare —, also nichts, was der 
Mehrheit der Bürger nicht plausibel gemacht wer-
den könnte. Danach haben wir Sozialdemokraten 
uns in der Steuerpolitik bisher gerichtet. Dies wer-
den wir auch in den nächsten Jahren mit Zustim-
mung der Bürger für die Bürger tun. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Kreile. 

Dr. Kreile (CDU/CSU): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Die heute zur Abstim-
mung vorliegenden Steuergesetzentwürfe der Bun-
desregierung und der Fraktionen der SPD und der 
FDP werden von ihnen selbst als „Steuerpaket" be-
zeichnet. Walter Kannengießer hat dafür schon im 
November 1979 in der FAZ die sehr viel treffendere 
Bezeichnung „Matthöfers Steuersalat" gefunden. 

(Dr. Spöri [SPD]: Sehr sachlich!) 

Das ist eine liebenswürdige Bezeichnung für ein Ge-
setz, das unordentlich konzipiert ist, groteske Kom-
plizierungen des Steuerrechts schafft und mit dem 
Makel behaftet ist, daß es die Bundesregierung mit 
ihm gar nicht ernst meint, denn sie hat es ganz be-
wußt so gestaltet, daß es so, wie es vorgelegt worden 
ist, niemals im Bundesgesetzblatt erscheinen wird. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

Die heimlichen Steuererhöhungen, seit Jahren 
eine der Geißeln der sozialliberalen Steuerpolitik, 

(Lachen bei der SPD) 

wollte die CDU/CSU durch ihren Gesetzentwurf 
schon für 1980 wenigstens einigermaßen abbauen. 
Doch für 1980 wollte die Bundesregierung die heim-
lichen Steuererhöhungen noch selbst voll verein-
nahmen. Deswegen sollte der Steuerzahler durch 
die Ankündigung von Steuerentlastungen für 1981 
und für 1982 abgelenkt werden. Dieses Entlastungs-
gesetz sollte so nahe an den Wahltag herangerückt 
werden, daß die Entlastungen zwar am Wahltag 
groß herausgestellt werden können, daß aber der 
Bürger erst nach dem Wahltag feststellen kann, wie

-

viel oder wie wenig ihm die Entlastungen tatsäch-
lich in der Lohntüte bringen werden. 

(Kühbacher [SPD]: Haben Sie gerade in den 
Spiegel geguckt?) 

Doch bereits im Dezember 1979, als der von uns 
schon für 1980 beantragte Abbau der heimlichen 
Steuererhöhungen am Widerstand der SPD und der 
FDP gescheitert war, hatte die Union ihr steuerpoli-
tisches Programm für 1981 vorgelegt. Nach meiner 
Auffassung sah sich die Bundesregierung nur da-
durch dem Druck ausgesetzt, Steuerentlastungen in 
ähnlicher Größenordnung und mit ähnlichen Kom-
ponenten vorzuschlagen. 

(Dr. Spöri [SPD]: Egozentrisch!) 

Sie übernahm die geforderte Erhöhung des Weih-
nachtsfreibetrages. Beim Einkommen- und Lohn-
steuertarif gelten die von der CDU/CSU vorgeschla-
genen Änderungen bei allen Fachleuten als ausge-
wogen, als ein Schritt in die richtige Richtung. Der 
Tarifvorschlag der CDU/CSU hat in den Augen der 
Steuerpolitiker der SPD und der FDP einen, aller-
dings entscheidenden Nachteil: Er kommt von der 
Union; deshalb mußte eilig ein anderes Tarifmodell 
geschneidert werden. 

Der Bundesfinanzminister hat der Öffentlichkeit 
in , diesem Zusammenhang ein beachtliches Täu-
schungsmanöver — ich sage das nicht ohne Respekt 
— mit erheblicher Raffinesse vorgeführt. Noch im 
August 1979 bezeichnete er die Forderungen der 
CDU/CSU nach einer Steuersenkung als „unverant-
wortlich", als „mit der Haushaltslage unvereinbar", 
als „unseriös". 

(Dr. Spöri [SPD]: Für 1980!) 

Vorrang, so erklärte er, müsse die Konsolidierung 
des Haushalts haben; man könne nicht beides: die 
Steuern senken und den Haushalt konsolidieren. So 
unzumutbar hoch, erklärte er manchmal, wie die 
Union es immer darstelle, sei die Steuerbelastung 
auch gar nicht. Er machte noch sehr viel mehr Äuße-
rungen solcher Art. — Das hat sich dann schlagartig 
geändert, nachdem ihm offenbar einige Sekretärin-
nen des Ministerbüros einmal ihre Gehaltsabrech-
nungen vorlegten und nachdem in den Koalitions-
zirkeln beschlossen worden war, steuerlichen 
Wahlspeck anzulegen. Inzwischen vergeht keine 
Woche, ohne daß der Bundesfinanzminister von der 
zu hohen Steuerbelastung redet, die dringend abge-
baut werden müsse, ganz so, als hätte nicht die Poli-
tik dieser SPD /FDP-Koalition zu dieser hohen Steu-
erbelastung geführt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn der Bundesfinanzminister jetzt erklärt, aus 
Gründen der Steuergerechtigkeit müsse eine noch 
stärkere Belastung der Steuerzahler verhindert wer-
den, übernimmt er — das begrüßen wir — die jahre-
lang vorgetragenen Argumente der Union, offenbar 
in der Hoffnung, daß der Steuerzahler einem reui-
gen Sünder seine vorangegangenen Sünden ver-
zeiht. Doch ich befürchte, die hier gezeigte Reue ist 
nicht echt; denn gleichzeitig legt er ein Steuerpaket 
vor, von dem er genau weiß, daß es die Union sowie 
sämtliche Bundesländer, auch die von der SPD ge- 
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führten, so nicht akzeptieren können und werden. Er 
erklärte, an diesem Steuergesetz dürfe kein Jota ge-
ändert werden, der Bundestag müsse den Entwurf so 
verabschieden, wie er vorgelegt worden sei. 

Der Bundesfinanzminister betreibt damit eine 
Konfrontationsstrategie, offenbar auch mit dem 
Kalkül, das Entlastungspaket im Vermittlungsaus-
schuß 

(Zuruf von der SPD) 

— ich wiederhole —, offenbar auch mit dem Kalkül, 
das Entlastungspaket im Vermittlungsausschuß 
scheitern zu lassen und so die heimlichen Steuerer-
höhungen, von denen ohnehin nur ein Teil zurück-
gegeben werden soll, in den Kassen des Staates zu 
haben und vor der Öffentlichkeit trotzdem als derje-
nige dazustehen, der Steuersenkungen gewollt 
habe. 

(Kolb [CDU/CSU]: Nach dem Motto „Haltet 
den Dieb!"!) 

Dieses Täuschungsmanöver ist zu ausgeklügelt. Die 
Bürger werden nicht darauf hereinfallen. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Dann 
müssen CDU und CSU im Bundesrat zu

-

stimmen!) 

Wo bleiben denn nun die Argumente, die gegen 
den von der Union bereits für 1980 geforderten Ab-
bau der heimlichen Steuererhöhungen vorgetragen 
worden sind? Ist der Haushalt jetzt saniert? Sind 
nicht sogar neue Belastungen und Risiken im Ge-
folge der Krise von Afghanistan, infolge der Bedro-
hung der Rohstoffversorgung durch den weltweit 
ausholenden Zugriff der Sowjets eingetreten? Die 
Union hatte verantwortungsbewußt angeboten, über 
eine Abstimmung der Haushalts- und der Steuerpo-
litik mit sich reden zu lassen. Die Regierung hat die-
ses Angebot brüsk abgeschlagen. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Na, so

-

was!)  

Wenn die Regierung jetzt erklärt, ein Entlastungs-
volumen von 17 Milliarden DM verkraften zu kön-
nen, so werden wir diese Entlastung im Interesse 
unserer Steuerzahler begrüßen. 

(Zuruf von der SPD: Sie haben doch Mehr

-

belastungen vorgeschlagen!) 

Wir haben doch jahrelang gegen die heimlichen 
Steuererhöhungen gekämpft Ohne unseren Druck 
wären die Entlastungen der letzten Jahre nicht oder 
nicht in diesem Umfang zustande gekommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Jede Mark in den Taschen unserer Bürger ist uns 
lieber als in den Kassen des Staates. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber die Entlastung des steuerzahlendeh Bürgers in 
Höhe von 17 Milliarden DM sollte in der richtigen 
und sachgerechten Art und Weise geschehen, wie 
sie der im Finanzausschuß des Bundestages von SPD 
und FDP bedauerlicherweise abgelehnte Gesetzent-
wurf der Union aufzeigt. 

Der Tarifänderungsvorschlag der CDU/CSU 
stimmt im Entlastungsvolumen mit dem der SPD 
und der FDP fast überein, unterscheidet sich von 
diesem in der Konzeption aber grundsätzlich. 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen 
Entlastungen sind nur kurzfristig angelegt. Sie bie-
ten keine Chance, zu einem durchgehenden Pro-
gressionstarif zu kommen. Die Verlängerung der 
Proportionalzone schafft zwar kurzfristig Entla-
stung, wird aber schon in einem bis zwei Jahren 
durch die Lohn- und Einkommensentwicklung über-
holt sein. Dann werden auch die 10 % aller Arbeit-
nehmer, die jetzt aus der Progression herausgenom-
men werden, dieser wieder unterworfen sein, und 
zwar dann bei einer steileren Progression. 

Damit aber wird das Problem der heimlichen 
Steuererhöhungen nicht entschärft, sondern im Ge-
genteil verschärft. Die Kosmetik, die durch die Ver-
längerung der Proportionalzone kurzfristig erzielt 
wird, erschwert zukünftige Tarifkorrekturen, die auf 
eine Entschärfung der Progression gerichtet sein 
müssen. Der Vorschlag der Union für eine Tarifkor-
rektur, der mit einer Reduzierung des Steuersatzes 
von 22 auf 21 % beginnt und die Progressionskurve 
dann folgerichtig abflacht, ist der entscheidende 
Schritt in die richtige Richtung zu einem durchge-
henden Progressionstarif. 

Unzureichend ist auch die steuerliche Entlastung 
der Familien im Gesetzentwurf der SPD und der 
FDP, wiederum im Gegensatz zu dem Entwurf der 
Union. SPD und FDP wollen den Kinderbetreu-
ungsbetrag abschaffen. Wir wollen ihn so ausgestal-
ten, daß ihn künftig alle Familien mit Kindern gel-
tend machen können. Die bürokratische Nach-
weispflicht, die zu Manipulationen geradezu anreizt, 
muß nicht zuletzt deswegen entfallen, weil sie die 
sozial schwächeren Familien benachteiligt; denn bei 
diesen hat die Eigenbetreuung ein viel größeres Ge-
wicht als die Fremdbetreuung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der statt dessen von der Bundesregierung vorge-
schlagene Kindergrundfreibetrag benachteiligt die 
Familie mit Kindern, die sich in der Progressions-
zone befindet. Für die kleineren und mittleren Ein-
kommensbezieher wird darüber hinaus eine Ver-
schlechterung bei den einkommensabhängigen 
staatlichen Leistungen bewirkt, weil nämlich die 
Einkommensgrenzen z. B. bei den Wohnungsbau-
prämien und Sparprämien sowie diejenigen, die bei 
den BAföG-Mitteln maßgebend sind, faktisch herab-
gesetzt werden. Bürger, die sonst diese Mittel in An-
spruch nehmen könnten, werden aus dem Kreis der 
Begünstigten ausgeschlossen, ohne daß sich ihre 
Lage sozial geändert hat. Der Grundfreibetrag, wenn 
er wirklich käme, schaffte nicht zuletzt wegen des 
sogenannten Halbteilungsgrundsatzes eine gera-
dezu groteske Komplizierung des Steuerrechts. Dies 
haben die Finanzminister der Länder, auch und ge-
rade solche, die der SPD angehören, hart kritisiert. 
Dies haben die im Hearing des Finanzausschusses 
angehörten Sachverständigenverbände beklagt. 
Darüber hinaus hat auch der Bundesbeauftragte für 
Datenschutz, Professor Bull, erhebliche Bedenken 
gegen die von der Bundesregierung vorgeschlagene 
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Regelung wegen der Gefahr einer Diskriminierung 
vorgebracht. 

Alle Einwände dieser Art wurden im Finanzaus-
schuß von SPD und FDP hinweggewischt. Für mich 
war besonders erschreckend, wie brüsk die Bundes-
regierung die Bedenken des Datenschutzbeauftrag-
ten abgetan hat — ganz so, als ob es Datenschutz, 
wenn er einem Gesetzesvorhaben der Bundesregie-
rung lästig sei, nicht geben könne. Erklärlich ist die-
ses Verhalten überhaupt nur, wenn man annimmt, 
daß SPD und FDP schon jetzt sicher sind, daß der 
Kindergrundfreibetrag nicht kommt. Der Gesetzes-
vorschlag hierzu ist nämlich lediglich ein Instru-
ment in der Auseinandersetzung des Bundes mit 
den Ländern darüber, ob und inwieweit sich Länder 
und Gemeinden an der Finanzierung des Kindergel-
des beteiligen. Wenn für den Bundesfinanzminister 
in dieser familienpolitischen Frage die Mitfinanzie-
rung von Ländern und Gemeinden im Vordergrund 
steht und seine Entscheidung für die Kindergrund-
freibeträge dadurch begründet ist, er es also bewußt 
auf ein Vermittlungsverfahren anlegt, dann spricht 
das weder für eine auf das Gemeinwohl und auf die 
sozialen Belange ausgerichtete Haltung noch für 
den Respekt vor der föderativen Finanzverfassung 
der Bundesrepublik. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die CDU/CSU ist nach wie vor der Auffassung, 
daß die Minderung der steuerlichen Leistungsfähig-
keit, die bei den Familien mit Kindern gegenüber 
den Familien ohne Kinder besteht, sich bei der Be-
steuerung niederschlagen muß. Nur die Wiederein-
führung der Kinderfreibeträge, die Wiederherstel-
lung des früheren dualen Systems — Kinderfreibe-
träge einerseits und Sockelgarantien in Form von 
Kindergeld andererseits — kann die relative Ver-
schlechterung der Lage der Familien, die in den letz-
ten Jahren festzustellen war, aufhalten und umkeh-
ren. Mittelfristig sollte angestrebt werden, von den 
steuerlichen Kinderfreibeträgen zu einem Familien-
splitting überzugehen. 

Daß sich eine von SPD und FDP getragene Steuer-
politik dazu ebensowenig durchringen wird wie zu 
einer wirklichen steuerpolitischen Hilfe für die 
freien Berufe, das ist zu befürchten. Mit tönenden 
Worten hat Anfang dieses Jahres zwar die FDP da-
von gesprochen, die Ungleichbehandlung von Ar-
beitnehmern und Selbständigen bei der Behandlung 
der Vorsorgeaufwendungen abzubauen. Gesche-
hen aber ist hier nichts. Daß der gesamte Vorsorge-
bereich hinsichtlich seiner steuerlichen Behandlung 
aus den Fugen geraten ist, wird nicht anerkannt. 
Denn das ist er einerseits durch die ständige Erhö-
hung der Sozialversicherungspflichtabgaben und 
andererseits durch die Weigerung des Gesetzge-
bers, die steuerlichen Höchstgrenzen entsprechend 
anzupassen. Es ist auf die Dauer unerträglich, daß 
gesetzliche Zwangsabgaben auch von den Arbeit-
nehmern aus zuvor versteuerten Einkommen gelei-
stet werden müssen. Auch dieser Bereich ist eine 
Quelle ständiger heimlicher Steuererhöhungen. 
Den Selbständigen, die ihre Beiträge selber voll auf-
bringen müssen, kann eine adäquate Berücksichti-
gung des Teils ihrer Aufwendungen zur Kranken- 

und Altersvorsorge, der bei Arbeitnehmern dem 
steuerfreien Arbeitgeberanteil entspricht, auf die 
Dauer nicht verweigert werden. 

Nahezu völlig leer geht in dem von der Mehrheit 
der SPD und der FDP im Finanzsausschuß so be-
schlossenen Gesetzentwurf der betriebliche Bereich 
aus. Die Anpassung des vermögensteuerlichen Ab-
zuges von Pensionsverpflichtungen an die durch das 
Betriebsrentengesetz veränderte Situation war 
längst geboten. Sie hätte schon 1975 erfolgen müs-
sen und kann jetzt nicht als Erfolgsmeldung darge-
stellt werden. 

(Dr. Spöri [SPD]: Die Betriebe waren in die

-

sem Jahr 1980 im letzten Steuerentla

-

stungspaket dran!) 

— Wir reden von der Übernahme der Ertragsteuer

-

werte in die Vermögensaufstellung, und dieses 
Problem hätte längst behandelt werden müssen. Das 
ist der entscheidende Punkt. 

Die CDU/CSU hat zusätzlich vorgeschlagen, in 
wesentlich stärkerem Maße als bisher die ertrag

-

steuerlichen Werte auch für die Einheitsbewer-
tung des Betriebsvermögens zu übernehmen. Auch 
dies sollte nur ein Einstieg sein, dem als nächster 
Schritt die volle Übernahme dieser Werte ohne eine 
Restwertregelung folgen sollte. Doch selbst dieser 
Einstieg, der bereits mit einer wesentlichen Verein-
fachung des Steuerrechts verbunden wäre, wurde 
von den Koalitionsfraktionen abgelehnt. 

(Zuruf von der SPD: Zu Recht!) 

Dieses Gesetzespaket stellt im wesentlichen den 
Schlußpunkt der Steuergesetzgebung dieser Legis-
laturperiode dar, mit Ausnahme dessen, was in den 
nächsten Tagen noch kommen wird. Zieht man eine 
Bilanz der Steuerpolitik dieser Legislaturperiode, so 
ist festzustellen, daß die Bundesregierung auf dem 
Bereich der Steuerpolitik versagt hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
SPD: Die Resonanz ist hervorragend! — 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Sie hat bei der Aufgabe versagt, die Steuerbelastung 
und Abgaben der Bürger in erträglichen Grenzen zu 
halten. 

Die Entwicklung vom Anfang der 70er Jahre, die 
durch rasches Ansteigen der Steuerbelastung, ins-' 
besondere der Belastung mit direkten Steuern, ge-
kennzeichnet war, hat sich auch in der 8. Legislatur-
periode fortgesetzt. Der Anstieg der Lohnsteuer ist 
schlechthin atemberaubend. 1980 wird erstmals die 
100-Milliarden-DM-Grenze bei der Lohnsteuer 
überschritten sein. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Dieser Lohnsteuerstaat, zu dem wir geworden sind, 
macht sich bei den einzelnen Betrieben bemerkbar. 
Ich habe mir die Zahlen von einem mittelständi-
schen Betrieb mit 103 Arbeitnehmern geben lassen. 
Seit 1969 sind bei diesem Betrieb die Löhne auf 
244,97 % des Basisjahres 1969 gestiegen, während 
die Lohnsteuer auf 391,29 % gestiegen ist. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 
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Noch krasser macht sich dies natürlich bei dem 

einzelnen Arbeitnehmer bemerkbar. Einem Arbeit-
nehmer in Steuerklasse I mit einem Durchschnitts-
einkommen verbleiben nach Abzug der Belastung 
durch direkte und indirekte Steuern und der Sozial-
abgaben von einer Lohnsteigerung von 100 DM 1979 
gerade noch 40,14 DM, also erheblich weniger als 
die Hälfte. In Extremfällen — auch mit solchen muß 
man sich beschäftigen, wenn man sachgerechte 
Steuerpolitik betreibt —, kann, wenn z. B. die Ein-
kommensgrenzen für die Sparförderung überschrit-
ten werden, eine Lohnerhöhung sogar dazu führen, 
daß der Arbeitnehmer weniger als vorher auf dem 
Gehaltskonto hat. 

(Kolb [CDU/CSU]: Das wollen die alles 
nicht wahrhaben! — Dr. Spöri [SPD]: Vor 
1969 waren die Zuwachsraten bei der Lohn

-

steuer weit höher! Lesen Sie einmal die Sta

-

tistik!) 

Der Bund der Steuerzahler hat hierzu ein treffendes 
Beispiel geliefert, bei dem ein lediger Arbeitnehmer 
nach einer Lohnerhöhung von 50 DM 74 Pfennig 
weniger als vorher erhält. 

(Zurufe von der SPD) 

— Sie regen sich darüber auf; auch ich rege mich 
darüber auf. 

(Dr. Spöri [SPD]: Gehen Sie auf die Zeit vor 
1969 ein!) 

— Aber, Herr Spöri, ich würde es auf Grund meiner 
Aufregung ändern und nicht eine solch schlechte 
Steuerpolitik rechtfertigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es war in den letzten Monaten grotesk: SPD und 
FDP haben sich geradezu damit gebrüstet, daß sie 
mit den Steuergesetzen der vergangenen Jahre auf 
Steuereinnahmen in Milliardenhöhe verzichtet hät-
ten. Das hört sich dann so an, als verzichte der Staat 
auf etwas, was ihm zustehe. 

(Zurufe von der SPD: Das haben wir doch 
schon gesagt!) 

Tatsächlich ist es aber umgekehrt ;  denn der Staat 
greift zuerst in die Taschen der Bürger und gibt 
dann zähneknirschend und unter dem Druck der 
Opposition einen Teil — leider nur einen Teil — des 
zuviel Geholten zurück. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Gleichzeitig versucht er aber, sich in anderen Be-
reichen des Steuerrechts schadlos zu halten. 

(Dr. Spöri [SPD]: Was ist das für ein Staats

-

begriff?) 

So ist der Mehrwertsteuersatz in mehreren Schrit-
ten auf 13 % angehoben worden, die Tabak-, Brannt-
wein- und Mineralölsteuer sind erhöht worden, um 

 nur einiges zu nennen. 

(Dr. Spöri [SPD]: Mit Ihrer Zustimmung!) 

— Ja, wegen Ihrer miserablen Haushaltspolitik. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Lachen bei der 
SPD) 

Jetzt wird schon angekündigt, § 7 b des Einkom-
mensteuergesetzes sei problematisch geworden. In 
diesen Tagen war in der Presse von Plänen zu lesen, 
die im Bundesfinanzministerium schon fertig in der 
Schublade liegen sollen, nach denen nach der Wahl 
die Verbrauchsteuern erhöht werden sollen. Das 
heißt, vor der Wahl das Spiel: Wir senken die Steu-
ern, und nach der Wahl werden die Steuern, insbe-
sondere die indirekten, erhöht. 

Parallel hierzu — das vergißt man meistens — ha-
ben die Quasi-Steuern, der Kohlepfennig, die Altöl-
abgabe, Steuern, die den Bürger unmittelbar, über 
die Preise belasten 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Genau!) 

und belasten sollen, schwindelerregende Zuwachs-
raten zu verzeichnen.' 1970 betrug ihr Volumen 0,4 
Milliarden DM, 1979 ist das auf 3,5 Milliarden DM 
gestiegen, also um fast 800 %. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Haben 
Sie denn gegen die Ausgleichsabgabe ge

-

stimmt?) 

Trotz gestiegener Vorsteuerbelastungen — das ist 
ein weiterer Punkt — haben SPD und — mir völlig 
unverständlich —, ihr sklavisch folgend, die FDP, 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Warum unver

-

ständlich? Die fallen doch immer um!) 

die von der Union beantragte Anhebung der Vor-
steuerpauschale von 7 auf 8 % bei der Landwirt-
schaft und von 5 auf 5,5 % bei der Forstwirtschaft ab-
gelehnt, obwohl Vertreter der Bundesregierung und 
der Koalitionsfraktionen vorher öffentlich und im 
Ernährungsausschuß dargelegt hatten, die Anhe-
bung sei von der Sache und von der Rechtslage her 
geboten. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Typisch FDP!) 

Die Nichtanhebung führt zu Steuererhöhungen im 
landwirtschaftlichen Bereich, trägt also den glei-
chen Stempel, wie die Verschärfung der landwirt-
schaftlichen Besteuerung, um die heute erneut im 
Vermittlungsausschuß gerungen wird. 

Versagt hat die Bundesregierung aber nicht nur 
bei dem Abbau der heimlichen und offenen Steuer-
erhöhungen, bei der Gestaltung des Steuertarifs, bei 
der angemessenen steuerlichen Regelung der Al-
tersvorsorge und der Behandlung der Vorsorgeauf-
wendungen sowie der altersbezogenen Einkünfte, 
sondern auch — dies ist schon dargelegt worden — 
bei der Familienförderung. Familien mit Kindern, 
die Hausfrauen und Mütter werden von dieser Steu-
erpolitik ständig diskriminiert. Die Beschränkung 
des Mutterschaftsgeldes auf berufstätige Mütter 
kann nicht hingenommen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Schlechthin unverständlich ist uns, daß SPD und 
FDP die vom Bundesrat und von uns vorgeschlagene 
Erhöhung der Wohnflächengrenzen für Familien 
mit Kindern abgelehnt haben, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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ebenso wie die von der tüchtigen Familie Zimmer-
mann aus Bonn mit bewundernswerter Zähigkeit 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Mit Energie und 
Sachverstand haben die das vorgemacht!) 

verfolgte Begünstigung von Ausbauten und Erwei-
terungen nach § 7 b des Einkommensteuergesetzes 
für Familien, bei denen Kinder kommen und die 
Wohnfläche nicht langt und deswegen das Haus ein 
wenig erweitert werden muß. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Schließlich hat die Bundesregierung versagt — 
man  will kaum mehr darüber reden — bei der Ver-
einfachung des Steuerrechts. 

(Gobrecht [SPD]: Das glaubt sowieso kei

-

ner!) 

— Im Gegenteil. 

Bei dem Steuerrecht, auf das es wirklich hier an-
kommt, bei der Einkommensteuer, der Lohnsteuer 
und der Umsatzsteuer — wen interessiert schon die 
Essigsäuresteuer —, ist klar, daß es immer kompli-
zierter, immer verworrener, immer unübersichtli-
cher geworden ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Nicht nur die Vielzahl der Steueränderungen — 
man  muß sich einmal begreiflich machen, daß das 
Einkommensteuergesetz in den letzten drei Jahren 
22mal geändert worden ist — tragen nicht zu einer 
Vereinfachung des Steuerrechts bei, sondern auch 
die Flut der Verordnungen, Richtlinien und Schrei-
ben des Bundesministers der Finanzen, die den 
Wirrwarr zum Teil noch erheblich vergrößern. 

Letztlich hat die Bundesregierung bei der Siche-
rung und der Erhaltung der Wettbewerbs- und Inve-
stitionsfähigkeit der Unternehmen versagt. Von 
1970 bis 1979 ist das Bruttosozialprodukt um 103%, 
real um nicht ganz 30% gestiegen. Die Vermögen-
steuer aber ist um 55 % gestiegen, die Grundsteuer 
um 111 %, die Gewerbekapitalsteuer um 135 % und 
die ertragsunabhängigen Steuern um 130 %. Dies be-
klagen wir. Der Bundeswirtschaftsminister beklagt 
dies bei Veranstaltungen der Unternehmerverbän-
de. Aber hier, wo es darauf ankommt, dies einmal ge-
setzlich zu fassen und abzubauen, geschieht 
nichts. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Da versagt er wie 
immer!) 

Dabei ist uns klar und wird uns in der Zukunft 
noch klarer werden, daß der Abbau der Investi-
tionshemmnisse, 

(Dr. Spöri [SPD]: Die Investitionen laufen 
doch!) 

der Abbau der einheitswertabhängigen Steuern 
eine der vordringlichsten Aufgaben sein wird, die 
vom Bundesgesetzgeber erledigt werden müssen 
und deren Erledigung man nicht schlechten Gewis-
sens den Gemeinden übertragen sollte. 

Das größte Versagen, das auch die Steuerpolitik 
ganz erheblich beeinträchtigt, liegt auf dem Gebiet 
der Haushalts- und Verschuldenspolitik. Hier 
kann nur eines wiederholt werden, bis es wirklich  

jeder begriffen hat: Staatsschulden sind aufgescho-
bene Steuern. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Je höher der Staat seine Verschuldung aufbaut, de-
sto mehr wird er die Steuerpolitik in Zukunft darauf 
anlegen müssen, die Belastung des Bürgers und der 
Wirtschaft zu steigern statt zu senken. 

Die Schuldenlast wird zum existentiellen Problem 
für die Wohlfahrt und die Gesundheit dieses unse-
res Staates. Man kann auf die Dauer diese Probleme 
nicht vertuschen. Vor der letzten Wahl sprach der 
Bundeskanzler von einem „Rentenproblemchen". 
Nach der Wahl ist dies als eine „Rentenlüge" ent-
larvt worden. Was derzeit als Steuer- und Haus-
haltsproblemchen angesehen wird, kann und wird 
sich — wir befürchten dies — als Steuer- und Haus-
haltslüge entlarven. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Da dieses Gesetz ein Teil dieser Haushalts- und 
Steuerlüge ist, wird es unsere Zustimmung nicht fin-
den. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort  hat 
Frau Abgeordnete Matthäus-Maier. 

Frau Matthäus-Maier (FDP): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die Freien De-
mokraten haben 1969 bei Eingehen dieser soziallibe-
ralen Koalition zugesagt, daß es keine Erhöhung der 
Steuerbelastung geben wird. Wir haben dies einge-
halten. Wir haben mit regelmäßigen Steuerentla-
stungspaketen dafür gesorgt, daß die Belastung des 
Bürgers mit Steuern nicht angestiegen ist. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

Sie haben eben in Ihrem Bericht kritisiert, Herr 
Langner, daß die Steuerpolitik hektisch gewesen 
sei, weil wir so oft Steuerentlastungspakete be-
schlossen haben. Ich muß Ihnen da zum Teil recht 
geben. Wir haben sehr oft sehr schnell hintereinan-
der umfangreiche Entlastungspakete diskutieren 
und verabschieden müssen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Jahrhundert

-

gesetze" habt ihr gemacht!) 

Das paßt dann aber natürlich nicht damit zusammen, 
daß Sie gleichzeitig sagen, wir hätten auf diesem Ge-
biet nichts getan. Wir haben sehr viel getan. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: „Ich glaub, mich 
tritt ein Pferd", hat Herr Apel gesagt!) 

Allein in dieser Legislaturperiode haben wir drei 
umfangreiche Entlastungspakete mit Milliardenent-
lastungen durchgeführt. 

Wenn Sie sagen, Herr Kreile, alles, was wir jetzt 
machten, sei Wahlspeck und wir machten das, weil 
in vier, fünf Monaten Bundestagswahl sei, dann dür-
fen Sie doch einfach nicht vergessen, daß wir all 
diese anderen Entlastungspakete im Laufe der Le-
gislaturperiode gemacht haben, als keine Bundes-
tagswahlen anstanden, um zu garantieren, daß die 
Steuerbelastung des Bürgers nicht anwächst. Sie ha-
ben im Gegenteil je nach Bedarf die jeweils andere 
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Klageplatte aufgelegt: Einmal tun wir zuwenig zur 
Steuerentlastung. Wenn wir dann doch etwas dafür 
getan haben, kommt die Klageplatte der Hektik, 
weil wir von Jahr zu Jahr hier bei den Steuern dau-
ernd etwas ändern müssen. Dies ist in der Tat rich-
tig. 

Auch mir als Steuerpolitiker paßt es nicht, daß wir 
immer wieder, zum Teil in kurzen Abständen, über 
solche Pakete beraten müssen. Aber hat denn je-
mand ein Patentrezept, wie man das abändern kann? 
Es hat doch keiner ein Patentrezept. 

Ich lese in der Zeitung, daß das Ifo-Institut wieder 
einmal ins Gespräch gebracht hat — „wieder" be-
zieht sich darauf, daß es früher aus anderen Rich-
tungen ähnliche Vorschläge gab —, wir sollten bei 
den Steuern doch ein Indexsystem einführen, d. h. 
eine automatische Anpassung von Freibeträgen 
usw. an die Geldentwertung. Ich kann Ihnen nur sa-
gen: Wir Liberalen lehnen dies entschieden ab; 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

denn sämtliche Modelle in anderen Ländern zeigen, 
daß dies nicht ein Beitrag zu mehr Geldwertstabili-
tät ist, sondern daß dies im Gegenteil — wie etwa 
die scala mobile in Italien oder entsprechende Rege-
lungen in England zu mehr Geldentwertung 
führt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das hat keiner 
von uns gefordert!) 

Von daher müssen wir einen Zwischenweg zwi-
schen Steuerpaketen in bestimmten Abständen ei-
nerseits und der Reduzierung der damit notwendi-
gerweise verbundenen Hektik andererseits finden. 

Herr Kreile, Sie sagten zu Beginn Ihrer Rede — 
das hat mich ein bißchen verwundert —, die Koali-
tion habe im Dezember letzten Jahres auf Ihren 
Druck hin weitgehend solche Forderungen über-
nommen, die Sie öffentlich gestellt hätten. Im Laufe 
Ihrer Rede klang das aber ganz anders; dann wiesen 
Sie nämlich auf unterschiedliche Positionen zwi-
schen den beiden Konzepten von Koalition und Op-
position hin. Aber beides zusammen ist ja nicht mög-
lich. Entweder haben wir bei Ihnen abgeschrieben, 
weil es so gut ist, oder wir haben es nicht getan. 

Ich finde, wir haben etwas getan, was zum Teil mit 
Ihren Forderungen übereinstimmt. Das ist völlig 
richtig. Etwa bei der Tarifentlastung sind Teile Ihrer 
und unserer Forderungen ähnlich. Es gibt andere 
Teile, bei denen wir uns fundamental unterscheiden. 
Aber uns beides auf einmal vorzuwerfen, ist schlech-
terdings nicht möglich. 

Die Proportionalzone, in der ursprünglich die 
meisten Steuerpflichtigen sein sollten, ist mittler-
weile so verkürzt, daß im Jahre 1980 ohne Korrektur 
des Tarifs nur noch 42 % aller Steuerpflichtigen in 
diese Zone fallen würden. Deshalb muß nach unse-
rer Ansicht eine Erweiterung der Proportionalzone 
erfolgen, damit etwa 10 % der Steuerpflichtigen aus 
der Progression in die Proportionalzone zurückge-
holt werden. 

Wenn Sie demgegenüber sagen, Ihr vorrangiges 
Ziel sei es — darin unterscheiden sich unsere Tarif-
konzeptionen —, den Steuersatz in der Proportio-

nalzone zu senken, dann können wir dem nicht fol-
gen; denn das Problem, um das es heute geht, sind 
nicht die Bürger, die sich in der Proportionalzone 
befinden und gleichbleibend mit 22 % besteuert wer-
den, sondern das Problem taucht doch bei denen auf 
— gerade Sie beziehen sich doch immer darauf —, 
die in die Progression hineinwachsen. Von daher 
sind alle Maßnahmen in unserem Paket darauf abge-
stellt, die Progression zu mildern, nicht aber in 
erster Linie darauf, innerhalb der Proportionalzone 
Absenkungen vorzunehmen. 

Wenn Sie sagen, die Absenkung des Propo rtional-
zonensteuersatzes in Ihrer Konzeption sei der erste 
Schritt hin zu einem durchgehend progressiven Ta-
rif, so muß ich Sie fragen: Haben Sie denn bis heute 
die mindestens zwei schwerwiegenden Probleme 
gelöst, die mit einem durchgehenden Progressions

-

tarif zusammenhängen? Ich persönlich bin, wie ich 
es einmal formuliert habe, aus steuerästhetischen 
Gründen und aus steuersystematischen Gründen 
sehr für einen progressiven Tarif. Ich hätte ihn gern 
— beginnend bei 14 oder 15 % oder auch bei 13 %. 

Aber ich sehe bis heute zwei Probleme, die auch 
Sie bisher nicht gelöst haben; kein Wissenschaftler 
hat bisher dafür Vorschläge gemacht. Das erste Pro-
blem betrifft die Progressionswirkung, d. h. die Fol-
ge, daß bei jeder mehr verdienten Mark auch die 
Steuerprogression zunimmt. Diese Progressionswir-
kung nähme zu, zwar bei einem unteren Satz be-
ginnend, aber sie träte immerhin viel deutlicher zu-
tage. 

Das zweite Problem besteht darin, daß wir unge-
fähr 1 Million Arbeitnehmerehepaare zusätzlich in 
die Veranlagung hineinholen müßten. Trotz EDV 
würde das zu einer Mehrbelastung und Verkompli-
zierung der Steuerverwaltung führen, für die Sie bis 
heute keinen Vorschlag vorgelegt haben. Von daher 
sehe ich zum heutigen Zeitpunkt keine Patentlö-
sung für einen progressiven Tarif. 

Die Lohnsteuer stiege, wenn wir dieses Steuerpa-
ket nicht verabschiedeten, im Jahre 1980 um nahezu 
12 % an. Von daher war es notwendig, einen beson-
deren Akzent auf die Milderung der Lohnsteuer zu 
setzen. Deswegen heben wir bereits für Dezember 
dieses Jahres den Weihnachtsfreibetrag an. Ich 
sage das ausdrücklich, weil es natürlich Bürger gibt, 
die uns sagen: Warum tut ihr hier etwas ganz spe-
ziell für die Arbeitnehmer? Der Weihnachtsfrei-
betrag kommt ja z. B. Selbständigen nicht zugute. — 
Einfach deswegen, weil bei der Lohnsteuer eine 
ganz besondere Zunahme zu verzeichnen ist. Dem 
kann man nur begegnen, wenn man bei der Lohn-
steuer auch einen Sonderakzent setzt. 

Zu nennen wären weiterhin die Anhebung der 
Sonderausgaben — auch ein Punkt, der im Bereich 
der Progression wirkt, wo der Steuerbürger die Bela-
stung am stärksten spürt — und der Vorwegabzug. 
Herr Dr. Kreile, ich bin Ihnen dankbar, daß Sie auf 
die Bemühungen der FDP hingewiesen haben, hier 
zu einer verbesserten Lösung für die Selbständigen 
zu kommen. Wenn das bisher nicht geschehen ist, so 
wissen Sie ganz genau, woran das liegt: Auch die be-
troffenen Verbände sind nämlich erst vor wenigen 
Wochen, als das Ganze schon festgezurrt war, mit ei- 
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nem brauchbaren Vorschlag an die Öffentlichkeit 
getreten. 

Sie wissen, daß wir alle gemeinsam darüber nach-
gedacht haben, wie man die Selbständigen hinsicht-
lich der Vorsorgeaufwendungen mit den Arbeit-
nehmern steuerlich gleich behandeln und dadurch 
diesen Bereich gerechter gestalten könnte, als das 
bis heute der Fall ist. Selbstverständlich ist der Vor-
wegabzug ein Weg dahin, aber ein unvollkommener 
Weg, wobei wir als FDP uns dennoch zugute halten, 
daß er auf unsere Intervention inzwischen dreimal 
angehoben worden ist bzw. wird. Aber es bleibt fest-
zuhalten, daß auch die betroffenen Verbände bis vor 
etwa drei, vier Wochen keinen Vorschlag haben ma-
chen können, welcher Weg nach ihrer Ansicht denn 
der bessere wäre. 

Erst vor kurzem ist der Verband der Freien Berufe 
mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten, 
den wir nun allerdings für gut halten: die Einfüh-
rung eines sogenannten Selbständigenvorwegab-
zugs, bezogen auf die Krankenversicherung. Das 
bedeutet, daß 5,5 % — nach den Vorschlägen der 
Freiberufler 6% — des Einkommens steuerfrei blei-
ben, wenn gewährleistet ist, daß diese Gelder in eine 
Krankenversicherung einfließen und der betroffene 
Selbständige nicht schon anderweitig in der Kran-
kenversicherung versichert ist. 

Wir halten diesen Vorschlag von seiten der 
Freien Demokraten trotz der Verkomplizierung des 
Steuerrechts, die darin liegt, für gut. Der Steuerbera-
terkongreß kritisiert immer wieder, wir kämen zu ei-
ner Verkomplizierung der Gesetze. Das ist richtig. 
Leider muß man aber den in diesem Zusammenhang 
betroffenen Verbänden auch sagen, daß dieser Vor-
schlag, den wir unterstützen, zu einer Verkomplizie-
rung führt. Gleichwohl halten wir diesen Vorschlag 
trotz der darin liegenden Verkomplizierung des 
Steuerrechts für gut. Wir hoffen immer noch, daß er 
im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens eine Mehr-
heit findet. Dabei weise ich darauf hin, daß er gegen-
über der Anhebung des Vorwegabzugs den großen 
Vorteil hätte, billiger zu sein. Er würde nämlich nur 
800 Millionen DM statt der bei der Erhöhung des 
Vorwegabzugs vorgesehenen 1,6 Milliarden DM 
kosten. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Haben Sie einen 
Antrag gestellt?) 

— Nein, wir haben keinen Antrag gestellt. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Sie haben doch 
die Mehrheit!) 

— Entschuldigen Sie, Sie wissen ganz genau, daß wir 
Steuerpakete nicht im Bundestag alleine machen. 
Der Kollege Gobrecht wies zu Recht darauf hin, daß 
— ich finde: leider — an unseren Steuergesetzge-
bungsverfahren auch der Bundesrat beteiligt ist. Bis-
her ist es so, daß z. B. zu diesem Vorschlag von Ihrer 
Seite auch noch nichts signalisiert worden ist. 

Was den Familienlastenausgleich angeht, so 
brauche ich nur in einem Satz zu wiederholen, daß 
die Liberalen den von der Union geforderten Kin-
derfreibetrag ablehnen. Wir haben das schon mehr-
fach gesagt; wir können es daher kurz machen. Wir  

sind der Ansicht, bei der Grundförderung, bei der 
Mindestförderung jeder Familie muß dem Staat je-
des Kind gleich lieb und teuer sein. Das haben wir 
1975 gemeinsam mit der Opposition beschlossen. 
Wir sehen keinen Grund, davon wieder abzuwei-
chen. 

Die Freien Demokraten sehen die sachgerechte-
ste Lösung — das haben wir mehrfach gesagt — in 
der Erhöhung des Kindergeldes bei gleichzeitiger 
Einführung der sogenannten Finanzamtslösung. 
Das hätte insbesondere drei Vorteile. 

Erstens. Es wäre gewährleistet, daß für jedes Kind 
eine gleich hohe Entlastung vom Staat vorgesehen 
wird. 

Zweitens. An der Finanzierung wären Bund, Län-
der und Gemeinden gemeinsam beteiligt. Das halten 
wir für wichtig; denn wir können nicht akzeptieren, 
daß von seiten der Opposition und des Bundesrates 
dauernd mehr Ausgaben für die Kinder gefordert 
werden, gleichzeitig aber in peinlicher Weise ver-
gessen gemacht wird, daß sich die Länder an der Fi

-

nanzierung dieser Mehrausgaben nicht beteiligen 
wollen. Wenn Sie ein höheres Kindergeld wollen, 
dann bitte schön unter Beteiligung auch der Länder 
und Gemeinden an den Kosten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Der dritte Vorteil der Finanzamtslösung wäre, daß 
der Steuerbürger, da ihm ja das Kindergeld gegen 
seine Lohn- und Einkommensteuer gegengerechnet 
würde, sofort die Steuerbelastung einerseits mit 
dem Kindergeld andererseits verrechnen würde 
und daß von daher auch die Diskussion über die 
Steuerquote ganz anders aussähe. 

Meine Damen und Herren, ich habe im Finanz-
ausschuß das Thema „Finanzamtslösung" mehrfach 
persönlich angesprochen, und wir haben es gemein-
sam diskutiert. Dabei schien es mir so zu sein, daß im 
Grundsatz durchaus alle Beteiligten etwas von die-
ser Finanzamtslösung halten. Als neues Hauptge-
genargument tauchte aber die Frage auf, was wir 
denn künftig mit den Stellen bei den Arbeitsämtern 
machen, die heute mit der Auszahlung des Kinder-
geldes beschäftigt sind. Meine Damen und Herren, 
dieses Argument kann doch wohl nicht ernst ge-
meint sein! 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Nach drüben, zur 
SPD, müssen Sie schauen!) 

— Herr Schäuble, da brauchen Sie gar nicht auf die 
linke Seite des Hauses zu zeigen. 

(Kühbacher [SPD]: Vier Finger zeigen auf 
ihn selbst zurück!) 

Ich erinnere mich sehr wohl daran, daß Sie selber 
davon gesprochen haben; insofern können Sie mit 
dem Finger auf sich und auf Herrn Dr. Kreile wei-
sen. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Weder noch!) 

Ich weiß das ganz genau, weil ich mehrfach danach 
gefragt habe. 

Ich finde, der Bürger hat für dieses Argument zu 
Recht kein Verständnis. Denn, wenn wir 1975 entge- 
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gen der Konzeption der Koalition die Arbeitsamts-
lösung eingeführt haben — das heißt, das Kinder-
geld wird durch die Arbeitsämter ausgezahlt mit der 
Folge, daß bei den Arbeitsämtern zusätzliche Stellen 
geschaffen worden sind, wobei die Schätzungen zwi-
schen 3 500 und 5 000 schwanken —, muß es doch 
wohl möglich sein, dies fünf oder sechs Jahre später 
wieder rückgängig zu machen; 

(Zustimmung bei der SPD) 

das kann dann doch wohl nicht an tarifrechtlichen 
oder beamtenrechtlichen Regelungen scheitern. 

Herr Dr. Kreile, Sie haben den betrieblichen Be-
reich genannt und behaupten, dafür werde in die-
sem Steuerpaket fast nichts getan. Immerhin, ein al-
ter Wunsch der Wi rtschaft wird erfüllt, nämlich die 
Übernahme der ertragsteuerlichen Werte bei den 
Pensionsrückstellungen auch in die Vermögen-
steuerbilanz. 

Aber haben Sie denn vergessen, was alles wir in 
den letzten Jahren gemacht haben? Wir haben die 
Gewerbesteuer mehrfach gesenkt, die Freibeträge 
angehoben, wir haben die Lohnsummensteuer mit 
einem großen Kraftakt abgeschafft. Herr Dr. Kreile, 
sorgen Sie, bevor Sie sich über die angeblich nicht 
vorhandenen Steuerentlastungsmaßnahmen der 
Koalition im betrieblichen Bereich aufregen, erst 
einmal in Ihrer Heimatstadt München dafür, daß 
dort  die Entlastungen infolge der Abschaffung der 
Lohnstummensteuer an die Wirtschaft weitergege-
ben werden, was bislang nicht der Fall ist. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Wir haben die degressive Abschreibung verbes-
sert, wir haben die degressive Abschreibung für 
Wohngebäude wieder eingeführt, wir haben die 
Sätze bei der Vermögensteuer gesenkt usw. usw. Ich 
meine also schon, daß wir in den vergangenen Jah-
ren auf diesem Sektor sehr viel getan haben, so daß 
man sich hier keine Vorwürfe machen lassen muß. 
— Das ist die eine Seite. 

Die andere Seite ist, daß wir Freien Demokraten 
uns zugute halten, in diesem Steuerpaket und in die-
ser Diskussion festgeschrieben zu haben, daß wir 
dieses Steuerpaket ohne Erhöhung der vorgesehe-
nen Nettoneuverschuldung — weder für 1980 noch 
für 1981 — durchführen. 

(Zustimmung bei der FDP) 

Ich halte das für einen wichtigen Punkt, weil selbst-
verständlich der Bürger draußen zu Recht sagt: 
Zwar bin ich für Steuersenkungen, aber können wir 
das denn überhaupt finanzieren, können wir uns ein 
solches Steuerpaket leisten? Wir meinen, mit einer 
vernünftigen und ruhigen Politik können und müs-
sen wir einerseits dieses Steuerentlastungspaket 
durchführen, weil natürlich — das wurde heute 
mehrfach gesagt — diese Steuersenkungen keine 
Geschenke sind, sondern das Zurückgeben von pro-
gressionsbedingten Steuereinnahmen an den Bür-
ger, auf die er ein Recht hat. Andererseits aber ha-
ben wir festgeschrieben, daß keine Erhöhung der 
Nettoneuverschuldung stattfindet. 

Meine Damen und Herren, daß aber gerade Sie 
sich vorwurfsvoll in diese Diskussion einschalten,  

muß ja nun wirklich zurückgewiesen werden. Die 
CDU/CSU verfährt hier nach der klassischen Dop-
pel- und Dreifachstrategie. Sie fordert einerseits 
Steuersenkungen — die reichen Ihnen gar nicht 
aus —, sie fordert andererseits Einsparungen wegen 
der Staatsverschuldung, macht aber keinen einzigen 
Vorschlag, und sie stellt drittens Mehrausgabenfor-
derungen auf, daß einem nur so die Ohren schlak-
kern. Ich denke an Ihr Mittelstandsprogramm, das 
Ihre Mittelstandsvereinigung vor wenigen Wochen 
beschlossen hat: Forderungen in Milliardenhöhe al-
lein an den Steuergesetzgeber. Ich erinnere an die 
Forderungen von Franz Josef Strauß zur Verteidi-
gungspolitik. Ich erinnere an Ihr neues Wahlpro-
gramm mit Forderungen zur Familienpolitik. Ich 
habe noch die Worte von Herrn Blüm im Radio im 
Ohr, daß alles das, was wir zur Familienpolitik sa-
gen, völlig unzureichend und zu gering sei. Meine 
Damen und Herren, wer soll das denn alles bezah-
len? 

Wir sind ja gewohnt, daß die Opposition mit ver-
teilten Rollen arbeitet. 

(Stutzer [CDU/CSU]: Was sagt Minister E rtl 
zur Vorsteuerpauschale?) 

— Herr Stutzer, zur Vorsteuerpauschale komme ich 
noch. — Als der Herr Geißler gefragt wurde, wie er 
sein Wahlprogramm finanzieren wolle, sagte er: 
„Das werden wir mit einem Wachstum von 6 bis 8 % 
schaffen. Herr Biedenkopf hat uns aber schon kriti-
siert, weil unsere Prognosen für das Wachstum zu 
hoch seien. Er sagt, es gebe höchstens 2 %. Das ver-
gißt Herr Geißler natürlich. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Bei einer CDU-Re

-

gierung! Bei einer CDU-Regierung geht es 
wieder aufwärts!) 

Gleichzeitig sagte Herr Häfele gestern laut Presse-
meldungen, die Steuerprogression sei viel zu hoch, 
und auf Grund der neuen Steuerschätzungen müß-
ten wir die Steuern viel mehr senken, als wir da s . 

heute tun. Das alles paßt doch überhaupt nicht zu-
sammen. 

Meine Damen und Herren, wir kennen nicht nur 
Ihr Spiel mit verteilten Rollen durch unterschiedli-
che Personen. Sie spielen ja auch durchaus gut auf 
jener Klaviatur, daß dieselben Leute innerhalb kür-
zester Zeiträume die unterschiedlichsten Dinge er-
zählen. Ich darf darauf hinweisen, daß Strauß Weih-
nachten 1979 gesagt hat, wir brauchten eine Steuer-
entlastung für 1980. Am liebsten hätte er den Weih-
nachtsfreibetrag schon 1979 erhöht. Im Januar 1980 
sagte er dann: Wir müssen das 80er Paket verschie-
ben; wir müssen alle wegen Afghanistan etwas kür-
zer treten; wir machen nur 1981 ein Steuersen-
kungspaket, aber immerhin von 17 Milliarden DM. 
Im Frühjahr hat er dann gesagt: Nein, das ist zuviel, 
wir müssen sogar beim Koalitionspaket abspecken, 
das ohnehin über einen Zeitraum von zwei Jahren 
geht, nämlich 1981/82; das ist schon zu teuer — ob-
wohl billiger als sein eigenes Paket da werden 
wir ein bißchen einsparen müssen. Im Finanzaus-
schuß wiederum hat die CDU/CSU vor einer Woche 
beantragt, die Lohn- und Einkommensteuerentla-
stung in Höhe von 6,5 Milliarden DM solle doch 
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noch für 1980 verwirklicht werden. Sie haben bean-
tragt, daß die Vorsteuerpauschale für die Landwirte 
angehoben werden solle. Kostenpunkt: eine halbe 
Milliarde DM. Ich frage Sie wirklich: Wer soll das 
denn alles bezahlen? 

(Stutzer [CDU/CSU]: Was sagt denn Ihr 
Minister dazu?) 

— Herr Stutzer, wenn Sie mich immer nach der Vor-
steuerpauschale fragen: Ich habe Sie jetzt erst ein-
mal etwas gefragt. 

(Lachen und Zurufe bei der CDU/CSU) 

Ich habe Sie gefragt: Wie wollen Sie das bezahlen, 
wie paßt das zusammen? 

Jetzt beantworte ich die Frage, die Sie gestellt ha-
ben. Wir haben sie schon im Finanzausschuß beant-
wortet. Die Position dieser FDP ist völlig klar. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Das ist das Allerneueste!) 

Eine  Anhebung der Vorsteuerpauschale für die 
Landwirtschaft wäre wünschenswert, wie so vieles 
wünschenswert wäre. Wir meinen aber, daß zum jet-
zigen Zeitpunkt darüber keine endgültige Entschei-
dung getroffen werden kann. 

(Stutzer [CDU/CSU]: Dann darf der das den 
Bauern auch nicht versprechen!) 

Erstens kostet eine solche Maßnahme rund eine 
halbe Milliarde DM, für die Sie keinen Deckungs-
vorschlag gemacht haben, im Gegenteil, Sie haben 
noch zusätzlich 6,5 Milliarden DM beantragt. Zwei-
tens meinen wir, daß die Diskussion um die Vorsteu-
erpauschale im Zusammenhang mit der Diskussion 
über die EG-Agrarpreise geführt werden muß. Wir 
haben im Finanzausschuß deutlich gesagt, das Nein 
zur Anhebung der Vorsteuerpauschale im Finanz-
ausschuß ist keine endgültige Entscheidung über 
diese Problematik. Wenn Sie sie aber jetzt zur Ab-
stimmung stellen, können wir nicht mitmachen, 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Das ist ja ein Trost für die Be

-

troffenen!) 

weil wir meinen, daß die genannten Fragen noch 
nicht endgültig geklärt sind. Wir erheben den An-
spruch, eine seriöse Finanzpolitik zu machen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schäuble [CDU/CSU]) 

Meine Damen und Herren, in diesem Hin und Her 
der Opposition, das sich von Person zu Person und 
von Woche zu Woche ändert, finde ich es gut, daß 
die Koalition mit ihrem Steuerpaket seit Dezember 
1979 bis heute ruhig und gelassen durchgehalten 
hat. Dieses Steuerpaket hat den Vorteil, daß es von 
vornherein viel seriöser angelegt gewesen ist als Ihr 
Paket, nämlich erstens Beschränkung auf das unbe-
dingt Erforderliche, zweitens Zurückweisung aller 
Anträge für das Jahr 1980 außer dem Weihnachts-
freibetrag, drittens Verteilen dieser Ausgaben auf 
zwei Jahreszeiträume, um die Belastung für den 
Haushalt gering zu halten, viertens Festschreiben 
der Belastung für den Bundeshaushalt in Höhe von 8 
Milliarden DM. 

Herr Dr. Kreile, Sie führen am Schluß Ihres Beitra-
ges wieder die Diskussion über die Verschuldung. 
Dazu möchte ich doch einiges sagen. Ich meine, daß 
die Diskussion, wie sie jetzt geführt wird, übrigens 
auch in den Medien, an vielen Stellen irrational ist 
und sich an formalen Größen orientiert. Die Frage 
kann doch wohl nur folgendermaßen lauten: Welche 
mit Schulden finanzierten Ausgaben des Staates 
bringen für die nachfolgenden Generationen mehr 
Nutzen als Kosten? Das ist doch die entscheidende 
Frage. Ein allgemeines Lamentieren darüber, die 
Schulden belasteten die nachfolgenden Generatio-
nen, ist doch völlig formal. Denn eine ganze Menge 
der von uns vorgenommenen Maßnahmen, die mit 
Schulden finanziert worden sind, belastet die nach-
folgenden Generationen nicht nur nicht, sondern 
gibt ihnen überhaupt erst die Chance, die Probleme, 
die heute und morgen auf uns alle zukommen, zu lö-
sen. 

Ich darf einmal einige Beispiele anführen, Auf ga-
ben,  die wir — wir heute — unbedingt durchführen 
müssen, damit die nachfolgende Generation in der 
Zukunft nicht mit entsprechenden Folgekosten be-
lastet wird. Wenn wir z. B. Milliarden für die Förde-
rung von Kohleverflüssigung und Kohleveredelung 
ausgeben, dann finanzieren wir das zum Teil mit 
Schulden. Aber niemand wird bestreiten, daß dies 
ein vorsorgliches Eintreten für die Interessen der 
nachfolgenden Generation ist, nämlich der Versuch, 
sie energieunabhängiger zu machen. 

(Dr. Langner [CDU/CSU]: Nur haben Sie da

-

für noch keine Mark Schulden gemacht! 
Das kommt wohl erst noch!) 

Wenn wir die Reservebildung beim Rohöl vorantrei-
ben, dann ist das Vorsorgeleistung. Wenn wir eine 
gut ausgebildete Jugend anstreben, z. B. durch ein 
großes Potential an Lehrpersonen, dann ist das Vor-
sorgetätigkeit für die nachfolgende Generation. 
Wenn wir die psychiatrische Versorgung, die natür-
lich mit Kosten verbunden ist, heute in Angriff neh-
men, dann ist das Vorsorge für die nachfolgenden 
Generationen. Wenn wir in der Familienpolitik be-
sondere Akzente setzen, dann tun wir das auch, um 
Folgekosten, z. B. im Bereich der Drogenproblema-
tik, in der nachfolgenden Generation zu verhindern. 
Wenn wir beim Lärmschutz hohe Investitionen vor-
sehen, dann ist der Nutzen für die nachfolgenden 
Generationen größer als die Belastung durch die 
Zinsen für die Schulden. Das will ich hier deutlich 
sagen. 

Man kann doch alle diese Kosten, die notwendi-
gerweise damit verbunden sind, nicht der heutigen 
Generation auflasten für Nutzen, die erst in fünf, 
zehn oder auch 20 Jahren entstehen, also für Investi-
tionen, die erst in naher oder später Zukunft Früchte 
tragen. Vielmehr muß man diese Kosten auf meh-
rere Generationen verteilen. Man kann also nie for-
mal so argumentieren, daß man sagt: An der 
Schwelle X, an der Schwelle — was weiß ich — von 
soundsoviel Milliarden ist die absolute Verschul-
densgrenze des Staates erreicht. Die Frage kann 
doch wohl nur so lauten: Sind Schulden für den rich-
tigen Verwendungszweck gemacht worden? Dar-
über, finde ich, kann man, muß man diskutieren. 
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Darüber, daß wir möglicherweise auch Schulden für 
Zwecke machen, über die man streiten und hinsicht-
lich derer man sagen kann, das Geld sollte besser für 
andere Zwecke ausgegeben werden, 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Das kann man wohl sagen!) 

lasse ich jederzeit mit mir diskutieren, Herr von der 
Heydt. Da Sie mit dem Kopf nicken, frage ich Sie: 
Wo ist z. B. Ihr Eintreten für den Abbau von Erhal-
tungssubventionen? 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Es gibt doch zwei Bereiche, in denen das Schulden

-

machen in der Tat höchst gefährlich ist: Das eine ist 
der Bereich der Rüstung und hier der Weg, über 
Verschulden ein Rüstungspotential zu erhöhen. Das 
kann im volkswirtschaftlichen Sinne keinen Nutzen 
einbringen, 

(Beifall bei der SPD) 

es sei denn, man führt einen Eroberungskrieg, was 
niemand will. Es ist also völlig klar: Im volkswirt-
schaftlichen Sinne bringt das keinen Nutzen. Der 
andere Bereich, in dem man auf keinen Fall Schul-
den machen darf, sind die Erhaltungssubventio-
nen, 

(Dr. von Wartenberg [CDU/CSU]: Welche 
denn?) 

da dadurch nicht nur falsche Strukturen aufrechter-
halten werden, 

(Dr. von Wartenberg [CDU/CSU]: Welche 
denn?) 

sondern auch verhindert wird, daß neue Strukturen, 
die wir volkswirtschaftlich brauchen, 

(Dr. von Wartenberg [CDU/CSU]: Welche 
denn?) 

eingeführt werden. 

(Beifall bei der FDP und SPD) 

Meine Damen und Herren, der Wissenschaftliche 
Beirat beim Bundesfinanzministerium hat — ich 
glaube, vor zwei, drei Tagen — gesagt, man müsse 
die Humaninvestitionen, d. h. Investitionen in die 
Psychiatrie, in die Lehre, Ausbildung, in die ärztliche 
Versorgung, wegen der Abgrenzungsschwierigkei-
ten gegenüber sonstigen Investitionen aus dem In-
vestitionsbegriff herausnehmen. Dazu kann ich nur 
sagen, daß das für die Politik wenig hilfreich ist. Daß 
es da Abgrenzungsprobleme gibt, wissen wir selber. 
Daß aber Humaninvestitionen gerade in einem roh-
stoffarmen Land besonders wichtig sind — auch für 
die nachfolgenden Generationen —, kann ja wohl 
niemand bezweifeln. Ich kann Sie also nur fragen: 
Sind Sie bereit, mit uns an der Stelle einzusparen, 
wo Schuldenmachen in der Tat gefährlich ist, näm-
lich im Bereich der Erhaltungssubventionen? 

(Dr. von Wartenberg [CDU/CSU]: Welcher 
denn?) 

Da habe ich bisher nicht den Eindruck, daß Sie dazu  
bereit sind. 

Ich darf z. B. einmal darauf hinweisen, daß wir im 
Bundesrat bis heute darum kämpfen, die minimale 

Reform — mehr ist es doch wirklich nicht — bei der 
Einkommenbesteuerung der Landwirte durchzuset-
zen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist doch keine Erfindung dieser Koalition. Sie 
haben dicke Gutachten, aus denen sich ergibt, 

(Zuruf von der SPD: Nagelprobe!) 

daß z. B. die Besteuerung der Landwirtschaft 

(Zuruf des Abg. Dr. von Wartenberg [CDU/ 
CSU]) 

— Moment! Hören Sie doch mal eben zu, Herr von 
Wartenberg! — 

(Zuruf des Abg. Dr. Schäuble [CDU/CSU]) 

nicht nur' eine Subvention mit sehr viel höheren Be-
trägen als denen ist, die wir ändern wollen, sondern 
daß z. B. die Strukturen gefördert werden, die es am 
allerwenigsten nötig haben, daß nämlich am meisten 
die größeren und mittleren Landwirte davon ha-
ben, 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

nicht aber die, die Hilfe bräuchten, also die kleine-
ren. 

(Zuruf des Abg. Gobrecht [SPD]) 

Wenn Sie fragen: „Warum nennen Sie an dieser 
Stelle nicht andere Subventionen, die Sie abbauen 
wollen?", dann kann ich Ihnen nur folgendes sagen: 
Ich habe in diesem Bundestag gelernt, daß man kei-
nen größeren Fehler machen kann, als hier am Pult 
oder in der Zeitung zu sagen: Wir möchten morgen 
diese und jene Subvention abschaffen. Denn in Win-
deseile — und Sie beteiligen sich daran, indem Sie 
sich mit hinter die Verbände stecken — bauen dann 
die entsprechenden Verbände ihre Position auf und 
hindern uns mit massiver Einflußnahme an der Ver-
wirklichung. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Das geht — das habe ich gelernt — nur, indem man 
das kurz und klar und schnell über die Bühne bringt. 
Daher werde ich mich hüten, zu diesem Zeitpunkt 
exakt zu sagen, wo wir etwas tun werden. Denn 
dann hätten Sie nichts anderes zu tun, als das zu ver-
hindern — wie Sie es schon an mehreren Stellen ge-
tan haben. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Herr Dr. 
Kreile, Sie sprachen am Schluß Ihrer Rede von ei-
nem großen Täuschungsmanöver dieser Koalition, 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Demokratische Willensbil

-

dung!) 

bis sogar zu der Absicht 

(Zuruf des Abg. Kreile [CDU/CSU]) 

— doch, „Täuschungsmanöver" sagten Sie auch! —, 
dieses Steuerpaket scheitern zu lassen, um nachher 
als der dazustehen, der es ja gern durchgeführt hät-
te, aber daran gehindert worden sei. Herr Dr. Kreile, 
ich weise diese Unterstellung sehr deutlich zu-
rück. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
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Wir haben bei allen bisherigen Steuerpaketen ge-
zeigt, daß wir die Steuerentlastung wollen, daß wir 
nicht wollen, daß der Bürger stärker als in den Jah-
ren zuvor mit Steuern belastet wird. 

Wir haben unseren Teil heute erledigt — mit 
einer raschen Arbeit, für die ich übrigens allen Be-
teiligten im Finanzausschuß, auch der Opposition, 
danke. 

(Dr. Spöri [SPD]: Das Hearing war nicht nö

-

tig !) 

Wir haben dafür gesorgt, daß dieses Steuerpaket 
den Bundestag heute verläßt. Wir haben dafür ge-
sorgt, daß keine Verzögerung eintritt. 

Sie haben die Chance, aber auch die Pflicht, dazu 
beizutragen, daß im Bundesrat dieses Steuerpaket 
schnellstens über die Bühne geht. Sie können zu-
stimmen. Ich hoffe, Sie werden es tun. Bringen Sie 
den Steuerbürger in den Genuß dieses Steuerentla-
stungspakets! Beteiligen Sie sich als Länder an der 
Finanzierung dieses Pakets! Stellen Sie sich bitte 
nicht hin — übrigens geht diese Forde rung, das sage 
ich sehr deutlich, an alle Länder, auch an die sozialli-
beral regierten — 

(Zuruf des Abg. Dr. Schäuble [CDU/CSU]) 

und sagen Sie nicht: Der Bund möge zahlen; wir be-
teiligen uns daran nicht! Bei der Zunahme der inter-
nationalen Aufgaben, die ja einzig und allein vom 
Bund gezahlt werden, ist es eine Frage der Solidari-
tät von Bund, Ländern und Gemeinden und ist es 
eine Frage eines funktionierenden föderalen 
Systems, ob auch die Länder bereit sind, die entstan-
dene Mehrentlastung mit zu tragen. Ich appelliere 
an Sie: Lassen Sie diesen Gesetzentwurf durch den 
Bundesrat gehen! Tragen Sie dazu bei, daß der Bür-
ger am Ende dieses Jahres und vor allem 1981/82 in 
den Genuß der Steuerentlastung kommt! 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat 
der Herr Bundesminister der Finanzen. 

Matthöfer, Bundesminister der Finanzen: Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich danke dem Finanzausschuß des Bundestages für 
die zügige und sorgfältige Beratung der Ihnen vor-
liegenden Gesetzentwürfe. Der Bundestag kann 
jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, daß die 
notwendigen Steuerentlastungen für die Bürger 
noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. 

Es gibt für mich keinen Zweifel, daß es richtig ist, 
an den geplanten Steuersenkungen ab 1981 festzu-
halten. Die Belastung der Arbeitnehmer, insbeson-
dere mit direkten Steuern und Abgaben, ist immer 
noch zu hoch und muß dringend abgebaut werden. 
Wir lehnen auch den von Frau Matthäus so vorzüg-
lich geschilderten Zickzackkurs der Opposition in 
der Steuer- und Finanzpolitik ab, der jetzt übrigens 
im Wahlprogramm der CDU/CSU in geradezu gro-
tesker Weise fortgesetzt wird. 

Herr Dr. Kreile, Sie versuchen, das nachträglich 
zu rechtfertigen. Aber es kann doch nicht wegdisku-
tiert werden, daß wir auf der Tagesordnung heute 
zwei Gesetzentwürfe haben: Einen Steuersenkungs-

gesetzentwurf, der von Ihnen und Ihrer Mehrheit im 
Bundesrat eingebracht wurde, für 1980 und einen für 
1981. Wenn Sie hier sagen, wir richteten das alles 
auf den Wahlkampf aus, dann sage ich Ihnen: Un-
sere Steuer-, Finanz- und Wirtschaftspolitik richtet 
sich nicht nach den Notwendigkeiten von Wahlter-
minen. 

(Lachen bei der CDU/CSU — Dr. Kohl 
[CDU/CSU]: Aber Herr Matthöfer, unter 
Profis sollte man doch so etwas nicht sa

-

gen!) 

— Lieber Herr Dr. Kohl, daß Sie wieder ein bißchen 
fröhlicher sind, nachdem der Herr Strauß eins auf 
den Deckel bekommen hat, das freut mich mit Ih-
nen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich begrüße Sie schon als neuen Kanzlerkandidaten 
für 1984. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD — Dr. 
Kohl [CDU/CSU]: Sie sollten auch fröhli

-

cher sein!) 

Dann werden wir auch nicht mehr diese verschwitz-
ten Ungeheuerlichkeiten, die auf Ihrem Parteitag 
über den Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland gesagt worden sind, hören müssen. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Das müssen Sie ge

-

rade sagen! — Graf Stauffenberg [CDU/ 
CSU]: Die Diffamierungsspezialisten von 
Nordrhein-Westfalen! — Weitere Zurufe 

von der CDU/CSU) 

Es wäre falsch gewesen, die Steuern für 1980 zu 
senken, weil es ganz einfach nicht miteinander ver-
einbar ist, die auf uns zukommenden Belastungen zu 
tragen, das Defizit in den Grenzen zu halten, in de-
nen wir es in diesem Jahr halten — das Defizit ist 
wesentlich geringer, als in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung vorgesehen war —, und die Steuern zu 
senken. Zu diesem Zeitpunkt kann doch überhaupt 
niemand bestreiten, daß Ihre Kampagne vom Herbst 
und Winter vergangenen Jahres falsch gewesen ist. 
Hätten wir uns auf Ihre Forde rungen eingelassen, 
dann wären wir heute nicht in der Lage, auf die in-
ternationalen Notwendigkeiten und auf konjunktu-
relle Notwendigkeiten zu reagieren. 

Herr Dr. Kreile sagt: Da gibt es aber doch Afghani-
stan; man muß mehr für Entwicklungshilfe, mehr für 
die Verteidigung und mehr für Europa tun. — Das 
ist selbstverständlich. Nur: der Vorschlag der Union, 
die Steuersenkungen vom 1. Januar 1981 wegzu-
schieben oder drastisch zu vermindern, ist nicht 
sachgerecht. Der Bund bekommt von der Einkom-
mensteuer und von der Lohnsteuer nur 42,5 %. Es 
wäre falsch, den Steuerzahler mit 100 DM zu bela-
sten, damit der Bund 42,50 DM für Verteidigung, 
Entwicklungshilfe oder Europa hat. Aus diesem 
Grunde — aber auch wegen der Hintergedanken bei 
Ihnen, daß dann die Länder 57,5 % bekommen hät-
ten, obwohl deren Aufgaben nicht gestiegen sind — 
wäre es nicht richtig gewesen, den Steuerzahler zu-
sätzlich zu belasten. Auch das riesige familien- und 
sozialpolitische Geschenkpaket im Umfang von 
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23 Milliarden DM, das Sie für die nächste Legislatur-
periode ankündigen, ist nicht zu finanzieren. 

Ihrer Politik fehlt es an Grundsätzen, an Bestän-
digkeit und an Seriosität. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich sage Ihnen noch einmal: Wir werden uns nach 
den konjunkturellen und den internationalen 
Notwendigkeiten richten. Wir haben bis zum Jahre 
1973 Schulden abgebaut — wir haben ja die Kon-
junkturrücklage angelegt —, wir — Bund, Länder 
und Gemeinden insgesamt — haben 1973 Kredite in 
Höhe von wenigen Milliarden DM aufgenommen, 
haben dann allerdings in den Zeiten der weltweiten 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Beschäftigung 
in der Bundesrepublik sichergestellt; wir haben 
Nachfrage geschaffen durch die Kreditaufnahme, 
und wir haben die Kredite so verwendet, so inve-
stiert für Zukunftssicherung, für Innovationen, für 
strukturelle Veränderungen zur Erhöhung der Lei-
stungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wi rt

-schaft, daß wir auch in Zukunft gerüstet sind, allen 
Notwendigkeiten zu entsprechen. 

Wenn mir nun der Herr Dr. Kreile „Raffinesse" 
und komplizierte, geradezu billardspielerähnliche 

Überlegungen unterstellt hat, dann kann ich ihm 
nur sagen: Es gibt in der Psychologie den Begriff der 
Projektion, der besagt, daß der einzelne dazu neigt, 
seine eigenen krausen Gedanken in den Kopf des 
anderen zu projizieren. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Politik — das haben Sie im Laufe der Jahre 
verfolgen können — ist klar und durchsichtig. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aber, aber!) 

Wenn ich etwas sage, dann wird das auch so ge-
macht. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf von der CDU/ 
CSU: Die SPD glaubt es sogar!) 

Wir haben gesagt: 1980 keine Steuersenkung — die 
Steuern sind nicht gesenkt worden. Wir haben ge-
sagt: Wir senken die Steuern 1981 — wir senken 
1981 die Steuern. Wir haben gesagt: Wir werden den 
Nachtragshaushalt durch Streichungen finanzieren 
— und wir werden ihn durch Streichungen finanzie-
ren. Ich habe im März gesagt: Die Steuerschätzung 
im Mai wird genau das alles wieder ausgleichen — 
die  Steuerschätzung liegt jetzt vor, und sie gleicht 
den Ausfall wieder aus. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ihr nervöses Hin und Her, Ihr Getue und Gegacker 
dient doch nur dazu, die Leute draußen zu verwirren 
und irrezuführen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

So, wie es vorhin Herr Dr. Kreile tat, fordern Sie in 
derselben Rede sowohl Steuersenkungen in Milliar-
denhöhe als auch einen Abbau der Verschuldung 
und der Subventionen. Glauben Sie doch nicht, daß 
die Leute das nicht merken! Sie werden das alles 
noch bezahlt bekommen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wie ich sagte, sind Steuerentlastungen besonders 
für Arbeitnehmer dringend erforderlich. Die Steuer-
entlastungen sind auf ein Ausmaß begrenzt und 
zeitlich so verteilt, daß es möglich ist, gleichzeitig 
die Nettokreditaufnahme des Bundes in volkswirt-
schaftlich vernünftigen und vertretbaren Grenzen 
zu halten. Dies ist allerdings für das Steuerpaket der 
Opposition viel weniger möglich, obwohl es mit dem 
der Bundesregierung im Gesamtvolumen überein-
stimmt. Die Opposition will aber die Finanzierungs-
lasten ungleich stärker auf den Bund verlagern. Der 
Abgeordnete Gobrecht hat Ihnen dies ausführlich 
dargestellt. 

Eine stetige Steuerentlastungspolitik. der Bundes-
regierung hat dazu geführt, daß die Steuerbelastung 
aller Bürger, besonders der Arbeitnehmer, insge-
samt noch in vertretbaren Grenzen geblieben ist. 

Die Lohnsteuerquote wird 1981 unter Berück-
sichtigung der Steuersenkung, die wir jetzt beschlie-
ßen, mit 14,8 % nicht höher sein als 1974. Diese Stabi-

lisierung der Steuerquote in den letzten Jahren ist 
erreicht worden, obwohl seit 1974 die Reallöhne der 
Arbeitnehmer kräftig gestiegen sind. Auch das 
Lohnsteueraufkommen, Herr Dr. Kreile, hat sich seit 
1975 mit 9 % Steigerung im Durchschnitt der Jahre 
erheblich langsamer entwickelt als in den Zeiträu-
men, als die CDU/CSU den Bundeskanzler stellte. 

(Zuruf von der SPD: Das will man nicht hö

-

ren!) 

Damals waren Steigerungsraten von 15, 16, ja 20 
im Durchschnitt der Jahre an der Tagesordnung. 
Wenn man von heimlichen Steuererhöhungen spre-
chen kann, dann haben sie damals stattgefunden, 
nicht heute. Die volkswirtschaftliche Steuerquote 
ist heute nicht höher, als sie es im Schnitt der 50er 
und 60er Jahre war. Daran wollen wir und daran 
wird sich auch in Zukunft nichts ändern. 

Wir werden künftig aber etwas daran ändern wol-
len, daß sich die Steuerlast bei wachsendem allge-
meinen Einkommen auf die Lohnsteuerzahler kon-
zentriert. Wir werden weiter durch von Zeit zu Zeit 
vorzunehmende Änderungen des Tarifs dafür sor-
gen, daß die zunehmende Belastung der Lohnsteuer-
zahler, die wir vor allen Dingen in den ersten 25 Jah-
ren dieser Republik festzustellen haben, wieder ab-
gebaut wird. Ungewollte Belastungsverschiebungen 
müssen von Zeit zu Zeit gezielt, vor allem durch An-
passungen beim Steuertarif, korrigiert werden. 

Der wesentliche strittige Punkt zwischen der Re-
gierung und der Opposition, die ja leider mit der 
'Mehrheit des Bundesrats identisch ist, ist die Aus-
gestaltung der Familienkomponente, die in beiden 
Gesetzentwürfen, in Ihrem und unserem, von beson-
derer Bedeutung ist. Die Koalitionsfraktionen und 
die Bundesregierung haben eine steuerliche Lösung, 
nämlich den Kindergrundfreibetrag, vorgeschla-
gen. Diese Lösung verbindet die Steuerbelastung 
der Bürger und die Familienentlastung wieder un-
mittelbar miteinander. 

Hierzu hat Herr Dr. Kreile ein Täuschungsmanö-
ver vorgeführt. Wenn Sie bei der Darstellung des 
Ansteigens der Lohnsteuer von 1970 bis 1979 ganz 
verschwinden lassen — vergessen können Sie es ja 
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nicht, weil Sie mit daran beteiligt waren —, daß eine 
Systemänderung stattgefunden hat, daß wir jetzt 
nämlich bei der Lohnsteuerberechnung nicht mehr 
Kinderfreibeträge abziehen, sondern Kindergeld 
zahlen, wenn Sie also die 17 Milliarden DM Kinder-
geld nicht gegenrechnen, Herr Dr. Kreile, dann, das 
muß ich Ihnen sagen, verfälschen Sie mit diesem 
methodischen Trick die Tatsachen. Sie führen die 
Leute irre. Das sollten Sie nicht tun. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

— Natürlich geht die Masse des Kindergeldes an 
Lohnsteuerzahler; das kann überhaupt keiner be-
zweifeln. Es ist doch ganz selbstverständlich, daß 
man hier gegenrechnen muß, wenn man den vorhe-
rigen Zustand und das, was nachher geschehen ist, 
miteinander vergleichen will. Hier andere Zahlen 
auf den Tisch zu legen ist doch methodisch unsau-
ber. 

(Beifall bei der SPD — Kühbacher [SPD]: 
Aber es paßt besser ins Feindbild!) 

Wir möchten eine Entlastung der Steuerzahler, 
die ähnlich wie das Kindergeld wirkt und die unab-
hängig vom Einkommen für alle gleich hoch ist. 
Nach Auffassung der Bundesregierung soll das ge-
samte System des Kinderlastenausgleichs, also un-
ter Einschluß des jetzigen Kindergeldes, in die Ein-
kommensteuer einbezogen werden. Wir streben die 
sogenannte Finanzamtslösung langfristig an. Wir se-
hen im Kindergrundfreibetrag einen ersten Schritt. 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie bei allen Argu-
menten, die Sie vortragen, das auch immer berück-
sichtigten. 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der 
Familienlastenausgleich eine gesamtstaatliche 
Aufgabe darstellt, deren Finanzierung nicht nur 
dem Bund allein aufgebürdet werden kann. Nur die 
gerechte Beteiligung aller Gebietskörperschaften 
— des Bundes, der Länder und der Gemeinden — an 
der Finanzierung ermöglicht es, im Interesse der Fa-
milien und der Kinder in unserem Lande jetzt und 
für die Zukunft die notwendige Ausweitung der kin-
derbezogenen Entlastung herbeizuführen. 

Wir wollen das steuer- und familienpolitische 
Maßnahmenpaket ohne Erhöhung der vorgesehe-
nen Kreditaufnahme finanzieren. Um dies möglich 
zu machen, haben wir Forderungen nach massiven 
Steuerentlastungen und Ausgabenerhöhungen für 
1980 abgewehrt. Hätten wir auf die falschen Rat-
schläge der Opposition gehört, dann hätten wir jetzt 
eine wesentlich höhere Kreditaufnahme. Das hätte 
gegen jede wirtschaftliche Vernunft gesprochen. 
Wir haben einen Nachtragshaushalt für 1980 vorge-
legt, in dem die 1,8 Milliarden DM zusätzlichen Aus-
gaben vollständig durch Streichungen bei anderen 
Ausgaben gedeckt werden. Ich danke meinen Kolle-
gen in der Bundesregierung ausdrücklich dafür, daß 
sie die Ausgabenkürzungen in ihren Haushalten 

(Zuruf von der CDU/CSU: Es ist keiner 
da!) 

im übergeordneten gesamtstaatlichen und gesamt

-

wirtschaftlichen Interesse hingenommen haben, ob

-

wohl selbstverständlich auch die Ausgaben, die wir 
gestrichen haben, ihren guten Sinn gehabt hätten. 

Nicht anders wird es mit der Finanzierung der 
von den Koalitionsfraktionen und von der Bundes-
regierung vorgeschlagenen Steuerentlastung im 
Bundeshaushalt 1981 sein. Ich habe nach dem Ge-
setzentwurf der Fraktionen der SPD und der FDP 
und nach dem deckungsgleichen Gesetzentwurf der 
Bundesregierung im Haushalt 1981 rund 5 Milliar-
den DM zu finanzieren. Ich werde dies tun, ohne zu-
sätzliche Kredite aufzunehmen. Ich werde — ein-
mal abgesehen von den sich abzeichnenden Mehr-
einnahmen nichtsteuerlicher Art — die bisher ge-
planten Ausgabenansätze im Haushalt 1981 insbe-
sondere im konsumtiven Bereich entsprechend den 
Notwendigkeiten kürzen. Dies wird schwierig sein, 
aber es ist möglich. 5 Milliarden DM sind nach mei-
ner festen Überzeugung ohne zusätzliche Kredite zu 
finanzieren. Damit ist allerdings auch die Grenze 
des Möglichen und Vertretbaren erreicht. Sollte die 
Wirtschaft sich weiter so gut entwickeln wie bisher, 
dann werden wir auch 1981 unter die Defizitansätze 
der mittelfristigen Finanzplanung gehen müssen. Es 
wird an dieser Marke von 5 Milliarden DM auch in 
den Vermittlungsverhandlungen kein Weg vorbei-
gehen. 

Zur Debatte steht heute neben den steuer- und fa-
milienpolitischen Entlastungsmaßnahmen auch der 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Vereinfa-
chung des Einkommensteuergesetzes und anderer 
Gesetze. Seine Erleichterungs- und Vereinfachungs-
vorschläge verdienen es, stärker in das Bewußtsein 
der Öffentlichkeit gerückt zu werden. 

Mit der Verlängerung und Erweiterung der steu-
erlichen Abschreibungsvergünstigungen für be-
triebliche Umweltschutzinvestitionen wird der 
Anreiz zu umweltgerechtem Verhalten gestärkt. 
Das wird insbesondere industriellen Ballungsgebie-
ten mit erhöhten Umweltbelastungen zugute kom-
men. Die zehnjährige Verlängerung der Abschrei-
bungsvergünstigungen bis Ende 1990, die Lockerung 
der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
erhöhten Absetzungen sowie die Einbeziehung des 
innerbetrieblichen Umweltschutzes in die Vergün-
stigung werden dazu beitragen, den Betrieben die 
Anpassung an die rasche umwelttechnologische 
Entwicklung zu erleichtern. 

Mit der vorgeschlagenen Verdoppelung des Ab-
zugssatzes für Spenden zur Förderung kultureller 
Zwecke auf 10 v. H. des Gesamtbetrags der Ein-
künfte soll ein zusätzlicher Anreiz für private Initia-
tiven zur Förderung von Kunst und Kultur geboten 
und die Stiftung wertvoller Kunstwerke für die All-
gemeinheit in höherem Maße als bisher steuerlich 
gefördert werden. Die erweiterte Abzugsmöglich-
keit für derartige Spenden soll auch als zusätzliche 
Maßnahme auf dem Gebiet des Steuerrechts zu der 
vor allem mit dem Künstlersozialversicherungsge-
setz angestrebten Verbesserung der beruflichen und 
sozialen Lage der Künstler beitragen. 

Die Erhöhung des Abzugssatzes für Spenden an 
politische Parteien wurde im Verlauf der parlamen-
tarischen Beratung in den Gesetzentwurf eingefügt. 
Die Erhöhung der seit 1967 unveränderten Beträge 
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hält sich in dem vom Bundesverfassungsgericht ge-
forderten angemessenen Rahmen. 

Für die Arbeitnehmer im Dienstleistungsbereich 
ist die Anhebung des Trinkgeldfreibetrages von 
großer praktischer Bedeutung. Trinkgelder, die ei-
nem Arbeitnehmer von Dritten gezahlt werden, 
ohne daß der Arbeitnehmer hierauf einen Rechtsan-
spruch hat, unterliegen danach nur noch der Lohn-
steuer, soweit sie 1 200 DM im Kalenderjahr über-
steigen. Der Gesetzentwurf sieht also eine Verdop-
pelung des bisherigen Freibetrages vor. Damit wer-
den in einer Vielzahl von Fällen kleinliche Ermitt-
lungen der Finanzbehörden vermieden. 

Änderungen der Abgabenordnung sehen u. a. vor, 
daß, abweichend vom bisherigen Recht, dem Steuer-
pflichtigen in bestimmten Fällen die notwendi-
gen Aufwendungen zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im 
außergerichtlichen Rechtsbehelfverfahren erstattet 
werden. 

(V o r s i t z: Präsident Stücklen) 

Der zweite Schwerpunkt des Entwurfs liegt in der 
Steuervereinfachung. Wir sehen ein ernstes Pro-
blem darin, daß die Bürger ihr Steuersystem gewis-
sermaßen immer weniger durchschauen. 

(Kittelmann [CDU/CSU]: Ach nein!) 

— Sagen Sie bitte nicht „ach nein, während Ihre Par-
teifreunde im Bundesrat ständig die größten Kom-
plizierungen in die Gesetze hineinbringen! 

(Beifall bei der SPD — Kittelmann [CDU/ 
CSU]: Herr Minister, schuld sind immer nur 
die anderen! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

Unverständnis macht sich breit, Steuerverdrossen-
heit kann geschürt werden, obwohl sich ein beacht-
licher Verwaltungsapparat, ein ganzer Berufsstand 
von Beratern und ein eigener Zweig der Gerichts-
barkeit um dieses Verständnis bemühen. 

Es kann in unserem komplexen Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystem, in einem Staat mit einer auf 
höchste Gerechtigkeit im Einzelfall bedachten Ge-
richtsbarkeit kein Steuersystem geben, bei dem Ein-
fachheit allein schon als entscheidender Vorzug gel-
ten könnte. 

(Dr. Diederich [Berlin] [SPD]: Sehr richtig!) 

Ein gewisses Maß an Differenzierung und auch an 
Komplizierung ist uns durch die Vielfalt der wirt-
schaftlichen und sozialen Sachverhalte des tägli-
chen Lebens, durch den Anspruch auf soziale Ge-
rechtigkeit und auf Gleichbehandlung vorgegeben. 
Steuervereinfachung kann nur in dem dadurch vor-
gegebenen Rahmen schrittweise und nicht blind-
lings, gewissermaßen mit dem Brecheisen durchge-
setzt werden. Die unumgängliche Rücksichtnahme 
auf die sozial gerechte und gleichmäßige Besteue-
rung aller Bürger nach ihrer wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit, auf die öffentlichen Haushalte, auf 
die Verteilung des Steueraufkommens zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden, auf das nationale 
und internationale Recht, auf die Technik der Steu-
ererhebung im Massenverfahren begrenzt die 

Handlungsmöglichkeiten und zwingt dazu, die Auf-
gabe in kleinen Schritten anzugehen, zumal der 
Bund auch nur begrenzte Zuständigkeiten hat. Ich 
glaube, in diesen Grenzen können wir in den letzten 
Jahren auf beachtliche Erfolge verweisen, die in 
dem vorliegenden Gesetzentwurf ihre Fortsetzung 
finden. Mit diesem Entwurf durchforsten wir das 
Einkommensteuergesetz und andere Steuergesetze 
nach Vorschriften, die an Bedeutung verloren haben 
und schlagen deren Streichung vor. 

Lassen Sie mich von den weiteren Maßnahmen 
bitte neben der bereits erwähnten Anhebung des 
Freibetrages für Trinkgelder auf 1 200 DM drei Vor-
schriften besonders hervorheben. Die Grenze für 
Vierteljahreszahler und Jahreszahler bei der 
Lohnsteuer wird an die seit diesem Jahr geltende 
Regelung bei der Umsatzsteuer angepaßt. Wir ver-
sprechen uns davon eine bemerkenswerte Verringe-
rung des Papierkrieges zwischen Arbeitgebern und 
dem Finanzamt. Die Anhebungen der Erklärungs-
pflichtgrenze nach dem Gewerbekapital soll min-
destens die Hälfte der gewerblichen Betriebe von 
der Einheitswertfeststellung, die nicht immer ein-
fach ist, freistellen. Wir wollen bei der Bestimmung 
der Vordrucke für die Einkommensteuererklä-
rung das Gewicht des Bundes verstärken. Der Bun-
desfinanzminister hat sich seit Jahren um die Ver-
einheitlichung der Vordrucke bemüht und auch ei-
nen entsprechenden Beschluß der Finanzminister-
konferenz erwirkt. 

Der ebenfalls heute zur Beratung anstehende Ent-
wurf der Bundesregierung zur Abschaffung von 
Verbrauchsteuern des Bundes, nämlich der Steuern 
auf Zündwaren, auf Spielkarten, auf Essigsäure und 
Branntwein zur Herstellung von Gärungsessig, wird 
zu Steuermindereinnahmen von knapp 20 Millionen 
DM führen. Damit ist die Grenze erreicht, innerhalb 
derer ich es zur Zeit für vertretbar halte, durch Ver-
zicht auf Steuereinnahmen zur Bereinigung unseres 
Steuersystems beizutragen. Der Oppositionsent-
wurf, der im Finanzausschuß keine Mehrheit gefun-
den hat, sah auch noch die Abschaffung der Salz-
steuer, der Leuchtmittelsteuer und der Zucker-
steuer vor. Er hätte bei seiner Verwirklichung Steu-
ermindereinnahmen von weiteren 321 Millionen 
DM zur Folge. 

Herr Dr. Kreile, die von Ihnen geforderte Erhö-
hung der Vorsteuerpauschale, die wir ablehnen, 
würde zusammen mit den Mindereinnahmen in-
folge Wegfalls der Bagatellsteuern etwa 900 Millio-
nen DM Einnahmeverminderung bringen. Die vie-
len anderen Forderungen, die Sie hier erhoben ha-
ben, will ich gar nicht nennen. Ich verstehe wirklich 
nicht, wie Sie es mit Ihrer intellektuellen Redlich-
keit vereinbaren können, einen sich in seinen Teilen 
widersprechenden Vortrag halten, 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jenninger [CDU/ 
CSU]: Übertreiben Sie mal nicht!) 

indem Sie einerseits den Abbau der Defizite fordern 
und andererseits den steuerzahlenden Bürgern ge-
radezu ein Füllhorn von Zusagen anbieten. 

(Dr. Spöri [SPD]: Beschämend!) 
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Ich kann das vor dem Hintergrund der derzeitigen 
und allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages 
bewußten Haushaltslage nicht rechtfertigen. Ich 
bitte Sie deshalb, bei Ihrer Ablehnung zu bleiben. 

Ansonsten hoffe ich, daß Sie den Entwürfen, die 
Ihnen der Finanzausschuß vorgelegt hat, zustim-
men. Ich bedanke mich für die Arbeit. Ich darf mich 
insbesondere bei Frau Matthäus bedanken und gra-
tuliere ihr auch sehr herzlich zur Geburt ihres Soh-
nes. 

(Allgemeiner Beifall) 

Ich freue mich, daß sie schon heute wieder so aktiv 
unter uns ist. 

Ich bitte Sie, unseren Entwürfen zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Dr. Schäuble. 

Dr. Schäuble (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Bundesfinanzminister hat 
mit seiner Rede erneut den Versuch unternommen, 
die Politik dieser Regierung als eine Politik, die der 
Vermeidung heimlicher Steuererhöhungen gewid-
met sei, und als eine Politik, die von finanzieller Soli-
dität gekennzeichnet sei, darzustellen. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Ein untauglicher Versuch!) 

Das Gegenteil, meine Damen und Herren, ist rich-
tig. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Diederich 
[Berlin] [SPD]: Die alte Platte!) 

Seit 1973 hat die CDU/CSU in diesem Hause im-
mer wieder auf Grund der inflationären Entwick-
lung und auf Grund der wachsenden Steuerbela-
stung breiter Schichten der Bevölkerung Entla-
stungsanträge stellen müssen. Seit 1973 haben Sie 
immer wieder zögernd, zu spät, unzureichend, teil-
weise in die falsche Richtung gehend darauf rea-
giert. Immer wieder haben Sie sich von uns zwingen 
lassen müssen, teilweise Steuern zu senken, die Sie 
ursprünglich nach Ihren Ankündigungen gar nicht 
senken wollten. In diesem Hause, meine Damen und 
Herren, ist die CDU/CSU die Steuerentlastungspar-
tei. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Kühbacher 
[SPD]: Gut, daß es Sie gibt!) 

Ich finde es auch ausgesprochen merkwürdig, 
Herr Minister, daß Sie sagen: Wir müssen 1981 die 
Steuern senken; denn die Steuerbelastung für die 
Arbeitnehmer ist zu hoch. Das ist richtig. Der Herr 
Gobrecht hat gesagt: Sozialdemokraten werden nie-
mals hinnehmen, daß Arbeitnehmer so hoch mit 
Lohnsteuer belastet werden. 

(Dr. Diederich [Berlin] [SPD]: Recht hat er!) 

Meine Damen und Herren, warum haben Sie denn 
nicht unserem maßvollen Antrag auf eine Steuer

-

senkung zum 1. Januar 1980 zugestimmt? Das ist 

doch der entscheidende Punkt: Sie handeln zu spät. 
Sie haben die Arbeitnehmer betrogen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie nehmen ihnen mehr Steuern, als sie nach dem 
Gesetz zu zahlen hätten, wenn man einen stabilen 
Geldwert zugrunde legt. 

(Dr. Spöri [SPD]: Was ist mit der Kreditauf

-

nahme in 1980? — Zuruf des Abg. Dr. 
Diederich [Berlin] [SPD]) 

— Herr Diederich, da können Sie schreien, wie Sie 
wollen. Das hilft doch nichts. Der Herr Bundesfi-
nanzminister und Ihr Herr Gobrecht haben beide 
zugegeben: Die Steuerbelastung der Arbeitneh-
mer ist zu hoch. Sie haben nicht gesagt: Sie wird 
nächstes Jahr zu hoch sein. Sie ist im Jahre 1980 zu 
hoch. Wir hatten den Antrag gestellt, die Steuern 
rechtzeitig zu senken, damit die Steuerbelastung 
nicht so hoch würde, wie sie jetzt geworden ist. 
Meine Damen und Herren, 60 % der Arbeitnehmer 
befinden sich dieses Jahr in der Progressionszone, 
zahlen mehr als 30 % Lohnsteuer für den Endbetrag 
ihres Einkommens. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Unerhört!) 

Das ist zuviel. Da sind wir uns einig. Nur haben Sie 
unseren Anträgen nicht zugestimmt. Wir hätten es 
damit vermeiden können. 

Herr Bundesfinanzminister, gleich das nächste. 
Sie rühmen sich, Sie würden alle Ihre Zusagen ein-
halten, auch die, daß die neuen Steuerschätzungen 
im Mai ergäben, daß der Nachtragshaushalt zu fi-
nanzieren sei, und daß Sie diesen Nachtragshaus-
halt durch Streichungen finanzieren wollten. Wir 
werden morgen im Finanzausschuß die neue Steu-
erschätzung genauer diskutieren. Wir werden dabei 
finden, daß sie im wesentlichen darauf beruht, daß 
Sie die Inflationsrate, die Sie bis jetzt hartnäckig für 
dieses Jahr mit 4,5 % vorausgesagt haben, jetzt auf 
5,5 % hochsetzen und dadurch natürlich zu infla-
tionsbedingten Steuermehreinnahmen kommen. 
Dadurch haben Sie den wesentlichen Teil Ihres 
Nachtragshaushalts finanziert. Wenn Sie das als das 
Einhalten Ihrer Zusage betrachten, dann ist das ein 
beachtliches Eingeständnis, zu dem ich uns alle be-
glückwünschen kann. Dann haben Sie wenigstens 
insoweit die Wahrheit gesagt. 

(Dr. Spöri [SPD]: Herr Schäuble, die Wirt

-

schaft läuft! Deswegen sind die Einnahmen 
gut!) 

— Ja, lieber Herr Spöri, ich habe mir vom Bundesfi-
nanzministerium die Zahlen über die Steuereinnah-
men des Bundes und der Länder im ersten Quartal 
1980 einmal mitgebracht. Ich entnehme daraus, daß 
das Lohnsteueraufkommen schon in den ersten drei 
Monaten dieses Jahres um 11,2 % gestiegen ist. Viel-
leicht kommen Sie nachher einmal hierher und sa-
gen, wie hoch die Bruttolohnsumme in diesen drei 
Monaten gestiegen ist. 

(Dr. Spöri [SPD]: Die steigt bestimmt, weil 
wir 200 000 zusätzliche Arbeitsplätze im 
Jahr haben! — Zuruf von der CDU/CSU: 

Hören Sie doch mal auf!) 
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Dann haben Sie die heimlichen Steuererhöhungen, 
die wir dieses Jahr vermeiden wollten. Das ist der 
entscheidende Punkt. Sie haben nicht zum richtigen 
Zeitpunkt gehandelt. Diesen Vorwurf werden Sie zu 
tragen haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Gobrecht hat die Tollkühnheit besessen — 
so  muß ich sagen —, an den Steuerreformparteitag 
der SPD von 1971 zu erinnern. Er hat auch noch den 
Mut besessen, zu sagen, das habe man konsequent 
verwirklicht. Gott sei Dank haben Sie das noch nicht 
konsequent verwirklichen können. Damals wollten 
Sie doch — und offenbar wollen das die Sozialdemo-
kraten auch in den 80er Jahren machen — die Gren-
zen der Belastbarkeit unserer Wirtscha ft  mit Steu-
ern erproben. Sie haben ein ganzes Stück davon er-
probt. Die Folgen davon haben wir gesamtwirt-
schaftlich und hat auch der einzelne Arbeitnehmer 
gespürt. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Uns ging 
es doch noch nie so gut wie heute! Reden 

Sie doch nicht so einen Unsinn!) 

Wir wollen alles tun, um dafür zu sorgen, daß Sie 
auch in Zukunft diesen Weg nicht gehen können. 

Präsident Stücklen: Herr Abgeordneter, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Mei-
nike? 

Dr. Schäuble (CDU/CSU): Nein, Herr Präsident. 
Ich habe nur wenig Zeit. 

(Zurufe von der SPD: Das ist noch zu lang! 
— Er fürchtet sich vor Meinike!) 

— Ich fürchte mich überhaupt nicht. Ich habe nur so-
wenig Redezeit. Sie nehmen mir sowieso schon im-
mer soviel weg, indem Sie dazwischenschreien. 
Vielleicht hören Sie es nicht so gerne. Deswegen bin 
ich auch hier, um es Ihnen zu sagen. 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß in 
den zurückliegenden Jahren immer wieder Steuer-
senkungen notwendig geworden sind, zeigt die Di-
mension der heimlichen Steuererhöhungen. 

Wenn Sie sich jetzt weigern, die Vorsteuerpau-
schale für die Landwirtschaft anzuheben, begehen 
Sie schon wieder Betrug am Steuerzahler. Sie sagen, 
Sie hätten kein Geld für ein Steuergeschenk an die 
Landwirtschaft — als ob nicht das Mehrwertsteuer-
gesetz vorschriebe, daß die Belastungen der Land-
wirtschaft durch die Vorsteuer, die sie bezahlen 
muß, mit der Vorsteuerpauschale ausgeglichen wer-
den soll. Der Vertreter Ihres Hauses, Herr Minister, 
hat dem zuständigen Bundestagsausschuß bestätigt, 
daß die Belastung der Landwirtschaft mit Vorsteu-
ern in diesem Jahr so hoch ist, daß die Anhebung der 
Vorsteuerpauschale, wie wir sie beantragt haben, 
von der Systematik des Gesetzes her geboten ist. Sie 
können nicht sagen, das sei eine Subvention für die 
Landwirtschaft. Es ist die Vermeidung einer heimli-
chen Steuererhöhung, die in diesem Fall die Land-
wirtschaft trifft. Deswegen haben wir das bean-
tragt. 

Es muß auch festgeschrieben werden, daß Frau 
Kollegin Matthäus-Maier, als sie gefragt wurde, wel-

che Subventionen sie denn abbauen wolle, als ein-
ziges Beispiel die Besteuerung der Landwirtschaft 
genannt hat. Das klingt so, als verstehe sie die Anhe-
bung der Vorsteuerpauschale als eine Erhaltungs-
subvention und als habe sie nicht verstanden, daß es 
bei der Besteuerung der Landwirtschaft entschei-
dend darum geht, eine Vielzahl landwirtschaftlicher 
Existenzen, auch nebenerwerbslandwirtschaftliche 
Betriebe, lebensfähig zu erhalten. Das ist doch der 
Grund, warum wir in diesem Punkt so hartnäckig 
kämpfen. 

(Dr. Langner [CDU/CSU]: Erhaltung unse

-

rer Ernährungsgrundlage!) 

Der Bundesfinanzminister hat ein merkwürdiges 
Verständnis von Parlamentarismus. Er stellt sich 
hier hin und sagt: Der Bundesrat soll nun einfach zu-
stimmen. Der Bundestag tut das sowieso. Im Finanz-
ausschuß haben wir eine Denaturierung des Gesetz-
gebungsverfahrens erlebt, indem die Koalition zu ei-
ner sachlichen Beratung überhaupt nicht bereit war, 
weil sie sagte: Das geht eh in den Vermittlungsaus-
schuß; was sollen wir darüber im Detail beraten; wir 
sind auch nicht bereit, irgendeinen Kompromiß zu 
schließen. — Meine Damen und Herren, die Bundes-
regierung muß zur Kenntnis nehmen, daß die Bun-
desrepublik Deutschland ein Gesetzgebungssystem 
mit zwei Kammern hat, Bundestag und Bundesrat. 
Sie muß zur Kenntnis nehmen — wir möchten es üb-
rigens gern ändern, aber im Augenblick ist es so —, 
daß wir unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse im 
Bundestag und im Bundesrat haben. Steuergesetze 
kommen nur im Zusammenwirken beider Kammern 
zustande. Infolgedessen ist es unsinnig und unde-
mokratisch, wenn Sie ohne jede Rücksicht auf die 
Mehrheitsverhältnisse in der zweiten Gesetzge-
bungskammer Gesetzentwürfe einbringen, von de-
nen Sie wissen, daß sie so nicht die Zustimmung der 
Mehrheit finden. 

(Zuruf des Abg. Kühbacher [SPD]) 

— Herr Kühbacher, wenn man in einer Kammer 
keine Mehrheit hat, muß man schauen, daß man zu 
einem Kompromiß kommt. Sie sind bisher nicht 
kompromißbereit, und dies wird nicht zum Nutzen 
des Steuerzahlers sein. 

Ich will mich mit einem weiteren Argument aus-
einandersetzen; das tun wir auch nicht zum ersten-
mal. Es ist einfach unzutreffend, wenn Sie die Dinge 
so darstellen — so war zwar Ihre Politik, aber deswe-
gen war sie falsch —, wir müßten entweder die Steu-
ern senken oder den Haushalt konsolidieren und 
Schulden abbauen. Wir müssen beides abgewogen 
und harmonisiert gleichzeitig tun. Der Zickzack-
kurs, den Sie gefahren sind — ein Jahr Steuererhö-
hung, im nächsten Jahr Zunahme der Verschuldung 
—, tut unserer Wirtschaft und den Steuerzahlern 
nicht gut. Was wir brauchen, ist eine abgewogene 
Berücksichtigung beider Elemente. 

Das heißt natürlich, daß die Ausgabenseite des 
Haushalts mit in die Betrachtungen einbezogen 
werden muß. Frau Matthäus-Maier, es tut mir wirk-
lich leid, aber ich hätte mich beinahe für Sie ge-
schämt, als Sie uns vorwarfen, wir würden jeden 
Versuch von Ihnen, zu Ausgabekürzungen zu kom- 
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men, in der Öffentlichkeit diffamieren. Ich erinnere 
mich noch daran, wer das Wort von der „Sozialen 
Demontage wem angeklebt hat. Es ist doch wohl 
umgekehrt gewesen: Wann immer die CDU/CSU ei-
nen konkreten Vorschlag gemacht hat, sind Sie so-
fort — und so werden Sie es wieder machen — drau-

ßen in der Öffentlichkeit gewesen und haben uns 
diffamiert. 

(Dr. Langner [CDU/CSU]: Leider wahr!) 

Ich will jetzt gar nicht die Reden von den Kollegen 
der SPD-Fraktion aus den Jahren 1965 und 1966 hal-
ten, die wir Jüngeren nachgelesen haben, wie es um 
die Rollenverteilung zwischen Regierung und Op-
position bestellt ist. Ich will Ihnen nur sagen: Wir 
haben immer wieder gesagt, auch was das Volumen 
dieses Pakets angeht, wir seien bereit, mit Ihnen ge-
meinsam Verantwortung für das Notwendige zu tra-
gen. Wir sind nur nicht bereit, allein vorauszugehen 
und von Ihnen im Regen stehengelassen und diffa-
miert zu werden. Das ist nicht die Arbeitsteilung, die 
Sie mit uns vornehmen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Abg. Frau Mat

-

thäus-Maier [FDP] meldet sich zu einer 
Zwischenfrage) 

— Meine Zeit ist zu knapp. 

Herr Bundesfinanzminister, es gibt ferner folgen-
den Widerspruch, für den ich kaum eine Erklärung 
finde. Auf der einen Seite haben Sie unser Steuerpa-
ket wegen seiner finanziellen Auswirkungen gera-
dezu in Horrorvisionen gemalt; es hätte ganz 
schreckliche finanzielle Auswirkungen. Ihr 
eigenes Paket haben Sie als solide, abgestimmt und 
ausgewogen bezeichnet. 

(Gobrecht [SPD]: Das stimmt doch!) 

Die Unterschiede im finanziellen Volumen sind, 
Herr Gobrecht, minimal. Gut, Sie haben den haus-
haltstechnischen Kniff angewandt, die Entlastung 
auf zwei Haushaltsjahre zu verteilen. 

(Gobrecht [SPD]: Das haben wir offen ge

-

sagt!) 

Darüber hätte man reden können. Das wäre ver-
handlungsfähig gewesen, wenn man ernsthaft in 
substantielle Beratungen eingetreten wäre. Wenn 
Sie das langfristige konsolidierte Entlastungsvolu-
men beider Pakete nehmen, stellen Sie fest, daß der 
Unterschied unter 1 Milliarde DM liegt. Das kann 
die so dramatische Beschreibung der Unterschiede 
nicht rechtfertigen. 

Im Tarif hätten wir uns, wenn Sie ernsthaft ge-
wollt hätten, einigen können. Da bin ich ziemlich si-
cher. Sie haben den Tarif ja weitgehend von uns ab-
geschrieben. Wir haben einen Punkt, wo wir Ihre Lö-
sung für falsch halten. 

(Lachen bei der SPD) 

— Natürlich haben Sie abgeschrieben. Wenn man 
die Kurven sieht, merkt man genau, daß Sie zwei 
Millimeter zugelegt haben. 

(Dr. Spöri [SPD]: Warum denn Ihre vehe

-

mente Kritik an diesem Verfahren?) 

— Das will ich Ihnen sagen, wenn Sie mich dazu 
kommen lassen. 

Wir unterscheiden uns im Tarif vor allen Dingen 
darin, daß wir sagen: Wenn Sie die Proportional-
zone verlängern, gehen Sie genau in die falsche 
Richtung. Sie erreichen zwar für ein Jahr oder zwei 
Jahre eine gewisse Entlastung; Sie bringen ein paar 
Arbeitnehmer wieder aus der Progressionszone her-
aus. Aber was Sie jetzt schaffen, ist im Jahre 1982 
schon wieder durch die inflationäre Entwicklung 
überholt. 

Wir müssen in die Richtung gehen, wie sie Frau 
Matthäus-Maier beschrieben hat, daß wir nämlich 
zu einem durchgehenden Progressionsverlauf 
kommen. Deswegen habe ich gar nicht verstanden, 
was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie wollten 
es. Sie hätten mit uns eine Mehrheit dafür, aber Sie 
haben dagegen gestimmt Wenn Sie das wirklich 
wollen, müssen Sie auch den Proportionalsteuersatz 
der Eingangszone absenken. Das ist der Grund, 
warum in unserem Tarifvorschlag die Senkung ent-
halten ist. Das ist ein Schritt — kein zureichender. 
Wir haben nie behauptet, es sei ein zureichender 
Schritt. 

(Dr. Spöri [SPD]: Sie möchten überall Pro

-

gression!) 

Aber wir haben gesagt: Wenn man zu einem durch-
gehenden Progressionsverlauf kommen will, muß 
man den Eingangssteuersatz absenken. Deswegen 
haben wir das in unserem Vorschlag. Aber ich sage 
noch einmal: In Fragen des Tarifs hätten wir uns ei-
nigen können, wenn Sie nur gewollt hätten. 

(Abg. Frau Matthäus-Maier [FDP] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage) 

Präsident Stücklen: Herr Abgeordneter Schäub-
le — — 

Dr. Schäuble (CDU/CSU): Nein. 

Präsident Stücklen: Sie lassen also generell keine 
Zwischenfragen zu? 

Dr. Schäuble (CDU/CSU): Das gilt generell, Herr 
Präsident. 

Ein Unterschied, der zwischen uns besteht, Herr 
Spöri, betrifft die Frage der Familienförderung. Das 
ist ein grundsätzlicher Unterschied. Ich glaube auch, 
daß Sie auf Grund Ihres verklemmten, falschen 
ideologischen Verständnisses in bezug auf die Not-
wendigkeit der Familie nicht zu einer Bewegung be-
reit sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir wollen das duale System in der Förderung der 
Familie. Wir wollen einerseits das einheitliche Kin-
dergeld — ob über das Finanzamt, darüber kann 
man reden —, 

(Dr. Spöri [SPD]: Dual und gerecht, ja, ja!) 
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wir wollen zum anderen, daß die in einer Familie 
vorhandenen Kinder bei der steuerlichen Leistungs-
fähigkeit dieser Familie berücksichtigt werden. 

(Gobrecht [SPD]: Zurück in die 60er Jah

-

re!) 

— Ich habe das schon so oft gesagt, —  

(Gobrecht [SPD]: Trotzdem wird es dadurch 
nicht richtiger!) 

— Doch. Ich muß es offenbar noch einmal wiederho-
len, Herr Gobrecht, weil Sie es immer noch nicht ka-
pieren. Es kann doch nicht wahr sein, daß eine Fami-
lie mit zwei oder drei Kindern bei gleichem Brutto-
einkommen genausoviel Steuern zahlen muß wie 
ein Ehepaar ohne Kinder. Das kann doch nicht rich-
tig sein. 

Herr Gobrecht, wenn Sie im Hearing zugehört 
hätten, müßten Sie ja auch noch im Ohr haben, was 
von einem Verbandsvertreter — ich weiß nicht 
mehr, wer es war — zu Ihrem Kindergrundfreibetrag 
gesagt worden ist: Was denn wohl ein Familienvater 
sagt, der — jetzt nach Ihrem Kindergrundfreibetrag 
— für sein Kind 22 % Steuerentlastung bekommt, je-
doch 40 % mehr Steuern zahlen muß, wenn sein 
Kind unglücklicherweise sterben sollte. Das kann 
auch nicht richtig sein. Wir meinen, daß bei einer 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit die Tat-
sache berücksichtigt werden muß, daß Kinder in ei-
ner Familie vorhanden sind. Darüber werden wir 
streiten. 

Ich darf zusammenfassen. Der Kollege Dr. Kreile 
hat eine schreckliche Bilanz der verfehlten Finanz-
politik Ihrer Regierungszeit vorgetragen. 

(Dr. Spöri [SPD]: Eine schreckliche Rede!) 

— Ja, das sind Ihre Fehlleistungen in dieser Zeit. 
Eine erschütternde Bilanz. 

Das Flickwerk dieses Steuerpakets 1981 wollen 
Sie ja deswegen erst 1981 in Kraft setzen, damit 
draußen niemand überprüfen kann, wie es sich in 
Mark und Pfennig tatsächlich auswirkt. Das ist ja der 
Trick dabei, daß man es jetzt verspricht — das ist die 
neue Form der Wahlgeschenke — die Leute aber 
erst hinterher sehen, daß das Versprochene über-
haupt nicht gehalten wird. 

(Gobrecht [SPD]: Das gilt für Ihr Steuerpa

-

ket nicht? Das ist doch Unsinn!) 

— Wir wollten es ja 1980 in Kraft setzen, Herr Gob-
recht; das können Sie also nicht sagen. 

(Dr. Spöri [SPD]: Wahlgeschenke macht 
man vor der Wahl!) 

Mit diesem Flickwerk werden Sie den verheeren-
den Eindruck Ihrer verfehlten Finanzpolitik in die-
ser Legislaturperiode nicht beseitigen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Stücklen: Das Wort  hat der Herr Abge-
ordnete Kühbacher. 

Kühbacher (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Dr. Schäuble, von Ihrem Vorred-
ner Dr. Kreile ist eine schreckliche Rede gehalten 
und nicht eine schreckliche Bilanz gezogen worden. 

Es gibt irgend jemanden, der sagt: An ihrer Sprache 
wird man sie erkennen. Herr Dr. Kreile, wenn Sie 
Ihre Rede noch einmal nachlesen, werden Sie sich, 
so meine ich, selbst nicht wiedererkennen. 

(Dr. Spöri [SPD]: Die Rede paßte gar nicht 
zu ihm!) 

Ich habe mir einmal einige Vokabeln herausgesucht. 
Das fing an mit „Geisel", wurde fortgesetzt mit „Täu-
schung", „heimlich", „Konfrontationsstrategie", 
„schwindelerregend", „sklavisch folgen' und endete 
mit „Lüge". Ich kann Ihnen dazu nur sagen, Herr Dr. 
Kreile: Offensichtlich folgen Sie der Weisung „Ende 
der Kreidezeit, härtere Gangart". Dazu kann ich fest-
stellen: Am Ende der Kreidezeit waren die Dinosau-
rier ausgestorben. Vielleicht überlegen Sie sich das 
einmal. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Herr Kollege Dr. Schäuble, zur Frage Steuerpaket 
1980, 1981. Als Haushaltsfachmann sage ich Ihnen 

(Oho-Rufe bei der CDU/CSU) 

— ja, ich bezeichne mich als Haushaltsfachmann; 
das war mein Beruf —: Wenn man für 1980 Steuer-
senkungen verspricht, wie Sie es mit Ihrem Paket 
gemacht haben, muß man, auch wenn der Vorschlag 
vom Bundesrat kommt, notwendigerweise auch sa-
gen, wie man mit den Mindereinnahmen fertig wer-
den will. Das haben weder Sie noch der Bundesrat 
getan. Da man auf der Ausgabenseite der Etats — 
sowohl des Bundes als der Länder — nicht gleichzei-
tig Konsequenzen gezogen hat, bedeutet Einnahme-
verzicht auf der anderen Seite Einnahmeerhöhung 
durch mehr Kredite. Diese unseriöse Formel, auf 
Steuern zu verzichten und Kredite zu erhöhen, die 
Ihrem Steuerpaket innewohnte, wird hier bewußt 
verschwiegen, und das nenne ich Wählertäuschung. 
Dies ist der Punkt! 

(Beifall bei der SPD) 

Um die übrige Situationsbeschreibung zu verkür-
zen, möchte ich nur noch sagen: Ihr Einsatz für 
Großverdiener und Großbetriebe — und wie Sie es 
hier dann auch noch vorgeben: für Großfamilien — 
geht in eine Richtung. Sie wollen denjenigen in die-
sem Lande, die leistungsstärker sind, über Steuerge-
setze zu noch mehr Einnahmen verhelfen, 

(Dr. Langner [CDU/CSU]: Großfamilien sind 
leistungsstärker? — Weitere Zurufe von 

der CDU/CSU) 

— ich rede jetzt nicht von Großfamilien, sondern 
von Großverdienern und will gleich sagen, was ich 
damit meine —, und Sie lassen die soziale Kompo-
nente außer acht. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Wenn Herr Dr. Schäuble hier erklärt, daß eine Fami-
lie mit zwei Kindern die gleichen Steuern wie eine 
Familie mit einem Kind zu zahlen habe, ist das nur 
die eine Seite der Medaille, denn eine Familie mit 
zwei Kindern bekommt ein höheres Kindergeld, und 
eine Familie mit drei Kindern bekommt ein um 200 
DM höheres Kindergeld. Das ist eine Sache, die wir 
Sozialdemokraten gegen Ihre Ideologie der Kinder-
freibeträge durchgesetzt haben; dies ist unser Ver- 
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dienst, und ich glaube, darauf können wir stolz 
sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieses mit der Kinderzahl steigende Kindergeld 
wollen Sie vergessen machen, indem Sie nunmehr 
wieder auf Kinderfreibeträge hinauswollen. Dahin-
ter steht Ihre Ideologie. Jemand, der Höchstverdie-
ner ist, soll über einen Freibetrag von 100 DM im 
Monat 40 DM bekommen. Unsere Auffassung ist: 
Bitte schön, für alle Kinder die gleiche Entlastung. 
Dies verstehen wir unter steuerlicher Gerechtigkeit. 
Da unterscheiden wir uns voneinander. Sie sollten 
ehrlicherweise sagen, daß Sie den besser Verdie-
nenden eben aus dem Staatsbereich mehr zukom-
men lassen wollen, während wir Gleichmäßigkeit 
wollen. Dies muß man eben immer wiederholen, da-
mit es auch deutlich wird. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben hier heute 
neben dem Steuerpaket ein weiteres Gesetz zu bera-
ten, nämlich das Gesetz zur Vereinfachung des Ein-
kommensteuergesetzes und anderer Gesetze. Wir 
haben mit diesem Gesetz elf andere Gesetze verein-
facht und bereinigt und im Einkommensteuerbe-
reich eine Reihe von Erleichterungen geschaffen, 
die weit in die Zukunft hinein wirken werden. 

Ich möchte bei dem vom Volumen her wichtigsten 
und größten Einnahmeverzicht anfangen. Es handelt 
sich um die Umweltschutzinvestitionen, die für die 
Jahre bis 1991 begünstigt werden sollen. Liebe Kol-
leginnen und Kollegen, dahinter steckt folgende ' 

Ü berlegung. Wir möchten erreichen, daß die 
Betriebe, die umweltschädlich produzieren müssen, 
dazu angereizt werden, in ihren Betriebsablauf Inve-
stitionen hineinzunehmen, die nicht die Produktivi-
tät, aber die Umweltschutzbedingungen verbessern. 
Gleichzeitig möchten wir erreichen, daß — neben 
der Außenwirkung — auch innerbetrieblich für die 
Arbeitnehmer Investitionen vorgenommen werden, 
die den Arbeitsplatz verbessern und die Arbeit er-
leichtern. Aus diesem Grunde gibt es auf unserer 
Seite die — im Regierungsentwurf sich ausdrük-
kende — Absicht, steuerliche  Erleichterungen 
durch erhöhte Abschreibungen im Bereich des Um-
weltschutzes einzuführen. 

Ich meine, daß dies ein richtiger und zukunftswei-
sender Schritt ist, um anstehende Rationalisierungs-  
und Modernisierungsinvestitionen in eine Richtung 
zu lenken, die sowohl den Arbeitnehmern als auch 
den Teilen der Bevölkerung, die in der Nähe von Fa-
briken oder Industriebetrieben leben, Erleichterung 
verschafft. Dies ist Umweltschutz, wie er im gelten-
den System unserer Wirtschaftsordnung vernünftig 
und in die Zukunft gerichtet praktiziert werden 
kann. Es ist der größte Brocken, der an Einnahme-
verzicht in diesem Gesetz enthalten ist. 

Wir haben in diesem sogenannten Omnibusge-
setz — das so bezeichnet wird, weil viele andere Ge-
setze damit befördert werden -- eine Reihe von Un-
gereimtheiten und auch Unzuträglichkeiten besei-
tigt. 

Wir versuchen bei Dienstleistungsbereichen, in 
denen Trinkgelder üblich sind, durch eine Verdop-
pelung des Freibetrages — dadurch, daß man sagt, 
100 DM Trinkgelder bleiben auf jeden Fall steuerfrei 
— der Praxis ein Ende zu setzen, daß die Finanzbe-
hörden die sogenannten Bescheinigungen, die aus-
gestellt werden, anzweifeln. 

Wir haben in diesem Gesetz das Kreditaufnah-
meverbot bei Abzug von Sonderausgaben — von 
Beiträgen zur Kranken-, Unfall- und Haftpflichtver-
sicherung sowie zur Risikolebensversicherung — 
beseitigt. 

Wir haben insbesondere für die Künstler etwas 
getan und hoffen, daß sich dies in Erfüllung eines 
Versprechens des Bundeskanzlers so auswirken 
wird. Wir haben die Abzugsmöglichkeiten im Son-
derausgabenbereich und auf dem Gebiet der Kör-
perschaftsteuer verdoppelt in der Hoffnung, daß 
sich dadurch auf dem Nachwuchsmarkt für Künstler 
einiges tut. 

Wir haben in einem weiteren Bereich, der etwas 
mit Ausbildung zu tun hat, im Einkommensteuer-
recht eine Neugestaltung der Berechnung der zu-
mutbaren Belastung durchgesetzt, die dazu beitra-
gen soll, daß insbesondere den BAföG-Bezieher-Fa-
milien eine Erleichterung im steuerlichen Bereich 
zugute kommt. Wir haben ferner eine sehr schwie-
rig auszulegende Begründung bei den Ausbildungs-
freibeträgen, die man in Anrechnung bringen kann, 
wenn man Kinder in der Ausbildung hat, die über 18 
sind, durch die Streichung der Worte „zur Berufsaus-
bildung", weil der Nachweis sehr schwierig war, ge-
strichen und hoffen, damit Erleichterungen gebracht 
zu haben. 

In diesem Gesetz sind eine ganze Reihe von Än-
derungen enthalten, die sich bei Arbeitnehmern po-
sitiv auswirken werden. Wir haben gemeinsam die 
Verlängerung der Gewährung der Erfindervergün-
stigungen beraten, und wir haben darüber hinaus 
Bestimmungen über das Staatshaftungsrecht in die-
ses Gesetz eingebaut, was insbesondere die Arbeit-
nehmer im Finanzbereich betrifft. Parallel hierzu 
wird ja wohl in der nächsten Sitzung des Bundesta-
ges das Staatshaftungsrecht für den übrigen Bereich 
der öffentlichen Hand beraten werden. 

Wir haben eine Steuerbefreiung geregelt, die 
Sach- und Geldleistungen für Angehörige von Be-
rufsfeuerwehren und der Polizei betrifft. Das hat ins-
besondere etwas mit der Gestellung von Berufsklei-
dung  und der komplizierten Berechnung der geld-
werten Vorteile, die daraus erwachsen, zu tun. 

Meine Damen und Herren, darüber hinaus sind 
für die politischen Parteien die Möglichkeiten der 
Abzugsfähigkeit verdreifacht worden. Dieses ist in 
Ausführung eines Urteils des Bundesverfassungsge-
richts eine Anpassung der Einkommensgrenzen. 

Wir haben, was ich ganz erfreut feststellen kann, 
über den Regierungsentwurf hinausgehend eine 
Gleichstellung schwerbehinderter Arbeitnehmer im 
öffentlichen und im privaten Bereich mit einem Ver-
sorgungsfreibetrag ab dem 60. Lebensjahr im Steuer-
recht nachvollzogen. Wir haben ferner den Begriff 
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„Adoptivkind" und die Verankerung des Begriffes 
„Haushaltsmerkmal" in diesem Gesetz geregelt. 

Darüber hinaus sind einige Bedingungen des Um-
satzsteuerrechts neu gefaßt worden, und es liegt Ih-
nen ein weiterer Gesetzentwurf vor, der sich mit der 
Vereinfachung und der Abschaffung von Bagatell-
steuern beschäftigt. Danach werden die Spielkar-
ten-, die Zündwaren- und die Essigsäuresteuer künf-
tig in der Liste der Steuerabgaben nicht mehr er-
scheinen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in die-
sem Zusammenhang einen Gesetzesantrag, der al-
lerdings heute hier im Plenum nicht wieder auf-
taucht, zunächst einmal zurückgestellt. Er betrifft 
den Vorsteuerabzug im Bereich der Landwirt-
schaft. Dieser Antrag muß im Zusammenhang mit 
den EG-Agrarpreisen, mit dem Grenzausgleich und 
mit der steuerlichen Belastung der Landwirtschaft 
gesehen werden. Ich glaube, es ist richtig und sinn-
voll, hierzu im Moment nichts zu beschließen. Sie 
bringen ja heute auch keinen entsprechenden An-
trag im Parlament ein. Wir sollten die Entwicklung 
der Situation im EG-Bereich abwarten und 1981 zu 
einem einvernehmlichen Gesamtkonzept für den 
landwirtschaftlichen Bereich kommen. Das heißt, es 
gibt nicht, wie hier behauptet wurde, ein Nein in die-
ser Frage, sondern diese Frage muß -- und dies wer-
den alle, die europäische Verhältnisse kennen, be-
stätigen — im größeren Zusammenhang gesehen 
werden. Es sollte hier nicht zu isolierten Lösungen 
kommen. Erst einmal sind die Europäer in Brüssel 
mit dem Agrarhaushalt am Zuge. Da gibt es noch 
vieles zu regeln. Dann wird das Parlament der Bun-
desrepublik die sich daraus ergebenden Konsequen-
zen, ohne daß man das jetzt auf den Prozentpunkt 
genau festlegen könnte, ziehen müssen. Darüber 
gibt es wohl keinen Streit. 

Ich will mit folgender Bemerkung schließen: Mich 
irritiert etwas, daß uns hier von den Rednern der 
Opposition vorgeworfen wird, wir würden auf Kom-
promisse, auf Verhandlungsvorschläge bei Steuer-
gesetzen nicht eingehen. 

(Dr. Sprung [CDU/CSU]: Richtig!) 

— Herr Dr. Sprung, gerade die Bedingungen, die ich 
eben aufgezählt habe, haben gezeigt, daß wir im 
Ausschuß durchaus unterschiedliche Positionen 
vereinigen können. Fast alle Bestimmungen, von de-
nen ich eben gesprochen habe, sind im Ausschuß 
einvernehmlich angenommen worden. Da gab es 
Anträge von der einen und von der anderen Seite. 
Da gab es bei Ihnen den Wunsch, das Kreditaufnah-
meverbot zu beseitigen. Dem konnten wir aus ganz 
bestimmten Gründen, die Sie ja wohl akzeptieren 
müssen, auch wenn Sie anderer Auffassung sind, 
nicht folgen. Was ich befürchte, ist, daß sich dieses 
Parlament — und das von Ihrer Seite her — selbst 
etwas vormacht. Sie stellen hier heute im Parlament 
in zweiter Lesung keine Änderungsanträge, wie es 
sich für eine konstruktive Opposition eigentlich 
gehörte. 

(Dr. Sprung [CDU/CSU]: Quatsch!) 

— Natürlich! Diese Änderungsanträge werden hier 
nicht gestellt. Sie sagen: Bitte schön,' das ist ja im Fi

-

nanzausschuß schon einmal abgelehnt worden. — 
Diese Ablehnung im Finanzausschuß ist aber kein 
Vorgang vor den Augen der Öffentlichkeit; Öffent-
lichkeit besteht hier im Parlament. Wenn die Oppo-
sition nach außen glaubwürdig bleiben will, dann 
muß sie in der zweiten und dritten Lesung Ände-
rungsanträge zu bestimmten Fragen, in denen sie 
nicht der Auffassung der Koalition ist, stellen. Dann 
kann sie ihre Meinung transparent machen. 

(Dr. Waigel [CDU/CSU]: Wir müssen gar 
nichts!) 

— Natürlich, Sie müssen es nicht. Sie können sich 
auch auf die Vertraulichkeit der Beratungen des 
Vermittlungsausschusses verlassen. Nur: Wenn Sie 
hier konstruktive Opposition nicht mehr leisten 
können und sich, wie Herr Dr. Schäuble, auf die 
zweite Kammer versteifen, dann trägt ein solches 
Verhalten, wie ich meine, dieses Parlament zu Gra-
be. Der Bundesrat hat Länderinteressen, Finanzaus-
gleichsinteressen bei Steuergesetzen, nicht aber ma-
terielle Regelungen im Auge zu haben, die die Op-
position vorzutragen hier nicht in der Lage ist. Daß 
der Bundesrat über diese seine Aufgabe hinausgeht, 
ärgert mich. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Das ist ein großer Irrtum!) 

— Herr von der Heydt, dann unterscheiden wir uns 
in unserer Auffassung über Funktion und Aufgaben 
des Bundesrates. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Offenbar!) 

Dies ist der entscheidende Punkt. Ich werfe Ihnen 
vor, daß Sie durch das Nicht-Aufdecken Ihrer Forde-
rungen hier im Parlament bewußt darauf vertrauen, 
in den vertraulichen Beratungen des Vermittlungs-
ausschusses — und ich beklage das sehr — Dinge 
durchsetzen zu können, von denen Sie meinen, daß 
Sie dafür hier im Hause keine Mehrheit finden. Of-
fene Politik der einzelnen Parteien bedeutet, daß 
man hier im Parlament sagt, wohin man will, und 
auch entsprechende Anträge stellt. Daraus, daß Sie 
hier heute keine Anträge stellen, kann ich nur 
schließen, daß Ihnen nach Ihrem eigenen Selbstver-
ständnis nichts anderes übrigbleibt, als immer wie-
der nur nein, nein und nochmals nein zu sagen, uns 
aber vorzuwerfen, wir würden dieses ganze Paket, 
diese Steuergesetze machen, um Wählerstimmen 
damit zu fangen. 

(Dr. Meyer zu Bentrup [CDU/CSU]: Halten 
Sie es für parlamentarisch, wenn der Mini- 
ster sagt: Kein Jota wird an diesem Gesetz 

geändert? Ist das parlamentarisch?) 

— Herr Meyer zu Bentrup, mein Verständnis von 
Parlament ist, daß das Parlament in dem Moment, in 
dem wir einen Gesetzentwurf im Finanzausschuß 
haben, Herr des Verfahrens ist, ganz gleich, ob der 
Finanzminister dazu eine bestimmte Auffassung hat 
oder nicht; das ist unser Verständnis von Parlamen-
tarismus. Wenn Sie sich wegen solcher Äußerungen 
offensichtlich nicht zu Änderungsanträgen ent- 
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schließen können, dann zeigt das, daß Sie zu kon-
struktiver Opposition nicht fähig sind. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Na, na, na!) 

Dies ist zwar bedauerlich, aber es ist leider so. In der 
Öffentlichkeit, meine Damen und Herren, wird das 
sicherlich ähnlich gesehen. Die ersten Wahlergeb-
nisse haben wir ja bereits zu verzeichnen gehabt. 

Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, 
daß das „Omnibusgesetz", auf das ich den größten 
Teil meiner Redezeit verwandt habe, nun nicht — 
genausowenig wie das Gesetz zur Abschaffung der 
Bagatellsteuern — im Vermittlungsausschuß landen 
wird. Von daher hat das Parlament heute hier in 
zweiter und dritter Lesung wohl das letzte Wort, 
und das ist gut so. Welche Anträge Sie im Vermitt-
lungsausschuß stellen werden, werden wir nur dem 
Hörensagen nach erfahren. Denn was Sie im Bereich 
des Familienlastenausgleichs, des Tarifs usw. im ein-
zelnen genau vorhaben, ist hier leider nicht zur 
Sprache gekommen. Das bedaure ich sehr. Die Op-
position muß sich fragen lassen: Wo sind eigentlich 
ihre Programme? 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Schleifenbaum. 

Schleifenbaum (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Um der heutigen De-
batte gerecht zu werden, möchte ich die Grundli-
nien liberaler Steuerpolitik gern in einigen Stich-
worten kurz darstellen. Uns geht es bei allen steuer-
politischen Entscheidungen darum, daß der Frei-
heitsspielraum für den Bürger erweitert werden 
muß. Das bedeutet, daß wir grundsätzlich für eine 
niedrige Steuerquote und für niedrige direkte Steu-
ern sind. Die FDP war immer ein Motor für Steuer-
senkungen. Wir sind der Meinung, daß die Steuer-
groschen in der Hand der Bürger oftmals besser auf-
gehoben sind als in der Hand des Staates. Sie wer-
den dem volkswirtschaftlichen Kreislauf damit nicht 
entzogen; denn auch der Bürger speist das Geld in 
den volkswirtschaftlichen Kreislauf ein. 

Parallel dazu muß natürlich eine solide Finanzie-
rung der Staatsaufgaben — besonders der notwendi-
gen Staatsaufgaben — sichergestellt werden. Wir 
sind für leistungsgerechte Steuern, d. h. Leistung 
muß sich lohnen. Wir sind dafür, daß aus höherer 
Leistungsfähigkeit eine höhere Verpflichtung für 
das Gemeinwohl erwächst. Deshalb befürworten 
wir grundsätzlich auch die Progression im Steuer-
system, wenn sie nicht zu steil ist, wenn sie nicht fa-
milienfeindlich ist und wenn sie nicht zusammen 
mit den Sozialabgaben konfiskatorisch wirkt. 

Ein Grundprinzip für uns ist, daß wir einfache 
Steuern vereinbaren. Hierzu hat es einen besonde-
ren Beschluß eines FDP-Parteitags zur Steuerver-
einfachung gegeben. 

Die FDP-Fraktion begrüßt es, daß im Rahmen der 
familienpolitischen Komponenten des Steuerpakets 
auch Verbesserungen des Wohngelds realisiert 
sind. Wir begrüßen das deshalb, weil wir das Wohn-
geld als besonders wichtiges und zielgenau treffen-

des Instrument der Wohnungspolitik schätzen, das 
auch im Rahmen einer Neukonzeption der Woh-
nungspolitik seinen besonderen Platz haben wird. 

Dabei begrüßen wir es insbesondere, daß mit der 
Einführung einer neuen Baualtersklasse bei den 
Mietobergrenzen eine Abkoppelung von den Bewil-
ligungsmieten im sozialen Wohnungsbau vorge-
nommen worden ist, so daß das Instrument Wohn-
geld seinen Charakter als Ergänzung zur Subven-
tionsregelung, zum objektgeförderten sozialen 
Wohnungsbau verloren hat. 

Allerdings gibt es in diesem Gesetz auch einen 
Wermutstropfen für uns Liberale. Er besteht darin, 
daß die Verbesserungen der Wohngeldleistungen 
für die Ein- und Zweifamilienhaushalte nicht so um-
fangreich ausgefallen sind, wie wir es sozialpolitisch 
für wünschenswert halten. Aber wir waren natürlich 
in unserem Spielraum sehr begrenzt. Denn es waren 
innerhalb des gesamten Steuerpakets für dieses Ge-
setz nur 600 Millionen DM zur Verfügung gestellt 
worden, wovon die Hälfte auf den Bund entfiel. Des-
halb konnten wir in dieser Frage den an sich plau-
siblen Anträgen der Opposition nicht zustimmen. 

Aber es ist nicht so, daß den Ein- und Zweifami-
lienhaushalten alles Geld entzogen worden ist. 
Auch für die Rentnerhaushalte wird es Wohngeld-
verbesserungen geben. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Aber nur ganz mi

-

nimale!) 

— Was heißt minimal? 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Durchschnittlich 
11 DM!) 

220 Millionen DM  von  600 Millionen DM sind kein 
Pappenstiel. 

Das Schwergewicht bei den Verbesserungen liegt 
eindeutig bei den Familien mit mehreren Kindern. 
Hierfür sind 380 Millionen DM vorgesehen. Das ist 
eine Frage der Prioritätensetzung. 

Es ist erfreulich, festzustellen, daß in diesem Ge-
setz ein Beitrag zur Steuervereinfachung geleistet 
worden ist. Im Bericht sind mehrfach Regelungen 
dieser Art  aufgezählt worden. Es ist festgelegt wor-
den, daß die Bundesregierung einen Prüfauftrag er-
hält, wie man die Bearbeitung der Wohngeldanträge 
der Sozialhilfe- und der Kriegsopferfürsorgeempfän-
ger vereinfachen kann. 

Beim sogenannten Omnibusgesetz — auch 
hierzu ist schon gesprochen worden — handelt es 
sich um ein Gesetz, das eine Reihe offener steuerli-
cher Probleme regelt. Die FDP begrüßt dieses Ge-
setz. Ein Teil der Rechtsänderungen ist zwar nur von 
geringem Gewicht. In der Summe der Maßnahmen 
werden jedoch spürbare Vereinfachungseffekte er-
reicht. 

Die FDP begrüßt den Gesetzentwurf auch deswe-
gen, weil er einige Vorschläge unserer Bremer Be-
schlüsse zur Steuervereinfachung übernimmt, näm-
lich Verdoppelung des Freibetrags für Trinkgelder 
von 600 auf 1 200 DM, Abschaffung der Einkom-
mensbesteuerung nach dem Verbrauch, Verdoppe-
lung des Pauschbetrags für Nachlaßkosten bei der 
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Erbschaftsteuer. Zusammen mit unseren ebenfalls in 
Bremen beschlossenen Vereinfachungsvorschlägen, 
nämlich die ertragsteuerlichen Werte der Pensions-
rückstellungen in die Vermögensaufstellung zu 
übernehmen und eine Reihe von Bagatellsteuern 
abzuschaffen, die heute im Rahmen des Steuerentla-
stungsgesetzes 1981 und des Gesetzes zur Abschaf-
fung der Spielkarten-, Zündwaren- und Essigsäure

-

steuer verabschiedet werden, bedeutet dies, daß 
erste Teile unseres Vereinfachungskonzepts in die 
Wirklichkeit umgesetzt werden. Wir fühlen uns je-
doch nach wie vor verpflichtet, weitere Vereinfa-
chungsbeschlüsse Schritt für Schritt zu realisieren. 

Von größerem materiellem Gewicht ist die Ver-
längerung und Erweiterung der Abschreibungs-
möglichkeiten für Wirtscha ftsgüter, die dem Um-
weltschutz dienen. Nachdem schon im Jahre 1975 
eine deutliche Verbesserung dieser Abschreibungs-
vergünstigungen vorgenommen wurde, verzichtet 
der Staat jetzt noch einmal auf jährliche Steuerein-
nahmen von 125 Millionen DM. Dies zeigt deutlich, 
daß wir keine Grünen für eine umweltfreundliche 
Politik brauchen — wir schon gar nicht. 

Von besonderem Gewicht ist auch die Verdoppe-
lung des Abzugsrahmens von Spenden für kultu-
relle Zwecke. Solche Spenden können in Zukunft 
bis zur Höhe von 10 % des Gesamtbetrags der Ein-
künfte steuermindernd abgezogen werden. Hiermit 
löst die Koalition ein Versprechen ein, das sie im 
Jahre 1978 gegeben hat. Die FDP bedauert aller-
dings, daß die Abzugsmöglichkeit nur für Spenden 
zugunsten kultureller Zwecke verdoppelt werden 
konnte, die nunmehr den Spenden für staatspoliti-
sche und wissenschaftliche Zwecke gleichgestellt 
sind. Sie hätte lieber eine Lösung gesehen, die alle 
begünstigten Spenden gleichbehandelt. Es ist nur 
schwer einzusehen, daß z. B. Spenden für ein Mu-
seum bis zu 10 %, Spenden für die „Aktion Sorgen-
kind" aber nur bis zu 5 % der Einkünfte abzugsfähig 
sind. Wir mußten uns hier notgedrungen der Haus-
haltslage beugen, die zusätzliche Steuerausfälle von 
über 100 Millionen DM nicht zuläßt. 

Nicht zustimmen wollten wir dagegen dem von 
der CDU/CSU gestellten Antrag, zeitgenössische 
Kunstwerke von der Vermögensteuer zu befreien, 
und zwar unabhängig von ihrem We rt. Von einer 
solchen Maßnahme würden junge unterstützungs-
bedürftige Künstler nicht profitieren, weil deren 
Werke nun einmal noch keinen hohen Marktwert 
haben. Begünstigt würden die Kunstwerke mit ho-
hem Wert von solchen Künstlern, die bereits einen 
Namen haben. Deren wi rtschaftliche und soziale 
Lage rechtfertigt aber keine Subventionierung 
durch den Staat. 

Die Verbesserung des Abzugs von Spenden für 
politische Parteien von 600 DM auf 1 800 DM ist 
notwendig. Spenden zugunsten jener Institutionen, 
die Voraussetzung für eine demokratische Willens-
bildung in unserem parlamentarischen System sind, 
dürfen gegenüber anderen Spendenzwecken nicht 
diskriminiert werden. Die bisherigen Grenzen wa-
ren zu niedrig, die neuen festen Obergrenzen sind 
immer noch maßvoll und bewegen sich in dem vom 
Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Rahmen. 

Die Abschaffung der Spielkarten-, Zündwaren

-u

nd Essigsäuresteuer ist ein Beitrag zu einem über-
sichtlicheren Steuersystem. Der Vereinfachungsef-
fekt ist zugegebenermaßen sehr bescheiden, weil 
nur wenige Bürger von diesen Steuern unmittelbar 
berührt werden. Es sind nur Pfennigbeträge, mit de-
nen die Bürger zur Zeit durch diese Steuern belastet 
werden; für den Staat führt die Abschaffung dieser 
Steuern aber immerhin zu Einnahmeausfällen von 
19 Millionen DM. 

Den weitergehenden Antrag der CDU/CSU, ne-
ben den drei von uns zur Abschaffung vorgeschlage-
nen Bagatellsteuern noch die Zucker-, Salz- und 
Leuchtmittelsteuer zu beseitigen, haben wir aus 
haushaltsmäßigen Gründen abgelehnt. Uns fiel das 
schwer, weil wir grundsätzlich für die Abschaffung 
dieser Steuern sind. Die CDU/CSU, die ständig von 
der Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung 
redet, glaubt jedoch, zusätzliche Steuerausfälle von 
fast 300 Millionen DM in Kauf nehmen zu können. 
Sie können offenbar die Steuern senken und gleich-
zeitig die Schulden verringern. Konkrete Vor-
schläge zur Ausgabenkürzung bleiben sie natürlich 
schuldig. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch den 
Dialog mit der Familie Zimmermann fortsetzen, den 
ich hier bereits am 7. März aufgenommen habe. Es 
ist dies ein ungewöhnliches Verfahren; ich möchte 
es aber durchhalten. Ich glaube, daß die öffentliche 
Resonanz, die Frau Jutta Zimmermann nun auch in 
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und durch 
ihre Fragen hier im Plenum zugegebenerweise er-
reicht hat, es rechtfertigt, daß man noch einmal dar-
auf eingeht. 

(Kolb [CDU/CSU]: Was haben die davon? — 
Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: Zustim

-

men müssen Sie!) 

Ich meine, daß nach wie vor gültig ist, daß der 7 b-Be-
richt der Bundesregierung im federführenden Fi-
nanzausschuß zunächst beraten werden muß, ehe 
über eine solche Änderung endgültig entschieden 
wird. Ich zweifle nicht daran, daß das Votum schließ-
lich positiv sein wird. Die mitberatenden Aus-
schüsse haben schließlich auch positiv abge-
stimmt. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Sie haben abge

-

lehnt!) 

Aber das Verfahren muß eingehalten werden. Ich 
meine, hier geht es um eine Frage des Timings. 

Dieser Fall ist ein sehr gutes Beispiel dafür, daß 
nicht alles, was gerechtfertigt und gerecht ist, auch 
verabschiedet werden kann. Denn der Katalog der 
gerechtfertigten und der gerechten Maßnahmen ad-
diert sich natürlich zu einer weit größeren Summe 
der notwendigen Steuerentlastung als zu der, auf die 
wir uns hier aus haushaltsmäßigen Gründen be-
schränken müssen. Wir müssen hier wirklich einmal 
aufzeigen, daß sich zwischen der uns zur Verfügung 
stehenden Manövriermasse und dem aus Gründen 
der Gerechtigkeit Notwendigen für uns als Parla-
ment immer wieder ein Dissens ergibt. 

(Kolb [CDU/CSU]: Draußen sind Sie für die 
Gerechtigkeit!) 
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Für die Opposition, die sich natürlich erlaubt, hier 
keinen Dissens zu sehen, sondern zu fordern, was 
nur denkbar ist, ist dies kein Problem. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Nicht was denkbar 
ist, sondern was wichtig ist!) 

Die Verantwortung wälzen Sie jeweils auf die Regie-
rung ab. Sie gehen nach der Methode vor: Omnis 
omnibus; alles für alle. Sie achten dabei nicht auf 
eine solide Finanzierung. 

(Voigt [Sonthofen] [CDU/CSU]: Das stimmt 
ja gar nicht!) 

Ihr Unionsprogramm, das jetzt von Franz Josef 
Strauß vorgestellt worden ist, ist angeblich solide fi-
nanziert. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Es ist auch solide fi

-

nanziert!) 

Das ist doch völlig utopisch. 

Zum Thema Staatsverschuldung malen Sie hier 
ein utopisches Horrorgemälde an die Wand. Gleich-
zeitig verlangen Sie Kataloge von Entlastungen, die 
dem völlig diametral entgegenstehen. 

Ihre rigorosen Äußerungen zur Staatsverschul-
dung müssen einmal unter dem Gesichtspunkt gese-
hen werden, wie diese denn überhaupt entstanden 
ist. Ein sehr großer Anteil der Staatsverschuldung 
ist durch die Sozialgesetzgebung ausgelöst worden, 
die Sie mitgetragen haben. Ein sehr großer Anteil 
der Staatsverschuldung ist durch die Konjunktur-
förderungsgesetze ausgelöst worden, die Sie eben-
falls mitgetragen haben. 

Die FDP hätte sich sehr gern noch einigen ge-
rechtfertigten Forderungen angeschlossen. Sie hat 
ihrem Koalitionspartner im Laufe der Verhandlun-
gen auch entsprechende Deckungsvorschläge ge-
macht, um z. B. bei der Vorsteuerpauschale eine Ma-
növriermasse für die Finanzierung zu bekommen, 
um z. B. beim Wohngeld eine zusätzliche Manö-
vriermasse zu bekommen, um z. B. bei der Spenden-
abzugsregelung großzügiger verfahren zu können, 
um die Bagatellsteuern großzügiger abschaffen zu 
können, um die familienpolitischen Maßnahmen 
großzügiger gestalten zu können. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Was ist denn 
daraus geworden?) 

Wir haben innerhalb der Koalition angeregt, den 
Vorwegabzug anders zu regeln, und zwar in dem 
Sinne, wie es die Selbständigen selber wollen, näm-
lich in dem Sinne, daß ein spezieller Vorwegabzug 
für die Krankenversicherung der Selbständigen ein-
geführt wird. Das hätte zu einer Einsparung geführt. 
Aber wir können uns als FDP auch nicht überschät-
zen. 

(Kolb [CDU/CSU]: Das tun Sie aber häu

-

fig!) 

Wir sind Partner in einer Koalition und sind hier mit 
einer Forde rung nicht durchgedrungen. Anderer-
seits muß man doch zugeben, daß das Steuerpaket, 
das heute vorgelegt wird, ein fairer Kompromiß zwi-
schen den Koalitionspartnern ist. Beide Seiten ha- 

ben nehmen und geben müssen. Insofern sage ich 
dies hier ohne Bitterkeit. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Wie beim Boxkampf!) 

Herr Dr. Kreile sprach von den heimlichen Steu-
ererhöhungen als der Geißel der Bundesrepublik. 

(Dr. Kreile [CDU/CSU]: Wie die Fliege, die 
sticht!) 

— Sie sprachen aber nicht von Schmeißfliegen, son-
dern von der Geißel der Bundesrepublik. Sie spra-
chen davon, Staatsschulden seien aufgeschobene 
Steuern. 

(Dr. Kreile [CDU/CSU]: Richtig!) 

Ich weiß gar nicht, wie Sie das, was Sie insgesamt in 
den einzelnen, unabhängig voneinander zu sehen-
den Anträgen gefordert haben, finanzieren wollen, 
sollten Sie an die Regierung kommen. Deswegen 
vermute ich, daß Sie zu Ihrem bisherigen Programm 
noch ein weiteres Programm verabschiedet haben, 
das Geheimprogramm der Union für Steuererhö-
hungen nach der Wahl. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Da bauen Sie mal 
wieder einen Popanz auf, Herr Schleifen

-

baum!) 

Ich bitte Sie, dieses Geheimprogramm nun einmal 
endlich auf den Tisch zu legen, da das, was Sie insge-
samt an ausgabewirksamen Forderungen gestellt 
haben, nur durch Steuererhöhungen finanziert wer-
den. kann. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Da sind Sie unred

-

lich! — Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Was hat 
Herr Lambsdorff zur Mehrwertsteuer ge

-

sagt?) 

— Sie sind ja doch geübt in Steuererhöhungen. Als 
Franz Josef Strauß Finanzminister war — in den 
Jahren zwischen 1966 und 1969 —, 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Damals wurden 
nicht so viele Schulden gemacht!) 

sind die Steuern kräftig erhöht worden. Als der Herr 
Katzer damals Arbeitsminister war, sind die Maß-
nahmen im Sozialbereich zu Lasten der Abgabe-
pflichtigen kräftig ausgeweitet worden. Insgesamt 
handelte es sich um einen Betrag von 22 Milliarden 
DM. Und was Sie in der Zwischenzeit insgesamt hier 
alles an Forderungen gestellt haben, addiert sich 
auch schlankweg zu 100 Milliarden DM. 

(Abg. Dr. Schäuble [CDU/CSU] meldet sich 
zu einer Zwischenfrage) 

— Herr Dr. Schäuble, gestatten Sie, daß ich Ihnen 
auch keine Zwischenfrage zulasse. Sie haben meiner 
Kollegin Frau Matthäus leider auch keine zugelas-
sen. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Jetzt schlägt der Herr zu

-

rück!) 

Die Existenz eines geheimen Steuererhöhungspro-
gramms der Union ist doch einfach eine Frage der 
Logik. 



17544 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 218. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 22. Mai 1980 

Schleifenbaum 
Die Widersprüchlichkeit der Oppositionsargu-

mentation läßt sich auch an der heute geführten 
Diskussion sichtbar machen. Dr. Kreile sprach von 
einem miserablen Konzept unseres Steuerpakets. 
Dr. Schäuble sprach anschließend davon, darüber 
hätte man ja reden können. Dr. Kreile sprach davon, 
daß das Unionskonzept das gleiche Volumen habe, 
aber besser sei. Auf der anderen Seite sprach Dr. 
Kreile davon, daß es sich um Steuerbetrug handle. 

Ich möchte bei alledem nicht ungesagt lassen, daß 
die Freien Demokraten bei dieser Diskussion ein ge-
wisses Unbehagen überkommt. Wir sagen ja zum 
Steuerpaket, möchten aber auch darlegen, daß wir 
einige Bedenken haben. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Wenn Sie Ihre 
Rede lesen, werden Sie Ihr Unbehagen fest

-

stellen!) 

Als wir dieses Steuerpaket mit dem Koalitionspart-
ner schnürten, war die Situation nicht die gleiche 
wie heute. Wir haben inzwischen eine veränderte 
außenpolitische Lage. Wir haben inzwischen au-
ßenwirtschaftliche Daten, die sich extrem verän-
dern, wenn man sie in die Zukunft hochrechnet. Daß 
wir heute weiterhin zu diesem Steuerpaket ja sagen, 
beruht auf einer Geschäftsgrundlage, nämlich der 
Zusage des Bundeskanzlers und der Zusage des 
Bundesfinanzministers, daß dieses Steuerpaket 
nicht durch eine Erhöhung der Nettokreditauf-
nahme finanziert zu werden braucht, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Mehrwert

-

steuer!) 

daß gleichzeitig der Nachtragshaushalt nicht zu ei-
ner Erhöhung der Nettokreditaufnahme führen 
wird und daß auch sonstige andere ausgabewirk-
same Forderungen nicht zu einer Erhöhung der 
Neuverschuldung führen werden. 

(Kolb [CDU/CSU]: Sie bringen den Herrn 
Finanzminister in Verlegenheit! — von der 
Heydt Freiherr von Massenbach [CDU/ 
CSU]: Der kann das alles, hat er gesagt!) 

Wir dürfen doch nicht übersehen, daß unser Hand-
lungsspielraum etwas enger geworden ist. Ich 
glaube auch nicht, daß der Finanzminister dies über-
sieht. Der Finanzminister hat sich mit diesem Pro-
blem sehr ernsthaft befaßt und ist zu dem Ergebnis 
gekommen, daß er die Zusage geben kann. Wir wol-
len doch alle eine Verringerung der Staatsverschul-
dung und nicht eine weitere Erhöhung. 

(Kolb [CDU/CSU]: Das sagt Herr Hoppe 
schon seit drei Jahren!) 

Wir müssen dem Bürger meines Erachtens klar-
machen, daß wir mit diesem Steuerpaket ganz klare 
Prioritäten gesetzt haben. Ich glaube, es ist inner-
halb aller Fraktionen des Deutschen Bundestages 
nicht umstritten, daß eine Steuerentlastung der 
Bürger notwendig und gerechtfertigt ist. Auch die 
Opposition hat entsprechende Vorschläge vorgetra-
gen. Aber wir müssen natürlich sehen, daß der Be-
gehrlichkeit der Bürger durch die Verabschiedung 
des Steuerpakets in Zukunft Grenzen gesetzt sind. 
Grenzen, die der Haushalt setzt — denn es soll nicht 
der Fall eintreten, daß der Schuldendienst eines Ta-

ges nur noch durch Neuverschuldung bedient wer-
den kann —, Grenzen, die man sich selbst aus freier 
politischer Verantwortung gegenüber zukünftigen 
Steuerzahlergenerationen setzen muß. 

(Zuruf des Abg. Kolb [CDU/CSU]) 

— dazu hat meine Kollegin Ingrid Matthäus schon 
einiges ausgeführt —, und auch Grenzen, die man 
aus freier politischer Verantwortung im Rahmen un-
serer internationalen Verpflichtungen und unserer 
Verpflichtungen für die Sicherung von Frieden und 
Freiheit in der Welt setzen muß. Das hängt mit Si-
cherheit und auch mit der Politik gegenüber der 
Dritten Welt zusammen. 

Ich möchte allerdings klar zum Ausdruck bringen, 
daß ich das absolute Ausmaß der Staatsverschul-
dung, rein volkswirtschaftlich, makroökonomisch 
gesehen, nicht schon für einen Anlaß halte, die Lage 
zu dramatisieren. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist eine tik

-

kende Zeitbombe!) 

Denn die Staatsverschuldung muß gesehen werden 
in bezug auf die Gesamtgröße des Bruttosozialpro-
duktes, den Warenkreislauf und die Bewertung der 
Währung, die auf dem freien Markt vorgenommen 
wird. 

(Kolb [CDU/CSU]: Lassen Sie sich bei Herrn 
Hoppe Nachhilfe geben!) 

Im internationalen Vergleich schneiden wir bei all 
diesen Zahlen auch hinsichtlich der Verschuldung 
pro Kopf der Bevölkerung gut ab. Die Grenzen setzt 
der Haushalt selbst, und dazu habe ich das Nötige 
gesagt. 

Die FDP möchte sich auf keinen Fall für das 
Schaustück mißbrauchen lassen: „Vor der Wahl ge-
ben, nach der Wahl nehmen. Die FDP hält das Steu-
erpaket aus den dargelegten Gründen nach wie vor 
für wünschenswert. Aber wir müssen auch sagen, 
daß gegebenenfalls die Möglichkeit offenbleiben 
muß, das Steuerpaket zu strecken. Diese Option 
behalten wir uns für den Fall vor, daß sich die Rah-
mendaten ändern, die uns die Befürwortung ge-
rechtfertigt erscheinen lassen. Wir wollen nicht, daß 
die Neuverschuldung weiter wächst, 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Die ist nicht so schlimm, haben 

Sie soeben gesagt!) 

vielmehr wollen wir sie weiter abbauen. Die Libera-
len werden ihr Wächteramt für eine solide und 
sparsame Haushaltsführung sehr ernst nehmen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: In Nordrhein

-

Westfalen ist das vorbei!) 

Dieses Ziel steht nach unserer Ansicht und nach un-
seren Erkenntnissen der Verabschiedung des Steu-
erpakets nicht entgegen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Stücklen: Das Wort  hat der Herr Abge-
ordnete Dr. von Wartenberg. 

Dr. von Wartenberg (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Vorredner Kühba- 
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cher hat darauf hingewiesen, daß wir neben dem 
strittigen Steuerentlastungsgesetz auch gemeinsam 
und einmütig über das sogenannte Omnibusgesetz 
beraten, das Gesetz zur Änderung und Vereinfa-
chung des Einkommensteuergesetzes und anderer 
Gesetze. Die einzelnen Entrümpelungsmaßnahmen 
und Streichungsvorschriften wurden genügend dar-
gestellt, so daß ich nur einen Punkt erwähnen möch-
te, den wir gemeinsam, Bundesrat, Bundesregierung, 
Opposition und Regierungskoalition, ausgearbeitet 
haben: die Erhöhung der Abschreibungsmöglichkeit 
für Umweltschutzinvestitionen. Diese Regelung 
wurde um zehn Jahre verlängert, flexibler gestaltet 
und bezieht innerbetriebliche Maßnahmen mit ein. 
Wenn man berücksichtigt, daß bereits unter den gel-
tenden Bedingungen im Jahre 1977 978 Millionen 
DM und im Jahre 1978 1,1 Milliarden DM auf diesem 
Sektor investiert wurden, zeigt das, wie bedeutend 
diese Maßnahme zur Sicherung der Arbeitsplätze 
und für einen besseren Umweltschutz für die Zu-
kunft ist. 

Herr Kühbacher, Sie haben in Ihrem Beitrag zum 
Omnibusgesetz darauf hingewiesen, daß wir als Op-
position im Finanzausschuß eine Reihe von Ände-
rungsanträgen gestellt haben, die teilweise ange-
nommen wurden, in wesentlichen Punkten aber 
nicht die Mehrheit des Finanzausschusses gefunden 
haben. Sie schlagen ferner vor, wir sollten diese Än-
derungsanträge hier stellen. Herr Kühbacher, wenn 
wir hier wirklich eine konstruktive Beratung hätten 
und davon ausgehen könnten, daß dadurch nicht nur 
die Arbeit des Parlaments ausgedehnt würde, nicht 
nur fart pour l'art gemacht würde, wir also die Hoff-
nung haben könnten, daß unsere Anträge ernsthaft 
geprüft werden, wäre es sinnvoll, diese Anträge hier 
zu stellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Da wir aber wiederholt erlebt haben, daß Sie mit 
ideologischen Vorurteilen, vorgefaßten Meinungen 
und Vertröstungen in die Zukunft die Dinge einfach 
ablehnen, hat es gar keinen Sinn, diese Anträge hier 
zeitraubend noch einmal zu behandeln. 

Lassen Sie mich zwei Anträge nennen, Herr Küh-
bacher. Wir haben einmal eine Aufstockung der 
Grenze für die Abzugsfähigkeit von Werbege-
schenken von 50 DM auf 100 DM vorgeschlagen. 
Das ist kein neuer Satz, sondern der galt bis zum 
Jahre 1974. Sie von der SPD haben das damals aus 
ideologischen Gründen abgeschafft. 

(Zuruf von der SPD: Was heißt ideolo

-

gisch?) 

Wenn man das Jahr 1974 zu einem Vergleich mit 
dem Jahre 1980 heranzieht, zeigt sich, daß die 
Kosten- und Preissteigerungen dazu geführt haben, 
die Erhöhung dieses Betrages von 50 DM längst 
überfällig ist und daß die Erhöhung dieses Betrages 
auch für die kostenintensive Werbemittelindustrie 
lebenswichtig geworden ist. Wenn Sie fairerweise 
berücksichtigen, daß diese Maßnahme nicht nur 
Geld kostet, sondern dem Steuersäckel auch Ein-
nahmen bringt, dann wird deutlich, daß es nichts 

weiter als ein ideologisches Vorurteil war, diesen 
wichtigen Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zweitens. Hier wurde angesprochen, daß wir den 
§7b  des Einkommensteuergesetzes gar nicht in-
haltlich verändern wollten, sondern nur in einem 
ganz kleinen Punkt eine Korrektur des Gesetzge-
bungsfehlers „1964" einbringen wollten. Wir haben 
schon mehrfach eine Erhöhung der Abschreibungs-
grenze von 150 000 DM auf 200 000 DM beantragt. 
Das wurde seit Jahren abgelehnt. Diese Grenze gilt 
seit dem Jahre 1965, und die Baupreise haben sich 
seitdem mehr als verdreifacht, so daß es längst über-
fällig wäre, hier eine Anpassung vorzunehmen. 
Wenn hier haushaltstechnische Überlegungen gel-
ten, kann man darüber mit Recht streiten. Völlig wi-
dersprüchlich und widersinnig wird es jedoch, über 
eine Maßnahme wie die sogenannte Lex Zimmer-
mann zu streiten, die überhaupt kein Geld kostet. 
Hier verrennt sich die FDP in Widersprüche und 
vertröstet auf einen zukünftigen, neuen § 7 b des 
Einkommensteuergesetzes, obwohl der 7 b-Bericht 
längst diskutiert wurde. 

Worum geht es denn hier? Nach der geltenden 
Regelung können Familien, die seit dem 1. Januar 
1964 ein Haus gebaut — bescheiden gebaut haben 
— und nun einen Familienzuwachs haben und des-
halb oder wegen der älter werdenden Kinder aus-
bauen wollen, § 7 b des Einkommensteuergesetzes 
nicht beanspruchen. Wir waren dafür, eine flexi-
blere Lösung zu finden und eine Zehnjahresgrenze 
einzuführen. Das heißt, daß ein Ausbau dann, wenn 
das Haus zehn Jahre alt ist, durch § 7 b hätte begün-
stigt werden können. Durch Ihre Sturheit, die 
Grenze beim Jahr 1964 festzuzurren, machen Sie es 
unmöglich, daß in Zukunft Familien, die wachsen, 
belohnt werden. Sie bestrafen doch doppelt: Einmal 
bestrafen Sie Familien mit Kindern nachträglich da-
für, daß sie sparsam und bescheiden gebaut haben 
und erst jetzt wegen einer steigenden Kinderzahl 
oder wegen der älter werdenden Kinder ausbauen 
wollen, und zum anderen bestrafen Sie sie dafür, daß 
sie nicht genug Geld haben, ein völlig neues Haus zu 
bauen und damit den § 7 b des Einkommensteuerge-
setzes neu in Anspruch zu nehmen, was möglich 
wäre. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Kolb [CDU/ 
CSU]: Da fehlt die Einsicht!) 

Meine Damen und Herren, wir werden dem Om-
nibusgesetz zustimmen. Aber diese beiden Punkte, 
die ich angeschnitten habe, werden wir sofort auf

-

greifen, wenn wir über die parlamentarische Mehr-
heit hier verfügen. Das dauert nicht mehr so lan-
ge. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Lachen bei der 
SPD) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete von der Heydt. 

von der Heydt Freiherr von Massenbach (CDU/ 
CSU): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich möchte einige ganz wenige Bemerkungen zu der 
Abschaffung von drei Bagatellsteuern machen. Ich 
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halte das für ein zwar unzureichendes, aber trotz-
dem erfreuliches Ergebnis. ich glaube nicht, daß es 
vor anderthalb Jahren hier im Hohen Hause irgend 
jemand für möglich gehalten hätte, daß wir in das 
Randgestrüpp unseres Steuerdschungels, das aus 
diesen Bagatellsteuern besteht, mit der Machete ei-
nige Lücken hineinhauen könnten. Inzwischen sind 
wir soweit, daß alle Seiten des Hauses nicht mehr 
darüber streiten, daß diese Steuern zum größten Teil 
überflüssig sind wie ein Kropf, nur stören, viel Ver-
waltungsaufwand sowohl bei der Behörde als auch 
beim Steuerpflichtigen verursachen und daß man 
sie so schnell wie möglich abschaffen muß. 

Der einzige Einwand, der jetzt noch erhoben wird, 
ist ein fiskalischer. Der Bundesfinanzminister sagt, 
die Opposition — unverantwo rtlich, wie sie nun mal 
ist —, wolle auf einen Streich sechs Bagatellsteuern 
abschaffen, was für den Bund Mindereinnahmen 
von 300 oder 310 Millionen DM ausmachen würde, 
und das sei viel zuviel, das könne man nicht. Das 
müssen Sie, Herr Bundesfinanzminister, an Ihren 
eigenen Worten messen, die Ankündigungscharak-
ter hatten. Bevor diese Diskussion konkrete Formen 
annahm, sagten Sie, man müsse bei den Bagatell-
steuern im Zuge der Vereinfachungserfordernisse 
endlich vorankommen, da müßten wir mal sehen, 
was wir da machen können. 

Über die 300 Millionen haben wir uns gerade un-
terhalten, bevor ich ans Pult gekommen bin. Die 
Steuereinnahmenschätzungen für den Bund ver-
schieben sich von März bis Mai allein um einen Be-
trag von i bis 1,5 Milliarden DM pro Jahr. Diese Än-
derung der Steuereinnahmenschätzungen innerhalb 
von drei Monaten ist also fünfmal so groß wie der 
Verzicht, den wir der Bundeskasse mit den 300 Mil-
lionen DM zumuten wollten, über die wir hier reden, 
und sie sind noch nicht einmal netto gerechnet, weil 
die Sekundär- und Tertiärwirkungen gar nicht be-
rücksichtigt sind. Damit hätten wir immerhin er-
reicht, daß ungefähr 23 000 Worte total sinnlosen 
Gesetzestextes mit einem ähnlichen Volumen an 
kuriosesten Verordnungen endlich einmal wegkä-
men und der Bürger sieht, daß „die" es ehrlich mei-
nen und zeigen wollen, daß auf diesem Randgebiet 
— es ist nicht der Kern der Vereinfachungsdiskus-
sion — unnötige Steuergesetze vorhanden sind und 
deswegen wegkönnen. 

Ich möchte Ihnen sagen, daß das Thema mit der 
heutigen Abstimmung über diesen Gesetzentwurf, 
dem wir zustimmen werden, auf keinen Fall erledigt 
ist. Wir werden weiter daran festhalten — und Sie 
auffordern mitzugehen —, daß die Steuern auf Zuk-
ker und Salz und auf Leuchtmittel im nächsten 
Schritt abgeschafft werden und daß auch die Steu-
ern auf Tee und auf Schaumwein, die Gesellschaft-
steuer, die Börsenumsatzsteuer und die Wechsel-
steuer auf der Abschußliste stehen und schrittweise 
von uns angegangen werden. Wir werden uns dar-
über mit Ihnen weiter unterhalten. 

Ein letztes Wort. Es ist noch ein Einwand von der 
Seite unserer Freunde von der Landwirtschaft und 
von der Gäressigindustrie da, die die Sorge haben, 
daß die Abschaffung der Essigsäuresteuer und der 
Branntweinsteuer auf den Essigbranntwein nicht  

ausreiche, um die Wettbewerbsverschiebungen zu 
ihrem Nachteil auszugleichen. Wir haben im Aus-
schuß gesagt, daß es möglicherweise notwendig sei, 
die Preisgestaltung für den Alkohol, der für die Es-
sigherstellung verwandt wird, bei der Monopolver-
waltung z. B. auf dem Verordnungswege so zu verän-
dern, daß den Gäressigherstellern kein Wettbe-
werbsnachteil erwächst. Ich bin sicher, daß dies bei 
gutem Willen möglich ist. Wir wollen hier vor dem 
Hohen Hause und in der Öffentlichkeit noch einmal 
klarmachen, daß wir nur unter dieser Voraussetzung 
dieser Vereinfachung zugestimmt haben und erwar-
ten, daß die Bundesregierung diese Position ent-
sprechend berücksichtigt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Stücklen: Das Wort  hat Herr Abgeord-
neter Spöri. 

Dr. Spöri (SPD): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen! Liebe Kollegen! Herr von der Heydt, Sie wer-
den mir verzeihen, wenn ich jetzt unabhängig von 
der Bedeutung der Bagatellsteuern doch noch ein-
mal zu den bemerkenswerten Beiträgen zurückkeh-
re, die vorhin von Herrn Kreile und Herrn Schäuble 
geleistet worden sind. Sie waren bemerkenswert in 
einem negativen Sinne. Ganz deutlich war hier die 
härtere Gangart zu spüren, die ja jetzt vorgeschrie-
ben worden ist und die versuchsweise hier in dieser 
Debatte umgesetzt werden sollte. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Das ist das Trau

-

ma!) 

Man hat deutlich gespürt, daß Sie versucht haben, 
der finanzpolitischen Realität auszuweichen und an 
die Stelle der im großen und ganzen soliden und er-
folgreichen Finanzpolitik Zerrbilder zu setzen, weil 
Sie im Rahmen Ihrer Wahlkampfstrategie nicht mit 
der finanz- und wi rtschaftspolitischen Realität in 
diesem Lande zurande kommen, 

(Beifall bei der SPD) 

weil Sie dieses Bild der Zerrüttung und dieses Bild 
des finanzpolitischen Niedergangs brauchen, weil 
das die Prämisse der Sonthofener Strategie ist. 

(Kolb [CDU/CSU]: Diese Wahrheit hören 
Sie nicht gern! Das ist Ihr Problem!) 

— Wir kommen jetzt zu den Realitäten, Herr Kolb. 
— Wenn man die Erfolge von Finanz- und Steuerpo-
litik beurteilen will, muß man diesen Erfolg an ob-
jektiven Maßstäben messen. Ein objektiver Maßstab 
für den Erfolg ist der tatsächliche wi rtschaftliche 
Ablauf in unserem Lande. 

(Gobrecht [SPD]: Sehr richtig!) 

Diese Realität möchte ich Ihnen jetzt einmal an eini-
gen Beispielen vorführen, Herr Kolb. 

Wenn wir auf die gegenwärtige Situation im wirt-
schaftlichen Bereich eingehen, ist ganz im Gegen-
satz zu den Untergangsparolen, daß die Leistungs-
kraft und der Wille zur Selbständigkeit geschwächt 
würden und die Leistungsdynamik durch die angeb-
lich wirtschaftsfeindliche Steuerpolitik untermi-
niert würde, festzustellen, daß in diesem Land zum 
erstenmal seit Jahrzehnten in den letzten beiden 
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Jahren die Zahl der Selbständigen zugenommen 
hat. Das sind die Realitäten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Gob- 
recht [SPD]: Das ist die Wahrheit! — Kolb 
[CDU/CSU]: Schauen Sie sich einmal die 
Länder an, wo es zugenommen hat! In Bay- 

ern und in Baden-Württemberg!) 

Das hat mit der Finanzpolitik dieser Bundesregie-
rung zu tun. 

Wir müssen auch feststellen, daß in diesem Lande 
unabhängig von einer wirklich explosiven Kosten-
dynamik aus dem außenwirtschaftlichen Bereich — 
allein die Ölzeche hat im letzten Jahr 18 Milliarden 
DM mehr gekostet — eine sehr gute Investitions-
konjunktur herrscht. Auch dies ist ein Ergebnis der 
Haushalts- und Finanzpolitik. 

(Dr. Sprung [CDU/CSU]: Und das  Wachs

-

tum?)  

— Darauf komme ich gleich. Im letzten Jahr hatten 
wir 400 000 zusätzliche Arbeitsplätze in diesem 
Land. In diesem Jahr werden es nach Aussage der 
Wirtschaftsforschungsinstitute 200 000 zusätzlich 
besetzte Arbeitsplätze sein. Dies sind die Effekte der 
Politik, die wir hier vertreten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Kolb 
[CDU/CSU]: Was ist denn in Nordrhein

-

Westfalen?) 

— Ruhig Blut, Herr Kolb! 

(Immer [Altenkirchen] [SPD]: Sehr gut!) 

Die Realitäten sind für Sie natürlich immer unbe-
quem, aber ich muß Ihnen doch noch einen Takt zu 
diesen Realitäten sagen. 

(Besch [CDU/CSU]: Denken Sie an „Pro

-

gnos"!) 

In dem Augenblick, da Sie in dieser finanzpoliti-
schen Debatte versuchen, die Finanzpolitik dieser 
Regierung total abzuqualifizieren, stellen die Stati-
stiker im Mai 1980 fest, daß das Wirtschaftswachs-
tum real höher ist als in allen vergangen Jahren. Der 
reale Zuwachs betrug im ersten Quartal 1980 5,3 %. 
Diese Realitäten sprechen Bände, sie sprechen für 
sich. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Wolf

-

ram [Recklinghausen] [SPD]: So ist es!  — 
Kolb  [CDU/CSU]: Rechnen Sie es einmal 
von 1970 bis 1980! — Zuruf des Abg. Weh

-

ner [SPD]) 

Ich glaube nicht, hier sagen zu können, diese Lei-
stung unserer Wirtschaft sei allein ein Ergebnis der 
Regierungs- und Finanzpolitik. Das wäre sicherlich 
überzogen. 

(Dr. Langner [CDU/CSU]: Da haben Sie 
recht!) 

Sicherlich ist diese Leistung in unserem Lande, auf 
die wir im internationalen Vergleich stolz sind — 
das sollten Sie übrigens auch sein, Herr Sprung —, 
vorrangig auch ein Ergebnis der Arbeitnehmer und 
der Unternehmer in diesem Lande, die dies unab-

hängig von tarifpolitischen Konfrontationen zu-
stande gebracht haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Diese Leistung war nur unter den günstigen Rah-
menbedingungen möglich, die die Finanzpolitik ge-
setzt hat. 

(Kolb [CDU/CSU]: Das sind aber Märchen 
aus Tausendundeiner Nacht!) 

Diese Finanzpolitik war, unabhängig von Ihren Ab-
qualifizierungsversuchen, von Ihren Zerrbildern, die 
Sie hier heute morgen vorgetragen haben, 

(Zuruf des Abg. Besch [CDU/CSU]) 

in dem Sinne ausgewogen und austariert, daß sie auf 
der einen Seite in dieser Legislaturperiode immer 
die notwendige private Kaufkraft gesichert hat, 
steuerlich günstige Rahmenbedingungen für die 
mittelständischen Betriebe gesetzt, Investitionsan-
reize geschaffen hat, auf der anderen Seite aber 
nicht, wie Sie es wollten, überdreht hat und nicht zu 
stark in die Richtung auf einen unve rtretbaren Steu-
ereinnahmeverzicht ausgerichtet war. Wenn wir das 
gemacht hätten, was Sie uns an Warenhauskatalo-
gen bezüglich Steuerverzichten vorgeschlagen ha-
ben, hätten wir den Kapitalmarkt total überstrapa-
ziert. 

Das Konzept der Finanzpolitik, die diese Regie-
rung in dieser Legislaturperiode gemacht hat, ist 
ganz im Gegensatz zu den in dieser Debatte gehör-
ten Abqualifizierungsversuchen bei dem Bürger, bei 
den sozialen Gruppen in diesem Land sehr gut ange-
kommen; natürlich nicht in jedem Punkt. Das kann 
man auch gar nicht erwarten. So gefälligkeitsde-
mokratisch ist unsere Politik nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Steuerpaket 1981, das heute zur Diskussion 
steht, ist aber bei den Arbeitnehmern und bei den 
Gewerkschaften auf eine äußerst positive Resonanz 
gestoßen. Sie sind deswegen vielleicht neidisch, 
aber das ist trotzdem eine Tatsache. 

Auf der anderen Seite muß man auch sagen: Die 
Unternehmer hätten es zwar gerne gesehen, wenn 
in diesem Paket noch einige Bonbons für sie, einige 
unternehmensorientierte Elemente enthalten wä-
ren. Das ist ganz klar. Aber Sie müssen auch berück-
sichtigen, daß die Unternehmensverbände sehr zu-
rückhaltend waren, als Sie vorgeschlagen hatten, die 
Steuerentlastung schon in diesem Jahr vorzuneh-
men. Der BDI z. B. hat sehr genau erkannt, daß es 
haushaltspolitisch unverantwortlich wäre, den 
Haushalt 1980 durch eine Steuersenkung in dem 
Umfang zu belasten, wie Sie das vorgeschlagen ha-
ben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Trotz dieser Meinungsunterschiede, die zwischen 
Unternehmensverbänden und Vertretern der Bun-
desregierung manchmal bestehen, hat sich natürlich 
auch unter den Unternehmern herumgesprochen, 
daß die finanz-, steuer-, wirtschafts- und auch die 
friedenspolitischen Anstrengungen dieser Regie- 
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rung für den wirtschaftlichen Ablauf äußerst günstig 
waren. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn diese Leistung einer sozialdemokratisch ge-
führten Bundesregierung und eines sozialdemokra-
tischen Bundeskanzlers von führenden Vertretern 
dieser Wirtschaft honoriert wird, dann finde ich es 
stillos — wie in der letzten Woche z. B. in Ingolstadt 
passiert — wenn diese Männer der Wi rtschaft be-
schimpft werden, nur weil sie Ihre Strategie des 
Schwarzmalens nicht mitmachen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist für diese härtere Gangart, die Ihnen der 
Kanzlerkandidat ja in die Präambel Ihres Wahlpro-
gramms hineingeschrieben hat, bezeichnend, daß 
Sie versuchen, sämtliche positiven Effekte der Fi-
nanz-, Steuer- und Haushaltspolitik in dieser Legis-
laturperiode im Rahmen einer bedingungslosen 
Konfrontationsstrategie abzuqualifizieren und 
durch finstere Zerrbilder zu ersetzen. Ich sage Ih-
nen: Sie werden mit dieser Strategie in diesem Jahr 
keinen Erfolg haben. Das wird ein grandioser Mißer-
folg. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, 
Sie unterschätzen das Einschätzungsvermögen der 
Bundesbürger, die Einsicht in die ökonomischen 
Grundzusammenhänge. Sie unterschätzen die Fä-
higkeit des Wählers zur Differenzierung zwischen 
der CDU-Dichtung, die heute vorgetragen worden 
ist, und der Realität. Und Sie unterschätzen den gu-
ten Geschmack, was politischen Stil anlangt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat Herr Abgeord-
neter Dr. Möller. 

Dr. Möller (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Nach dieser Mär-
chenstunde von Herrn Dr. Spöri wollen wir wieder 
zur Sachlichkeit zurückkehren. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Lachen bei der 
SPD) 

Zum Steuerpaket gehört auch die Wohngeldno-
velle, zu der der Herr Bundesfinanzminister in sei-
ner Rede heute morgen leider kein einziges Wo rt 

 gesagt hat. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Die CDU/CSU begrüßt es, daß wir heute die fünfte 
Novelle zum Wohngeldgesetz verabschieden kön-
nen. Durch diese fünfte Novelle zum Wohngeldge-
setz werden die Maßnahmen fortgeführt und fortge-
schrieben, die noch aus der Zeit der von CDU und 
CSU geführten Regierungen stammen. Das Wohn-
geldgesetz, das wir heute verabschieden, ist eine 
Fortführung des Mietbeihilfegesetzes von 1960, des 
Wohnbeihilfegesetzes von 1963 und des Wohngeld-
gesetzes von 1965. Damals wurde insbesondere von 

Paul Lücke eine weitblickende und solide Woh-
nungspolitik betrieben. 

(Kolb [CDU/CSU]: Die es heute nicht mehr 
gibt!) 

Deswegen, meine Damen und Herren, fällt uns 
heute die positive Entscheidung, zum Gesetz ja zu 
sagen, leicht. 

Damals schon war gesetzlich festgelegt, daß Lei-
stungen nach dem Wohngeldgesetz keine Sozial-
hilfe sind, sondern dem gesetzlichen Ziel dienen, je-
der Familie ein Mindestmaß an angemessenem 
Wohnraum zu verschaffen. Das Wohngeld ist also 
keine Sozialhilfemaßnahme; auf das Wohngeld be-
steht vielmehr ein unmittelbarer Rechtsanspruch 
für denjenigen, der die Voraussetzungen erfüllt. Der 
Subsidiaritätsgrundsatz der Sozialhilfeleistung gilt 
hier also nicht. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere an diese 
lange Entstehungsgeschichte und an die gesetzliche 
Bedeutung des Wohngeldes, weil es auch heute, 
nach 20 Jahren, noch immer eine große Anzahl von 
Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland gibt, 
die sich scheuen, Wohngeld in Anspruch zu neh-
men. Über die Quote der Ausschöpfung des Wohn-
geldes gibt es leider keine fundierten Erhebungen 
und damit auch keine verläßlichen Zahlen. Aber 
Stichproben kann man entnehmen, daß das Wohn-
geld sicherlich von etwa einem Viertel der an sich 
Wohngeldberechtigten nicht in Empfang genom

-

men wird. Das dürfte gerade und besonders kraß im 
ländlichen Bereich der Fall sein, wo viele Mitbürger, 
insbesondere ältere, das Wohngeld nicht beanspru

-

chen, weil sie entweder die Vergünstigungen des 
Gesetzes überhaupt noch nicht kennen oder es für 
eine Fürsorgemaßnahme halten oder weil ihnen der 
Papierkrieg zuwider ist. Es wäre deshalb notwendig 
gewesen, daß das zuständige Wohnungsbauministe-
rium von den reichlich vorhandenen Mitteln für Öf-
fentlichkeitsarbeit mehr, intensivere und lesbarere 
Informationen über die Möglichkeiten und An-
spruchsvoraussetzungen des Wohngeldgesetzes ge-
geben hätte, damit die Bürger darüber besser infor-
miert sind. 

(Zuruf von der SPD: Das können dann doch 
die Landräte machen!) 

— Sicherlich, wir würden das gern machen, wenn 
der Bund es entsprechend bezahlt. 

Meine Damen und Herren, nach diesen grund-
sätzlichen Ausführungen einige kurze Bemerkun-
gen zum Inhalt der vorliegenden Novelle; im einzel-
nen kann ich mich auf die Darlegungen beziehen, 
die ich am 7. März von dieser Stelle aus gemacht 
habe. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt — 
und sie hat das auch in den Ausschußberatungen ge-
tan —, daß die Entwürfe für die fünfte und die sech-
ste Novelle zusammengefaßt werden konnten und 
jetzt als ein Gesetz verkündet werden können. Da-
mit wurde erreicht, daß die Zahl der Gesetze wenig-
stens um ein Gesetz reduziert wurde. 

Mit der heutigen Novelle soll die Einkommens-
entwicklung seit 1978 berücksichtigt werden. Die 
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CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt dieses Ziel. 
Sie begrüßt insbesondere, daß die Wohngeldlei-
stungen für Familien mit zwei und mehr Kindern 
besonders und gezielt verbessert werden. Die CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion hatte schon im Zusam-
menhang mit der vierten Novelle vor mehr als drei 
Jahren einen entsprechenden Vorschlag und ent-
sprechende Anträge unterbreitet, aber damals ha-
ben die Koalitionsparteien unsere Vorlagen leider 
abgelehnt. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Wie so 
oft!) 

Wir begrüßen weiter, daß für alleinerziehende 
Elternteile ein Freibetrag eingeführt wird, daß also 
für diesen Personenkreis Verbesserungen eintre-
ten. 

Ebenso begrüßen wir, daß mit dieser fünften No-
velle der ernsthafte Versuch der Verwaltungsver-
einfachung — insbesondere bei der Einkommenser-
mittlung und beim Verwaltungsvollzug — gemacht 
worden ist. 

Meine Damen und Herren, neben diesen positi-
ven Erkenntnissen aus der Sicht der CDU/CSU-
Fraktion haben aber auch kritische Anmerkungen 
zu stehen. Wir bedauern sehr, daß eine Reihe von 
Änderungs- und Verbesserungsvorschlägen abge-
lehnt worden ist; im einzelnen verweise ich auf Sei-
te 89 des ausführlichen Berichts, wo diese Anträge 
und Anregungen detailliert dargestellt sind. 

Ganz besonders bedauern wir aber, daß die Bun-
desregierung, voran der Bundesfinanzminister, und 
die Koalitionsparteien entgegen ihren wiederholten 
Bekundungen und Absichtserklärungen unsere An-
regungen und Empfehlungen, gerade bei den Ein-, 
Zwei- und Dreipersonenhaushalten zusätzlich er-
forderliche Verbesserungen vorzunehmen, nicht 
aufgenommen, sondern abgelehnt haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien 
haben hier wieder einmal auf Kosten der Rentner 
gespart. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: So ist es!) 

77 % aller Wohngeldempfänger leben in Ein- oder 
Zwei-Personen-Haushalten. Davon sind 90 Prozent 
Rentner. Gerade diesen Rentnern wird eine ange-
messene und dringend notwendige Wohngeldver-
besserung vorenthalten. Der Hinweis der Bundesre-
gierung, daß für die Wohngeldnovelle insgesamt nur 
600 Millionen DM zur Verfügung stehen, ist ein Ar-
mutszeugnis der Sozialpolitik dieser Regierung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Im Nachtragshaushaltsplan hat die Bundesregie-
rung für andere auch notwendige Zwecke zusätzli-
che Mittel bereitgestellt. Auch nach den heute be-
kanntgewordenen neuen Steuerschätzungen be-
stünde durchaus die Möglichkeit, die erforderlichen 
140 Millionen DM für Rentner aufzubringen. Seit 
der letzten Wohngeldnovelle im Jahre 1978 sind 
nämlich die allgemeinen Kosten so stark gestiegen, 
daß gerade bei den Rentnern eine höhere Anpas

-

sung zwingend notwendig gewesen wäre. Aus dem 
Mietenbericht ist klar und deutlich zu entnehmen, 
wie sehr sich gerade die Mieten für unsere Rentner 
entwickelt haben. Trotz unserer wiederholt gegebe-
nen Anregungungen und Empfehlungen hat die 
Bundesregierung bei den Rentnern gekürzt. Hierzu 
ist gerade auch von der FDP etwas gesagt worden. 
Kollege Gattermann hatte vor den Landtagswahlen 
angekündigt, daß es ihm gelingen werde 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Vor der 
Wahl!) 

— vor der Wahl, wohlgemerkt —, die zusätzlichen 
Mittel bereitstellen zu lassen. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU]: Das hat nichs 
geholfen!) 

Meine Damen und Herren, die CDU/CSU-Frak-
tion hat im Ausschuß der 5. Novelle zur Änderung 
des Wohngeldgesetzes zugestimmt. Sie wird das 
auch heute tun, 

(Wehner [SPD]: Hört! Hört!) 

weil insbesondere für unsere kinderreichen Fami-
lien wesentliche Verbesserungen vorgesehen sind 

(Wehner [SPD]: Hört! Hört!) 

und damit ein langjähriges Ziel unserer Politik ver-
wirklicht wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Waltemathe. 

Waltemathe (SPD): Frau Präsident, gestatten Sie 
mir, daß ich, bevor ich zu meinem Debattenbeitrag 
komme, als Berichterstatter eine Berichtigung vor-
nehme. 

Vizepräsident Frau Renger: Bitte sehr. 

Waltemathe (SPD): Auf Seite 70 der Bundestags-
drucksache 8/4011 steht unten in Absatz 2: „Ist in 
den Fällen des § 8 Abs. 2 eine Miete oder Belastung 
von mehr als 1 060 Deutsche Mark zu berücksichti-
gen ..." Dieser Betrag ist zu berichtigen in „1 160 
Deutsche Mark". 

Ich bin jetzt erst darauf aufmerksam gemacht wor-
den. Da Herr Möller bereits das Wo rt  hatte, konnte 
ich mich mit ihm nicht mehr abstimmen. Ich gehe 
aber davon aus, daß wir diese Korrektur als Bericht-
erstatter gemeinsam anbringen. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Einverstanden!) 

Frau Präsident! Meine Damen und Herren! Das 
Wohngeld als gezielte individuelle Hilfe für Mieter 
und Wohnungseigentümer, damit sie ihre Wohn-
kosten aufbringen können, ist bewußt nicht dynami-
siert worden, d. h., es findet keine automatische An-
passung je nach der Entwicklung von Einkommen 
und Mieten statt. Eine solche automatische Anpas-
sung würde gleichzeitig bedeuten, daß wir Struktu-
ren festschrieben und gezielte strukturelle Verbes-
serungen im Wohngeldsystem selbst schlechter 
durchsetzen könnten. Wohl aber muß eine woh-
nungspolitisch bedeutsame Sozialleistung des Staa-
tes in regelmäßigen Abständen auf ihre innere Ge- 
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rechtigkeit und ihre tatsächliche Wirksamkeit über-
prüft werden. Dabei bleibt die Zielsetzung klar: Das 
Wohnen in ausreichend großen und ausreichend 
ausgestatteten Wohnungen muß auch denjenigen 
ermöglicht werden, deren eigenes Einkommen da-
durch überfordert wäre. Ihre Belastung durch die Er-
fordernisse des Wohnens soll einen bestimmten 
Einkommensanteil nicht übersteigen. Ein Sozial-
staat ist verpflichtet, diese Belastungsgrenze festzu-
legen. Ferner ist verstärkt darauf zu achten, daß 
nicht unzumutbar enge Wohnverhältnisse bei nicht 
so Betuchten die Entwicklungschancen von Kindern 
hemmen. 

Die vorliegende Novelle zum Wohngeldgesetz 
war vom Finanzvolumen her auf einen Zuwachs von 
600 Millionen DM im Jahre 1982, also dem Jahr der 
vollen Wirksamkeit, begrenzt. Das heißt konkret, 
daß Bund und Länder im Jahre 1982 statt 1,6 Milliar-
den DM 2,2 Milliarden DM als individuelle Wohn-
kostenzuschüsse an Mieter und Eigentümerhaus-
halte bereitstellen werden. Nachdem es nicht gelun-
gen ist, einen noch höheren Betrag durch Umschich-
tungen beim im finanzpolitischen Zusammenhang 
mit dieser Wohngeldnovelle stehenden Steuerent-
lastungs- und Familienförderungsgesetz „freizu-
schaufeln , war abzuwägen, welche Zielsetzungen 
und welche Verbesserungen mit dem geschilderten 
Finanzvolumen in erster Linie erreicht werden müs-
sen. 

Erstens. Es ist ganz unbestritten, daß die Wohn

-

geldtabellen ganz allgemein an die veränderten 
Einkommen und Wohnkosten von Zeit zu Zeit ange-
glichen werden müssen. Denn sonst würde der Ein-
kommensanteil, der für Miete oder Abzahlung von 
Eigentum ausgegeben werden muß, für den auf 
Wohngeld angewiesenen Haushalt immer höher 
werden. 

Zweitens. Es ist aber auch nicht zu bestreiten, daß 
die Mehr-Kinder-Familie immer noch am unzurei-
chendsten untergebracht ist. Laut Wohngeld- und 
Mietenbericht 1979 wohnen mehr als ein Fünftel al-
ler Mietzuschußempfänger in Wohnungen, die um 
mehr als 25 % zu klein sind. Sie können sich ausrei-
chend großen Wohnraum offensichtlich nur dann 
leisten, wenn das Wohngeld gerade die größeren Fa-
milien noch gezielter unterstützt. 

Drittens. Es ist ein gemeinsames Anliegen des 
Bundes und der Länder und auch der kommunalen 
Wohngeldstellen, das Gesetz leichter anwendbar zu 
machen und den Verwaltungsvollzug zu erleich-
tern.  

Sieht man sich diese drei Zielsetzungen an, so war 
für uns unabdingbar, insbesondere eine familienpo-
litisch gebotene Besserstellung der Haushalte ab 
vier Personen und der Alleinerziehenden zu errei-
chen. So ist es kein Zufall, daß von den 600 Millionen 
DM Mehrkosten des Jahres 1982 380 Millionen DM 
für Haushalte mit vier und mehr Personen zur 
Verfügung gestellt werden. Logischerweise bleiben 
dann für die übrigen Maßnahmen nur noch 220 Mil-
lionen DM übrig, so daß die Anpassung der Wohn

-

geldtabellen für die Ein-, Zwei- und Drei-Personen-
Haushalte zwar noch durchgeführt wird, aber nicht 
allzu üppig ausfallen kann. Wer dies — wie Herr Dr. 

Möller — kritisiert, muß sagen, woher er die dann 
zusätzlich benötigten Gelder nehmen will oder ob er 
— und wo — den größeren Haushalten die Verbes-
serungen im Wohngeldsystem beschneiden will. 

Für die SPD-Bundestagsfraktion darf ich feststel-
len: Das Wohngeld behält für die Wohnungspolitik 
und für die Weiterentwicklung sozialer Gerechtig-
keit und gesellschaftlicher Solidarität eine heraus-
ragende Bedeutung. In dieser Legislaturperiode ha-
ben Sozialdemokraten — im Bündnis mit den Freien 
Demokraten — dafür gesorgt, daß zwei Novellen mit 
strukturellen Verbesserungen und Anpassungen 
verabschiedet werden konnten. Das Wohngeldsy-
stem ist dadurch verbessert worden und gerechter 
geworden. Wir lassen die Bewohner der Bundesre-
publik nicht im Stich, wenn es um ihre berechtigten 
Ansprüche auf Wohnraum zu zumutbaren Bedin-
gungen geht. 

Für uns ist besonders bedeutsam, die Wohnsitua-
tion größerer Familien zu verbessern. Deshalb sehen 
wir vor, daß Aufwendungen für Familienmitglieder 
in Berufsausübung und gesetzliche Unterhaltsver-
pflichtungen für Familienangehörige bis zu be-
stimmten Höchstbeträgen vom Einkommen künftig 
abgesetzt werden können. Wir sehen weiter vor, daß 
Alleinerziehende für jedes Kind bis zu 16 Jahren 
1 200 DM vom Jahreseinkommen absetzen können. 
Wir sehen ferner vor, daß das Einkommen von Kin-
dern, die sich in Berufsausbildung oder in Berufsaus-
übung befinden, mit je 2 400 DM pro Jahr nicht mehr 
zum Familieneinkommen gezählt wird. Wir sehen 
schließlich vor, daß die Belastungshöchstbeträge für 
zusätzlichen Wohnraum bei größeren Familien 
weitaus höher anzusetzen sind, als die Miete oder 
Belastung für die Mehrfläche ausmachen würde. Da-
mit sollen Familien ermutigt werden, sich ausrei-
chend großen Wohnraum zu leisten. 

Wir wollen mit dieser Novelle gleichzeitig klar-
machen, daß Wohngeld für die dauerhafte Absiche-
rung des Wohnkostenbedarfs zur Verfügung stehen 
muß. Deshalb begrüßen wir es, daß für Grundwehr-
dienstleistende künftig ausschließlich das Unter-
haltssicherungsgesetz und für reine Studentenhaus-
halte ausschließlich das Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz maßgebend sein werden. Dies trägt so-
wohl zu größerer Gerechtigkeit als auch zur Verwal-
tungsvereinfachung bei. 

Schließlich, meine Damen und Herren: Wir wün-
schen nicht, daß die besondere Rentenerhöhung des 
Jahres 1982, die nach dem 21. Rentenanpassungsge-
setz zur Abgeltung der Krankenkassenbeiträge der 
Rentner vorgesehen ist, zur Wohngeldminderung 
der Rentnerhaushalte führt. Die Bundesregierung 
wird vielmehr aufgefordert, bei der entsprechenden 
endgültigen Gesetzgebung im Rentenbereich dafür 
Sorge zu tragen, daß diese Sonderanhebung der 
Renten, die ja nicht zu Einkommensverbesserungen 
der Rentnerhaushalte führen wird, beim Wohngeld 
unberücksichtigt bleibt. 

Wir Sozialdemokraten sind überzeugt, daß wir 
rechtzeitig initiativ geworden sind, um notwendige 
Schritte in die richtige Richtung gemeinsam mit der 
FDP vorzubereiten. Wir sind auch stolz darauf, daß 
wir zum zweitenmal in dieser Legislaturperiode 
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eine Wohngelderhöhung durchsetzen konnten, die 
vielleicht nicht alle Wünsche befriedigt, aber insge-
samt, besonders für viele Familien mit Kindern, 
spürbare Hilfe zuteil werden läßt und deutlich 
macht, daß wir die Pflicht zum sozialen Handeln 
ernst nehmen. 

Ich bedanke mich zum Schluß bei den Mitarbei-
tern des Ausschußsekretariats und beim Ministe-
rium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
für die tatkräftige Mithilfe, daß wir das Gesetz auf 
diese Weise so gut zustande gebracht haben. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Herr 
Bundesminister Dr. Haack. 

Dr. Haack, Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau: Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Möller, ich 
möchte nur zu Ihren Ausführungen noch eine kurze 
Bemerkung machen. Es hat sich heute dasselbe wie 
bei der ersten Lesung am 7. März 1980 abgespielt. 
Sie versuchten leider wieder, den Eindruck zu er-
wecken, als ob durch diese Wohngeldnovelle Lei-
stungen für die Rentner gekürzt würden. Das ist na-
türlich eine völlig unredliche Bemerkung, wie Sie 
selbst wissen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Jahn [Münster] [CDU/ 
CSU]) 

Auch die Rentner und die Ein- und Zwei-Personen-
Haushalte kommen in die Vergünstigung dieser No-
velle. 

(Zuruf des Abg. Dr. Möller [CDU/CSU]) 

Nur setzen wir diesmal einen größeren Schwer-
punkt bei den Vier- und Mehr-Personen-Haushal-
ten, um auch hier eine kinderfreundliche Woh-
nungspolitik zu machen, was wir ja wohl alle ge-
meinsam anstreben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Zum zweiten muß ich Sie genauso wie in der 
ersten Lesung darauf hinweisen, daß es unredlich 
ist, die finanzielle Größenordnung zu kritisieren, die 
sich immerhin um 600 Millionen DM bei einem Bun-
desanteil von 300 Millionen DM bewegt, während in 
dem von der CDU/CSU vorgeschlagenen Steuerpa-
ket keine Mark für Wohngeldverbesserungen ent-
halten ist. Auch das muß hier nochmals festgestellt 
werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Wehner 
[SPD]: Hört! Hört! — Zuruf des Abg. Dr. 

Möller [CDU/CSU]) 

Wir haben hier, sowohl in der Novelle der beiden 
Koalitionsfraktionen als auch in der Novelle, die die 
Bundesregierung vorgelegt hat, das zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt finanziell Machbare vorgeschlagen. 
Die Familien mit Kindern kommen in den Genuß 
dieser verbesserten Wohngeldregelung, aber auch 
die Rentner. Herr Waltemathe hat darauf hingewie-
sen, daß wir bereits im Jahr 1977 eine Verbesserung 
des Wohngelds beschlossen haben; in dieser Legis-
laturperiode also zwei Verbesserungen des Wohn-
gelds im Interesse der Menschen, um die es uns bei 

einer verbesserten Wohnungsversorgung geht. Das 
wollte ich am Schluß dieser Debatte über Wohngeld 
nochmals sagen. 

Ich bitte Sie, den vorliegenden Novellen zuzu-
stimmen. 

(Beifall bei der SPD und FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Burger. 

Burger (CDU/CSU): Sehr verehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Letzte 
Runde Familienpolitik! Auch dank unseres energi-
schen Engagements für die Belange der Familie hat 
die Familienförderung in diesem Paket heute eine 
hohe Priorität. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

Die heute von der SPD und der FDP vorgeschlagene 
verbesserte Familienförderung ist bedauerlicher-
weise vorwiegend nach steuerlichen Gesichtspunk-
ten konzipiert. Wer die familienpolitischen Diskus-
sionen in den Koalitionsparteien verfolgt hat und 
deren anders lautende Forderungen mit den heuti-
gen Vorlagen vergleicht, weiß, daß hier der Finanz-
minister und nicht die Familienministerin den Ton 
angab. 

Es ist auch bedauerlich, daß es zu einem echten 
Dialog zwischen Regierungsmehrheit und Opposi-
tion in den Fachausschüssen nicht gekommen ist. 
Vermutlich können auch die Familienpolitiker der 
Koalition mit den heute vorgelegten Lösungen nicht 
voll zufrieden sein. 

Wir vermissen ein durchgehendes Konzept zur 
Verbesserung des Familienlastenausgleichs. Das 
Kindergeld wird nicht erhöht. Dafür soll es einen 
Kindergrundfreibetrag von 1 600 DM geben. Dieser 
hat zwar die gleichen Wirkungen wie eine entspre-
chende Kindergelderhöhung; viele Familien sind je-
doch von steuerlichen Entlastungen durch den Kin-
dergrundfreibetrag ausgeschlossen. Der ersatzweise 
vorgesehene Kinderausgleichsbetrag erfaßt nur 
etwa ein Fünftel der Familien, bei denen sich der 
Kindergrundfreibetrag nicht auswirkt. Viele Fami-
lien werden deshalb leer ausgehen; es sind dies ins-
besondere sozial schwache Familien. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Die CDU und die CSU wollen vor allen Dingen 
Entlastungen der Familie durch eine Kindergelder-
höhung. Sie wollen damit auch die sehr hohen zu-
sätzlichen Verwaltungskosten, die durch die Einfüh-
rung des Kindergrundfreibetrages entstehen, ver-
meiden. Wir beantragen eine Anhebung des Kin-
dergeldes für das erste und zweite Kind um jeweils 
15 DM und für das dritte Kind um 30 DM. Neben der 
Beibehaltung des Kinderbetreuungsfreibetrages for-
dern wir einen tariflichen Steuerfreibetrag von 
300 DM jährlich je Elternteil und Kind. Die Auswir-
kungen sind die, daß die Gesamtförderung leicht 
über den vorgeschlagenen Lösungen der SPD und 
FDP liegt, daß sie aber alle Kinder trifft und daß 
nicht die hohen Verwaltungskosten entstehen, wie 
das auf Grund Ihres Entwurfs der Fall sein wird, 
meine Damen und Herren von der Koalition. 
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Das Schwergewicht liegt bei der Anhebung des 

Kindergeldes. Die Einführung eines Steuerfreibetra-
ges erscheint uns notwendig. Er wirkt — das dürfen 
Sie nicht übersehen — bei ständig steigenden Lohn-
steuerbelastungen dynamisch. Dies ist ein dynami-
sches Element, das wir hier einführen. Die Lohn-
steuern sind 1978 um 31,1 % und im Jahre 1979 um 
36,3 % gestiegen. Die Auswirkung des Steuerfreibe-
trages ist deshalb sicher von Gewicht. Da Arbeitneh-
mer in diesem Jahre rund 100 Milliarden DM an 
Lohnsteuer aufbringen und über die Hälfte der Ar-
beitnehmer in der Progressionszone besteuert wird, 
ist diese begrenzte steuerliche Regelung auch sozi-
alpolitisch vertretbar, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Eine Bevorzugung höherer Einkommen durch 
diesen Freibetrag ist insgesamt im Familienlasten-
ausgleich auch deshalb nicht gegeben, weil vor al-
lem die Ausbildungsförderung und das Wohngeld 
neben anderen Förderungsmöglichkeiten nur inner-
halb von Einkommensgrenzen an Familien im unte-
ren und mittleren Einkommensbereich gezahlt wer-
den. Hier ist dieser deutliche Ausgleich. Man sollte 
nicht von „Rückfahrschein" und „Ideologie" spre-
chen. 

Sie reden sehr deutlich von gleicher Leistung. 
Karl Marx hat bekanntlich immer wieder darauf 
hingewiesen, daß sich absolute Gleichheit auf sozio-
logisch unterschiedliche Gruppen sehr oft als sozia-
les Unrecht ausweist. 

(Wehner [SPD]: Dürfen Sie den denn jetzt 
zitieren?) 

— Herr Wehner, das ist die echte Liberalität der 
CDU. 

(Wehner [SPD]: Mich wundert, daß Ihnen 
dafür niemand eins auswischt!) 

— Herr Wehner, Sie unterschätzen uns wirklich. 

(Wehner [SPD]: Oder Sie haben tollen 
Mut!) 

Ich möchte Ihnen sagen, daß Karl Marx in der Dia-
gnose sehr Beachtliches gesagt hat; in der Therapie 
würde ich ihm nicht folgen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD]: 
Ja, das glaube ich! Ich wundere mich nur, 
daß Sie den Namen in den Mund nehmen! 

— Weitere Zurufe von der SPD) 

— Er gab mir jedenfalls gute Argumente, Herr Kol-
lege. 

Meine Damen und Herren, noch immer erhalten 
nicht erwerbstätige Mütter kein Familiengeld. Es 
ist ein Gebot sozialer Gerechtigkeit und eine fami-
lienpolitische Notwendigkeit, allen Müttern die 
gleichen Vergünstigungen zu gewähren, wie sie ab 
1. Juli 1979 Mütter in einem Arbeitsverhältnis erhal-
ten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir halten an unserer Auffassung fest, daß Frau-
en, die im Interesse ihrer Kinder auf eine Erwerbstä-

tigkeit verzichten, nicht benachteiligt werden dür-
fen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Wir beantragen, daß ein Elternteil, der während der 
ersten sechs Lebensmonate seines Kindes in häusli-
cher Gemeinschaft mit dem Kind für dessen Pflege 
und Erziehung sorgt und in dieser Zeit einer Er-
werbstätigkeit nicht nachgeht, ein Familiengeld in 
Höhe von 500 DM monatlich erhält. Dies ist ein Es-
sential, an dem wir festhalten wollen. Davon gehen 
wir nicht ab, meine Damen und Herren, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

denn es muß endlich Schluß sein mit der heute noch 
bestehenden Diskriminierung der Hausfrauen und 
selbständig tätigen Mütter. 

Es ist unverständlich, wenn die Koalitionsfraktio-
nen heute die Einführung eines Kinderzuschlags 
von monatlich 300 DM für die ersten sechs Lebens-
monate eines Kindes auch dann beschließen, wenn 
beide Elternteile erwerbstätig sind, aber gleichzeitig 
nein zu unserem Antrag auf Einführung eines Fami-
liengeldes für alle Mütter sagen. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Kühbacher (SPD): Herr Kollege Burger, da wir ge-
rade bei dem Thema Gerechtigkeit sind, wo wir für 
viele etwas tun wollen, frage ich Sie: Würden Sie mit 
mir bei dem Fall übereinstimmen, der uns vom Peti-
tionsausschuß vorgetragen wurde, daß dann, wenn 
ein Elternpaar verstorben ist, doch der als Vormund 
eingesetzte älteste Bruder in den Genuß eines Kin-
dergeldes kommen müßte? Und würden Sie mit mir 
gemeinsam die Bundesregierung auffordern, in die-
sem Einzelfall tätig zu werden, statt sich hinter büro-
kratischen Hemmnissen zu verschanzen, und im 
nachhinein für künftige Fälle, wenn es nötig ist, eine 
entsprechende gesetzliche Regelung vorzusehen? 

Burger (CDU/CSU): Ja, hier besteht volles Einver-
ständnis. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Diese Fälle sollten wir regeln. Das liegt im Sinne der 
sozialen Gerechtigkeit. Die Gesetzgebung kann 
nicht alle Lebensumstände berücksichtigen. Ich 
sehe auch eine ungleiche Anwendung des Kinder-
geldgesetzes bei Behinderten, die die Altersgrenze 
überschritten haben. Auch da gibt es in Einzelfällen 
Entscheidungen des Arbeitsamts, die nicht ver-
ständlich sind. Hier müssen wir auf eine einheitliche 
Anwendung des Kindergeldgesetzes drängen und 
die Bundesregierung auffordern, dafür zu sorgen, 
daß die Arbeitsämter im Einzelfall sogar entgegen 
der Auffassung der Bundesregierung entscheiden. 
Ich habe derartige Fälle erlebt. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Meine Damen und Herren, morgen wird die 
Mehrheit dieses Hauses das Jugendhilferecht ver-
abschieden. Darin ist ein Rechtsanspruch auf einen 
Kinderkrippenplatz verankert. Hier irritiert mich et-
was. Ich bestreite nicht, daß Kinderkrippen in Ein-
zelfällen notwendig sind. Aber man will das Geld für 
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die außerfamiliäre Betreuung zur Verfügung stellen, 
während für die Betreuung eines Kindes durch die 
eigene Mutter die Mittel fehlen. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Leider wahr!) 

Im übrigen ist die ganze Geschichte etwas proble-
matisch. Ich lese in dem Buch von Elisabeth Dessai 
„Auf dem Weg in die kinderlose Gesellschaft" über 
die Einrichtung von Kinderkrippen folgende Sätze 
— ich darf sie zitieren —: 

In der versicherten Gesellschaft haben die 
Menschen ausschließlich psychologische Be-
weggründe, sich Kinder zu wünschen. Mühe 
und Last werden aufgewogen durch Freude und 
Glück. Dieser rein emotionale Gewinn kann nur 
eingeholt werden, wenn einem das Kind auch 
wirklich gehört, wenn es einem nicht entfrem-
det wird, wenn man es also in den entscheiden-
den ersten Lebensjahren selbst betreut. 

Frau Dessai führt weiter aus: 

Das Krippenkind bleibt eine Last. Es muß mor-
gens in Hetze abgeliefert und abends in Eile ab-
geholt werden. Gleichzeitig macht es den Eltern 
nur wenig Freude. Es wird vor allem nässend 
und schlafend erlebt. Das, was die Krippe lei-
sten sollte, die gleich starke Entlastung der Frau 
als Voraussetzung für ihre berufliche Chancen-
gleichheit, hat sie nur in sehr begrenztem Aus-
maß bewirkt. Die Doppelbelastung der berufstä-
tigen Mutter wurde nicht abgebaut. 

Meine Damen und Herren, deshalb fordern wir 
ein Familiengeld für alle Mütter. Nach und nach 
sollten wir es auf zwei oder drei Jahre ausdehnen. 
Wir wissen, daß das nur mittelfristig geschehen 
kann. Wir dürfen nicht vergessen, daß das Kind bei 
der Mutter die emotionale Zuwendung erhält, die es 
braucht, um den Schritt ins Leben wagen zu kön-
nen. 

Ich komme zum Schluß. Wir bedauern, daß der 
vom Bundesrat eingebrachte Entwurf eines Geset-
zes zur Verbesserung der Familienförderung keinen 
echten Dialog ausgelöst hat, sondern jetzt schlicht 
als erledigt erklärt werden soll. Wir sollten in die-
sem Hause alle Kräfte sammeln und wenigstens in 
der nächsten Legislaturperiode intensiv Möglich-
keiten erörtern, die Situation der Familien entspre-
chend den Intentionen dieses Gesetzentwurfs zu 
verbessern. 

Meine Damen und Herren, die von der Koalition 
heute beantragte Form der Verbesserungen der Fa-
milienförderung kann unsere Zustimmung leider 
nicht finden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Jaunich. 

Jaunich (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Die Ausführungen des Herrn Kollegen 
Burger erfordern von mir aus eine kurze direkte Er-
widerung, bevor ich mich meinen eigenen Ausfüh-
rungen zuwenden darf. Herr Kollege Burger, voll zu-
frieden wird selten ein Parlamentarier sein, der ein 

Sachgebiet hier zu vertreten hat. Auch Sie werden 
höchstwahrscheinlich nicht einmal mit den Forde-
rungen, die Sie aus der Opposition heraus als Frak-
tion insgesamt stellen, als Familienpolitiker voll zu-
frieden sein. Es ist also nicht mehr als eine Floskel, 
wenn Sie das hier eingewandt haben. 

Wenn Sie allerdings den Eindruck erwecken woll-
ten, es hätte des Anstoßes der CDU/CSU-Fraktion 
bedurft, um in das steuerpolitische Programm eine 
familienpolitische Komponente hineinzubringen, 
muß ich das mit aller Entschiedenheit zurückwei-
sen. Dazu bedurften wir Ihrer. Anregungen nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Es war für mich auch sehr interessant, daß Sie Ihre 
für uns abenteuerlichen Vorschläge auf Wiederein-
führung von steuerlichen Freibeträgen mit Marx be-
legen wollen. Das ist eine Zumutung; das ist, meine 
ich, abenteuerlich. 

Wenn Sie sagen, daß nach den Vorschlägen, die 
Sie hier vorgebracht haben, alle Kinder bedacht 
würden — im Gegensatz zu den Vorstellungen der 
Koalitionsfraktionen —, dann muß ich Ihnen sagen, 
daß dies nicht stimmt. Denn es gibt einen Punkt in 
beiden Konzepten, wo es noch ein Loch zu füllen 
gilt. Das ist der Bereich der Sozialhilfe. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion ist fest 
entschlossen, im Rahmen der vierten Novelle zum 
Bundessozialhilfegesetz hier Vorstellungen zu ent-
wickeln, die auch dem System der Sozialhilfe ent-
sprechen, nämlich einen Mehrbedarfszuschlag für 
Kindererziehung zu schaffen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Dies entspricht im übrigen diesem Ergebnis einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die zu dem Ergebnis 
gekommen ist, weil andere Überlegungen, Teile des 
Kindergeldes bei der Einkommensanrechnung in 
der Sozialhilfe freizustellen, mit dem System der So-
zialhilfe nicht so gut in Einklang zu bringen sind. 
Wir sind, wie gesagt, bereit, diese Lücke, die noch 
nicht von den steuerpolitischen Beschlüssen mit fa-
milienpolitischer Komponente, die wir heute fassen 
wollen, abgedeckt ist, zu schließen. Heute nachmit-
tag im Ausschuß werden wir bereits darüber bera-
ten. Wir werden sehen, welche Haltung die Union 
hierzu einnimmt. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Zum wiederholten Male ist heute von der Opposi-
tion der Eindruck erweckt worden, die Familienpoli-
tik werde durch die sozialliberale Koalition sträflich 
vernachlässigt, ja, diese mache alles falsch. So ist das 
auch heute angeklungen. Nach Ihrer Entscheidung, 
Familienpolitik zu einem Hauptbestandteil des 
Wahlkampfes zu machen, ist das wohl auch nicht an-
ders zu erwarten gewesen. Nach der Umwidmung 
der Union zu ,einer Kampforganisation war eigent-
lich heute mehr zu befürchten, als Sie, Herr Kollege 
Burger, vorgetragen haben. Das hängt wohl damit 
zusammen, daß wir Sie als einen sachbezogenen Fa-
milienpolitiker schätzen. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Sehr gnädig!) 
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Aber manche Äußerungen, die wir hier in der Ver-
gangenheit und auch heute gehört haben, passen in 
dieses Konzept. 

Ich glaube jedoch, die Bürger in unserem Lande 
sehen das anders. Sie sehen, was realisierbar ist, sie 
sehen, was getan wurde, und sie sehen auch, was wir 
zu tun bereit sind. Die Wahlergebnisse der jüngsten 
Vergangenheit wären für uns Sozialdemokraten 
wohl nicht in diesem Ausmaß ausgefallen, wenn die 
Bürger nicht auch auf diesem Feld der Politik unsere 
Vorstellungen nicht nur kennen, sondern auch wür-
digen würden. 

(Beifall bei der SPD) 

Denn man kann wohl nicht davon ausgehen, daß die 
Stimmen, die die Sozialdemokraten bei den letzten 
Wahlen erhalten haben, wo dieser Bereich in star-
kem Maße ein Thema war, insbesondere im nord-
rhein-westfälischen Landtagswahlkampf, aus-
schließlich von ledigen Bürgern gekommen wären. 
Es müssen ja in starkem Maße Familien gewesen 
sein. 

Was machbar ist, wurde von uns getan und wird 
von uns getan. Was wurde getan? Halten wir uns 
einmal die Aufwendungen für Kindergeld vor Au-
gen. 1969 betrugen sie rund 9 Milliarden DM. Sie be-
laufen sich heute auf 17,2 Milliarden DM. Das ist 
eine enorme Steigerung, die Spiegelbild für die Ent-
wicklung ist, die wir auf diesem Sektor eingeleitet 
haben. Aber Familienpolitik ist nicht nur Kinder-
geldpolitik und darf es auch nicht sein. Dazu gehö-
ren BAföG, Wohngeld, Wohnungsbau. Da müssen 
wir die CDU einmal fragen, ob sie sich von den Bie-
denkopfschen Vorstellungen schon gelöst hat, daß 
der öffentliche Wohnungsbau zurückgeführt wer-
den könnte. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Möller [CDU/ 
CSU]: Das hat er nie gesagt! Sie sollten bei 

der Wahrheit bleiben!) 

Ich glaube, die Familien haben einen Anspruch dar-
auf, daß das von Ihnen einmal klargestellt wird, 
Auch das gehört zur Familienförderung und zur Fa-
milienpolitik. Unterhaltsvorschußgesetz, Mutter-
schaftsgeld, dies sind Beweise unserer Sorge um Fa-
milien in der Vergangenheit. 

Die große Herausforderung unserer Zeit sehen 
wir allerdings in der Bewältigung des Problems, Fa-
milienleben zu ermöglichen, ohne auf Verwirkli-
chung im beruflichen und gesellschaftlichen Leben 
verzichten zu müssen. Sie haben soeben schon wie

-

der einen anderen Ton in die Debatte gebracht. 

(Beifall bei der SPD) 

Diesen Problemen stellen sich Bundesregierung und 
Koalitionsfraktionen. Wir scheuen uns nicht, fami-
lienpolitische Konzeptionen immer wieder zu über-
denken und sie an die jeweils veränderten gesell-
schaftlichen Verhältnisse anzupassen. Dies haben 
wir mit unseren familienpolitischen Reformen der 
letzten Jahre bewiesen. 

Ein entscheidender Schritt in die richtige Rich-
tung war die Einführung des Mutterschaftsurlaubs 
im vergangenen Jahr, den die Mütter, wie sich schon 
jetzt zeigt, in großem Umfang in Anspruch nehmen 
und damit zum Ausdruck bringen, daß sie die entla-

stende Wirkung dieses Urlaubs für die ganze Fami-
lie in den ersten sechs Monaten nach der Geburt ei-
nes Kindes sehen und würdigen. Die Union ver-
sucht, auch diese Hilfe dadurch zu entwe rten, daß 
sie Vergleiche mit den nicht berufstätigen Müttern 
anstellt und behauptet, daß diejenigen Mütter, die 
bei der Geburt eines Kindes nicht in einem Arbeits-
verhältnis stehen, diskriminiert würden. 

Dazu ist zunächst einmal festzustellen, daß auch 
solche Mütter den zusätzlichen viermonatigen Ur-
laub erhalten, die ihr Arbeitsverhältnis nach Ablauf 
dieser Zeit nicht fortsetzen. Da mehr als 90 % der 
Frauen bei der Geburt des ersten Kindes erwerbstä-
tig sind, gibt es nur wenige Frauen ohne Anspruch 
auf diesen Mutterschaftsurlaub. 

Die Diskriminierungsbehauptung stimmt auch im 
übrigen nicht; denn das Mutterschaftsgeld für Ar-
beitnehmerinnen während des Mutterschaftsur-
laubs hat die Funktion eines Lohnersatzes, ohne den 
viele Mütter finanziell nicht in der Lage wären, für 
einen begrenzten Zeitraum auf ihren gesamten 
Arbeitslohn zu verzichten. 

Wir haben, wie ich meine, bei den nur beschränkt 
zur Verfügung stehenden Mitteln den richtigen 
Weg gewählt. Wir haben einen Einstieg gefunden, 
und wir haben bei der Verabschiedung des Gesetzes 
in einer Entschließung unseren Willen kundgetan, 
hier weiter fortzufahren. Dies ist ausbaufähig. Aber 
wir halten es in der Tat für falsch, den  zweiten 
Schritt vor dem ersten zu tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Das heute hier vorgelegte steuerpolitische Paket 
ist sozial abgewogen und hat eine starke familienpo-
litische Komponente. Die Entwürfe der Union sind 
nicht so zu qualifizieren, und sie sind nicht finan-
zierbar. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie sind bes

-

ser!) 

Im Vorblatt Ihres Gesetzentwurfs auf Drucksache 
8/3443 heißt es unter „Kosten: „Zur Deckung des 
Mehrbedarfs für 1980 wird die Fraktion der CDU/ 
CSU konkrete Kürzungen im Bundeshaushalt 1980 
vorschlagen." 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Als ich Sie im Ausschuß auf diese von Ihnen selbst 
angebotene Finanzierungssicherstellung hingewie-
sen habe, war, wie man in meiner Heimat zu sagen 
pflegt, „Hängen im Schacht". Da kam überhaupt 
nichts; im Gegenteil haben Sie gesagt, es sei nicht 
Ihre Aufgabe, die Deckungsmittel zu benennen. Ich 
kann das nicht unter den Begriff „seriös" fassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen muß ich sagen, daß Sie wunderbare, 
schön klingende Dinge in die Diskussion gebracht 
haben, die draußen bei Leuten, die sich nicht sonder-
lich intensiv damit beschäftigen mögen, auch als 
schön empfunden werden; aber seriös ist das Ganze 
nicht, und deswegen können wir diesen Weg nicht 
gehen. Wir gehen unseren Weg 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: In die falsche Rich

-

tung!) 
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und sind bemüht, den Familien die Hilfen angedei-
hen zu lassen, derer sie bedürfen, wobei das alles in 
einem finanziellen Konzept abgesichert ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe , die Aussprache. 
Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen zu den 
vorliegenden Gesetzentwürfen. 

Zum Steuerentlastungsgesetz 1981 auf Drucksa-
che 8/4021 rufe ich in der Einzelberatung Art. 1 
Nrn. 1 bis 25 in der Ausschußfassung auf. Wer 
den aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Die Nrn. 1 bis 25 sind 
in der Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe Art. 1 Nr. 26 in der Ausschußfassung auf. ' 
Dazu gebe ich Ihnen, Frau Kollegin, nach § 59 der 
Geschäftsordnung das Wort zur Abstimmung. 

Frau Matthäus-Maier (FDP): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! In Ab-
weichung von meiner Fraktion werde ich die vorge-
sehene Änderung des § 51 a des Einkommensteuer-
gesetzes ablehnen. Die Einführung des Kinder-
grundfreibetrages, der die Familien monatlich um 
30 DM je Kind bei der Lohn- und Einkommensteuer 
entlastet, würde, wie auch alle übrigen Steuersen-
kungen, automatisch zugleich die Kirchensteuer 
senken. Durch die vorgesehene Änderung des § 51 a 
des Einkommensteuergesetzes wird aber nun be-
wirkt, daß diese Einkommensteuersenkung bei den 
Familien mit Kindern nicht auf die Kirchensteuer 
durchschlägt. Dadurch werden die Familien mit 
Kindern auf Wunsch der Kirchen durch den staatli-
chen Gesetzgeber um eine Entlastung bei der Kir-
chensteuer in Höhe von 280 Millionen DM gebracht. 
Eine solche Gesetzesänderung kann ich nicht ver-
antworten. 

Ich halte es grundsätzlich für verfehlt, daß sich 
der Bundestag bei seiner Steuergesetzgebung mit 
dem Beitragsaufkommen der Kirchen zu beschäfti-
gen hat. Entscheidungen hierüber gehören meines 
Erachtens nicht in die Verantwortung staatlicher In-
stitutionen, sondern sollten ureigenste Aufgabe der 
Kirchen selber sein. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD) 

Denn weder ist es den Kirchen zuzumuten, bei der 
staatlichen Steuergesetzgebung als Bittsteller an die 
Abgeordneten mit dem Ziel einer bestimmten Ge-
setzesänderung zugunsten ihres Beitragsaufkom-
mens heranzutreten, noch ist es andererseits den 
Abgeordneten zuzumuten, ihre Steuergesetzgebung 
an dem Beitragsaufkommen der Kirchen auszurich-
ten 

Was die vorgesehene Gesetzesänderung konkret 
angeht, so kann ich es nicht verantworten, einer Re-
gelung zuzustimmen, mit der die Kirchen die Ab-
sicht verfolgen, die Auswirkungen des Steuersen-
kungspakets auf die Kirchensteuer ausschließlich — 
ich betone das — zu Lasten von Familien mit Kin-
dern zu mildern. Daß ausgerechnet die beiden gro-
ßen Kirchen, die vom Gesetzgeber immer wieder hö-
here staatliche Ausgaben für die Kinderfamilie for

-

dern,  bei dem gleichen Gesetzgeber eine solche Dis

-

kriminierung der Kinderfamilie anmahnen und 
durchsetzen, halte ich für höchst widersprüchlich, ja 

darf ich offen sagen — für peinlich. Dem ent-
spricht, daß im Hearing des Finanzausschusses die 
Familienverbände diesem Ansinnen der Kirchen 
entschieden widersprochen haben. 

Ich meine, daß keine Fraktion in diesem Bundes-
tag von ihrem Anspruch her, liberal, sozial oder 
christlich zu sein, einer solchen kinderfeindlichen 
Gesetzesänderung zustimmen kann, und bedaure es, 
daß sich meine Fraktion, entgegen ihrer Program-
matik und ihrer ursprünglichen Position in der Fra-
ge, der vorgesehenen Änderung anschließen will. 

Ich komme zum Schluß. Im „Handelsblatt" vom 
23. April 1980 war zu lesen: 

Der ... von den Kirchen beschrittene Weg, Aus-
wirkungen eines Steuer- und Kindergeldpake-
tes auf das Kirchensteueraufkommen durch 
Verhandlungen mit den politischen Entschei-
dungsträgern hinter verschlossener Tür aus-
schließlich zu Lasten von Familien mit Kindern 
zu mildern, ist ihrer unwürdig. 

Ich stimme dem zu und füge hinzu: Dieses ist auch 
des Parlaments unwürdig. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Wir kommen zur Ab-
stimmung über Art. 1 Nr. 26 in der Ausschußfassung. 
Wer der Ausschußfassung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Art. 1 Nr. 27 und 28 sowie Art. 2 bis 15, 
Einleitung und Überschrift in der Ausschußfassung 
auf. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Mit Mehrheit angenommen. Damit ist die 
zweite Beratung abgeschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz im Ganzen zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. - Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das Gesetz ist in dritter Lesung gegen die 
Stimmen der CDU/CSU angenommen. 

Wir haben noch über Beschlußempfehlungen des 
Ausschusses abzustimmen. Der Ausschuß empfiehlt 
auf Drucksache 8/4021 unter Ziffer 2, den Gesetz-
entwurf auf Drucksache 8/3901 für erledigt zu erklä-
ren. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Dann ist dieses so beschlossen. 

Ferner ist noch über die Beschlußempfehlung des 
Ausschusses unter Ziffer 3 auf Drucksache 8/4021 
abzustimmen. Es wird empfohlen, die Petitionen für 
erledigt zu erklären. — Dagegen erhebt sich kein 
Widerspruch. Dann ist dieses so beschlossen. 
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Zur Abstimmung rufe ich Tagesordnungs-

punkt 1 b auf: Entwurf eines Steuer- und Familien-
entlastungsgesetzes 1981 — Drucksache 8/3666. 

Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 8/4032, 
den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU ab-
zulehnen. Müssen wir da noch in die Einzelberatung 
eintreten? 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Das ist bean

-

tragt!) 

— Wir kommen dann zur Einzelberatung des Ge-
setzentwurfs, den ich soeben aufgerufen habe. Ich 
rufe die Art. 1 bis 9 sowie Einleitung und Überschrift 
auf. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Gesetzentwurf ist mit Mehrheit abgelehnt. Da-
mit unterbleibt nach § 84 Abs. 3 unserer Geschäfts-
ordnung jede weitere Beratung. 

Zur Abstimmung rufe ich nun die Tagesordnungs-
punkte 1 c, Entwurf eines Steuer- und Familienent-
lastungsgesetzes 1981 — Drucksache 8/3902 —, so-
wie 1 d, Steuerentlastungsgesetz 1980 — Drucksa-
che 8/3456 —, auf. Der Finanzausschuß empfiehlt auf 
Drucksache 8/4032, die genannten Gesetzentwürfe 
abzulehnen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Dem ist mit Mehrheit entspro-
chen. 

Ich rufe jetzt die Tagesordnungspunkte 1 e, Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Familien-
förderung — Drucksache 8/3143 —, und 1 g, Entwurf 
eines Familiengeldgesetzes — Drucksache 8/3577 
—, auf. Der Ausschuß für Jugend, Familie und Ge-
sundheit empfiehlt auf Drucksache 8/4008, die vor-
genannten Gesetzentwürfe nach Verabschiedung 
des Entwurfs eines Steuerentlastungsgesetzes 1981 
für erledigt zu erklären. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit ist so 
beschlossen. 

Wir stimmen jetzt noch über Tagesordnungs-
punkt 1 f ab, Entwurf eines Bundesfamiliengeldge-
setzes — Drucksache 8/3443. Der Ausschuß für Ju-
gend, Familie und Gesundheit empfiehlt auf Druck-
sache 8/4008, diesen Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU/CSU für erledigt zu erklären. Wird auch hier 
Einzelberatung gewünscht? 

(Zurufe von der CDU/CSU: Einzelbera

-

tung!) 

— Ich rufe Art. 1 bis 12 sowie Einleitung und Über-
schrift dieses Gesetzentwurfs auf. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit abge-
lehnt. Nach § 84 Abs. 3 unserer Geschäftsordnung 
entfällt damit die weitere Beratung. 

Ich rufe zur Abstimmung Tagesordnungspunkt 2 
auf: Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Wohngeldgesetzes. 

Ich darf daran erinnern, daß der Berichterstatter, 
der Abgeordnete Waltemathe, zu Seite 70 des Aus-
schußberichts Drucksache 8/4011 eine Korrektur 
mitgeteilt hat, nämlich den Betrag von 1060 auf 
1 160 DM zu erhöhen. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe die Art. 1 bis 4 
sowie Einleitung und Überschrift in der Ausschuß-
fassung auf. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Der Entwurf ist in zweiter Beratung an-
genommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz im Ganzen zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Dieses Gesetz ist in dritter Beratung einstimmig 
angenommen. 

Wir haben noch über die Beschlußempfehlung 
des Ausschusses abzustimmen. Der Ausschuß emp-
fiehlt auf Drucksache 8/4011 unter den Ziffern 2 bis 
4, den Wohngeld- und Mietbericht 1979 auf Druck-
sache 8/3528 zur Kenntnis zu nehmen, die zu den 
Vorlagen eingegangenen Eingaben und Petitionen 
für erledigt zu erklären sowie die Annahme einer 
Entschließung. 

Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 3 der 
Tagesordnung, Gesetz zur Änderung und Vereinfa-
chung des Einkommensteuergesetzes und anderer 
Gesetze — Drucksache 8/4007. Ich rufe zur Einzel-
beratung Art. 1 bis 14, Einleitung und Überschrift 
auf. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
In  zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Das Wort  wird nicht gewünscht. Wir kom-
men zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz im 
Ganzen zuzustimmen wünscht, möge sich erheben. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — In dritter Bera-
tung einstimmig angenommen. 

Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 8/4007 
unter Ziffer 2, die eingegangenen Petitionen für er-
ledigt zu erklären. — Es erhebt sich kein Wider-
spruch. Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 4 a der 
Tagesordnung. Gesetz zur Abschaffung der Spiel-
karten-, Zündwaren- und Essigsäuresteuer — 
Drucksache 8/3964. Ich rufe A rt. 1 bis 7, Einleitung 
und Überschrift auf. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte ein Handzeichen. — Gegenpro-
be! — Enthaltungen? — In zweiter Beratung ange-
nommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird nicht gewünscht. Wir kommen 
zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz im Ganzen 
zuzustimmen wünscht, möge sich erheben. — Ge- 
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genprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über 4 b der Tages-
ordnung, Gesetz zur Vereinfachung des deutschen 
Steuerrechts — Drucksachen 8/2726 und 8/3964. 
Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 8/3964 un-
ter Ziffer 2, den Gesetzentwurf abzulehnen. Wer 
dem zuzustimmen wünscht, gebe bitte ein Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Ge-
setzentwurf ist entsprechend der Ausschußvorlage 
abgelehnt. 

Wir haben noch über den Antrag des Ausschusses 
unter Ziffer 3 auf Drucksache 8/3964 abzustimmen, 
die eingegangenen Petitionen zu diesem und dem 
vorhergehenden Gesetzentwurf für erledigt zu er-
klären. — Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
Es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in die 
Mittagspause ein. Die Sitzung wird um 14.15 Uhr 
fortgesetzt. 

(Unterbrechung von 13.18 bis 14.16 Uhr) 

Vizepräsident Leber: Die Sitzung ist wieder eröff-
net. 

Punkt 5 ist von der Tagesordnung abgesetzt. 

Bevor ich den nächsten Punkt aufrufe, habe ich 
folgende Mitteilung bekanntzugeben. Der Entwurf 
eines Gesetzes zu dem zweiten AKP-EWG-Abkom

-

men von Lomé vom 31. Oktober 1979 sowie zu den 
mit diesem Abkommen in Zusammenhang ste-
hendem Abkommen — Drucksache 8/3927 —, der in 
der 216. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
13. Mai 1980 dem Haushaltsausschuß — mitbera-
tend — überwiesen wurde, soll auf Ersuchen des 
Haushaltsausschusses diesem nunmehr auch gemäß 
§ 96 der Geschäftsordnung überwiesen werden. 

Außerdem soll nach einer interfraktionellen Ver-
einbarung die heutige Tagesordnung ergänzt wer-
den um die 

Erste Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Wein-
wirtschaftsgesetzes 
— Drucksache 8/4020 — 

Die Vorlage soll ohne Aussprache an den Ausschuß 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten überwie-
sen werden. 

Ist das Haus mit diesen Vorschlägen einverstan-
den? — Ich sehe und höre keinen Widerspruch. 
Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Sozialversicherung der 
selbständigen Künstler und Publizisten 
(Künstlersozialversicherungsgesetz — 
KSVG —) 

— Drucksache 8/3172 —  

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus

-

schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/4087 

Berichterstatter: Abgeordneter Prinz zu 
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung (11. 
Ausschuß) 

— Drucksache 8/4006 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Dr. Becker (Frankfurt) 
Lutz Schmidt (Kempten) 

(Erste Beratung 178. Sitzung) 

Wünscht einer der Berichterstatter das Wo rt? — 
Ich sehe, das ist nicht der Fall. 

Dann eröffne ich die allgemeine Aussprache. Das 
Wort hat der Abgeordnete Dr. Becker. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Das Künstlersozialversicherungsgesetz bleibt bis 
zum Schluß umstritten. Das gilt nicht für das Ziel des 
Gesetzes; denn alle Parteien sind sich darin einig, 
daß die soziale Sicherung der selbständigen Künst-
ler und Publizisten verbesserungsbedürftig ist. 
Grundlegende Meinungsverschiedenheiten gibt es 
jedoch über den Weg, wie man eine Verbesserung 
der sozialen Sicherung erreichen kann. 

Die Regierungsparteien haben nach der Devise 
„Mehrheit ist Mehrheit" rigoros ihr Modell der 
Künstlersozialversicherung durchgesetzt. Die ge-
ringfügigen Änderungen, die im Ausschuß an dem 
Regierungsentwurf noch vorgenommen wurden, 
waren nicht geeignet, die schwerwiegenden Beden-
ken der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und auch 
vieler der vom Gesetz Betroffenen — bis hin in die 
Reihen der Künstler — auszuräumen. 

Bereits in der ersten Lesung des Gesetzentwurfes, 
aber auch in der Anhörung der betroffenen Ver-
bände im vergangenen November und auch noch in 
den letzten Ausschußsitzungen waren die Vertreter 
der Koalition der Auffassung, daß mit dem Gesetz-
entwurf versicherungstechnisches und sozialpoliti-
sches Neuland betreten werde. Diese Meinung und 
die wiederholte Äußerung des Kollegen Lattmann 
in der ersten Lesung, daß seine Fraktion für die Re-
gelung von Einzelheiten denkbar offen sei und daß 
man unsere schon damals vorgetragenen Einwände 
sehr ernst nehmen und vollkommen vorurteilsfrei 
beraten wolle, ließen uns hoffen, daß unseren 
schwerwiegenden Bedenken wenigstens teilweise 
Rechnung getragen und eine positive Veränderung 
des Gesetzes erreichbar sein würde. 

(Hasinger [CDU/CSU]: Das wäre gut gewe

-

sen! — Zuruf von der CDU/CSU: Das wäre 
gut gewesen!) 

In dieser Meinung wurden wir noch durch die Aus-
sagen des Kollegen Lattmann unterstützt, daß ein 
Gesetz zum Vorteil der Künstler nur dann zu schaf-
fen sei, wenn der Konsens der Betroffenen und Be-
teiligten hergestellt werde. 
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Unsere Hoffnung erfüllte sich nicht. Die Koali-

tionsparteien waren in der Auffassung unbeweglich. 
Dies zeigten nicht nur die Beratungen im Ausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung, sondern auch ein in-
terfraktionelles Gespräch kurz vor Abschluß der Be-
ratungen des Ausschusses für Arbeit und Sozialord-
nung. 

Maßgebende Sozialpolitiker, aber auch Fachleute 
der Renten- und Krankenversicherung haben den 
Lösungsweg der Bundesregierung mit einer neuen 
Bürokratie, genannt „Künstlersozialkasse", und mit 
einer verfassungsrechtlich fragwürdigen Künstler-
sozialabgabe als wenig praktikabel angesehen und 
waren überwiegend der Meinung, daß sie den 
Künstlern nicht die soziale Sicherung bringe, die an-
gestrebt und wünschenswert sei. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Kritisiert wurde insbesondere die Schaffung einer 
verwaltungsaufwendigen und kostenträchtigen 
neuen Bürokratie, einer Künstlersozialkasse, und 
die Künstlersozialabgabe durch Verwerter von 
Kunst- und Pressewerken. Verfassungsrechtliche 
Bedenken wurden zu wenig beachtet. Es ist zu be-
dauern, daß bei der öffentlichen Anhörung kein Ver-
fassungsexperte befragt wurde. 

Bei der sogenannten Künstlersozialabgabe ist 
insbesondere die erhebliche Deckungsungleichheit 
zwischen Finanzierenden auf der einen Seite und 
Leistungsempfängern auf der anderen Seite be-
denklich. Die sogenannten Vermarkter und Verwer-
ter müssen auch für die Leistung derjenigen Künst-
ler und Publizisten die Künstlersozialabgabe leisten, 
die, etwa wie Beamte, Angestellte oder auch freiwil-
lig Versicherte, nie Leistungen aus der Künstlerso-
zialversicherung erhalten werden. Einzelne Grup-
pierungen der Verwerter haben glaubhaft vorgetra-
gen, daß nicht einmal 1 % der mit ihnen in Bezie-
hung stehenden Künstler und Publizisten nach dem 
Gesetz zu versichern sind und trotzdem die Umsätze 
oder Entgelte der übrigen 99 % in die Abgabepflicht 
einbezogen werden. 

Diese Deckungsungleichheiten werden auch 
nicht durch den im Ausschuß neu eingefügten § 26 
Abs. 3 des Gesetzes beseitigt, nach dem der Bundes-
arbeitsminister für bestimmte Sparten unterschied-
liche Vom-Hundert-Sätze der Künstlersozialabgabe 
festsetzen kann. Die Ungleichheit in der Belastung 
innerhalb der einzelnen Sparten bleibt nach wie vor 
bestehen. Die Regelung gilt im übrigen nicht im 
ersten Jahr, sondern nur eventuell für Folgejahre. 
Bis zur spartenspezifischen Regelung durch den 
Bundesarbeitsminister sind dann schon viele Galeri-
sten und andere kunstfördernde Vermarkter pleite 
— mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf 
die Künstler, insbesondere junge Künstler. 

Die massiven verfassungsrechtlichen Bedenken 
bleiben nach wie vor bestehen. Solche Bedenken 
können nicht durch irgendeine Rechtsverordnung 
über die Höhe der Künstlersozialabgabe, dazu auch 
noch in einer Kann-Form, aufgehoben werden. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Sie sind nur durch eine einwandfreie rechtsdogmati

-

sche Begründung aufzuklären, bei der eine verfas

-

sungsrechtlich einwandfreie Verteilung der Bei-
tragslasten stattfindet. 

Die ungleichgewichtigen und damit ungerechten 
Belastungen der verschiedenen Vermarktergruppen 
durch die Künstlersozialabgabe führen bei einigen 
Branchen zu einer Gefährdung der kulturellen Insti-
tutionen und zur Schmälerung der kulturellen An-
gebote und damit zu einer Verarmung der kulturel-
len Landschaft in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

Das vorliegende Gesetz wird nach unserer Auffas-
sung letztlich nicht zu einer Vergünstigung, sondern 
zu einer Benachteiligung der Künstler und Publizi-
sten führen. Die künstlerische Entwicklung, insbe-
sondere die Förderung junger Künstler, wird redu-
ziert. Hinzu kommt — dies war von Anfang an zu er-
kennen —, daß dieser Gesetzentwurf nur einer be-
stimmten Gruppe von Künstlern und Publizisten 
helfen kann, da er nicht alle Möglichkeiten ausnützt, 
um Künstlern und Publizisten zu einer angemesse-
nen Alterssicherung und Krankenversicherung zu 
verhelfen. So können die Älteren, die über 50jähri-
gen, zwar zahlende Mitglieder werden, denn von ih-
ren Kunst- und Pressewerken wird ebenfalls Künst-
lersozialabgabe erhoben. Die Voraussetzungen für 
die Altersrente können sie aber nicht erfüllen, da 
eine mindestens 15jährige Beitragsleistung erf or-
derlich ist. 

(Hasinger [CDU/CSU]: Das ist ja unglaub

-

lich!) 

Mit dem Künstlersozialversicherungsgesetz wer-
den Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt werden. 
Daß die Leistungen aus der Künstlersozialversiche-
rung nicht allzu üppig sein werden, zumindest aber 
nicht den Erwartungen der Künstler entsprechen, 
ging schon aus der Anhörung he rvor. So wird derje-
nige, der 30 Jahre lang immer den Mindestbeitrags-
satz, zur Zeit monatlich 72 DM, in die Rentenversi-
cherung gezahlt hat, später eine Altersrente von 157 
DM im Monat und nach 40jähriger Beitragszahlung 
von nur 200 DM im Monat erhalten. Sicher ist dies 
nur ein unterer Grenzfall, aber er macht deutlich, 
daß ein Mehrfaches der Mindestbeiträge notwendig 
wird, um mit der Rente auch nur in die Höhe der jet-
zigen Sozialhilfesätze zu kommen. Auch der Bun-
deszuschuß hilft hier nicht, da er nach dem Gesetz 
erst einmal für die Verwaltungskostender Künstler-
Sozialkasse und zum anderen nur als Vermarkteran-
teil, als Arbeitgeberanteil für die Selbstvermarkter 
unter den Künstlern bereitsteht. 

In der Sachverständigenanhörung hatte ein Ver-
treter der Gewerkschaft das Beispiel des Vincent 
van Gogh gebracht, der nichts außer der Unterstüt-
zung seines Bruders erhielt. Der Bruder war übri-
gens im Kunsthandel tätig. Zu van Goghs Lebzeiten 
wurde nur ein einziges Bild verkauft. Auch Vincent 
van Gogh wäre mit diesem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz angesichts der geringen Umsätze nicht 
zu helfen gewesen. 

Einer der wundesten Punkte des Regierungsent-
wurfs eines Künstlersozialversicherungsgesetzes 
besteht in der Tatsache, daß für die wirklich bedürf-
tigen Künstler und Publizisten keine echte Verbes- 
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serung der sozialen Situation erreicht wird. Dies gilt 
z. B. für die alten Künstler, denen es wegen ihres Al-
ters an der ausreichenden Versicherungsfähigkeit 
nach dem Gesetz mangelt. Die Ausklammerung 
des Personenkreises alter und bedürftiger Künst-
ler und Publizisten, mit deren sozialer Situation im-
mer wieder argumentiert wird, hält die CDU/CSU 
für sehr bedenklich. 

Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß durch das 
Künstlersozialversicherungsgesetz die vorhande-
nen gut funktionierenden sozialen Sicherungsein-
richtungen, die Versorgungswerke, austrocknen 
oder zumindest geschädigt werden, weil die gutver-
dienenden zahlungskräftigen Künstler und Publizi-
sten durch das neue Gesetz in der Künstlersozial-
versicherung zwangsversichert werden und dann 
weder auf der Künstler- noch auf der Verwerterseite 
ohne Not zweimal gezahlt wird. So ist die Befürch-
tung nicht von der Hand zu weisen, daß trotz der 
neu eingebauten, allerdings unvollständigen und 
eingeengten Ausnahmeregelungen diese Versor-
gungswerke in ihrem Bestand erheblich gefährdet 
und in ihrer Aufgabenstellung eingeengt werden. 

Im Verlaufe der Beratungen wurde der Künstler-
sozialabgabesatz ohne nähere Begründung von 8 
auf 5 % gesenkt. Die Änderung soll die Vermarkter 
bewegen, das problematische Gesetz zu akzeptieren. 
Argumentiert wurde mit der Vermeidung von späte-
ren Verrechnungen. Die Senkung um 40 % zeigt, daß 
das Gesetz ohne genaue Berechnungen des Bedarfs, 
ja, ohne schlüssige Zahlen über die Anzahl der be-
troffenen Künstler und Publizisten auf den parla-
mentarischen Weg geschickt wurde. 

(Broll [CDU/CSU]: Genauso ist es!) 

Die Zahlen von 1970/71 aus dem Künstlerbericht 
sind eindeutig veraltet. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in der 
Einführung der sogenannten Künstlersozialabgabe 
darüber hinaus eine Änderung des bestehenden 
Systems der sozialen Sicherung mit lohnorientier-
ten Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Mit der Künstlersozialabgabe wird erstmals eine 
pauschale Umlage ohne Begrenzung der Beitragslei-
stung auf seiten der Vertragspartner der Künstler, 
auf seiten der Vermarkter, dazu noch mit unbe-
stimmter Rechtsnatur — darüber hinaus jetzt auch 
noch durch Rechtsverordnung spartenmäßig unter-
schiedlich festsetzbar — eingeführt. Dies ist nach 
unserer Ansicht der Einstieg in die sogenannte Ma-
schinenabgabe, 

(Zuruf des Abg. Cronenberg [FDP]) 

die unser bisheriges auf die Arbeits- und Beitragslei-
stung bezogenes Rentensystem verändern würde. 
Die sogenannte Maschinensteuer à la Ehrenberg 
wird bekanntlich nicht nur von der CDU/CSU, son-
dern auch von der FDP, den Arbeitgebern, den Ge-
werkschaften und den Sozialversicherungsinstitu-
tionen abgelehnt. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Um so verwunderlicher ist es, daß die FDP einer sol-
chen Abgabe, die eindeutig Pilotfunktion für den 
Maschinenbeitrag hat, zustimmt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Auf die ist kein 
Verlaß!) 

Wegen all dieser aufgezeigten Mängel, den Nach-
teilen und Bedenken hat die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion in dem Bestreben, eine für Künstler und Pu-
blizisten bestmögliche Lösung zu finden, eine Alter-
native erarbeitet und sie in detaillierten Änderungs-
anträgen zu dem Regierungsentwurf in die Beratun-
gen eingebracht. 

Die Alternative der CDU/CSU, die wir dem Ho-
hen Hause heute erneut zur Abstimmung vorlegen, 
sieht die Einbeziehung der Künstler in die gesetzli-
che Renten- und Krankenversicherung in system-
konformer Art vor. Hierbei werden das schwan-
kende Einkommen der Künstler und Publizisten 
und die durch den versprochenen Bundeszuschuß 
gegebene Situation berücksichtigt. Bei grundsätzli-
cher Versicherungspflicht soll eine Befreiungsmög-
lichkeit bei gleichwertiger Sicherung, gegebenen-
falls auch branchenspezifisch möglich sein. 

Die Alternative der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion sieht eine individuelle Beitragszahlung der 
Künstler und der Vermarkter sowie einen individu-
ellen Zuschuß aus Bundesmitteln vor. Künstler und 
Publizisten sowie Vermarkter sollen jeweils 50 % 
der Renten- und Krankenversicherungsbeiträge auf 
Entgelte bis zur jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze zahlen. Nach den Vorstellungen der CDU/ 
CSU soll die Anlauf- und Antragsstelle für den 
Künstler die als Einzugsstelle bisher schon erfah-
rene und bewährte Krankenkasse sein. Dies hätte 
den großen Vorteil, daß die Betreuung der Künstler 
und Publizisten versichertennah erfolgen kann. Be-
reits jetzt haben die Krankenkassen Erfahrungen 
mit den schon in der Reichsversicherungsordnung 
erfaßten Künstlergruppen, den Artisten, Musiker-
ziehern, Bühnenmitgliedern und Musikern. 

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
hat der Künstler seine Anmeldung, seine Anträge, 
seine Einkommensmitteilung zur Beitragsanteilbe-
rechnung wie auch seine Befreiungsanträge an die 
Künstlersozialkasse, im Wahlkreis des Bundesar-
beitsministers in Wilhelmshaven gelegen, zu rich-
ten. Nicht jeder Künstler ist schreibgewandt, und 
wegen der Ortsferne könne viele Künstler ihr An-
liegen nicht hinreichend vorbringen. Am Schalter 
seiner Krankenkasse, an seinem Wohnort, wie dies 
bei unserer Vorlage möglich ist, ist dies leichter zu 
bewerkstelligen. 

Nach unseren Vorstellungen sollen vom Bundes-
zuschuß zunächst die Verwaltungskosten abgezo-
gen werden. Danach soll der Bundeszuschuß auf 
Renten- und Krankenversicherung aufgeteilt wer-
den, wobei er als jeweiliger Grund- und Mindestbei-
tragsanteil auf der Versichertenseite dient. Dieser 
Beitragsanteil soll dem Konto des Künstlers gutge-
schrieben werden, wenn der Künstler die gleichen 
Mindestbeiträge an Renten- und Krankenversiche-
rung zahlt. 
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Dr. Becker (Frankfurt) 
Grundsätzlich gilt, daß der Künstler wie im Regie-

rungsentwurf 50 % des Gesamtbeitrags — vermin-
dert um den Anteil des Bundeszuschusses — leistet. 
Der sogenannte Vermarkter soll ebenfalls 50 % zu 
den Beiträgen für den Künstler zahlen, der sich als 
in der Künstlersozialversicherung Versicherter aus-
weist. Diese Beiträge werden dann von der Kran-
kenkasse eingezogen. Gegenüber der Regierungs-
vorlage werden bei dieser Regelung einerseits ver-
fassungsrechtliche Bedenken ausgeräumt, anderer-
seits wird die Überlastung der Vermarkter vermie-
den, die ihr künstlerförderndes Wirken beeinträch-
tigt. 

Gegen diesen Vorschlag wird vorgebracht, er 
führe zu Wettbewerbsnachteilen der in der Künst-
lersozialversicherung versicherten Künstler. Hierzu 
ist zu sagen, daß nicht allein aus dem eventuellen 
Fehlverhalten einzelner schon auf ein Fehlverhal-
ten aller geschlossen werden darf. Wie Sie nicht 
vom Fehlverhalten aller Arbeiter und Angestellten 
z. B. bei der Lohnfortzahlung ausgehen, meine Da-
men und Herren von der Koalition, so sollten Sie 
auch den Verwertern keine grundsätzliche Aus-
weichreaktion, kein Fehlverhalten unterstellen. 

Auch die Tatsache, daß einzelne Künstler mit ei-
ner Vielzahl von Verwertern in Geschäftsbeziehun-
gen stehen, ist kein Hinderungsgrund für die indivi-
duelle Regelung. Wie auch heute schon bei. Mehr-
fachbeschäftigten üblich, können Überzahlungen 
der Verwerter am Ende des Jahres nach entspre-
chender Quotierung zu den anteilsmäßigen Entgel-
ten erstattet werden. Überzahlungen bei Über-
schreiten der Versicherungspflichtgrenze sind zu 
erstatten oder können auf Wunsch gutgeschrieben 
werden. Bei der Rentenversicherung sollten Vor- 
und Nachentrichtungsmöglichkeiten in der Bei-
tragsleistung der Künstler und Publizisten gegeben 
sein. 

Die Alternative der CDU/CSU vermeidet die er-
heblichen verfassungsrechtlichen Bedenken insbe-
sondere hinsichtlich der Deckungsungleichheit. Da-
durch würde die jetzt sicher zu erwartende Verfas-
sungsbeschwerde vermieden. Unsere Alternative ist 
einfacher, weniger verwaltungsaufwendig und 
macht eine neue kostspielige Bürokratie überflüs-
sig. 

(Zuruf des Abg. Cronenberg [FDP]) 

Die Künstler und Publizisten werden in das be-
währte soziale Sicherungssystem integriert, das 
ortsnah den Künstlern und den Publizisten direkt 
zur Verfügung steht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Unsere Alternative bringt den Versicherungsträ-
gern gesicherte Beitragseinnahmen sowie bessere 
und befriedigendere Leistungen für Künstler und 
Publizisten im Alter und bei Krankheit. Der Bundes-
zuschuß würde zugunsten der Künstler und Publizi-
sten in wirtschaftlicherer Weise verwendet. 

Nach Vorlage unserer Alternative zeigte sich im 
interfraktionellen Gespräch, daß SPD und FDP in 
keinem Fall über eine individuelle Beitragszahlung 
der Verwerter reden wollten. So wurde in einem 
Schnellverfahren nach der Devise „Mehrheit ist 

Mehrheit" die Alternative abgelehnt und der Künst-
lersozialversicherungsgesetzentwurf nach nur ge-
ringfügigen Änderungen, die überwiegend die Ali-
bifunktion für den FDP-Partner gegenüber der Wäh-
lerschaft darstellen, durchgepaukt. 

(Franke [CDU/CSU]: Obwohl Herr Kleinert 
in der ersten Lesung hier etwas ganz ande

-

res wollte!) 

— Dem stimme ich zu. 

(Cronenberg [FDP]: Sie müssen Kleine rt 
 richtig lesen!) 

Eine Verfassungsbeschwerde ist bei Annahme 
dieses Gesetzentwurfs vorprogrammiert. Aber Sie, 
meine Damen und Herren von den Koalitionspar-
teien, nehmen sie offensichtlich in Kauf. Die CDU/ 
CSU bedauert, daß Sie unsere Alternative nicht auf-
gegriffen und sie in den bisherigen Beratungen ab-
qualifiziert haben. Die Künstler und Publizisten ha-
ben eine sorgfältigere Beratung eines für sie wichti-
gen Gesetzes verdient. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie 
haben heute noch die Möglichkeit, der besseren Lö-
sung, dem CDU/CSU-Modell, zuzustimmen. Die 
CDU/CSU ihrerseits lehnt den Regierungsentwurf 
in der Ausschußfassung ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Leber: Ich erteile dem Herrn Abge-
ordneten Lutz das Wo rt . 

Lutz (SPD): Herr Präsident! Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen! Heute wird mein Kollege Die-
ter Lattmann noch über die gesellschaftspolitische 
Bedeutung des Künstlersozialversicherungsgeset-
zes reden. Meine Aufgabe ist es, mich mit der Ge-
setzestechnik und den Ausführungen von Herrn Dr. 
Becker zu befassen und Ihnen außerdem zu verdeut-
lichen, warum die Sicherung des Künstlers bei 
Krankheit und im Alter besonderer Regelungen be-
darf und warum, weshalb, wieso wir das Stadium 
wohlfeiler Lippenbekenntnisse zur Kunst verlassen 
müssen. 

(Franke [CDU/CSU]: Mehr als für Arbeit

-

nehmer?) 

— Nein; aber mit anderen Regelungen, Herr Franke! 
Das ist doch unser Gesetzesproblem, mit dem wir 
uns zu befassen haben. Wir müssen solide gesetzli-
che Regelungen finden, die für den einzelnen Künst-
ler das Risiko von Alter und Krankheit erträglicher 
gestalten. 

Wie schwierig dieses Bemühen ist, hat auf unfrei-
willige Weise Herr Dr. Becker soeben dem Haus 
noch einmal vorgeführt. Er hat verdeutlicht, welche 
ideologischen Barrieren ihm und seinen Freunden 
eine Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetzent-
wurf in seiner vom Ausschuß geänderten Fassung 
unmöglich machen. Er hat den Gegenentwurf der 
Union zu begründen versucht, der wirklich auf 
abenteuerliche Weise unpratikabel, inakzeptabel, ja 
schlicht unmöglich ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nach Ihnen, 
Herr Lutz!) 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 218. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 22. Mai 1980 	17561 

Lutz 
Wenn man Ihren 26 Blatt umfassenden Antrag als 
Maßstab etwa für die Meinung nähme, sie bemühten 
sich sehr um die Künstler, 

(Zuruf des Abg. Dr. Becker [Frankfurt] 
[CDU/CSU]) 

würde man sehr in die Irre gehen. Man müßte näm-
lich lesen, was Sie in Ihrem Antrag niedergelegt ha-
ben. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Und 
das, was ich gesagt habe!) 

Wenn man das liest, stellt man sehr schnell zweier-
lei fest. 

(Franke [CDU/CSU]: Lesen Sie bitte mal 
vor!) 

Erstens wird offenbar, daß die Meinung der Betroffe-
nen, nämlich der selbständigen Künstler und der Pu-
blizisten, trotz des Anhörungsverfahrens bei Ihnen 
ganz offensichtlich keinen spürbaren Widerhall aus-
gelöst hat. Zweitens wird offenbar, daß Sie um so be-
gieriger alle Gedanken aufgegriffen haben, die von 
den Verbänden der Kunst vermittelnden und ver-
wertenden Unternehmen an Sie herangetragen wor-
den sind. Sie haben sehr einseitig gewichtet, Herr 
Dr. Becker. Damit wird auch Ihr gesamter Vorschlag 
derart schieflastig, daß wir ihn uns nicht zu eigen 
machen können. Wir werden ihn auch hier im Ple-
num ablehnen müssen. 

(Franke [CDU/CSU]: Das mußten wir be

-

fürchten!) 

Was das Gesetz selbst anlangt, so müssen wir fest-
stellen, daß sich seit 1972 mein Kollege Dieter Latt-
mann um ein solches Gesetz bemüht hat. Daß wir es 
heute verabschieden werden, möge er bitte nicht als 
Abschiedsgeschenk betrachten, aber ganz sicher als 
Beweis dafür, daß in der Politik und besonders in un-
serer Spielart des demokratischen Parlamentaris-
mus Dinge zu bewegen sind, aller Skepsis zum Trotz 
und Jahre dauernd; aber die Dinge sind zu bewegen, 
und das nicht nur millimeterweise. 

Trotz der Unterstützung zweier Regierungschefs 
hat es viele Jahre gedauert, bis wir die Idee heute in 
die Tat werden umsetzen können. Das ist so erstaun-
lich nicht, denn mit diesem Gesetzentwurf begeben 
wir uns auf Neuland. Der Konfektionsanzug unserer 
normalen sozialpolitischen Regelungen kann dem 
Völkchen der Künstler und selbständigen Publizi-
sten nicht einfach übergestülpt werden. Wir mußten 
abseits des Gewohnten Sonderregelungen erarbei-
ten. Für mich war es erstaunlich und beglückend zu-
gleich, festzustellen, wie kreativ sowohl die beamte-
ten Autoren dieses Gesetzentwurfs als auch meine 
Kollegen in der Koalition auf diese Herausforde-
rung reagiert haben. 

Erlauben Sie bitte, daß ich Ihnen das Normale und 
das Außergewöhnliche an diesem Gesetz in ein paar 
Beispielen demonstriere. 

Erstens wollen wir erreichen, daß die selbständi-
gen Künstler und Publizisten in der gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherung zu Bedingungen 
versichert werden, die für alle anderen Arbeitneh-
mer auch gelten. Das ist noch relativ einfach da-
durch darzustellen, daß wir sie wie die Arbeitneh-

mer auch verpflichten, von ihren Honoraren Bei-
tragsanteile an die gesetzliche Kranken- und Ren-
tenversicherung abzuführen. Das wird schon 
schwieriger, wenn man sich vergegenwärtigt, daß 
diese Künstler und Publizisten a) im Normalfall ein 
schwankendes Einkommen und b) eine Vielzahl von 
Auftraggebern — Arbeitgeber, Verwerter oder wie 
immer Sie das nennen wollen — haben. 

Unser soziales Beitrags- und Leistungsrecht aber 
beruht geradezu auf dem Prinzip der kontinuierli-
chen, stetigen Beitrags- und Leistungsströme und 
der überschaubaren Arbeitnehmer /Arbeitgeber-Be-
ziehungen. Deshalb waren wir gezwungen, die vor-
handenen Außergewöhnlichkeiten durch außerge-
wöhnliche gesetzliche Regelungen in die Normali-
tät unseres sozialen Rechts einzugliedern. Ich glau-
be, das ist auf erstaunliche und schlüssige Weise mit 
diesem Gesetzentwurf gelungen. 

Der Künstler oder Publizist teilt seine Honorare 
der Künstlersozialkasse mit und erfährt von dieser 
Einzugsstelle, welche Beiträge zur sozialen Siche-
rung er zu entrichten hat. Da die normalen Beitrags-
bemessungsgrenzen dem Auf und Ab im Einkom-
men der Künstler nicht entsprechen würden, sieht 
das Gesetz vor, daß in sogenannten „guten Jahren" 
der Künstler bis zur doppelten Höhe der Beitragsbe-
messungsgrenze in Anspruch genommen werden 
kann und — wenn Sie so wollen — in „mageren Jah-
ren" von diesem Polster etwas abgeschmolzen wird, 
um ihm eine gleichmäßige Versicherung zu ermögli-
chen. 

Die Ideologen in den Reihen der Opposition — 
das hat Herr Dr. Becker heute erstaunlicherweise 
gar nicht angeführt — argwöhnen, hier würden die 
Sozis den ersten Schritt zur generellen Beseitigung 
von Beitragsbemessungsgrenzen tun. Lassen Sie 
mich ganz offen sagen: Das ist glatter Unfug. Die Be-
sonderheit verlangt besondere Regelungen. Wir 
werden uns nicht darauf berufen, wenn wir Sie und 
unsere Partner in der Koalition bei anderen gesetzli-
chen Vorhaben etwa dazu zu bewegen trachten, bei 
der Beitragsbemessungsgrenze etwas beweglicher 
zu sein. Das ist ein anderes Problem; es hat mit die-
ser Frage an dieser Stelle nichts zu tun. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Weil der Künstler im Normalfall nicht nur mit ei-
nem, sondern mit einer Vielzahl von Auftragge-
bern, Vermittlern, Verlegern, Galeristen etc. zu tun 
hat, wird mit diesem Gesetz die Gesamtheit aller 
Vermarkter — ich gebe zu, das ist ein häßliches 
Wort, aber es gibt noch kein besseres — als Arbeit-
geber der Künstler in Anspruch genommen. Diese 
arbeitgeberähnlichen Personen — so könnte man 
sie auch nennen — zahlen aber nicht, wie zu erwar-
ten wäre, die andere Hälfte der Beiträge zur sozialen 
Sicherung der selbständigen Künstler und Publizi-
sten, sondern nur zwei Drittel des Arbeitgeberan-
teils; das letzte Drittel zahlt der Bund. Wir tun das 
nicht, weil wir die kunstvermarktenden und -ver-
wertenden Unternehmen für besonders subven-
tionsbedürftig hielten, sondern weil wir — auch das 
ist eine Besonderheit — davon ausgehen müssen, 
daß eine ganze Reihe von Künstlern sozusagen als 
Selbstvermarkter von Fall zu Fall ohne Einschaltung 
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Lutz 
eines Dritten ihre Werke verkaufen. Der Bund über-
nimmt in diesem Fall sozusagen die Rolle des nicht 
vorhandenen Arbeitgebers. Das schmerzt zwar den 
Finanzminister, aber wir haben ihn von der Notwen-
digkeit des Bundeszuschusses überzeugen kön-
nen. 

Beträchtliches Kopfzerbrechen hat uns die Meß-
latte für das Erheben des sogenannten Arbeitgeber-
anteils der vermarktenden und verwertenden Un-
ternehmen bereitet Im ursprünglichen Gesetzent-
wurf sind wir, wie es Herr Dr. Becker gesagt hat, von 
8 % ausgegangen. Mittlerweile glauben wir — das 
Anhörungsverfahren hat uns darin bestätigt —, daß 
ein Abführungssatz von 5 v. H. von allen Honora-
ren das Richtige wäre ;  Das gilt für alle Honorare. 
Darauf müssen wir leider bestehen. Wir wollen 
keine neuen Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
freischaffenden Künstlern, für die die soziale Siche-
rung eingeführt werden soll, und Freizeit-Schaffen-
den, die anderweitig sozial abgesichert sind, postu-
lieren. 

Im Anhörungsverfahren haben uns — Herr Dr. 
Becker, das haben Sie verdrängt alle Verbände 
der Künstler und Publizisten händeringend gebeten, 
diesen von uns beabsichtigten Weg zu gehen. Um so 
erstaunlicher und bemerkenswerter finde ich es, daß 
Sie nach wie vor gegen die Betroffenen eine indivi-
dualisierte Regelung durchsetzen wollen, die letzt-
lich dazu führt, den selbständigen Künstler und Pu-
blizisten, vorausgesetzt, er gehört nicht zu den Trä-
gern der ganz großen Namen, vom Markt zu ver-
drängen. 

Nun ist eine Meßlatte von 5 % auf alle Honorare 
ein möglicherweise zu grobschlächtiges Instrument. 
Möglicherweise sind andere, branchenspezifischere 
Bemessungsgrößen sinnvoller. Wir haben das be-
dacht und unterbreiten mit diesem Gesetz allen 
Vermarktern das Angebot, durch die Bildung von 
Ausgleichsvereinigungen andere Erhebungskrite-
rien zu entwickeln und zu praktizieren, die den Be-
dürfnissen ihrer Branche oder Spa rte eher entspre-
chen. Weiter wollen wir die Bundesregierung ver-
pflichten, durch Rechtsverordnung branchenspezi-
fisch gespaltene Bemessungsgrößen dann festzule-
gen, wenn ein auffälliges Mißverhältnis zwischen 
Beitragsaufbringung einerseits und dem Kreis der 
Begünstigten andererseits festzustellen ist. 

Wenn man Ihnen, Herr Kollege Dr. Becker, auf-
merksam zugehört hat, dann stößt gerade das auf Ih-
ren zentralen ideologischen Vorbehalt. Die Beson-
derheit des Einzugs des sogenannten Arbeitgeber-
beitrags und die Bemessungskriterien, die wir vor-
schlagen, haben bei Ihnen den Verdacht ausgelöst, 
als würden wir bei diesem Gesetz auf kaltem Wege 
erstmals Ehrenbergs Idee der sogenannten Maschi-
nensteuer in die Tat umsetzen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Es ist 
eine pauschale Umlage!) 

Hier wird von uns strategisch nichts langfristig an-
gelegt. Hier suchen wir nach einer Lösung, die für 
alle Beteiligten akzeptabel wäre. Wir schaffen mit 
diesem Gesetz keine Berufungsfälle. Wenn Sie das 
zur Kenntnis nähmen, könnten Sie sich aus Ihrer et- 

was verklemmten ideologischen Verengung lösen 
und unserem Gesetzentwurf zustimmen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. Bek

-

ker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Wer hier 
verklemmt ist, müssen wir noch feststel

-len!) 

Die Besonderheiten, mit denen wir uns zu be-
schäftigen haben, sei es auf Künstler-, sei es auf Ver-
markterseite, bedingen auch eine besondere Ein-
zugsstelle; das ist nach unseren Vorstellungen die 
Künstlersozialkasse. Herr Kollege Dr. Becker hat 
darzustellen versucht, daß wir damit eine neue 
Mammutbehörde schaffen wollten, und statt dessen 
vorgeschlagen, daß die Krankenkassen das Geschäft 
des Einzugs der Beiträge übernehmen. 

(Franke [CDU/CSU]: Weil versichertennä

-

her 

Das hieße, daß wir mindestens 300 Einzugsstellen 
hätten. Das hieße — und das ist Ihnen in den Bera-
tungen von den Fachleuten wiederholt gesagt wor-
den —, eine unmögliche Konstruktion zu schaffen; 
es ist im Grunde ein hanebüchener Vorschlag. Ich 
frage mich nur, warum Sie ihn erneut vorbringen, 
nachdem Sie in den Beratungen im Ausschuß auf 
den Ratschlag der Experten gar nichts mehr zu erwi-
dern wußten. Die Künstlersozialkasse, wie wir sie 
vorsehen, wird mit einem Minimum an Verwal-
tungsaufwand ihrer Aufgabe, als Inkasso- und Clea-
ringstelle tätig zu werden, gerecht werden können. 
Weil wir überdies vorsehen, daß der Bund die Ver-
waltungskosten dieser Einrichtung zu tragen haben 
wird, sind letzte verfassungsrechtliche Bedenken, 
die noch hätten bestehen können, unserer Meinung 
nach ausgeräumt worden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Der Rest besteht 
weiter!) 

Das intensive Beratungsverfahren im Ausschuß, 
die vielfältigen Gespräche mit allen Beteiligten sind 
dem Gesetzentwurf zweifellos zugute gekommen. 
Wir haben Regelungen gefunden, die nicht nur von 
den Künstlern und Publizisten, sondern auch von ih-
ren Partnern auf der Unternehmerseite akzeptiert 
werden können und die selbst — das lassen Sie mich 
ganz freimütig sagen — den prüfenden Blick des 
Bundesverfassungsgerichts nicht zu scheuen brau-
chen. 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Das 
werden wir sehen!) 

An allen Beteiligten wird es jetzt liegen, daß mit die-
sem Gesetz das gemeinsame Anliegen eines besse-
ren Schutzes des selbständigen Künstlers und Publi-
zisten vor den Risiken von Krankheit und Alter ver-
wirklicht werden kann. Ich bin ziemlich sicher, daß 
wir in ein paar Jahren über den Nutzen der heutigen 
gesetzestechnischen Operation nicht mehr werden 
streiten müssen, sondern allenfalls darüber, wie wir 
auf dem heute gelegten Fundament die soziale Si-
cherung auch für Künstler und Publizisten noch 
weiter ausbauen können. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Leber: Das Wort  hat der Herr Abge-
ordnete Cronenberg. 
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Cronenberg (FDP): Herr Präsident! Meine verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Die soziale Siche-
rung der Künstler ist aus liberaler Sicht eine kultur-
staatliche Notwendigkeit. Unser Grundgesetz 
schützt die Kunstfreiheit in Art. 5. Wir meinen, daß 
dieses Grundrecht den Staat verpflichtet, Kunst und 
Kultur zu fördern. Wir haben uns hierum in der Ver-
gangenheit bemüht. Wir tun es in der Gegenwart, 
z. B. heute morgen bei der Steuergesetzgebung. Und 
wir werden dies als eine für uns selbstverständliche 
Verpflichtung auch in Zukunft tun. 

Es erübrigt sich, zu betonen, daß durch staatliche 
Vorschriften die Freiheit des einzelnen Künstlers 
nicht beschränkt werden darf. Die Gestaltungsfrei-
heit des Künstlers ist für Liberale das Allerwichtig-
ste. Deswegen hören wir auch nicht sehr gern 
Formulierungen wie etwa „Quasi-Arbeitnehmer", 
„Quasi-Arbeitgeber". 

(Hasinger [CDU/CSU]: Wer benutzt die 
denn?) 

Vorschläge, Eingriffe und Regelungen, die die Ge-
staltungsfreiheit des Künstlers einschränken, wer-
den immer unser klares Nein finden. 

(Broll [CDU/CSU]: „Quasi-liberal"!) 

Deshalb bejahen wir aber Rahmenbedingungen für 
den Künstler, die es ihm ermöglichen, in eigener 
Verantwortung seinen Beitrag zur kulturellen Ent-
wicklung zu leisten. Zu diesen Rahmenbedingungen 
gehört auch und gerade die soziale Sicherung der 
Künstler, die es heute hier zu diskutieren gilt.  Da-
mit das klar ist: wir sagen ja zu diesem Gesetz, weil 
wir es in der uns vorliegenden Form für richtig und 
gut halten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Franke 
[CDU/CSU]: „Quasi-liberal"!) 

Uns haben viele Wünsche und Vorschläge, auch 
unseres Koalitionspartners, nicht gepaßt. Deswegen 
ist so manches geändert worden. Wir haben nicht 
blockiert, wie boshafterweise behauptet wurde, und 
wir haben erst recht nicht, Herr Kollege Becker, wie 
Sie in Ihrer Presseerklärung zu sagen beliebten, 
„Alibifunktionen" wahrgenommen. Ganz im Gegen-
teil, wir haben dieses Gesetz so gestaltet, daß es 
heute — und dies hat mich gefreut — auch die Zu-
stimmung der Kollegen der SPD gefunden hat. Wir 
haben es liberal geprägt, wie es unsere Verpflich-
tung ist. 

(Dr. Bötsch [CDU/CSU]: „Quasi-liberal" !) 

Worum geht es, Herr Kollege Becker? Erstens. 
Die Künstler, die nicht anderweitig versichert sind, 
die nicht Beamte, nicht Angestellte sind, sollen in 
den Genuß des erforderlichen Schutzes bei der Al-
ters- und bei der Krankenversicherung kommen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Das 
kommen sie bei uns auch!) 

Niemand, der schon versichert ist, soll noch einmal 
versichert werden. Es wird keine eigene Rentenver-
sicherung, kein eigener Sozialversicherungsträger 
für Künstler begründet, wie draußen gelegentlich 
behauptet wird. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Wer hat 
das denn behauptet?) 

Zweitens. Die FDP hat besonderen Wert auf den 
sozialen Schutz und die persönliche Freiheit der 
selbständigen Künstler und Publizisten gelegt. Die 
von uns durchgesetzte Wahlfreiheit bei der Kran-
kenversicherung und der Alterssicherung trägt dem 
Rechnung. 

Drittens. Soweit die Künstler und Publizisten in 
die gesetzliche Rentenversicherung und in die ge-
setzliche Krankenversicherung einbezogen werden, 
entsprechen die Finanzierungsregeln der Systema-
tik unseres Sozialversicherungsrechts. Der Versi-
cherte zahlt einen einkommensbezogenen Beitrags-
anteil, und dieser beträgt wie bei den versicherten 
Arbeitnehmern 50 % des Gesamtbetrages. Das ist 
systemgerecht. Die andere Beitragshälfte wird für 
den Selbstvermarkter aus Bundesmitteln und für die 
übrigen Künstler und Publizisten von ihren Ver-
marktern bezahlt. 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Wie bei 
der Maschinenabgabe!) 

— Darauf gehe ich gleich noch ein. 

Viertens. Die Vermarkter werden dafür mit einer 
Künstlersozialabgabe belastet. Das Gesamtaufkom-
men aus der Künstlersozialabgabe ist genauso hoch 
wie das Beitragsaufkommen der Versicherten, die 
nicht Selbstvermarkter sind. Für die einzelnen Spar-
ten der Vermarkter soll der Erhebungssatz der 
Künstlersozialabgabe auf Betreiben der FDP ent-
sprechend dem Beitragsaufkommen der Versicher-
ten der jeweiligen Spa rte festgelegt werden. 

Herr Kollege Becker, der individuelle Beitrag, den 
Sie in diesem Zusammenhang verlangen, ist der Tod 
des selbständigen Künstlers. Dies bedeutet, daß na-
türlich ein gewöhnlicher Wettbewerbsvorteil für be-
amtete und fest angestellte Künstler bestehen wür-
de. Bei dieser spartenspezifischen Regelung, die wir 
vorgeschlagen haben, erhalten die Vermarkter die 
Möglichkeit, in eigener Verantwortung Ausgleichs-
regelungen zu treffen und vorzuschlagen, die dann 
eine spartengerechte Belastung garantieren. Da-
durch kann die Belastung des einzelnen Vermark-
ters aus der Künstlersozialabgabe genauso festge-
legt werden,- als wenn die Vermarkter individuelle 
Beitragszahlungen zu leisten hätten. Das ist die Rea-
lisierung dessen, was Sie, Herr Kollege Becker, ein-
mal gefordert haben. 

Diese von der FDP durchgesetzten Ergänzungen 
des Regierungsentwurfs sind systemgerecht und 
ordnungspolitisch sauber. 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Nein, 
das stimmt nicht! — Weitere Zurufe von 

der CDU/CSU) 

Sonst hätten wir dem nicht zugestimmt. Sie sind ver-
waltungsmäßig praktikabel und vermeiden Wettbe-
werbsnachteile, wie sie mit einer unmittelbaren in-
dividuellen Beitragszahlung durch die Vermarkter 
zu Lasten der nach diesem Gesetz versicherten 
Künstler und Publizisten verbunden wären.  

(Franke [CDU/CSU]: Herr Cronenberg, Sie 
stimmen der Errichtung einer neuen Be

-

hörde zu!) 
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— Warten wir es ab! Dazu komme ich gleich 
noch. 

Bei dieser Sach- und Rechtslage besteht für die 
Kritik der Opposition, die Künstlersozialabgabe pro-
grammiere den Einstieg in die Maschinensteuer, 
nicht der geringste Anlaß. Sie würden diese Kritik 
auch nicht vorbringen, wenn wir nicht so kurz vor 
Wahlen stünden. 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Das ha

-

ben wir schon vor einem Jahr gesagt! Das 
hat mit der Wahl nichts zu tun!) 

Auch die FDP hält aus guten Gründen nichts davon, 
den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung durch 
eine Maschinenabgabe zu ersetzen. Dies nehmen 
wir aber nicht zum Vorwand, die notwendige soziale 
Sicherung der selbständigen Künstler und Publizi-
sten zu blockieren. Wir bedauern diese Konfronta-
tionsstrategie der Opposition. Die politische Ver-
antwortung für ihr Nein muß die Opposition selber 
tragen. 

Herr Kollege Becker, Lord Byron hat einmal ge-
sagt: Mißtrauen ist eine schlechte Rüstung, die mehr 
hindern als schirmen kann. Dies möchte ich Ihnen 
bei dieser Gelegenheit einmal sagen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Das gilt 
für Ihre Vermarkterlösung!) 

Lieber Herr Kollege Becker, tun Sie mir den Ge-
fallen und lesen Sie sich einmal durch, was Ihre 
Fraktion am 7. April 1976 diesem Hause als Antrag 
vorgelegt hat! Herr Kollege Köhler, der, wie ich 
sehe, jetzt nicht mehr da ist, hat das mit unterschrie-
ben. Inhaltlich haben Sie von uns verlangt: grund-
sätzliche Pflichtversicherung in der gesetzlichen 
Renten- und der gesetzlichen Krankenversicherung, 
Teilfinanzierung dieser sozialen Sicherung durch 
Solidaritätsbeiträge der Vermarkter und Schaffung 
einer Clearingstelle. Herr Kollege Becker, wir haben 
genau dies realisiert, und Sie sollten dankbar dafür 
sein, daß wir den Inhalt Ihres Antrages und Ihrer 
Forderung in so vernünftiger Weise realisiert ha-
ben. Ich bin davon überzeugt, daß Sie dem sogar zu-
stimmen würden, wenn wir nicht so kurz vor den 
Wahlen stünden. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU — Franke 
[CDU/CSU]: Die Maschinensteuer habt Ihr 

eingeführt!) 

Lesen Sie sich Ihre eigenen Anträge durch! Das ist 
das Mindeste, was man verlangen kann. Selbstän-
dige Künstler arbeiten mit vielen Vermarktern zu-
sammen. Das ist auch gut so; denn je mehr es sind, 
desto unabhängiger sind sie. Deshalb ist es nicht 
sinnvoll, viele Krankenkassen damit zu befassen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Es gibt 
heute schon mehrfach Beschäftigte!) 

Diese Regelungen führen zu mehr Bürokratie. Die 
Durchführung dieses Gesetzes sollte man einer sol-
chen Clearingstelle anvertrauen. Das führt nicht zu 
mehr, sondern eindeutig zu weniger Bürokratie. Der 
Verzicht auf eine solche Clearingstelle würde nichts 
helfen, sondern die Dinge ganz sicher verkomplizie-
ren. Wir gründen ein Inkasso-Büro, genannt Künst-
lersozialkasse, die besser in der Lage ist, die notwen

-

dige Verpflichtung der Künstler und die notwendige 
Verpflichtung der Vermarkter zu ermitteln. Gerade 
wer eine branchenspezifische Regelung will, muß 
eine solche Clearingstelle bejahen, oder er ist nicht 
glaubhaft. Die Kosten werden — das sei am Rande 
vermerkt —, nicht zuletzt auf unseren Vorschlag, 
nicht von den Vermarktern, nicht von den Künst-
lern, sondern aus dem Bundeszuschuß getragen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Dafür 
bleibt für die Künstler weniger!) 

Sechstens. Die für Künstler und Publizisten be-
reits bestehenden Versorgungseinrichtungen wer-
den in die Neuregelung einbezogen. 

Siebentes. Der allgemeine Erhebungssatz für die 
Künstlersozialabgabe wird von 8 auf 5 % gesenkt. 
Dies wird, wie der Kollege Lutz schon sagte, im 
Laufe der Zeit zu überprüfen sein. Möglicherweise 
ergeben sich noch weitere Senkungen. 

(Franke [CDU/CSU]: Herr Kollege Cronen

-

berg, wollen Sie die Übernahme der Kosten 
auch für die großen Arbeitnehmerversiche

-

rungen machen?) 

— Melden Sie sich zu Wort, Herr Kollege Franke. 
Sonst kann ich Sie nicht verstehen. 

Achtens. Betreffend Entschließungsantrag: Mit 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz betreten 
wir Neuland. Das wissen wir. 

(Franke [CDU/CSU]: Maschinenabgabe!) 

Die Auswirkungen dieses Gesetzes müssen wir des-
halb besonders sorgfältig verfolgen. Der mit dem 
Entschließungsantrag erbetene Bericht der Bundes-
regierung soll hierzu beitragen. In diesem Zusam-
menhang ist für die FDP auch von besonderem In-
teresse, wie viele Künstler und Publizisten bei der 
Alterssicherung und bei der Krankenversicherung 
von der vorgesehenen Wahlfreiheit Gebrauch ma-
chen. Wenn diese Wahlfreiheit für die Künstler und 
Publizisten den Stellenwert hat, den ihr die FDP ein-
räumt, wird der Gesetzgeber daraus weitere Konse-
quenzen zu ziehen haben. 

(Franke [CDU/CSU]: Meinen Sie jetzt Ma

-

schinensteuer für alle?) 

— Aber, Herr Kollege Franke, mindestens zuhören! 
Ich habe mich gerade mit der Wahlfreiheit ausein-
andergesetzt und nicht mit der Maschinensteuer. 
Herr Kollege Franke, Sie haben vom Kollegen Lutz 
und von mir eindeutig klargelegt bekommen, daß 
der Zusammenhang zur Maschinensteuer, den Sie 
mit Gewalt herstellen wollen, auch bei boshaftester 
Interpretation nicht gegeben ist. 

(Franke [CDU/CSU]: Wir interpretieren nur 
sachlich!) 

Kollege Lutz hat hier eben erklärt: kein Berufungs-
tatbestand. Sie sollten, wenn Sie diese Maschinen-
steuer richtigerweise ablehnen, dies eher zur Veran-
lassung nehmen, unsere Feststellungen in diesem 
Zusammenhang freudig zu begrüßen, als die Dinge 
mit solch kritischen Einwürfen zu vermiesen. Ich 
würde mich freuen, wenn Sie sich entschließen 
könnten, im Sinne Ihres eigenen Antrages dieses 
Gesetz zu begrüßen. Künstler und auch Vermarkter 
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würden Ihnen dies letztendlich danken. Dies ist 
nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein gutge-
meinter Ratschlag. Ihn zu befolgen bleibt Ihnen 
überlassen. Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Dr. Bek
-ker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Wir sprechen 

uns wieder!) 

Vizepräsident Leber: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Werner. 

Werner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Gottfried Benn hat einmal gesagt, 
das Gegenteil von Kunst sei „gutgemeint". 

(Unruhe bei der SPD) 

— Sie verstehen offensichtlich sehr wohl, wie Ihre 
Reaktion zeigt, den dahinterliegenden Spott. Würde 
Benn den vorliegenden Gesetzentwurf gekannt ha-
ben, hätte er ihn, so bin ich sicher, auch „gutgemeint" 
genannt; denn der Entwurf läßt sich zunächst in der 
Tat als „gutgemeint" darlegen. Bei näherer Betrach-
tung der Folgewirkungen muß man ihn allerdings 
„bedenklich" nennen. Der Entwurf versucht, auf dem 
Wege der Regelung der Renten- und Krankenversi-
cherung Ungleiches als Gleiches zu behandeln. Er 
gelangt so zu verschiedenen Systembrüchen. Er 
kommt darüber hinaus dazu, Arbeitsverhältnisse zu 
konstruieren, die nun wahrlich im Bereich künstle-
rischen Schaffens Fremdkörper sind. 

Der Entwurf wirft, so meine ich, alle frei künstler

-

lisch Tätigen in einen Topf: den Stehgeiger, den 
Bildhauer wie den Schulbuchautor, den Schriftstel-
ler wie, in letzter Konsequenz, den Varietékünstler 
— auch wenn Sie dies offensichtlich aus Ihrem 
eigenen Papier noch gar nicht so entnommen ha-
ben. 

Sie alle sind in der Tat insofern gleich, als sie für 
eine Leistung von jemandem Geld erhalten. Aus die-
sem Tatbestand konstruiert dieses Gesetz, völlig un-
verständlicherweise, ein Arbeitnehmer-Arbeitge-
ber-Verhältnis — das nennen Sie zeitweilig ein „ar-
beitnehmerähnliches Verhältnis" — mit allen sozial-
politischen und sozialrechtlichen Folgen. 

Ich glaube, es ist nicht falsch, was ein Chefredak-
teur vor kurzem geschrieben hat: die Sozialisten in 
der SPD hätten sich hier durchgesetzt; denn ihnen 
seien die freien Leute in jeder Hinsicht nicht geheu-
er; deswegen gehe es ihnen auch darum, die soziale 
Vorsorge der Künstler und der Publizisten staatli-
cherseits völlig zu reglementieren. 

(Lutz [SPD]: Ideologisch verklemmt!) 

Dieser Versuch der Einengung des freien Entschei-
dungsraumes des Künstlers und des Publizisten im 
sozialpolitischen Bereich geschieht nicht zuletzt mit 
Hilfe der FDP. 

(Cronenberg [FDP]: Ich frage mich, ob Sie 
das Gesetz überhaupt gelesen haben!) 

— Ich habe es sehr wohl gelesen, und ich habe es 
hier liegen. 

(Lutz [SPD]: Aber nicht verstanden!) 

Selbständige Künstler und Publizisten — lassen 
Sie mich auch dies sagen — haben ihren Beruf frei-
willig gewählt. Sie haben sich — wie die Selbständi-
gen in der Wirtschaft auch — bei ihrer Berufswahl 
zunächst einmal für die Eigenverantwortung ent-
schieden. Damit aber haben sie sich auch entschie-
den für die Eigenvorsorge und das Eigenrisiko. Sie 
haben dies getan vor dem Hintergrund der Existenz 
eines Netzes sozialer Absicherung seitens der Soli-
dargemeinschaft der Bürger dieses Staates. 

Wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle zugeben, 
daß sich der. freie Künstler und der Publizist selbst 
in keiner Weise als Arbeitnehmer begreift. Natür-
lich hat auch der freie, selbständige Künstler und 
Publizist mancherlei Abhängigkeit — von seinem 
Verleger, Galeristen oder auch öffentlichen Auf-
traggeber — zu akzeptieren und sich mit diesen aus-
einanderzusetzen. Doch hat er auch dies bei seiner 
Berufswahl gewußt, und er hat bei seiner Berufswahl 
sehr wohl auch gewußt, welche Probleme auf Grund 
seines Berufsweges im Falle der Krankheit und im 
Alter auf ihn zukommen können. 

Das Problem der gesicherten Vorsorge ist dem 
Künstler und dem Publizisten also sehr wohl von 
Anfang an bewußt. Gerade deswegen haben sich die 
Künstler und Publizisten ja auch mit allem Nach-
druck immer wieder für eine Sicherung allgemeiner 
Art eingesetzt. Und lassen Sie mich deutlich sagen: 
Auch wir bekennen uns zur Notwendigkeit der so-
zialen Sicherung der Künstler und Publizisten in 
diesem Staat. Nur sind wir der Auffassung — und 
dies hat der Vorredner meiner Fraktion, Herr Dr. 
Becker, dargelegt —, daß die Elemente der Wahl-
freiheit, der Gestaltungsmöglichkeit im Hinblick 
auf die individuelle Vorsorge im Bereich der Alters-
und Krankenversicherung primär im Mittelpunkt 
stehen müssen. Wir haben die große Sorge, daß z. B. 
auch die Versorgungswerke, wenn Ihr Gesetz 
durch mehrere Jahre hindurch Anwendung gefun-
den haben wird, langfristig ausgedörrt werden und 
verschwinden. Zwar haben Sie im vorliegenden Ent-
wurf eine punktuelle Veränderung eingebaut, aber 
ich bezweifle, daß dies die Überlebensfähigkeit die-
ser Versorgungswerke langfristig sicherstellen 
wird. 

Lassen Sie mich aber noch einen anderen Punkt 
anführen. Dieses Gesetz gefährdet, so befürchte ich, 
vor allen Dingen den jungen und noch unbekann-
ten Künstler und Publizisten. 

(Lutz [SPD]: Das ist nun blanker Unsinn!) 

Wir müssen befürchten, daß der Galerist und der 
Verleger die Werke eines unbekannten Künstlers in 
immer stärkerem Maße nur in Kommission nehmen, 
sie aber nicht kaufen wird, und daß die soziale Situa-
tion dieses jungen Künstlers dadurch noch schwieri-
ger werden wird, als sie es heute bereits ist. Dies ist 
doch ganz zweifelsohne nicht geeignet, die Lei-
stungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit der 
Künstler und damit das künstlerische Schaffen in 
diesem Staat insgesamt zu verbessern. 

Ich möchte nur noch ein Wort zur Krankenkas-
senregelung und zur Künstlersozialkasse sagen. 
Wir haben die Mehrfachbeschäftigung und die Ver-
rechnung der Beitragsanteile aus Mehrfachbeschäf- 
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tigungen bereits in anderen Bereichen. Wieso soll es 
nicht auch in diesem Bereich hier möglich sein, 
diese über die jeweilig zuständigen Krankenkassen 
abzuwickeln? Das Einholen von Informationen und, 
auf dem umgekehrten Weg, die Vorlegungspflicht 
des Publizisten und des Künstlers können sich vor 
Ort für den Künstler viel unmittelbarer und effekti-
ver vollziehen, als das jetzt auf dem Umweg über die 
neu zu schaffende bürokratische Behörde in Wil-
helmshaven möglich ist. 

Ein allerletztes Wo rt  an die Adresse der FDP. 
Vorhin wurde hier so gesprochen, als habe die FDP 
die entscheidenden Sprengminen oder die entschei-
denden Bedenken, die immer wieder vorgetragen 
wurden — interessanterweise auch aus den Reihen 
der FDP —, entschärft und herausgenommen. Dazu 
möchte ich sagen: Dieses Gesetz wäre hier heute 
nicht zur abschließenden Beratung in dieser Form 
gelangt, wenn die FDP nicht mitgemacht hätte. 

(Müller [Berlin] [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Lassen Sie mich ganz deutlich folgendes sagen; es 
tut mir leid, hier diesen etwas schärferen Anklang 
hineinbringen zu müssen. 

(Wehner [SPD]: „Härtere Gangart" heißt 
das 1) 

Die Rasenmäher-Ideologie, Herr Wehner, ist hier 
mit Hilfe der FDP ein weiteres Mal Wirklichkeit ge-
worden. 

(Lachen bei der SPD und der FDP). 

Deswegen sind wir der Auffassung, daß wir in den 
Ausschüssen die besseren Vorschläge vorgelegt ha-
ben. 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege, erlauben Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Cro-
nenberg? 

Werner (CDU/CSU): Meine Redezeit ist vorbei, 
Herr Präsident. 

Deswegen bitten wir Sie recht herzlich darum, un-
seren Anträgen hier heute zuzustimmen. 

(Lutz [SPD]: Sind abgelehnt!) 

Wir sind alle der Auffassung gewesen — zumindest 
im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft —, daß 
dieses Gesetz schon in den nächsten Monaten und 
Jahren der reiflichen und gründlichen Überprüfung 
bedürfen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Leber: Ich erteile das Wo rt  dem 
Herrn Abgeordneten Lattmann. 

Lattmann (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Gesetzentwurf zur Einbeziehung 
der freiberuflichen Künstler und Publizisten in die 
gesetzliche Renten- und Krankenversicherung mit 
einer Reihe bei der Einführung üblicher Befreiungs-
möglichkeiten wurde vom Bundeskabinett erstmals 
am 2. Juni 1976 verabschiedet. Dennoch ist er in der 

8. Legislaturperiode erst zu Beginn des letzten 
Arbeitsjahres des Bundestags in verbesserter Form 
wieder vorgelegt worden. 

Der Aufenthalt ergab sich vor allem aus verfas-
sungsrechtlichen Bedenken, die von kulturellen Un-
ternehmern, voran den Buchverlegern, über ein Gut-
achten erhoben und dann nach Auffassung des Ge-
setzgebers im Neuentwurf ausreichend berücksich-
tigt wurden. 

(Widerspruch des Abg. Dr. Becker [Frank
-

furt] [CDU/CSU]) 

Auch in der Einzelberatung im Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung wurden Einzelvorschläge 
der Unternehmerseite noch so weitgehend aufge-
griffen, daß der Gesetzeswortlaut heute eigentlich 
konsensfähig sein sollte. Wenn das dennoch nicht so 
ist, liegen gegensätzliche Auffassungen zugrunde, 
die in der Sozialpolitik nachgerade klassische Inter-
essenunterschiede zwischen Wirtschaftsunter-
nehmen und den von ihnen Abhängigen ausma-
chen. 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Das hat 
mit Systemänderungen zu tun!) 

— Herr Kollege, dieses ist ja in jeder Weise ein be-
sonders Gesetz. Sie haben — das habe ich in acht 
Jahren Bundestag noch nie erlebt —, inzwischen an-
gewachsen auf 29 Blatt, Änderungsanträge vorge-
legt. 

(Wehner [SPD]: Eine „Systemänderung"!) 

Ich glaube, das Wo rt  „Künstler" war noch nie so oft 
wie heute in den Unterlagen dieses Plenums zu le-
sen. Man hat fast den Eindruck, wir müßten die 
Künstler vor unserem eigenen Gesetz in Schutz 
nehmen, wenn man Ihnen glauben sollte. In Wahr-
heit gibt es doch eine ganz klare Arbeitsteilung zwi-
schen Ihnen und uns. Sie haben sich die vielen An-
träge der sehr starken Lobby der kulturellen Unter-
nehmer zu eigen gemacht. Sie werden seit einem 
Jahr in der öffentlichen Debatte gehandelt, und Sie 
legen sie jetzt erneut auf den Tisch. Das ist nicht von 
Ihnen erarbeitet, sondern von Zeitungs-, Buchverle-
gern und anderen. Das wissen wir gemeinsam. 
Schade um diesen Mißbrauch eines Produkts der 
holzverarbeitenden Industrie. 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege, erlauben Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Köh-
ler. 

Lattmann (SPD): Ich bitte um Verständnis, daß ich 
keine Zwischenfragen zulassen kann, und zwar des-
wegen, Herr Kollege Köhler: Ich würde ja lieber frei 
von der Leber weg reden. Ich habe nur eine Viertel-
stunde Zeit. Inhaltlich ist eine Menge exakt zu sa-
gen. Das bringe ich nur zu Ende, wenn ich mich nicht 
auf die freie Rede einlasse. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Das ist 
auch zu schwierig! Sie kämen sonst auf 

Glatteis!) 

Bei den Künstlern und Publizisten geht es näm-
lich um Berufsgruppen, denen die Gesellschaft in 
der Bundesrepublik als Randfiguren des Sozialstaats 
endlich eine dem allgemeinen Niveau entspre-
chende soziale Sicherung im Alter und Krankheits-
fall schuldet. Daß wir uns gesetzgeberisch so schwer 
damit getan haben, liegt an der Unvergleichbarkeit 
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der künstlerischen Arbeit mit den Voraussetzungen 
der meisten anderen Berufe. So haben sich denn 
auch nach der ersten Lesung Anfang Oktober 1979 
im Plenum und nach der umfangreichen Anhörung, 
in der die Sprecher der Autoren und Künstler über-
wiegend die Notwendigkeit dieser Gesetzgebung 
bestätigten, noch manche Verzögerungsmomente 
ergeben. 

Die Wahrheit ist doch, daß sich die Mitglieder des 
federführenden Ausschusses für Arbeit und Sozial-
ordnung anfangs mit der Materie und den Betroffe-
nen wenig auskannten ;  denn sie haben es in der Re-
gel mit Gesetzgebung für Arbeitnehmer zu tun. Der 
mitberatende Innenausschuß hat mehr Erfahrung in 
Beamtenkategorien. Der Wirtschaftsausschuß be-
handelt die Autoren wie Selbständige, obwohl doch 
die große Mehrzahl von ihnen ähnlich wie Arbeit-
nehmer sozial, also wi rtschaftlich von kulturellen 
Abnehmern und Auftraggebern abhängig ist, wes-
wegen nicht zuletzt dieser Bundestag in § 12 a des 
Tarifvertragsgesetzes den Status der arbeitneh-
merähnlichen Personen geschaffen hat. 

Im ebenfalls mitberatenden Ausschuß für Bildung 
und Wissenschaft bemühte man sich eingehend, 
wenn auch gleichermaßen etwas ratlos um Berufs-
gruppen, deren Tätigkeit inhaltlich größter Unab-
hängigkeit bedarf, während ihre reale Arbeitswelt 
in den Produktionsbedingungen immer mehr 
durch Anonymität gekennzeichnet ist. So stehen 
z. B. die Schriftsteller im Regelfall längst nicht mehr 
wie früher Verlegerindividuen gegenüber, sondern 
Multimediakonzernen, deren Umsatz nach Milliar-
den zählt — mit allen Eigenschaften einer auf 
Wachstum angelegten Industrie. 

Wenn das Gesetz schließlich doch über die Hür-
den kam, so ist das in erster Linie einer kleinen 
Gruppe von Parlamentariern und — nicht zu verges-
sen — Ressortmitarbeitern zu verdanken, die sich 
hartnäckig darum bemühten. Auch sie wären wohl 
gescheitert, wenn nicht der Bundeskanzler, dem 
man gemeinhin anderes eher zutraut, diese Gesetz-
gebung bis ins einzelne verfolgt und durch sein per-
sönliches Eintreten für die Verwirklichung bekräf-
tigt hätte. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Hinblick auf die Diskussion, die auch nach der 
Verabschiedung unter Begünstigten und Betroffe-
nen weitergehen wird, im Hinblick auf manche be-
wußte Mißinterpretation will ich eine Reihe von 
Einwänden aufgreifen, die im Kampf der Interes-
sengruppen so emotional wie mißbräuchlich ange-
strengt wurden. 

Erstens. Behauptung: Die Künstler wollten die So-
zialversicherung nicht. Gegenargument: Wer die-
ses Gerücht verbreitet, ignoriert die bis auf den 
Komponistenverband einmütige Haltung der Be-
rufsorganisationen und Gewerkschaften, die sich 
alle in wiederholten öffentlichen Erklärungen für 
das Gesetz ausgesprochen haben. Einzelne Stimmen 
von Künstlern gegen die Gesetzgebung stammten 
von solchen, die durch Professuren anderweitig für 
das Alter gesichert sind. Das entbehrt nicht eines 
gewissen Zynismus. 

Zweitens. Behauptung: Die alten Künstler hätten 
nichts von diesem Gesetz. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: So ist 
es!) 

Gegenargument: Auch die über 50jährigen, die 
sich befreien lassen können, haben reale Vorteile 
erstens durch die Krankenversicherung, zweitens 
im Notfall durch die Arbeitsunfähigkeitsrente, 
ferner durch die Hinterbliebenenversorgung und 
nicht zuletzt dadurch, daß viele von ihnen in jungen 
Jahren bei der gesetzlichen Rentenversicherung ei-
nen Anspruch angespart haben, den sie jetzt wieder 
aufgreifen können. Die notwendigen 180 Monate für 
den eigenen Rentenanspruch bekommt mancher auf 
diese Weise nach Inkrafttreten des Gesetzes 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Aus 
dem Gesetz allein nicht! -- Hasinger [CDU/ 

CSU]: Mancher!) 

jetzt  in  weit weniger als 15 Jahren zusammen. 
Schließlich werden bestehende Sozialwerke durch 
die Künstlersozialversicherung auf die Dauer freier 
für Soforthilfen und die Entlastung der sogenannten 
alten Last, wozu auch die Künstlerhilfe beim Bun-
despräsidenten beiträgt. 

Drittens. Behauptung: Die Künstlersozialkasse 
bedinge einen neuen bürokratischen Dinosau-
rier. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: So ist 
es!) 

Tatsache ist, daß z. B. das Autorenversorgungswerk 
bei der VG Wort  für rund 1 000 Begünstigte mit nur 
eineinhalb Personen arbeitet und im Jahr 1979 bei 
geringsten Verwaltungskosten 3,3 Millionen DM 
ausgeschüttet hat. Die Künstlersozialkasse wird sich 
an solchen Beispielen orientieren müssen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Messen 
lassen müssen!) 

Viertens. Behauptung: Vorhandene Versor-
gungswerke würden durch die Künstlersozialversi-
cherung ruiniert. Gegenargument: Für die Sozial-
kasse der GEMA ist eine besondere Übergangs-
klausel geschaffen worden. Insgesamt sollen beste-
hende Einrichtungen durch die neue Regelung nicht 
ersetzt, sondern ergänzt werden. Vergleich: Zusatz-
versicherungen für Arbeitnehmer. 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Die zah

-

len aber nicht zweimal!) 

Fünftens. Behauptung: Galeristen, Verleger, Pho-
noindustrielle würden durch die Abgabepflicht nach 
der Künstlersozialabgabe von 5 % auf das Honorar 
oder finanziell entsprechende branchenspezifische 
Vereinbarungen nach dem neuen § 31 a in der inter-
nationalen Konkurrenz stark beeinträchtigt. Ge-
genargument: Wer das behauptet, ignoriert die Be-
schlüsse der EG und der UNESCO für Künstlersozi-
algesetzgebungen in anderen Ländern. Er ignoriert 
erst recht die weit höhere Sozialabgabe z. B. im fran-
zösischen Kunsthandel. 

Sechstens. Behauptung: Die Solidargemeinschaft 
der Versicherten sprenge jeden bisherigen Rah- 
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men, sie halte gegebenenfalls einer Verfassungs-
klage nicht stand. Das haben vor allem die Buchver-
leger erklärt. Gegenargument: Es gibt eine Reihe an-
derer Versicherungen, die auf der größtmöglichen 
Solidargemeinschaft und auch auf der Tatsache be-
ruhen, daß für das Gros der Versicherten der Versi-
cherungsfall nie eintritt. Vor allem sollte es im Ge-
gensatz zum allgemeinen Besitzstands- und An-
spruchsdenken als vernünftig gelten, wenn z. B. Au-
toren, die als Wissenschaftler oder Lehrer durch 
Pensionen ausreichend gesichert sind, durch die Ab-
gabe der Buchverleger auf der Honorarbasis — und 
nicht auf Umsatzbasis, wohlgemerkt — zur Versi-
cherung der völlig Ungesicherten beitragen. 

Natürlich können die Verleger, natürlich können 
die kulturellen Unternehmer eine Verfassungs-
klage anstrengen, wie sie es angedroht haben. Aber 
sie müßten sich dann neben allem Fragwürdigen 
dieses Vorgehens auch gefallen lassen, daß ihre Au-
toren feststellen, wie sehr das Verhältnis zwischen 
Verlegern und Schriftstellern durch das Odium des 
Interessenkampfes für mehr als eine Generation be-
einträchtigt wäre. Und das angesichts der Tatsache, 
daß kulturelle Unternehmer bei allen anderen Ar-
beitenden — bei jedem Drucker, Papiermacher, 
Steinmetz, Lieferanten — selbstverständlich die An-
teile der Sozialversicherung in den Kalkulationen 
berücksichtigen! Das soll ausgerechnet bei Künst-
lern und Autoren unmöglich sein? Wer so starr auf 
den eigenen Vorteil bedacht ist, übersieht oben-
drein, daß die Schriftsteller großzügiger verfahren: 
Sie bringen jährlich durch die Bibliotheksabgabe ein 
Millionenaufkommen in das Autorenversorgungs-
werk der VG Wort ein, beteiligen aber die Journali-
sten, die keine Einnahmen aus der Buchausleihe 
aufzuweisen haben, voll daran. Wollte da jeder nur 
an sich denken, gäbe es nichts als Rangstreit und 
Trennungen. 

Siebtens. Behauptet wird von Unternehmerseite 
ferner, eine individuelle Beteiligung der Verleger 
an der Versicherung einzelner Autoren sei sachge-
rechter und freiheitlicher. Dazu ist festzustellen: 
Wer den Vorteil der Individualität suggeriert, sug-
geriert dem Betroffenen die bleibende Abhängig-
keit; denn was da angeblich den Freien noch freier 
machen soll, ist in Wahrheit die Minderung seiner 
Mobilität durch Vereinzelung. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Je breiter die Verankerung der Künstlersozialab-
gabe ist, um so unabhängiger ist dem einzelnen 
Künstler und Publizisten der Ersatz für nicht unmit-
telbar vorhandene Arbeitgeberanteile zugestan-
den. 

Achtens wird eingewendet, dieses Gesetz sei in 
seinen Auswirkungen nicht überschaubar genug. 
Wo denn gibt es das, meine Kolleginnen und Kolle-
gen, daß Sozialpolitiker versicherungsgesetzliches 
Neuland betreten und von vornherein alle Einzel-
heiten der Praxis berechnen können? Es ist keine 
Schande, sondern eine realistische Einschätzung, 
daß die Künstlersozialversicherung erst nach der 

Erprobungsphase genauer zu beurteilen sein wird 
als nach aller Theorie. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Warum 
geht man dann vom Bewährten ab?) 

Wer da in einem fort behauptet, er wolle die Sache 
im Prinzip, aber sie sei noch nicht ausgereift und 
könne deswegen nicht verabschiedet werden, der 
verschweigt, daß er seit dem ersten Gesetzentwurf 
vier Jahre Zeit hatte, präzisere und praktikablere 
Lösungen vorzuschlagen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Die liegen auf 
dem Tisch!) 

Soweit ich sehe, liefen die Alternativen, die öffent-
lich gehandelt wurden, in Wahrheit auf die Verhin-
derung des Gesetzes in dieser Legislaturperiode 

(Zustimmung bei der SPD) 

und damit möglicherweise auf unabsehbare Zeit 
hinaus. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Ihr 
braucht nur unserem Vorschlag zuzustim

-

men; dann haben die Künstler das Ge

-

setz!) 

Herr Präsident, darf ich eben einmal den Ge-
schäftsführer meiner Fraktion etwas bittend an-
schauen? Es geht um den Bruchteil von zwei bis drei 
Minuten, in denen ich meine Rede zu Ende führen 
kann. 

Fazit: Vorteile haben durch das Gesetz Tausende 
von Künstlern und Publizisten, darunter auch dieje-
nigen Freiberufler, die bei der Öffnung der gesetzli-
chen Rentenversicherung damals davon Gebrauch 
machten. Vorteile haben diejenigen, die etwa als Ar-
tisten oder als Musikpädagogen nach geltendem 
Recht Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zah-
len müssen. Vorteile haben vor allem die jungen 
Künstler und Autoren, die sich in Zukunft eher Frei-
beruflichkeit leisten können. 

Die Künstler erhalten heute, was den Arbeitern 
im Ansatz vor 100 Jahren gegeben wurde. Die Bun-
desrepublik, der reiche Wirtschaftsstaat, das kultu-
relle Entwicklungsland, holt gegenüber einer selten 
gepriesenen, meist vernachlässigten, oft diffamier-
ten Berufsgruppe auf. Und denken wir auch daran: 
Nichts war in den Katastrophen des Jahrhunderts, 
nach Weltkriegen und Inflationen sicherer als die 
gesetzliche Sozialversicherung. Sie ist das Sicherste, 
das dieser Staat in einer unsicheren Welt zu leisten 
in der Lage ist. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

Das soll den Künstlern nicht länger vorenthalten 
bleiben, denn ihre Arbeit bleibt auf alle Zeiten unsi-
cher genug. 

Herr Kollege Becker, ich möchte abschließend 
auch auf Ihre Bemerkungen eingehen, die Ver-
markter gingen pleite. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Einzel

-

ne!) 

„Vermarkter" ist in der Tat ein scheußliches Wort. 
Meistens treten doch künstlerische Unternehmen, 
seien es Galeristen oder seien es Buchverleger, so 
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gern in der Öffentlichkeit als die freundschaftlichen 
Partner der Künstler und Autoren auf. Jetzt haben 
sie für die Öffentlichkeit überprüfbar die Gelegen-
heit, dies zu beweisen, indem sie diesem Gesetz da-
durch zur Wirklichkeit verhelfen, daß sie nicht er-
neut den fragwürdigen Versuch machen, durch Ge-
richtsanrufung unter Umständen parlamentarische 
Gesetzgebung zu verzögern. 

Nun zu Ihnen, Herr Werner, zu Gottfried Benn 
und zu dem Stichwort „Sozialisten. Diese Gesell-
schaft der Bundesrepublik, meine Damen und Her-
ren, diese kapitalistische Gesellschaft leistet sich im 
bereich der Kunst einen Sozialismus, von dem ich 
meine, daß Sie ihn alle nicht gegenwärtig haben, 
wenn ich ihn jetzt anführe. Denn im Gegensatz zu 
Geldbesitz, im Gegensatz zu Besitz an Grund und 
Boden wird in dieser Republik, die Gustav Heine-
mann ein schwieriges Vaterland genannt hat, das 
Eigentum an Urheberrechten 70 Jahre nach dem 
Tode des Urhebers sozialisiert, und zwar mit Ihren 
Stimmen. 

(Conradi [SPD]: Sehr gut!) 

Wenn Sie meinen, Sie sollten gerade bei den Künst-
lern das Wort „sozialistisch" im Sinne eines Kampf-
wortes gebrauchten, dann lassen Sie sich sagen: Ihre 
Fraktion hat die Künstler und Publizisten bisher 
längst nicht sozial genug behandelt. 

(Beifall bei der SPD — Hasinger [CDU/ 
CSU]: Geschwätz!) 

Vizepräsident Leber: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Es war wirklich 
sehr lehrreich, heute hier die beiden Sprecher der 
Opposition zu hören und die Welten zu entdecken, 
die zwischen diesen beiden Sprechern standen. 

(Beifall bei der FDP) 

Herr Kollege Becker, Sie haben eingeführt, im 
Ziel seien wir uns einig, bei den Wegen könne man 
sich über unterschiedliche Möglichkeiten unterhal-
ten. Der Herr Kollege Werner hat im Grunde gesagt, 
soziale Sicherung sei für Künstler gar nichts, sie 
paßten gar nicht zu den Arbeitnehmern. Das war 
also eine weltweite Bandbreite von wenig sozialer 
Vorstellung auch gegenüber den Künstlern. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Wollen 
Sie sie denn zu Arbeitnehmern machen? — 
Hasinger [CDU/CSU]: Das hat er doch über

-

haupt nicht gesagt!) 

— Natürlich hat er es gesagt. Sie können es ja im 
Protokoll nachlesen, Herr Hasinger. 

Ich will den Bogen noch ein bißchen weiter span-
nen. Vor allem habe ich hier noch einmal die Druck-
sache 7/4997 vom 7. April 1976. Wissen Sie, was Sie 
damals wollten? Sie wollten die totale Versiche-
rungspflicht für Künstler. 

(Beifall bei der FDP) 

Das wollten Sie damals, und heute stellen Sie sich so 
hin! Was ist denn das eigentlich für eine merkwür-
dige Haltung? 

Ich glaube, im Rahmen dieser Debatte ist deutlich 
geworden, daß die Mehrheit dieses Hauses weiß, 
wie man auf flexible Art und Weise dem Künstler 
und auch dem Vermarkter gerecht wird — nicht 
etwa auf die dirigistische Art und Weise, wie Sie das 
damals wollten, und nicht auf die Weise, wie Sie es 
heute wollen. 

Meine Damen und Herren, hier sollte auch einmal 
festgestellt werden, daß man es sich nicht so einfach 
machen kann. Sie haben recht, Herr Kollege Becker: 
Ich habe hier in der ersten Lesung sehr viele Beden-
ken gegen die damalige Regierungsvorlage ange-
meldet. Ich hatte auch noch die Regierungsvorlage 
aus der letzten Legislaturperiode im Kopf. Sie hätten 
sich doch einmal die Mühe machen sollen — Sie wa-
ren bei den Beratungen ja dabei, Herr Kollege Bek-
ker —, an Hand der ersten Vorlage von 1972, der 
zweiten Vorlage, die wir hier in erster Lesung be-
handelt haben, und dessen, was im Ausschußbericht 
steht und woran Sie ja beteiligt waren, 

(Beifall bei der FDP) 

festzustellen, daß man hier Neuland — und dies 
habe ich bei der ersten Lesung hier gesagt —, nicht 
einfach nach den Gepflogenheiten des Versiche-
rungsrechts betreten kann. Sie haben selbst die 
Vielfalt angesprochen. Es galt, so flexibel wie mög-
lich soziale Sicherheit für die Künstler zu schaffen. 
Dies ist uns gelungen. Mit Ihren Anträgen würde 
das jedenfalls nicht gelingen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Unvoll

-

kommen! Mit Systemänderung! Mit Ma

-

schinenabgabe-Pilot! — Beifall bei der 
FDP) 

— Einen kleinen Moment. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Da 
kommen Sie nicht herunter!) 

— Einen kleinen Moment. Herr Kollege, Sie haben 
im Rahmen der Beratungen immer von Alternativen 
gesprochen. Wer hat denn die ersten Alternativen 
— ich sage das hier sehr offen — für eine bewegli-
chere Lösung, die auch in Ihrer Fraktion und bei den 
Vermarktern kursiert sind, im Dezember 1979 vor-
gelegt? Es waren die Freien Demokraten. Sie ken-
nen das Papier ganz genau. 

(Beifall bei der FDP) 

Auf dieser Basis haben die Sozialdemokraten und 
wir gemeinsam eine vernünftige Lösung gefunden, 
die heute vorliegt. Sie aber sind im letzten Moment 
gekommen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Sie wis

-

sen genau, daß wir auch über die Handwer

-

kerversicherung geredet haben!) 

— Herr Kollege Becker, als die Koalitionspartner 
gemeinsam bereit waren, über bestimmte Dinge in-
terfraktionell zu reden, was war da Ihre einzige Al-
ternative? Sie war: „Die Künstlersozialkasse muß 
weg; sonst brauchen wir über nichts weiter zu re- 
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den. War es so oder war es nicht so im interfraktio-
nellen Gespräch? 

(Zustimmung bei der FDP — Dr. Becker 
[Frankfurt] [CDU/CSU]: Nein, nein, nein! 

Schauen Sie im Protokoll nach!) 

— Fragen Sie den Kollegen Hölscher! 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Herr 
Glombig hat den Vorschlag gemacht! Er ist 

leider nicht durchgedrungen! Warum?) 

— Wir wollten ein interfraktionelles Gespräch füh-
ren. Aber Sie waren nicht bereit, über Einzelheiten 
zu diskutieren. 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Unsere 
Vorschläge waren auf dem Tisch!) 

Doch lassen Sie es damit genug sein. Ich wollte 
hier nur einmal darstellen, 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Steht 
im Protokoll!) 

welche merkwürdigen Sprünge die Opposition hier 
gemacht hat und wie sie sich jetzt plötzlich in ein be-
sonderes Licht stellt. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Unsere 
Vorschläge waren auf dem Tisch; da hat 
Herr Glombig das vorgeschlagen! — Zuruf 
von der CDU/CSU: Lesen Sie nach, was der 

da so gesagt hat!) 

Nun lassen Sie mich, damit das nicht im Raum 
bleibt, gleich etwas zu Ihrem Vorwurf sagen, dies 
sei die  Einführung der Maschinensteuer oder et-
was ähnliches. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Pilo

-

ten!) 

Von der Sache her hat das der Kollege Cronenberg 
bereits widerlegt. Ich stelle für die Freien Demokra-
ten zusätzlich fest: Diese Regelung — Sie wissen ge-
nauso wie ich, wie schwierig es ist, die verschie-
denen Gruppen von Künstlern und von Vermark-
tern und die branchenspezifischen Dinge zusam-
menzufassen — war einzig und allein deshalb nötig, 
um hier einen vernünftigen Weg zu finden. Das ist 
weder für uns Freie Demokraten noch für sonst je-
manden hier in diesem Haus ein Präjudiz für eine 
Maschinensteuer, die wir Freien Demokraten im üb-
rigen ablehnen. 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Müssen 
Sie denn alles zusammenfassen? Es gibt 

doch andere Möglichkeiten!) 

— Ich habe mich dazu soeben geäußert. Das steht im 
Protokoll. 

Ich möchte noch zwei Bemerkungen anschließen, 
weil ich hier nicht nur resümieren möchte. Ich teile 
die Auffassung — ich glaube, darüber sind wir uns 
alle einig —, daß es nicht möglich war, in einer ge-
setzlichen Regelung jene unterzubringen, die älter 
als 50 Jahre sind. Das hätte keiner fertiggebracht. 
Denn das ist nach unserem Versicherungssystem 
nicht möglich. Darüber müssen wir uns klar sein. Da 
es gelungen ist, den Beitrag von 8 % auf 5 % zu sen-
ken, möchte ich von dieser Stelle die Vermarkter — 
nehmen wir das böse Wort noch einmal, obwohl es  

nicht sehr schön klingt — bitten — sie sind übrigens 
über die Lösung, die wir hier vorgeschlagen haben, 
gar nicht so unglücklich; wir haben ja auch mit ih-
nen gesprochen —, ihre Überlegung weiter durchzu-
halten und zu sehen, ob sie nicht über eine Stiftung 
oder über irgendeine Regelung auch jenen Künst-
lern helfen können, die von diesem Gesetz aus den 
uns bekannten Gründen einfach nicht erfaßt werden 
können. 

(Dr. Becker [Frankfu rt] [CDU/CSU]: Nichts 
dagegen!) 

Das möchte ich von dieser Stelle den Vermarktern 
sagen. 

Ebenso möchte ich von dieser Stelle zum Ab-
schluß für die Freien Demokraten sagen: Wir wollen 
— deshalb der Entschließungsantrag und deshalb 
die Forderung nach dem Bericht — nach fünf Jahren 
erst einmal sehen, ob auf diesem schwierigen Neu-
land alles so richtig war. Es ist ein Versuch. Ich glau-
be, es ist ein geglückter Versuch. Die Betroffenen 
werden ihre soziale Sicherheit im Rahmen des Mög-
lichen erhalten. 

Wir Freien Demokraten sind mit dem Ergebnis 
der Beratungen und dem, was hier vorliegt, sehr zu-
frieden und stimmen ihm zu. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Leber: Ich erteile dem Herrn Parla-
mentarischen Staatssekretär Buschfort das Wort. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Bei der ersten Lesung 
des Künstlersozialversicherungsgesetzes hat Mini-
ster Ehrenberg mit Nachdruck auf die Bedeutung ei-
ner sozialen Sicherung für die selbständigen Künst-
ler und Publizisten hingewiesen. Diese Lücke wurde 
in den vergangenen Jahren mehr und mehr disku-
tiert und ist inzwischen fast zu einem Ärgernis ge-
worden. Der Beitrag der Künstler zur Entwicklung 
unseres Gemeinwesens, die Anstöße, die sie geben, 
ihre Bedeutung für die geistige und kulturelle Ent

-

wicklung, ihr Beitrag zur Lebensqualität im weite-
sten Sinne läßt sich sicherlich nicht in Kategorien 
volkswirtschaftlicher Rechnung erfassen. Er ent-
zieht sich den geläufigen Denkmustern der Wirt-
schafts- oder Sozialpolitik. 

Meine Damen und Herren, die Freiheit des Gei-
stes ist wichtige Voraussetzung unserer Demokratie 
und unserer Kultur. Aber wir leisten dieser Freiheit 
einen Bärendienst, wenn wir darunter auch die kol-
lektive Gleichgültigkeit gegenüber dem Lebens-
schicksal und der sozialen Sicherheit jener kleinen 
Gruppe verstünden, die den Mut und die Energie 
hat, die eigene freiberufliche Existenz auf ihr künst-
lerisches und publizistisches Können zu stützen. 
Dieses Engagement muß die Gesellschaft honorie-
ren, indem sie den Künstlern jedenfalls für Alter, 
Krankheit und Erwerbsunfähigkeit jene Hilfestel-
lungen anbietet, die jeder Arbeitnehmer selbstver-
ständlich in Anspruch nehmen kann und über die 
nur jene verächtlich als kollektivistisch reden, deren 
eigenes Alter durch gut dotierte Versorgung ge-
schützt ist. 
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Bei allen Fraktionen in diesem Hause besteht 

wohl Einigkeit über den hohen Stellenwert der so-
zialen Absicherung selbständiger Künstler und Pu-
blizisten Für mich ist dies nicht nur ein selbstver-
ständliches Gebot sozialer Gerechtigkeit, sondern 
auch ein Beitrag zur Sicherung der künstlerischen 
Freiheit. 

Einigkeit besteht in diesem Hause auch darüber, 
daß die soziale Sicherung der selbständigen Künst-
ler und Publizisten im Rahmen der gesetzlichen So-
zialversicherung erfolgen soll und daß die Sozialbei-
träge einerseits von den Künstlern und Publizisten, 
andererseits von den mit künstlerischen Erzeugnis-
sen handelnden Unternehmern aufgebracht werden 
sollen, sowie darüber, daß sich der Bund mit einem 
angemessenen Zuschuß beteiligt. 

Bei diesem hohen Maß an grundsätzlicher Einig-
keit finde ich die Auffassung der Opposition über 
die Aufbringungsmethode des Unternehmens — es 
handelt sich ja um einen Quasi-Arbeitgeberbeitrag 
— um so betrüblicher. Der von der Opposition bei 
den Ausschußberatungen vorgelegte Gegenvor-
schlag, nach dem die für den Versicherten zustän-
dige Krankenkasse den Quasi-Arbeitgeberanteil für 
jeden einzelnen Versicherten — also individuell — 
einziehen soll und Überzahlungen, die durch die 
Beitragsbemessungsgrenze entstehen, am Jahres-
ende erstatten soll, ist nicht durchführbar; würde 
dies doch bedeuten, daß bei der Vielzahl von Unter-
nehmen, für die ein Versicherter tätig wird, jede ein-
zelne Orts- oder Ersatzkasse bundesweit eine Viel-
zahl von Unternehmen zum Beitrag veranlagen und 

• nach Jahresende wieder mit den meisten von ihnen 
für den Erstattungsvorgang in Kontakt treten müß-
te. Das ist — abgesehen von dem damit verbunde-
nen Verwaltungsaufwand — absolut unpraktikabel. 
Überdies würde eine solche Regelung das sozialpoli-
tische Ziel des Entwurfs in Frage stellen. Werden 
nur die Honorare der Versicherten mit einem 
Quasi-Arbeitgeberbeitrag belastet, so könnten die 
Nichtversicherten ihre Leistungen um eben diesen 
Arbeitgeberanteil, also um ca. 15 % billiger anbie-
ten. 

(Zustimmung bei der FDP) 

Bei diesen Nichtversicherten handelt es sich um sol-
che selbständigen Künstler und Publizisten, deren 
Broterwerb und damit auch soziale Sicherung aus ei-
nem ganz anderen Bereich fließt. Diejenigen dage-
gen, die durch das Gesetz geschützt werden sollen, 
nämlich die, die als Selbständige von Kunst und Pu-
blizistik leben und heute noch ohne sozialen Schutz 
dastehen, hätten Wettbewerbsnachteile zu befürch-
ten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer 
dem grundsätzlichen Ziel wirksamer sozialer Absi-
cherung der selbständigen Künstler und Publizisten 
zustimmt, der muß auch die Konsequenz ziehen, die 
hierfür unumgängliche Regelungen mitzutragen. 

(Sehr wahr! bei der SPD) 

Natürlich ist es aus dem Blickwinkel der Unterneh-
men, der Verleger, der Galeristen und Theateragen-
ten verständlich, daß sie den Umfang der Abgaben 
so klein wie möglich halten wollen. Wer das Ziel 

dieses Gesetzentwurfs wirklich ernst nimmt, darf 
sich nicht zum Büttel solcher einseitigen Interessen 
machen. 

Meine Damen und Herren, die von den Regie-
rungsfraktionen vorgeschlagene Pauschalierung 
des Quasi-Arbeitgeberanteils ist unumgänglich, so-
wohl für eine praxisgerechte Durchführung bei ver-
tretbarem Verwaltungsaufwand als auch zur Ver-
meidung neuer Nachteile für die selbständigen 
Künstler und Publizisten. 

Bei der Sachverständigenanhörung haben sich 
alle Vertreter der verschiedenen Künstlerverbände 
— ich betone: alle — aus den genannten Gründen 
entschieden gegen den Vorschlag der Opposition 
ausgesprochen. Die Befürchtungen der Künstler 
und Publizisten, um derentwillen wir das Gesetz ma-
chen, können wir — das meine ich sehr ernst — 
doch nicht einfach in den Wind schlagen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Man 
darf doch nicht von dem Fehlverhalten ein

-

zelner auf alle schließen!) 

— Herr Kollege Dr. Becker, es geht ja nicht um das 
Fehlverhalten einzelner, sondern darum, tatsächlich 
die gesamte Gruppe, unabhängig davon, ob jemand 
einen großen oder einen kleineren Umsatz hat,  in 
die Künstlersozialversicherung einzubeziehen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Die 
Künstler kommen allemal hinein; es dreht 

sich nur um die Vermarkterseite!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natür-
lich muß man den Mut zu Prioritäten haben. Man 
kann es nicht immer allen recht mache. Für uns hat 
bei dieser Regelung die wirksame soziale Siche-
rung der selbständigen Künstler Priorität. Wir ha-
ben uns in diesem Fall für eine, wie ich meine, sach-
gerechte Problemlösung entschieden. Die Pauscha-
lierung des Arbeitgeberbeitrags zur Künstlersozial-
versicherung ist hier die sachgerechte Lösung. 

Im übrigen ist die Berücksichtigung arbeitsmarkt-
politischer Erwägungen im Sozialversicherungs-
recht keineswegs systemfremd. In dem Bereich, wo 
in unserem derzeitigen Sozialversicherungssystem 
Konkurrenz zwischen Versicherten und Nichtversi-
cherten gegeben ist, nämlich zwischen den nicht 
beitragspflichtigen, abhängig beschäftigten Rent-
nern und den übrigen beitragspflichtigen abhängig 
Beschäftigten, ist der Arbeitgeber zur Zahlung des 
Arbeitgeberbeitrages auch für die nichtversicherten 
Rentner verpflichtet. Gewiß spielt dieses Konkur-
renzproblem bei der Arbeitnehmerschaft quantita-
tiv keine so große Rolle. Dennoch ist diese Regelung 
vom Gesetzgeber als notwendig erachtet und — las-
sen Sie mich das noch anfügen — vom Bundesver-
fassungsgericht aus den gleichen Gründen bestätigt 
worden. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Das ist 
nicht dasselbe!) 

— Herr Kollege Dr. Becker, das ist doch das gleiche; 
denn wir haben es auch hier mit einer Gruppe zu 
tun, für die Leistungen erbracht werden, ohne daß 
sie sie selber in Anspruch nehmen können. 



17572 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 218. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 22. Mai 1980 

Parl. Staatssekretär Buschfort 
Daher möchte ich Sie, meine Damen und Herren 

von der Opposition, eindringlich bitten, dem von der 
Bundesregierung vorgeschlagenen und von der Ko-
alition getragenen Finanzierungskonzept zuzustim-
men, zumal dieses in den Ausschußberatungen in ei-
nigen wesentlichen Punkten noch verbessert wor-
den ist. Danach soll den Verkäufern von Kunst die 
Möglichkeit eröffnet werden, Ausgleichsvereini-
gungen zu gründen und untereinander die Abgabe

-

last abweichend vom Gesetz zu verteilen. Ferner 
soll es ermöglicht werden, daß bei der jährlichen 
Festsetzung des Vomhundertsatzes der Künstlerso-
zialabgabe der Abgabesatz für einzelne Sparten 
unterschiedlich festgelegt wird. Durch beide Ände-
rungen wird eine beweglichere Ausgestaltung der 
Künstlersozialabgabe erreicht, die den Wünschen 
der Unternehmen entgegenkommt und ihnen jenen 
größeren Freiraum einräumt, für den sie sich bei der 
Sachverständigenanhörung eingesetzt haben. 

Meine Damen und Herren, wer A sagt, muß auch 
B sagen. Wer die soziale Sicherung der selbständi-
gen Künstler und Publizisten für ein wichtiges Ziel 
hält, muß auch den Mut haben, einer praktikablen 
und wirksamen Regelung zuzustimmen. Andernfalls 
kommt er in die Gefahr, unglaubwürdig zu werden. 
Diesen Mut wünsche ich Ihnen, meine Damen und 
Herren von der Opposition, bei den folgenden Ab-
stimmungen. 

Zum Abschluß möchte ich den Ausschußmitglie-
dern für ihre mühevolle Arbeit danken. Ich bitte alle 
Abgeordneten dieses Hauses, dazu beizutragen, daß 
das Künstlersozialversicherungsgesetz in der vom 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung empfohle-
nen Fassung Gesetzeskraft erlangt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Leber: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die allgemeine Aus-
sprache. 

Wir kommen jetzt zur Einzelberatung und zur Ab-
stimmung in zweiter Beratung des Entwurfs eines 
Künstlersozialversicherungsgesetzes, Drucksache 
8/4006. Hierzu liegen auf den Drucksachen 8/4046 
bis 8/4079 Änderungsanträge der Fraktion der 
CDU/CSU vor. Da diese 34 Änderungsanträge auf 
eine andere Konzeption des Gesetzentwurfs im 
Ganzen hinauslaufen, ist interfraktionell vereinbart 
worden, hierüber gemeinsam abzustimmen. Gibt es 
dagegen Widerspruch? — Ich sehe, das ist nicht der 
Fall. 

Ich rufe deshalb zuerst die Änderungsanträge der 
Fraktion der CDU/CSU auf den Drucksachen 8/4046 
bis 8/4079 auf. Wer diesen Änderungsanträgen zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Wer stimmt dagegen? 

(Oho-Rufe von der SPD) 

— Wer enthält sich der Stimme? — Die Änderungs-
anträge sind abgelehnt. 

Ich rufe jetzt die §§ 1 bis 60, Einleitung und Über-
schrift in der Ausschußfassung auf. Wer den aufge-
rufenen Vorschriften, der Einleitung und Über-
schrift zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — Wer ent-

hält sich der Stimme? — Die aufgerufenen Vor-
schriften, Einleitung und Uberschrift sind angenom-
men. Damit ist das Gesetz in zweiter Lesung be-
schlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 
ein. Wird dazu das Wo rt  gewünscht? — Ich sehe, das 
ist nicht der Fall. 

Wir kommen dann zur Schlußabstimmung. Wer 
dem Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. — Wer stimmt 
dagegen? — Wer enthält sich der Stimme? — Das 
Gesetz ist beschlossen. 

Es ist noch über zwei Beschlußempfehlungen des 
Ausschusses abzustimmen. Der Ausschuß empfiehlt 
auf Drucksache 8/4006 unter Nr. 2 die Annahme ei-
ner Entschließung. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Wer stimmt dage-
gen? — Wer enthält sich? — Die Entschließung ist 
angenommen. 

Der Ausschuß empfiehlt ferner auf Drucksache 
8/4006 unter Nr. 3, die zu dem Gesetzentwurf einge-
gangenen Petitionen und Eingaben für erledigt zu 
erklären. Wer dementsprechend beschließen will, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Wer stimmt 
dagegen? — Wer enthält sich der Stimme? — Es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. 
Köhler (Wolfsburg) Pfeifer, Kunz (Berlin), 
Rühe, Broll, Dr. Hornhues, Frau Benedix-Eng-
ler, Daweke, Prangenberg, Frau Dr. Wilms, Dr. 
Sprung, Werner, de Terra, Dr. Hubrig, Picard, 
Benz, Dr. Stercken, Dr. Kreile, Dr. Kunz (Wei-
den), Frau Dr. Wisniewski, Würzbach, Dr. 
Riedl (München), Dr. von Wartenberg, Frau 
Dr. Wex, Spilker und der Fraktion der CDU/ 
CSU 
Förderung des künstlerischen Nachwuch-
ses 
— Drucksache 8/3931 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Innenausschuß (federführend) 
Finanzausschuß 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
Haushaltsausschuß 

Interfraktionell ist eine Aussprache mit je einem 
Kurzbeitrag für jede Fraktion vereinbart worden. 
Als erstem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord-
neten Dr. Köhler das Wort. 

Dr. Köhler (Wolfsburg) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Lattmann hat eben in der Aussprache 
zum vorigen Tagesordnungspunkt gesagt, wohl sel-
ten habe das Wort  „Künstler" so oft auf den Tischen 
dieses Hauses gelegen wie heute. In der Tat ist dies 
heute der dritte Tagesordnungspunkt, unter dem 
wir uns mit Angelegenheiten der Künstler und der 
Kunstförderung beschäftigen. Ob dies allerdings be-
deutet, daß heute ein besonders guter Tag für die 
Künstler gewesen ist, wird noch abzuwarten sein, 
vor allem wenn ich daran denke, daß Sie heute mor- 
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gen fast alles über das im Gespräch beim früheren 
Herrn Bundespräsidenten Scheel vor anderthalb 
Jahren Einmütigkeit bestand, abgelehnt haben. 

Für uns geht das, was wir in dem zur Rede ste-
henden Antrag zum Ausdruck bringen wollen, in 
eine kontinuierliche Bemühung unserer Fraktion 
ein, die vor acht Jahren begonnen hat, als meine 
Fraktion einen Antrag auf eine Erhebung über die 
berufliche und soziale Lage der Künstler stellte. 
Diese Erhebung wurde 1975 als „Künstlerbericht" 
dem Hohen Hause vorgelegt, wohlgemerkt damals 
ohne den von den Wissenschaftlern gleichzeitig er-
arbeiteten Maßnahmenkatalog und ohne die Emp-
fehlungen der Wissenschaft, wie ihr zu helfen sei. 

Wir htiben deshalb über die Jahre hin in einer 
Fülle von Anfragen, Anträgen und parlamentari-
schen Initiativen anderer Art versucht, die volle 
Breite des Themas Kunstförderung und künstleri-
sche Arbeitsmöglichkeit und soziale Sicherung im-
mer wieder zur Sprache zu bringen. Wir tun es auch 
heute wieder mit diesem Antrag. 

(Conradi [SPD]: Sie meinen sicher die Fra

-

gen von Herrn Niegel!?) 

— Aber lieber Herr Conradi, Sie haben doch wirk-
lich hinreichende Möglichkeiten, sich besser zu in-
formieren, so daß Sie nicht gezwungen sind, solche 
Fragen hier zu stellen. 

Unser Ziel bei diesen Initiativen ist es immer wie-
der, die Frage von Kunst und Künstlern in diesem 
Staat nicht nur auf die soziale Problematik zu veren-
gen, so wichtig sie uns auch ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vielmehr ist es unser Hauptziel, daß der Künstler in 
dieser Gesellschaft wirklich zur Wirkung kommt, 
und deswegen liegt unsere Priorität immer wieder 
bei der Frage, wie wir Arbeitsmöglichkeiten und 
Marktzugang verbessern können. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Auf 
dem anderen Weg zäumt man das Pferd 

von hinten auf!) 

Ich wäre Ihnen, Herr Kollege Lattmann, aufrichtig 
dankbar, wenn Sie uns nicht wie vorhin, als Sie 
meine Zwischenfrage nicht zuließen, verdächtigten, 
daß wir hier dem Kapitalismus frönen. Das sind zwei 
Seiten einer Angelegenheit. Wenn Ihnen die soziale 
Frage vorrangig erscheint, so dürfen Sie daraus 
nicht folgern, daß sie uns belanglos erscheint. Aller-
dings glauben wir, daß es wichtig ist, daß sich der 
Künstler selbst verwirklichen kann, daß er an  die 
Menschen kommt, zu denen er sprechen will, und 
daß er dafür einen ausreichenden Erlös bekommt, 
damit er selbst entscheidend zur sozialen Sicherung 
beitragen kann. 

(Zuruf des Abg. Conradi [SPD]) 

So ist die Kausalkette in unseren Augen, und deswe-
gen tun Sie mit Ihren Aussagen nicht nur uns, son-
dern auch der Privatinitiative für Kunst Ihres Partei-
freundes Neuffer Unrecht, an der auch Altbundes-
präsident Scheel tätig mitwirkt, mit denen wir uns in 
großer Übereinstimmung fühlen. 

Nach näherer Prüfung der vorliegenden Tatsa-
chen sind wir zu der Auffassung gekommen, daß 
auch der Maßnahmenkatalog, den der Bundesmini-
ster des Innern am 16. Mai 1979 dem zuständigen 
Ausschuß vorgelegt hat, gerade die Fragen der För-
derung des künstlerischen Nachwuchses nicht in 
ausreichender Breite und konzeptioneller Geschlos-
senheit berücksichtigt. Dies war der entscheidende 
Grund dafür, daß wir diesen Antrag hier mit dem Ur-
teil vorgelegt haben, daß das System öffentlicher 
Maßnahmen zur Förderung von Kunst und Kultur 
an dieser Stelle nicht hinlänglich durchdacht und 
ausgeweitet ist. 

Unser Antrag ist auch mit einer Sorge verbunden, 
von der ich hoffe, daß sie Ihr Verständnis findet. Wir 
beobachten in diesem Lande in den letzten Jahren 
eine wachsende Aufgeschlossenheit breiter Schich-
ten für Kunst und Kultur, die sich in großen Ausstel-
lungen und bei vielen Festspielen zeigt. Wir haben 
damit aber nicht die Beweise dafür vor Augen, daß 
die Akzeptanz für das Schaffen der jetzigen Genera-
tion hier und heute gesteigert ist, so daß wir glau-
ben, daß wir, wenn es ein wachsendes Interesse für 
anerkannte Kunst gibt, ein Zeichen dafür setzen 
sollten, daß dieses Interesse auf diejenigen ausge-
weitet wird, die hier und heute unter uns arbeiten. 
So sehr wir für die Kunstförderung in weiten Berei-
chen zu danken haben, so leiten wir gerade daraus 
weitere Wünsche ab. 

Wir möchten mit diesem Antrag eine breite Dis-
kussion eröffnen und hoffen, daß Sie darauf einge-
hen werden. Diese Diskussion muß zu einem guten 
Teil auch Bestandsaufnahme sein. Wir sind davon 
überzeugt, daß z. B. auf dem Gebiet der Stipendien 
eine Menge Gutes geschieht. Wir glauben, daß die-
ses Instrument im Interesse junger Künstler noch 
zielgerichteter verwendet werden kann. Wir glau-
ben, daß eine Orientierung auf bestimmte Kunstzen-
tren, die letzten Endes aus dem vorigen Jahrhundert 
stammt, überprüft werden muß. Deswegen haben 
wir in unserem Antrag z. B. New York ins Gespräch 
gebracht. Ich könnte mir nach den zahlreichen be-
fruchtenden Begegnungen zwischen der Kunst Afri-
kas oder der Kunst Polynesiens und der deutschen 
Kunst in diesem Jahrhundert übrigens gut vorstel-
len, daß man auch die Entwicklungsländer, deren 
Bezeichnung in diesem Zusammenhang besonders 
fragwürdig ist, mit hineinziehen kann. 

Wir glauben, daß wir allen Grund dafür haben, ge-
rade die Übergangsphase zwischen der eigentlichen 
Ausbildung des Künstlers und dem Moment för-
dernd zu begleiten, wo er in das Bewußtsein einer 
größeren Öffentlichkeit tritt. Das gilt übrigens in ei-
nem sehr starken Maße auch für die Orchestermusi-
ker, die nach der eigentlichen Ausbildung in beson-
derem Maße Praxis- und Literaturkenntnisse gewin-
nen müssen, bevor sie für die großen Kulturorche-
ster engagiert werden können. Das gilt aber auch für 
die jungen Schauspieler, denen es zur Zeit ebenfalls 
an Bühnen fehlt, wo die Förderung der Anfangs-
phase ausdrücklich und bewußt übernommen 
wird. 

Wir glauben, daß Teilstipendien die Lebens-
kostenerschwernisse bei Auslandsaufenthalten er- 
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leichtern können. Wir glauben, daß darüber hinaus 
im Bereich der Öffnung der Märkte und des Kunst-
handels noch eine Menge gerade im Hinblick auf 
junge Künstler getan werden kann. Unseres Erach-
tens fängt das Gespräch über das Stiftungsrecht in 
diesem Zusammenhang gerade erst an, wobei die Er-
mutigung das Ziel ist, sich gerade auch im Risiko der 
Gegenwartskunst als Käufer zu engagieren. 

Die Unwirtlichkeit unserer Städte, die oft genug 
beklagt worden ist, ist eine besondere Unwirtlich-
keit für private Musikerzieher und für junge Künst-
ler, die nach Ateliers suchen. Ich glaube, wir haben 
allen Grund, uns ernsthaft mit der Frage zu beschäf-
tigen, wie wir hier helfen können. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Die Fülle unserer übrigen Vorschläge brauche ich 
nicht im einzelnen zu kommentieren. Wir glauben, 
daß der Bund als Nachfrager an allererster Stelle ge-
fordert ist, ein Zeichen zu setzen. Daß er im Bereich 
„Kunst am Bau" gerade den Gesichtspunkt der För-
derung der jungen Künstler berücksichtigt, halten 
wir für dringend wünschenswert. Daß er bei seinen 
Ankäufen nicht immer den Weg der größten Sicher-
heit geht, sondern auch hier Mut beweist, glauben 
wir fördern zu sollen. 

Broll [CDU/CSU]: (Siehe Bundeskanzler

-

amt!) 

Daß wir im Bereich der auswärtigen Kulturpoli-
tik der jungen Kunst ebenfalls eine Chance geben 
sollten, halten wir für eine Ehrenpflicht — freilich 
eine Sache, die im Zusammenhang einer wohldurch-
dachten, umfassenden Konzeption geschehen sollte. 
In der Diskussion dieser Konzeption wünschen wir 
den Beitrag aller . Interessierten in diesem Hause. 
Wir bitten, daß dieser Antrag, zu dem Ergänzungen 
ohne Zweifel möglich sind, in den Ausschußbera-
tungen ernst genommen wird, 

(Conradi [SPD]: Das fällt uns schwer!) 

damit wir wirklich einen Schritt vorantun und über 
das gegenwärtig bestehende und in keiner Weise 
ausreichende Instrumentarium zur Förderung jun-
ger Kunst hinauskommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Becker 
[Frankfurt] [CDU/CSU]: Es wäre gut, wenn 

es so wäre!) 

(Vorsitz: Vizepräsident Wurbs) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort  hat der Herr Ab-
geordnete Brandt (Grolsheim). 

Brandt (Grolsheim) (SPD): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Es  gehört si-
cherlich zu den aparten Seltsamkeiten und Erfah-
rungen des politisch-parlamentarischen Lebens, daß 
aus nicht näher zu ergründenden, aber doch wohl si-
cher tiefer liegenden Anlässen Anträge der Opposi-
tion in den Bundestag kommen, mit denen man 
nichts so recht anzufangen weiß. 

(Zuruf des Abg. Broll [CDU/CSU]) 

-- Ich komme darauf noch zurück, Herr Broll. Da ich 
Sie sehr schätze, werden Sie mir das wohl auch noch 
erklären können. — Das mag wahrscheinlich auch 

der Grund sein, warum der Ältestenrat in seiner 
grenzenlosen Weisheit mit Treffsicherheit den In-
nenausschuß ausgemacht hat und ihm diesen An-
trag in der sicherlich nicht ganz verfehlten Hoff-
nung zugewiesen hat, daß wir schon etwas Vernünf-
tiges daraus machen. So wird das wohl sein. Aber 
dies so kurz vor Ende der Legislaturperiode — na, 
bitte schön, wir werden sehen. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Es geht der CDU/CSU um die Förderung des 
künstlerischen Nachwuchses. Das ist sicherlich ein 
Thema, das einer sorgfältigen Behandlung auch wert 
ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Na also!) 

— Ganz ohne Zweifel, nur in anderer Diktion. Ich 
bitte Sie, fordern Sie mich jetzt nicht heraus! Wäh-
rend es vorher um „Ratten „Schmeißfliegen" und 
„Pinscher" gegangen ist, geht es jetzt wohl, wenn ich 
das richtig verstehe, um „Zwergpinscher", den künst-
lerischen Nachwuchs. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Aber 
dürftig! — Daweke [CDU/CSU]: Ist das zi

-

tierfähig, Herr Brandt?) 

— Entschuldigen Sie diesen bitteren Anwurf. Sie 
hätten vor einer Viertelstunde eine hervorragende 
Gelegenheit gehabt, auch dem künstlerischen Nach-
wuchs entscheidend zu helfen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Aber das Gesetz, das wir eben verabschiedet haben, 
mußte mit den Stimmen der Koalition gegen Ihre 
Stimmen hier verabschiedet werden. 

(Werner [CDU/CSU]: Da steckte dieser 
Punkt des Antrages gerade nicht drin!) 

— Nein, das steckt in diesem Punkt des Antrags 
nicht. Herr Werner, Sie können aber nicht so fein 
säuberlich trennen und sagen, das eine habe mit 
dem anderen nichts zu tun. 

(Zuruf des Abg. Dr. Becker [Frankfurt] 
[CDU/CSU]) 

Es hat sehr wohl damit zu tun, wie ich denke. 

Das Gesetz muß also hier gegen Ihre Stimmen an-
genommen werden. Ich weiß nicht, ob Sie die Wider-
sprüchlichkeit überhaupt noch empfinden - auch 
gerade bei diesen Zwischenrufen —, aber wenig-
stens soll Ihnen nicht erspart werden, daß es hier 
noch einmal gesagt wird. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Was hat er jetzt 
eigentlich gesagt?) 

In dem Antrag steht dann: „Der Bundestag wolle 
beschließen .. Zunächst wird dann festgestellt — 
das fiel mir bei der Lektüre dieses Antrags auf —, 
daß die Leute seit Mitte der 70er Jahre wieder öfter 
ins Theater und in die Konzerte gingen. Ich finde das 
sehr erfreulich, nur bedarf das nicht der Beschluß-
fassung des Bundestages; das geschieht so. 

Wir finden es auch sehr erfreulich, daß Sie in die-
sem Text dann sagen, der Deutsche Bundestag be-
grüße diese Entwicklung — das tut er sicherlich —, 
„zu der die Kulturpolitik von Ländern und Kommu- 
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nen wie auch von seiten des Bundes" — so heißt es 
dann — „Wesentliches beigetragen hat."  Das ist si-
cherlich sachlich richtig, wenn auch grammatika-
lisch falsch. 

(Daweke [CDU/CSU]: Er kann es nicht las
-sen!) 

— Nein, ich kann es nicht lassen, Herr Daweke; Sie 
haben recht. — Immerhin, die Anerkennung, daß 
auch der Bund Wesentliches beigetragen hat, freut 
uns sehr. 

Und dann fahren Sie in diesem Präambelstil fort: 
„In dem Bewußtsein, daß sich die kulturelle Tradi-
tion in der Gegenwartskunst fortsetzen muß", müsse 
das Klima gefördert werden. Auch dagegen ist 
nichts einzuwenden, wenn das möglich ist. 

Sie fordern einen Bericht über die Lage des künst-
lerischen Nachwuchses. Auch dagegen ist nichts 
einzuwenden; denn dann werden wir erfahren kön-
nen, was die Länder bisher getan haben. Denn die 
müssen abgefragt werden. Sich einmal diesen Über-
blick zu verschaffen ist sicherlich gut. Die Länder 
haben hier, unterschiedlich zwar, sicherlich eine 
Menge getan. 

Lassen Sie mich vielleicht in Klammern dazu sa-
gen: Wenn ich das hier ein bißchen zurückhaltend 
sage, so hat das damit zu tun, daß man sehr leicht be-
reit ist, mal wieder einen Bericht anzufordern. Wir 
haben eh schon einen Haufen Berichte vor uns lie-
gen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich habe allein in meinem Büro einen halben Zent-
ner Berichte liegen, die ich noch nicht lesen konnte, 
und ich glaube, das geht jedem Kollegen so. Dann 
bin ich schon eher dafür, daß wir in konkrete Maß-
nahmen hineingehen, soweit wir sie hier im Bund 
überhaupt möglich machen können und natürlich 
soweit sie sinnvoll sind, statt Berichte anzufordern, 
— was wir nicht ablehnen — die hinterher kaum je-
mand liest. 

Sie erwähnen freundlicherweise — Sie, Herr Köh-
ler, haben das auch in Ihren Worten getan — den 
Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der berufli-
chen und sozialen Lage der Künstler vom Juni 
1976. Dabei übersehen Sie aber, daß dem ja schon et-
was gefolgt ist. Es gibt ja nicht nur diesen Bericht 
von 1976, sondern wir haben mittlerweile, seit Mai 
1979, auch eine Ubersicht über die inzwischen ge-
troffenen und zum Teil auch beachtlichen Maßnah-
men. 

(Dr. Köhler [Wolfsburg] [CDU/CSU]: Habe 
ich doch erwähnt! Dazu habe ich doch ge

-

sprochen!) 

— Tut mir leid, daß ich das dann überhört habe, daß 
dieser Bericht von 1979 schon eine wesentliche 
Grundlage ist, auf der man weiter aufzubauen in der 
Lage ist. 

(Dr. Köhler [Wolfsburg] [CDU/CSU]: Davon 
habe ich gesprochen!) 

Ich weiß nicht, wie das mit den Einzelmaßnahmen 
zu beurteilen ist. Darüber werden wir im Ausschuß 
zu sprechen haben. Nur eines, meine Damen und 

Herren, ist sicher richtig: daß wir nicht in einem An-
trag auf die Bedeutung der Deutschen Nationalstif-
tung für den künstlerischen Nachwuchs — so steht 
es ja in diesem Antrag — verweisen und zugleich 
die Verantwortung dafür tragen können, daß diese 
Deutsche Nationalstiftung bis heute noch nicht in 
Gang gesetzt werden konnte, wenn auch mittler-
weile mit viel List und vielleicht noch mehr Tücke 
auf Umwegen wenigstens die Mittel, die in dieser 
Deutschen Nationalstiftung vorgesehen waren, den 
Künstlern zur Verfügung gestellt worden sind. Das 
alles reimt sich nicht zusammen. 

Zum Schluß möchte ich noch drei kurze Bemer-
kungen machen. In dem konkreten Katalog, der sich 
an die Präambel anschließt, reden Sie von Stipen-
dien. Dabei müssen Sie auch einmal daran denken 
— Sie sagen, der Bund möge mehr Stipendien verge-
ben —, daß der Bund so gut wie überhaupt keine Sti-
pendien vergibt und sie auch nicht vergeben kann. 
Er kommt hier in verfassungsrechtliche Schwierig-
keiten. Wir haben keine Lust, uns auf der einen 
Seite mit Anträgen herumzuschlagen, der Bund 
möge mehr Geld z. B. für Stipendien geben, und auf 
der anderen Seite wieder den Krach mit den Län-
dern in Gang zu setzen, die gar nicht wollen, daß der 
Bund dies tut. Das muß ja wohl auch ein bißchen zu-
sammenpassen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das wirk-
lich entgangen ist. 

Auch das, was mit der Kunst am Bau zusammen-
hängt, ist sicherlich weiter erwägenswert. Aber auch 
dies gibt es zu einem großen Teil schon. Es kann 
vielleicht hier oder do rt  noch verbessert werden. 
Mir ist aufgefallen, daß sich das meiste, was in Ihrem 
Antrag an konkreten Vorschlägen, Überlegungen 
und Darlegungen vorhanden ist, auf die bildende 
Kunst bezieht. Wir haben aber, wenn wir von der 
Förderung des künstlerischen Nachwuchses spre-
chen, die Grenzen etwas weiter zu ziehen. Wir wer-
den uns — dessen können Sie versichert sein — die-
sem Antrag mit all der Aufmerksamkeit widmen, die 
er verdient. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Conradi 
[SPD]: Aber auch nicht mehr!) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Wendig.  

Dr. Wendig (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Das Anliegen, das dem 
Antrag der Opposition zugrunde liegt, halten meine 
Fraktion und ich durchaus für nützlich. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Ich hoffe allerdings nicht — gestatten Sie mir diesen 
Einschub —, daß dieser Antrag als eine A rt  Annex 
oder Ausgleich verstanden wird gegenüber einer 
von Ihnen nicht gewünschten Künstlersozialhilfe, 
wie sie vorhin gerade gegen Ihre Stimmen über die 
Bühne gegangen ist. 

Ich will durchaus anerkennen: Eine gewisse 
Marktlücke, wenn man dieses Wort in diesem Zu-
sammenhang gebrauchen kann, in der Kunst- und 
Künstlerförderung, in der Förderung junger Künst-
ler scheint vorzuliegen. Zwischen dem Aufbau und 
dem Lernen des jungen Künstlers und dem Zeit- 
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raum, in dem er sich als ausgereifter Künstler sozu-
sagen von selber trägt, gibt es einen Zeitraum, in 
dem der Künstler — das erkenne ich durchaus an — 
einer stärkeren Beobachtung und möglicherweise 
auch einer Förderung bedarf. 

Leider ist — der Kollege Brandt sprach eben da-
von — eine gesteigerte Aktivität des Bundes in die-
sen Bereichen nicht immer unumstritten gewesen, 
und zwar sowohl bei den Ländern nicht als auch bei 
der Opposition nicht. Ich verstehe Ihren Antrag des-
wegen auch als einen Appell an die Länder, nicht 
mit zu engherzigen verfassungsrechtlichen Maßstä-
ben an die Dinge heranzugehen, wenn man sie ge-
meinsam behandeln will. 

Wir, die FDP, haben auch in der Vergangenheit 
immer wieder auf die Notwendigkeit einer ver-
stärkten Kulturförderung durch den Bund hinge-
wiesen. Das stieß bei Ihnen und den Ländern oft auf 
Unverständnis. Ich erinnere in diesem Zusammen-
hang, um nur ein Beispiel zu nennen, an die letzte 
Debatte anläßlich des Antrags auf Entsperrung der 
für die Deutsche Nationalstiftung vorgesehenen 
Bundesmittel. Mit Genugtuung können wir an Hand 
Ihres Antrags zur Förderung des künstlerischen 
Nachwuchses feststellen, daß nunmehr auch Sie 
eine größere Mitverantwortung oder ein größeres 
Tätigwerden des Bundes in den Bereichen der Kul-
turpolitik anerkennen. Damit wir uns nicht mißver-
stehen: Es geht hier nicht um eine Verschiebung 
verfassungsrechtlicher Kompetenzen, sondern le-
diglich um eine Verstärkung der Mitverantwortung 
des Bundes. 

Auf die einzelnen Punkte Ihres Antrags wird in 
den Ausschußberatungen noch einzugehen sein; ich 
will das hier an dieser Stelle auch nicht in einem 
einzigen Punkt tun. 

Auch wenn an dieser Stelle häufig gerade auch 
von Ihnen — oft sogar zu Recht — gegen das soge-
nannte Berichtsunwesen zu Felde gezogen wird, er-
scheint mir dennoch eine Bestandsaufnahme der 
gegenwärtigen Situation des künstlerischen Nach-
wuchses und der bisherigen Förderungsmaßnahmen 
durchaus nützlich. Dies sollten wir auch über den 
Wahltag hinaus nicht aus den Augen verlieren; 
denn so kurzfristig wird dieser Bericht ja nicht zu 
erstellen und vor allen Dingen sinnvoll auszuwerten 
sein, zumal es hier der Beteiligung der Länder be-
darf. 

Lassen Sie mich zum Schluß aber noch einiges 
Grundsätzliches darstellen. Die Nachwuchsförde-
rung ist wie jede Kunstförderung in unserer Sicht 
primär zunächst einmal eine private Aufgabe. Ich 
hätte beinahe gesagt: eine Aufgabe des privaten Mä-
zenatentums, obwohl es Mäzene in unserer heuti-
gen Gesellschaft nicht mehr gibt. Das Tätigwerden 
des Staates für Kunst, Künstler, Kultur beginnt, 
wenn sich Kunst und Kultur nicht mehr selbst tra-
gen bzw. die private Förderung nicht mehr voll zum 
Zuge kommt. Nur dann sollte der Staat die private 
Initiative durch steuerliche Maßnahmen oder an-
dere Mittel ersetzen. Aber ich verkenne nicht — ich 
sagte schon, daß der Mäzen alter Art heute ausge-

storben ist, daß es ihn heute nicht mehr gibt —, daß 
der öffentlichen Hand, 

(Broll [CDU/CSU]: Sie haben die entspre

-

chenden Anträge abgelehnt!) 

dem Bund, den Ländern und natürlich auch den Ge-
meinden hierbei heute eine ganz hervorragende 
Rolle zukommt. 

Zu einem einzigen Punkt will ich in der Sache 
selbst Stellung nehmen und meine Meinung äußern: 
Auch im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik 
sollte die Förderung jüngerer Künstler einen viel-
leicht noch breiteren Raum einnehmen, als das bis-
her der Fall gewesen ist. 

Seitens der FDP-Fraktion möchte ich noch einmal 
feststellen, daß wir den Antrag zur Förderung des 
künstlerischen Nachwuchses begrüßen. Ich ver-
traue darauf, daß das nicht wieder Anlaß zu Kompe-
tenzstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern sein 
wird. Sie, Herr Kollege Köhler, haben davon gespro-
chen, daß hier eine breite Diskussion eröffnet wer-
den soll. Mit den Einschränkungen, Überlegungen, 
die ich vorgebracht habe, möchte ich sagen, daß wir 
uns einer solchen Diskussion nicht verschließen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Sehr 
gut! bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt Überweisung des Antrags 
auf Drucksache 8/3931 an den Innenausschuß — fe-
derführend — und — jeweils zur Mitberatung — an 
den Finanzausschuß, den Ausschuß für Bildung und 
Wissenschaft und den Haushaltsausschuß vor. Ist 
das Haus damit einverstanden? — Ich sehe und höre 
keinen Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Berichts der Bundesregierung 
über die gesetzlichen Rentenversicherungen, 
insbesondere über deren Finanzlage in den 
künftigen 15 Kalenderjahren, gemäß §§ 1273 
und 579 der Reichsversicherungordnung, § 50 
des Angestelltenversicherungsgesetzes und 
§ 71 des Reichsknappschaftsgesetzes (Ren-
tenanpassungsbericht 1980) 

Beratung des Berichts der Bundesregierung 
zur Frage einer Anpassung der Einkom-
mensgrenzen bei den Waisenrenten in der 
Sozialversicherung an volljährige Waisen 
in Ausbildung 

Beratung des Berichts der Bundesregierung 
zur Frage der Notwendigkeit einer Anpas-
sung der im Gesetz bestimmten Höhe der 
Zahlungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung für die Krankenversicherung der 
Rentner an den durchschnittlichen Bei-
tragssatz der gesetzlichen Krankenversi-
cherung 
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Beratung des Gutachtens des Sozialbeirats zu 
den Anpassungen der Renten aus den Ge-
setzlichen Rentenversicherungen und zu 
den Vorausberechnungen der Einnahmen, 
Ausgaben und des Vermögens der gesetzli-
chen Rentenversicherung bis 1994 
— Drucksache 8/3845 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Haushaltsausschuß 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Wird das Wort zur Einbringung gewünscht? — 
Bitte sehr, Herr Bundesminister. 

Dr. Ehrenberg, Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Ihnen vorliegende Rentenanpassungs-
bericht ist ein mit einem umfassenden Zahlenwerk 
ausgedrucktes Dokument der Erfüllung der von der 
Bundesregierung zu Beginn dieser Legislaturpe-
riode angekündigten Absicht, die finanzielle Stabili-
tät der gesetzlichen Rentenversicherung wiederher-
zustellen und dauerhaft zu sichern. Der Rentenan-
passungsbericht ist eine realistische Bestandsauf-
nahme des gegenwärtigen Zustands der Rentenfi-
nanzen, der Rentenhöhe, einer Vielzahl von Details 
über die Situation der Rentenversicherung und ei-
ner Vorausschätzung der möglichen Entwicklungen 
auf Grund der Ihnen schon aus früheren Rentenan-
passungsberichten bekannten Annahmekombina-
tionen über verschiedene Wachstums- und Beschäf-
tigungsgrößen. Er basiert auf der Grundlage des 21. 
Rentenanpassungsgesetzes, wo die Rückkehr zur 
bruttolohnbezogenen Anpassung ab 1. Januar 1982 
und ein Beitragssatz von 18,5 % ab 1. Januar 1981 ge-
setzlich fixiert worden sind. 

Ich darf aus der Fülle der in diesem Rentenanpas-
sungsbericht vorhandenen Daten einige der wich-
tigsten herausgreifen. Sie können aus dem Zahlen-
werk ersehen, daß 1980 erstmals seit dem Tiefpunkt 
der Weltrezession die Einnahmen der Rentenversi-
cherung die Ausgaben wieder übersteigen. Die 
Schwankungsreserve wird Ende 1980 16,9 Milliar-
den DM betragen. Das ist fast doppelt so hoch, wie 
die Rentenversicherungsträger selbst noch vor ei-
nem Jahr angenommen haben. Auch die liquiden 
Mittel der Rentenversicherung werden mit mehr als 
8 Milliarden DM ungefähr doppelt so hoch sein wie 
gesetzlich vorgeschrieben. 

Zweitens ist festzuhalten — schon über den Zeit-
punkt, wo der Rentenanpassungsbericht abgefaßt 
wurde, hinaus —, daß die gegenwärtige Einnahmen

-

entwicklung noch ein wenig günstiger verläuft, als 
im Rentenanpassungsbericht angenommen wurde, 
daß also die Schwankungsreserve am Jahresende 
tatsächlich noch ein wenig über den jetzigen Annah-
men liegen dürfte. 

Hieraus ergibt sich drittens bei realistischen An-
nahmen über das künftige Wirtschaftswachstum, 
daß die Schwankungsreserve während des gesam-
ten Vorausrechnungszeitraums deutlich über den 
gesetzlichen Mindestbetrag von einer Monatszah-
lung liegen wird. Und das sind keine — ich möchte 
das ausdrücklich noch einmal feststellen — isolier-

ten Ann.ahmen des Bundesarbeitsministeriums. Alle 
diese Zahlen sind bis ins letzte Detail mit den Ren-
tenversicherungsträgern abgestimmt. Sie wissen 
selbst, daß in den Jahresversammlungen der Versi-
cherungsträger die gegenwärtige Liquiditätslage 
und die zukünftige Finanzlage mit der Bundesregie-
rung übereinstimmend als günstig beurteilt wer-
den. 

Meine Damen und Herren, zur erfolgreich gelun-
genen Konsolidierung der Rentenfinanzen haben 
die günstige Wirtschaftsentwicklung, die ja nicht 
vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis einer 
gut aufeinander abgestimmten Wirtschafts-, Finanz- 
und Sozialpolitik ist, und die Konsolidierungsge-
setze im 20. und 21. Rentenanpassungsgesetz in glei-
cher Weise beigetragen. 

(Franke [CDU/CSU]: Durch Rentenminde

-

rung!) 

— Sie wissen selbst, Herr Franke, daß eine Renten-
minderung nicht eingetreten ist. 

(Franke [CDU/CSU]: Aber natürlich!) 

Es wäre klug, wenn Sie aufhörten, dies zu verbreiten. 
Sie wissen spätestens seit dem 11. Mai genau, daß 
die Bürger auf solches Geschwätz nicht hereinfallen. 
Haben Sie an dieser Dokumentation noch nicht ge-
nug? 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Minde

-

rung des vorherigen Zuwachses! So ist es 
genau ausgedrückt!) 

— Entschuldigen Sie, Kollege Becker. So exakt, wie 
Sie es eben gesagt haben, drückt sich Herr Franke 
eben nie aus. Das ist ja gerade das, was Sie so vorteil-
haft von ihm unterscheidet. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Aber 
das andere stimmt: eine Minderung des Zu

-

wachses!) 

— Eine Minderung des Zuwachses bestreitet doch 
niemand. Wir haben in der Tat eine Minderung des 
Rentenzuwachses auf drei Jahre für richtig gehal-
ten, um Beitragszahler und Rentenempfänger in 
gleicher Weise ausgewogen zu der notwendigen 
Konsolidierung beitragen zu lassen. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: In der 
Regierungserklärung stand es noch an

-

ders!) 

Allerdings wissen Sie auch, daß diese Minderung 
des Zuwachses in drei Jahren weniger an Verlust für 
die Rentner im Zuwachs gebracht hat als die Anpas-
sung von null im Jahre 1958, die Sie alleine zu ver-
antworten haben. 

(Müller [Berlin] [CDU/CSU]: Nein, nein! — 
Dr.  Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Brutto

-

lohnbezogene Anpassung!) 

— Meine Herren, lenken Sie bitte nicht davon ab, 
sondern schauen Sie sich doch ganz nüchtern das 
Zahlenwerk an! Sie werden in diesem Zahlenwerk 
finden, daß die einzig wirklich über die Lebenslage 
der Rentner Auskunft gebende Größe, nämlich der 
Vergleich des Nettorentenniveaus mit dem Netto-
einkommen eines vergleichbaren Arbeitnehmers, 
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folgendes zeigt: Nach 45 Versicherungsjahren be-
trug dieses Niveau im Jahre 1957 66,7 %. Es sank un-
ter Ihrer Regierungsführung bis auf 59,1 % im Jahre 
1962 ab, hatte 1969 gerade 65,1 %, also noch nicht das 
Ausgangsniveau des Jahres 1957 erreicht und be-
trägt heute als Ergebnis unserer Rentenpolitik und 
keines anderen Bemühens 72,5 %. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Becker [Frank

-

furt] [CDU/CSU]: Das lag doch an der spä

-

ten Aktualisierung!) 

— Verehrter Herr Becker, die Dynamisierungsfor-
mel war in den 50er und 60er Jahren genauso. Daran 
lag es nicht. Es lag an unserer Politik, daß bei uns ein 
gutes, und es lag an Ihrer Politik, daß bei Ihnen ein 
schlechtes Ergebnis zustande kam. Ich glaube, es 
verdient für die Öffentlichkeit festgehalten zu wer-
den, daß heute ein männlicher Arbeitnehmer, der 
bei Vollendung des 65. Lebensjahrs nach 40 bis 45 
Versicherungsjahren Rente bezieht, in der Renten-
versicherung der Arbeiter 1 214 DM, in der Renten-
versicherung der Angestellten 1 772 DM und als 
ehemaliger Bergmann eine Rente von 2 030 DM be-
zieht. Das ist ein gutes Rentenniveau, das wir aller-
dings noch für verbesserungsfähig halten. Darum 
haben wir ohne Abstriche die Rückkehr zur brutto

-

lohnbezogenen Anpassung ab 1982 in das 21. Ren-
tenanpassungsgesetz geschrieben. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Wie 
hoch ist denn der Kaufkraftverlust?) 

Wir müssen zugeben, daß die Frauenrenten da-
hinter zurückbleiben. Wir haben einen Teil dieser 
Diskriminierungen mit der Rente nach Mindestein-
kommen auffangen können, aber nicht genug. Um so 
unverständlicher ist für mich die Polemik der CDU/ 
CSU dagegen, daß wir bei der Rentenreform 1984 die 
Renten nach Mindesteinkommen zu einem Dauer-
bestandteil machen wollen, und zwar nicht nur für 
die Jahre vor 1972. Im übrigen wird in diesem Hause 
Gelegenheit sein, beim EG-Anpassungsgesetz dafür 
zu sorgen, daß es in Zukunft Lohndiskriminierungen 
für Frauen nicht mehr geben wird. Ich hoffe sehr, Sie 
werden diesem Gesetz zustimmen, wenn es in die-
sem Hohen Hause vorliegt. 

Auf dieser Basis gesunder Finanzen, wie sie der 
Rentenanpassungsbericht ausweist und die dadurch 
verstärkt wurde, daß wir 1978 die Bundesanstalt für 
Arbeit für alle Leistungsempfänger beitragspflichtig 
und damit die Rentenversicherung von den Schwan-
kungen des Arbeitsmarktes in ihren Finanzen unab-
hängig gemacht haben — ein längst fälliger Schritt 
zu mehr Stabilität der Rentenversicherung und zu 
funktionsgerechter Zuordnung der Risiken —, 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Bei uns 
waren nicht so viele Arbeitslose da!) 

war es möglich, auch unter den ökonomisch schwie-
rigen Rahmenbedingungen der Rezession die flexi-
ble Altersgrenze für Schwerbehinderte stufenweise 
auf 60 Jahre herabzusetzen und den großen Schritt 
vorwärts für die beschäftigten Frauen mit dem zu-
sätzlichen Mutterschaftsurlaubsgeld einführen zu 
können. 

Wir werden uns auf dieser festen Grundlage an 
die notwendige Neuordnung der Hinterbliebenen-
versorgung 1984 machen. Da gibt es konkrete 
Programme. Mit dieser Neuordnung 1984 und der 
sehr wichtigen Regelung der Rentenbiographie der 
Frauen durch die Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten wird auch für die Zukunft der heute so 
große Abstand zwischen Männer- und Frauenrenten 
sicher nicht völlig eingeebnet, aber doch erheblich 
angeglichen werden.  Allerdings sind wir unverän-
dert der Meinung, daß in dieser so wichtigen Frage 
alle Frauengenerationen gleich zu behandeln sind. 
Eine Bevorzugung der jungen Mütter von übermor-
gen kann für uns nicht in Frage kommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die von uns vorgesehene Lösung bringt zusätzlich 
3,5 Milliarden DM pro Jahr ab 1985, die Sie nicht in 
diesem Rentenanpassungsbericht finden. Dort wer-
den Sie nur die derzeitigen Auswirkungen für die 
Frauen finden, die künftige Kostenbelastung aber 
nicht. Wir sind der Meinung, daß diese gesellschaft-
liche, familienpolitische Aufgabe von der Gesamt-
heit der Steuerzahler, nicht allein von den Arbeit-
nehmern mit ihren Beitägen zu finanzieren ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir glauben auch, daß wir uns schon deshalb, weil 
ein Jahr für alle Frauen 3,5 Milliarden DM kostet, 
nicht daran beteiligen können, fünf Kindererzie-
hungsjahre für die Zukunft zu versprechen, wie Sie 
das in Ihrem Wahlprogramm tun. 

(Egert [SPD]: Vorzugaukeln!) 

— Ein Versprechen kann es eigentlich nicht sein. 
Der Zuruf ist völlig berechtigt. Wenn gleichzeitig 
der Kanzlerkandidat der Union unwiderrufen eine 
Reduzierung der Staatsquote auf 40 To  als innenpoli-
tisches Ziel vorgibt, kann ich mich bei der Einschät-
zung dieses Vorhabens nur den Worten des rhein-
land-pfälzischen Finanzministers Gaddum anschlie-
ßen, der hierzu am 3. Oktober 1979 in der „Welt" ge-
schrieben hat — ich darf das mit Genehmigung des 
Herr Präsidenten zitieren —: 

Die Durchsetzung einer Staatsquote von 40 % 
verlangt nicht nur politischen Mut, sie ist zur 
Zeit  ohne den Bruch von Versprechen nicht 
möglich. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Das 
läuft doch nicht über drei Jahre!) 

Beispielsweise wäre die versprochene Rück-
kehr zur dynamischen Rentenformel unverein

-

bar mit dem vorgegebenen Ziel. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie vergessen, 
daß Strauß sparen kann!) 

Eine Neuregelung der Hinterbliebenenversor-
gung, wie sie das Bundesverfassungsgericht 
vom Gesetzgeber bis 1984 verlangt, wäre eben-
falls nicht finanzierbar. 

(Unruhe bei der CDU/CSU) 

— Wenn Sie dagegen polemisieren, so wenden Sie 
sich bitte an Herrn Finanzminister Gaddum. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Strauß hat für 
zehn Jahre geplant!) 
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— Den habe ich zitiert. Ich kann nur voll unterstrei-
chen, was Herr Gaddum schreibt. Auch in zehn Jah-
ren ist das nicht zu finanzieren. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wenn Sie Strauß 
zitieren, dann bitte richtig! — Dr. Becker 
[Frankfurt] [CDU/CSU]: In zehn Jahren ist 

das finanzierbar!) 

— Ich halte von den Berechnungen des Ihrer Partei 
angehörenden Herrn Gaddum anscheinend sehr 
viel mehr als Sie. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das sind ganz an

-

dere Zeiten!) 

— Ich verstehe zwar, daß das so ist, aber es ändert 
nichts daran, daß — gleich ob Sie von fünf oder zehn 
Jahren ausgehen — bei einer Reduzierung der 
Staatsquote auf 40 % nicht eines der Dinge, die Sie 
den Wählern versprechen, finanzierbar ist. Nicht ein 
einziges Stück! 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Bei uns 
war es doch zu finanzieren! In zehn Jahren 
32 Milliarden plus in der Kasse! — Weitere 

Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich wollte die Bürger nur vor der Illusion warnen, 
damit sie nicht auf Ihre fünf Erziehungsjahre herein-
fallen. Die Arbeitnehmer und die Rentner wissen 
sehr genau, daß sie sowohl bei der Arbeitsmarktpoli-
tik als auch bei der Rentenpolitik der sozialliberalen 
Koalition gut aufgehoben sind. Sie können aus dem 
Rentenanpassungsbericht die solide Lage der Ren-
tenfinanzen ersehen. Ich bin ganz sicher, daß sie in 
diese künftige Politik Vertrauen haben, so wie sie 
das auch am 11. Mai bewiesen haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Zuruf 
von der CDU/CSU: Das war billig!) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Müller (Berlin). 

Müller (Berlin) (CDU/CSU): Herr Bundesminister, 
auf einiges, was Sie hier gesagt haben, werde ich im 
Laufe meiner Ausführungen eingehen. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
Rentenanpassungsbericht 1980 unterscheidet sich 
von seinen Vorgängern dadurch, daß er erstmals 
nicht der Begründung der nächsten Rentenanpas-
sung dient, sondern sich nur der Darlegung länger-
fristiger, über den Zeitraum von 1980 bis 1994 sich 
erstreckender finanzieller Perspektiven in der ge-
setzlichen Rentenversicherung widmet. 

Die Rentenanpassung für das Jahr 1981 ist wie in 
den beiden vorausgegangenen Jahren bekanntlich 
durch das 21. Rentenanpassungsgesetz, das ich als 
„Rentenversicherungsdemontagegesetz" bezeichnen 
würde, festgelegt worden: 

(Beifall bei der CDU/CSU — Widerspruch 
bei der SPD) 

Im 21. Rentenanpassungsgesetz — dies kann nicht 
oft genug wiederholt werden — 

(Zuruf des Abg. Egert [SPD]) 

haben SPD und FDP die Rentenanpassungssätze für 
das Jahr 1979 willkürlich auf 4 1 /2  % und für die Jahre 
1980 und 1981 auf jeweils 4 % festgesetzt. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat der Abkoppelung 
der Renten und der Rentenanpassung von der . 
Lohnentwicklung damals heftig widersprochen. Sie 
tut dies auch heute noch. 

Die Rentenanpassung nach Kassenlage — 
möchte ich sagen —, die wir mit der Rentenreform 
1957 überwunden zu haben glaubten und für zwei 
Jahrzehnte beseitigt hatten, ist damit wieder einge-
führt worden. Daran ändert auch Ihre ständige Wie-
derholung, Herr Minister, daß der Besitzstand ge-
wahrt und nur die Anpassung etwas verzögert wor-
den sei, überhaupt nichts. 

Die 1957 eingeführte lohnbezogene dynamische 
Rentenformel ist eine versicherungsrechtliche Zu-
sage, wonach die Höhe der an den Bruttolöhnen 
orientierten Beiträge und die Dauer der Versiche-
rung die Höhe der Renten bestimmen. Zwar bleiben 
die Beiträge zur Rentenversicherung — wenn man 
von der von Ihnen erwähnten Erhöhung ab 1. Januar 
1981 um 0,5 % absieht — vom 21. Rentenanpassungs-
gesetz unberührt; sie werden aber nach wie vor seit 
1957 entsprechend der Lohnentwicklung dynami-
siert. Die im Versicherungsfall dafür gewährte 
Rente bleibt jedoch auf Grund des 21. Rentenanpas-
sungsgesetzes beispielsweise 1981 und in den fol-
genden Jahren, auch wenn die allgemeine Bemes-
sungsgrundlage um den Vomhundertsatz erhöht 
wird — ich zitiere jetzt die Gesetzesformulierung: 
„um den sich die Summe der durchschnittlichen 
Bruttoarbeitsentgelte in den drei Kalenderjahren 
vor dem Kalenderjahr, das 1982 vorausgeht, gegen-
über der Summe dieser Durchschnittsentgelte in 
dem Drei-Jahres-Zeitraum verändert hat, der ein 
Jahr vorher endet" —, um rund 20 v. H. gegenüber 
dem alten Recht zurück. Statt 26 361 DM beträgt 
nämlich dann die allgemeine Bemessungsgrundlage 
nur noch 22 787 DM. Ich habe diese Zahlen hier ex-
tra genannt.  

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Sie sind nachprüfbar. Sie stimmen. Die letzten sind 
übrigens aus Ihrem Bericht. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Mit anderen Worten: Die Beiträge werden nach 
wie vor dynamisiert, die Renten nach Kassenlage 
manipuliert. Das ist eine Verletzung einer versiche-
rungsrechtlichen Zusage. 

(Sehr gut! und Beifall bei der CDU/CSU — 
Franke  [CDU/CSU]: Die Demontage unter 

Ehrenberg ist das!) 

Herr Bundesarbeitsminister, wenn Sie keine ande-
ren Vorschläge zur Konsolidierung der Rentenfi-
nanzen machen konnten, sollten Sie wenigstens so 
ehrlich sein und dies den versicherten Arbeitneh-
mern so sagen, wie es ist. 

Aus der Sicht der Rentner ergeben sich aus dieser 
Demontagemaßnahme der Koalitionsparteien SPD 
und FDP erhebliche Einbußen, die ich Ihnen im Ver-
lauf meiner weiteren Ausführungen noch zuverläs-
sig belegen werde. 
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Festzuhalten ist — dies wird allmählich allen 

Rentnern und Versicherten deutlich —, daß die Ab-
koppelung der Rente von der Lohnentwicklung zu 
erheblichen Verlusten der Rentner in ihrer Kauf-
kraft geführt hat. Bei Geldentwertungen von 5 bis 
6 %, die wir ja im vorigen Jahr und in diesem Jahr zu 
verzeichnen haben, dient die willkürliche Festset-
zung der Rentenanpassungssätze in dem Zeitraum 
von 1979 bis 1981 nicht einmal dem Ausgleich des 
Geldwertschwunds. Von einer Teilhabe am Produk-
tivitätszuwachs, wie wir sie in der Rentenreform von 
1957 versprochen haben, kann überhaupt keine 
Rede mehr sein. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das geht an die 
Substanz!) 

Die Rentner haben in diesem Jahr weniger an Zu-
wachs erhalten als die Sozialfürsorgeempfänger, de-
ren Sozialhilfe ja entsprechend der Geldentwertung 
angepaßt wird. Sie haben auch noch weniger erhal-
ten als beispielsweise die Pensionäre aus der Beam-
tenversorgung. 

Im übrigen stellt auch der Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger — und nicht ich — fest, 
daß das Rentenniveau 1979 zurückgegangen ist. Die 
Bestandsrenten der jetzigen Rentenversicherung, so 
der VDR, stiegen im Jahre 1979 gegenüber 1978 mit 
4,5 % etwas weniger als die durchschnittlichen Brut-
toarbeitsentgelte der beschäftigten Arbeitnehmer, 
die um 5,5 % zunahmen. Während die beschäftigten 
Arbeitnehmer durch steuerentlastende Maßnah-
men durchschnittlich eine Nettolohnsteigerung von 
5,8 % erhielten, erhielten die Rentner nur eine Erhö-
hung — brutto gleich netto — um 4,5 %. 

(Hölscher [FDP]: Und in den Jahren vor

-

her?) 

— Ja, ich komme darauf zurück. — Herr Minister, 
Sie haben das Jahr 1958 erwähnt. Ich darf Ihnen aus 
meinem Gedächtnis sagen: Wenn das Rentenniveau 
1957 brutto 50 % des Bruttoeinkommens eines ver-
gleichbaren Arbeitnehmers betrug, dann waren es 
1958 49 %. 

Nun werde ich Ihnen noch etwas anderes sagen: 
Das Brutto-Rentenniveau betrug 1979 in der glei-
chen Art, nämlich bei der Eckrente, 45,7 % gegen-
über 46,1 % im Jahre 1978. Das Rentenniveau wird 
voraussichtlich noch in diesem Jahr weiter absin-
ken. Der reale Einkommensverlust durch die ausge-
fallene Anpassung im Jahre 1978, durch das 20. Ren-
tenanpassungsgesetz und die drei willkürlichen An-
passungen in den Jahren 1979 bis 1981 auf Grund 
des 21. Rentenanpassungsgesetzes ist für die Rent-
ner erheblich; er beträgt mindestens 5 %. 5 % realer 
Einkommensverlust oder — geben Sie gut acht — 
dreieinhalb Monatsrenten innerhalb der Zeit von 
1978 bis 1981 weniger sind aber, wie sich der Bun-
desarbeitsminister in einem Interview im Südwest-
funk am 16. Mai 1980 ausdrückte, nur eine — ich zi-
tiere wörtlich — „leichte Abweichung von der Brut-
tolohnentwicklung". Es kommt einer Verhöhnung 
der Rentner gleich, wenn die verkürzte Rentenan-
passung für die Jahre 1979 bis 1981, die gestoppte 
Rentendynamisierung, als „leichte Abweichung von 
der Bruttolohnentwicklung bezeichnet wird. Meine 

Damen und Herren, ein solcher Zynismus ist nicht 
mehr zu überbieten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Bundesarbeitsminister Ehrenberg hat aber noch 
etwas weiteres aus unserer Sicht Ungeheuerliches 
gesagt, nämlich — ich zitiere —: „Leichte Abwei-
chungen sind mit Zustimmung der großen Zahl der 
Rentner für die Solidarität der Rentenfinanzen 
durchgeführt worden." Die Rentner sollten dem 
Bundesarbeitsminister zur Kenntnis bringen, daß 
diese seine Auffassung falsch ist und daß sie keines-
wegs den erheblichen Rentenkürzungen zustim-
men. 

Man braucht sich nicht zu wundern, wenn die 
Kriegsopferverbände 

(Zuruf des Abg. Wehner [SPD]) 

— ja, Herr Kollege Wehner — und die Rentenge-
meinschaften — das weiß der Herr Bundesarbeits-
minister genausogut wie ich — einen Nachschlag 
fordern. Adressat für eine solche Forderung sind al-
lein Bundeskanzler Schmidt sowie SPD und FDP, 
denn sie haben das 21. Rentenanpassungsgesetz mit 
seinen entscheidenden Demontagen, mit seinen 
systemverändernden Maßnahmen erfunden und ge-
gen unseren Willen durchgesetzt. 

(Wehner [SPD]: Mit brutaler Gewalt!) 

— Nein, mit Ihrer Mehrheit; das machen Sie ja im-
mer so. 

(Wehner [SPD]: „Moskauer Fraktion"! End

-

lich steigen Sie hoch empor!) 

— Herr Wehner, Sie bringen mich nicht aus der Fas-
sung. 

(Wehner [SPD]: Nein, Sie haben ja gar kei

-

ne!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in die-
sem Zusammenhang mit ein paar Worten auf die Si-
tuation der Rentner im Vergleich zur Situation der 
Arbeitnehmer eingehen. Das ist ja immer Ihre Art. 

Die Bundesregierung hat im Rahmen des 21. Ren-
tenanpassungsgesetzes an Hand von Vergleichen 
.der Löhne und Renten den Eindruck erweckt, als 
würden die Renten stärker steigen als die Löhne der 
vergleichbaren Erwerbstätigen. 

(Stockleben [SPD]: Das stimmt auch!) 

— Das ist ja nicht wahr; ich werde es Ihnen gleich 
beweisen. — Bei konsequenter Anwendung der 
Rentenformel, wie sie 1957 von der CDU/CSU in der 
großen Rentenreform eingeführt wurde, ist dies, 
wenn man längere Zeiträume überblickt, kaum mög-
lich. Sie kennen alle die Schwankungen der Lohn-
entwicklung und die mit einer Zeitverzögerung fol-
genden Schwankungen der Rentenanpassung. Die 
Aussage, die Renten eilten den Löhnen davon und 
die Rentner stünden besser da als die aktiv Erwerb-
stätigen, ist danach erst dann richtig, wenn man, wie 
es Regierung und Koalition leider tun, für die Ge-
genüberstellung kürzerer Zeiträume — z. B. 1978 ge-
genüber 1970 — nimmt. 

Eine langfristige Betrachtung weist eindeutig 
nach, daß sich Löhne und Renten fast gleich ent- 
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wickelt haben. Dies läßt sich durch eine DIW-Un-
tersuchung, die vor einigen Jahren angestellt wurde, 
sowie durch die soeben gefertigte Studie „Reale 
Löhne und Rentenniveau des Ministeriums für So-
ziales, Gesundheit und Umwelt des Landes Rhein-
land-Pfalz, vorgelegt von Staatsminister Dr. Gerhard 
Gölter, belegen. Nach der Studie des Landes Rhein-
land-Pfalz ist das reale Lohnniveau im Zeitraum von 
1957 = 100 % bis 1979 auf 227,1 % gestiegen. Ich will 
nicht von den Bruttolöhnen sprechen; sie sind auf 
fast 500 To  gestiegen. Das Rentenniveau ist real, also 
unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung, 
von 1957 = 100 % auf 227,4 % im Jahre 1979 gestie-
gen. Es ergibt sich also allenfalls eine geringfügige 
Differenz hinter dem Komma. Dabei ist noch nicht 
berücksichtigt, daß die Löhne natürlich, wenn ich 
einmal von der Zusatzversorgung im öffentlichen 
Dienst bei 35 Dienstjahren absehe, insgesamt we-
sentlich höher sind als die Renten. 

Von 1958 bis 1975 lag nach der Studie von Dr. Göl-
ter das reale Rentenniveau immer niedriger — inso-
weit hat der Bundesminister recht — als das reale 
Lohnniveau, verglichen mit dem Ausgangsjahr 1957. 
Erst 1976 — Herr Minister, geben Sie acht — über-
stieg das Rentenniveau erstmalig das Lohnniveau. 
Inzwischen dürfte aber infolge der willkürlichen 
Anpassungssätze der geringe Vorsprung des Ren-
tenniveaus sogar wieder verlorengegangen sein. 
Von einem Überrunden der Lohnentwicklung durch 
die Rentenentwicklung kann also überhaupt keine 
Rede sein. 

Die Bundesregierung sollte ihre Argumentation 
aufgeben, man könne den Rentnern weitere Renten-
kürzungen zumuten. 

(Zuruf von der FDP: Wieso Rentenkürzun

-

gen? Sie sind doch ein seriöser Kollege!) 

— Sie wollten die Renten durch Nettoanpassung 
doch immer noch kürzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
FDP: Wir haben nie von Kürzungen gespro

-

chen!) 

Die Bundesregierung sollte also ihre Argumenta-
tion aufgeben, man könne den Rentnern weitere 
Rentenkürzungen zumuten, da sie in den Vorjahren 
im Rentenniveau etwas aufgeholt hätten. 

Daran ändert weder die selbstsichere Behauptung 
des Bundeskanzlers — hören Sie gut zu, ich zitiere 
wörtlich —, daß „die Renten in der Bundesrepublik 
Deutschland heute den höchsten Stand erreicht ha-
ben', noch die schriftliche Antwort des Arbeitsmini-
steriums, die mir der hier anwesende Staatssekretär 
Buschfort gegeben hat auf eine jüngst von mir ge-
stellte Frage, wonach — ich zitiere — „die Renten 
heute einen so hohen Stand haben, wie sie ihn in 
den Jahren 1957 bis 1976 niemals gehabt haben, et-
was. Es weiß doch jeder Sachkenner, daß dies kein 
Verdienst der Bundesregierung oder der Koalition, 
sondern einfach die rechtliche Folge der mit der 
Rentenreform 1957 eingeführten dynamischen Ren-
tenformel ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der 
CDU/CSU: So ist es!) 

Noch einmal: Die Bundesregierung sollte ihre Ar-
gumentation aufgeben, den Rentnern könne man 
weitere Rentenkürzungen zumuten, da sie in den 
Vorjahren im Rentenniveau etwas aufgeholt hät-
ten. 

Genauso irreführend, meine Damen und Herren, 
und unredlich, so möchte ich fast sagen, sind die 
Vorschriften des Art. 3 des 21. Rentenanpassungsge-
setzes über die Krankenversicherung der Rentner. 
Danach wären ab 1. Januar 1982 die bisher pauscha-
lierten Beiträge für die Krankenversicherung der 
Rentner anteilig auf die jeweiligen Renten aufzu-
schlagen, womit sie Bestandteil der Renten werden. 
Das geschieht, um damit—jetzt hören Sie gut zu—

(Wehner [SPD]: Ich bin ja gespannt!) 

die Rentenniveau-Sicherheitsklausel, Herr Kollege 
Wehner, nach § 1272 Abs. 2 RVO bzw. § 49 AVG zu 
überspielen, ohne daß die Rentner auch nur einen 
Pfennig mehr erhalten, ja sogar noch weniger erhal-
ten werden als bisher, soweit sie — ich zitiere — „an-
dere den Renten vergleichbare Einnahmen" haben. 
Doch das ist eben die Irreführung der Rentner. Oder 
man sagt es Ihnen gar nicht, damit sie nicht auf den 
Gedanken kommen. 

Wie aus meinen bisherigen Ausführungen her-
vorgeht, haben sowohl die Versicherten als auch die 
Rentner einen erheblichen Beitrag zur Sanierung 
der Rentenfinanzen geleistet. In den Jahren von 
1978 bis 1981 hat — ich darf das noch an einem Bei-
spiel erläutern — ein Rentner mit einer persönli-
chen Bemessungsgrundlage von 100 % und 40 Versi-
cherungsjahren einen Verlust von insgesamt 
3 896 DM erlitten. Er hat in diesem Jahre eine Rente 
von rund 1 095 DM. Sein Verlust in den besagten 
drei Jahren entspricht also einem Verlust von mehr 
als dreieinhalb Monatsrenten. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU — Dr. Bek

-

ker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Das setzt sich 
fort!) 

— Natürlich setzt sich das fort. Ich habe das ja ge-
sagt. Es setzt sich nach 1981 immer weiter fort; trotz 
sogenannter bruttolohnbezogener Anpassung setzt 
sich das fort . 

Lassen Sie mich nun ein paar Ausführungen über 
die Vorausschätzungen der Finanzlage der Ren-
tenversicherungsträger in dem vor uns liegenden 
15-Jahre-Zeitraum machen. Bekanntlich sind im 
Rentenanpassungsbericht in den Vorausberechnun-
gen gewisse Annahmekombinationen hinsichtlich 
der Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte und 
des Beschäftigungsstandes gemacht worden. Bei ei-
ner Lohnsteigerung von rund 6 % dürfte sich bei ho-
hem, mittleren und niedrigem Beschäftigungsstand 
eine Schwankungsreserve ergeben, die über der 
Mindestschwankungsreserve liegt. Wenn aber die 
Lohnsteigerung auch nur auf 5 To  zurückgeht, ergibt 
sich schon im Jahre 1982 ein Abbau der Schwan-
kungsreserve, und die Mindestschwankungsreserve 
wird im ungünstigsten Falle schon 1986 und im gün-
stigsten Falle 1990 unterschritten. 

Mein Kollege Franke hat eine Presseerklärung 
zum Rentenanpassungsbericht mit — ich zitiere — 
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„Kein Anlaß zum Jubeln" überschrieben. Dem kann 
ich nur zustimmen. Denn angesichts der Unsicher-
heiten der wirtschaftlichen Entwicklung kann sich 
die derzeitige günstige Entwicklung der Finanzlage 
sehr schnell ins Gegenteil verkehren. 

Im übrigen geht aus dem vorliegenden Bericht 
hervor, daß 1979 

(Zuruf von der FDP) 

— ja, hören Sie zu! — ohne die Beiträge der Bundes-
anstalt für Arbeit für Leistungsempfänger in Höhe 
von 2,8 Milliarden DM — einmal für 979 Millionen 
und dann noch einmal für 450 Millionen Beiträge 
nachentrichtet wurden und für 1980 mit 1,8 Milliar-
den gerechnet wird. Das wird sich in den nächsten 
Jahren nicht ohne weiteres wiederholen. 

Wir sind auch der Auffassung, daß angesichts der 
jüngsten Entwicklung in diesem und im nächsten 
Jahr nicht schon die geplante Beitragserhöhung 
aufgehoben werden sollte, was Sie ja verlangen, und 
der Gesetzgeber hinsichtlich einer Neueinführung 
von zusätzlichen Leistungen sich äußerster Absti-
nenz unterwerfen sollte. 

Die Bundesbank hat jüngst zur Entwicklung der 
Rentenfinanzen ebenfalls zum Ausdruck gebracht, 
daß sich die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven 
und damit auch die finanziellen Aussichten der Ren-
tenversicherung schnell ändern können. Sie ver-
weist auf die Entwicklung nach dem Rentenreform-
gesetz des Jahres 1972 und auf die Entwicklung seit 
1976. Zwar ist die Konjunkturanfälligkeit der Ren-
tenfinanzen durch die Beitragszahlung für arbeits-
lose Leistungsempfänger an die Rentenversiche-
rung abgemildert. Trotzdem steht und fällt die Fi-
nanzentwicklung der Rentenversicherung mit der 
konjunkturellen Entwicklung. 

Der Rentenanpassungsbericht 1980 zeigt, daß die 
langfristige Konsolidierung der Rentenfinanzen kei-
neswegs schon gesichert ist. Die Vorausschau wird 
noch düsterer, wenn man die bedenkliche Gebur-
tenentwicklung und die vorn Bundesverfassungsge-
richt dem Gesetzgeber auferlegte Neuregelung der 
Hinterbliebenenversorgung mit in Betracht zieht. 
Langfristige Berechnungen der Finanzlage der Ren-
tenversicherungsträger zeigen, daß spätestens 1990, 
insbesondere infolge der Geburtenentwicklung, der 
Verschlechterung der Zahlenverhältnisse von Ver-
sicherten zu Rentnern, die ohnehin nicht allzu große 
Schwankungsreserve absinkt und wenige Jahre vor 
der Jahrtausendwende ein Defizit entsteht. 

(Zurufe von der FDP) 

Zwar haben die langfristigen Vorausschätzungen 
nur bedingte Aussagekraft, 

(Zuruf von der FDP: Deswegen braucht man 
mehr Leistung?) 

aber als Indikator für die Entwicklung, falls der Ge-
setzgeber nicht einschreitet, sind sie unentbehr-
lich. 

Eine vorsichtige Beurteilung der Entwicklung, 
ebenfalls mit dem Tenor „kein Grund zum Jubeln, 
enthält auch das Gutachten des Sozialbeirates, das  

dem Rentenanpassungsbericht 1980 beigefügt ist. 
Der Sozialbeirat spricht von einem vorübergehen-
den konjunkturellen Effekt, der sich bei Fortschrei-
bung bis zum Ende des Fünfzehnjahreszeitraums 
auswirke und die Vorausberechnungen etwas zu 
günstig erscheinen lasse. Der Sozialbeirat spricht 
sich gegen einen Nachschlag bei der Rentenanpas-
sung und für eine Beitragssatzerhöhung auf 18,5 % 
im nächsten Jahr aus. Er weist auch auf die Notwen-
digkeit einer Erhöhung der Bundeszuschüsse hin. 

Die CDU/CSU-Fraktion setzt sich seit langem für 
eine Stärkung des Versicherungsgedankens in der 
Rentenversicherung und für eine volle Übernahme 
der versicherungsfremden Leistungen in die Fi-
nanzierung durch den Bund ein. Wir stimmen dem 
Sozialbeirat zu, wenn er darauf hinweist, daß bei-
spielsweise für die Herabsetzung der flexiblen Al-
tersgrenze für Schwerbehinderte und für eine Bei-
tragszahlung für Empfänger von Mutterschaftsgeld 
eine langfristige Finanzierung durch den Bund er-
forderlich ist. 

Die Begrenzung der Finanzierung dieser Leistun-
gen durch den Bund bis zum Jahre 1981 hält der So-
zialbeirat nicht für begründet. Man kann der Ren-
tenversicherung nicht versicherungsfremde Lei-
stungen aufbürden, sie für eine Übergangszeit durch 
den Bund finanzieren, um sie dann in den folgenden 
Jahren von der Versichertengemeinschaft finanzie-
ren zu lassen. Mit solchen Maßnahmen wird der 
Versicherungscharakter der gesetzlichen Renten-
versicherung ausgehöhlt. Das bewährte System der 
bruttolohnbezogenen dynamischen Rente ist aber 
langfristig nur haltbar, wenn in der Rentenversiche-
rung der Versicherungscharakter gestärkt und ver-
sicherungsfremde Leistungen vom Bund finanziert 
werden. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einige 
kurze grundsätzliche Bemerkungen zum Bundeszu-
schuß machen. Der Anteil der Finanzierung der 
Renten ist von ursprünglich 30 % auf rund 17 bis 
17,5 % gefallen. Auch in Zukunft werden die Renten-
ausgaben schneller als die allgemeine Bemessungs-
grundlage steigen. Deshalb gehören sie eigentlich 
nicht dorthin, sondern zu den Ausgaben. Mit einem 
weiteren Absinken des Anteils des Bundes an der 
Finanzierung der Renten ist deshalb zu rechnen. Es 
wäre schon viel erreicht, wenn die Rentenausgaben 
als Grundlage für die Steigerung der Bundeszu-
schüsse gewählt würden. Ein weiteres Absinken des 
Anteils des Bundes an der Finanzierung würde hier-
durch verhindert. 

Der Rentenanpassungsbericht 1980 bietet, obwohl 
er eine Verbesserung der Finanzlage in den näch-
sten Jahren anzeigt, keinen G rund, die langfristigen 
Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung als 
gelöst anzusehen. Der Rentenanpassungsbericht 
1980 ist vielmehr geeignet, die Entwicklung der 
Rentenfinanzen nüchtern zu betrachten; denn trotz 
kurzfristiger Situationsverbesserung zeigt er selbst 
bei Annahme einer günstigen Lohnentwicklung und 
eines für die Rentenversicherung günstigen Be-
schäftigungsstandes, daß die Verschiebungen im Al-
tersaufbau der Bevölkerung von Jahr zu Jahr deutli- 
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cher werden und wir uns vor einem zweiten „Ren-
tenberg" befinden. 

Der Rentenanpassungsbericht 1980 zeigt — nicht 
zuletzt in der Tabelle über die Höhe der Renten —, 
daß die rentenpolitische Konzeption der CDU/ 
CSU-Fraktion richtig ist. Ihre Kernpunkte sind: 
erstens Rückkehr zur bruttolohnbezogenen dynami-
schen Rente und damit auch zur bruttolohnbezoge-
nen Anpassung, zweitens Stärkung des Versiche-
rungsprinzips durch Verlagerung der Finanzierung 
von versicherungsfremden Leistungen auf den 
Bund, drittens Abbau von versicherungsfremden 
Leistungen, viertens Erhöhung der Schwankungs-
reserve auf mindestens drei Monatsausgaben und 
fünftens, falls nötig, Einführung eines sozial gestaf-
felten Krankenversicherungsbeitrags der Rentner. 

Damit komme ich zum Schluß. 

 (Wehner [SPD]: Das wundert mich aber!) 

Für Willkürmaßnahmen wie beim Einundzwanzig-
sten Rentenanpassungsgesetz, für systemverän-
dernde Maßnahmen ist in der Rentenpolitik kein 
Platz. Renten und Altersruhegeld dürfen nicht in 
das Belieben einer Regierung und Koalition gestellt 
werden. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Sehr 
richtig!) 

Vertrauen in die gesetzliche Regelungen ist unab-
dingbare Voraussetzung für das Funktionieren un-
serer Rechtsordnung und der gesetzlichen Renten-
versicherung. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Rentenpolitik muß langfristig orientiert sein und be-
darf der Stetigkeit und Verläßlichkeit. Ich danke für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Egert. 

Egert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Herr Kollege Müller, Ihnen ist es in dieser 
längeren Rede gelungen, bei mir den Eindruck zu-
schanden zu machen, Sie seien ein sachlicher und 
fairer Gesprächspartner. Ich habe versucht, das mit-
zuschreiben, was Sie in dieser Zeit zusammengetra-
gen haben. Dieses martialische Vokabular von „De-
montage" über „Verhöhnung", „Zynismus", „ungeheu-
erlich" bis „Rentenkürzung" in diesem Zusammen-
hang zeigt mir, daß Sie die Gespenster-Diskussion 
heute deshalb führen müssen, weil offensichtlich die 
Ergebnisse, die wir gestern geschaffen haben und 
die zu dem Rentenanpassungsbericht geführt haben, 
der diesem Haus vorliegt, Ihnen mißfallen. Dann — 
und das fand ich fast perfide — haben Sie von Ver-
trauen gesprochen, nachdem Sie eine gute halbe 
Stunde alles getan hatten, genau dieses Vertrauen 
zu schädigen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Ich finde es wirklich zynisch — um die Vokabel ein

-

mal aufzunehmen —, wenn man hingeht und den äl

-

teren Bürgern, die Sorgen um ihre Existenz haben, 

mit einem Krisengerede Angst machen will. Dies 
finde ich wirklich zynisch. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich verstehe, Sie sind im Vorwahlkampf, und im ICC 
ist die Parole ausgegeben worden: Es kommt gar 
nicht auf die Argumente an, feste draufhauen. Das 
— bestätige ich Ihnen — ist Ihnen gelungen, auch 
wenn Sie, bei allem Aufwand, keinen Vergleich mit 
Ihrem Vorbeter aushalten; Sie sind immer noch nur 
ein kleiner Mini-Strauß. 

Nun zu dem Thema, das den Bundestag eigentlich 
beschäftigen sollte, dem Rentenanpassungsbericht: 
Darüber haben Sie glatt hinweggeredet. 

(Franke [CDU/CSU]: Da haben Sie nicht zu

-

gehört, Herr Egert, oder es nicht verstan

-

den!) 

Lassen Sie mich dazu ein paar Bemerkungen ma-
chen. Wir haben die Situation, Herr Kollege Franke, 
daß jeder Rentenanpassungsbericht seinen eigenen 
Charakter hat. Manchmal hat er auch — und das ha-
ben wir gerade in dieser Legislaturperiode erlebt — 
seine  eigene Dramatik. 

Der Rentenanpassungsbericht 1980 liefert — bei 
aller Skepsis gegenüber diesem Inst rument — auch 
in der 15jährigen Vorausschau günstige Zahlen für 
die Rentenfinanzen. Das paßt Ihnen nicht. Das ist 
Ihr Problem. Ich finde, das ist eine gute Entwicklung, 
die wir den älteren Bürgern aus diesem Parlament 
heraus nicht vorenthalten sollten. Deswegen will ich 
das dick unterstreichen. Die Annahmen des Renten-
anpassungsberichts aus dem Vorjahr sind durch die 
tatsächliche Entwicklung übertroffen worden, die 
Rentenfinanzen stabilisiert, 

(Müller [Berlin] [CDU/CSU]: Auf Kosten der 
Versicherten!) 

Liquiditätsengpässe werden — soweit das an Hand 
des prognostischen Inst rumentariums gesagt wer-
den kann — nicht entstehen, die Schwankungsre-
serve wird in den nächsten Jahren stets über dem 
gesetzlichen Mindest-Soll von einer Monatsausgabe 
liegen, der Saldo von Einnahmen und Ausgaben ist 
gegenüber den Annahmen des Rentenanpassungs-
berichts 1979 erheblich verbessert, die Beitragsein-
nahmen waren 1979 um 1,3 Milliarden DM höher als 
vorausgeschätzt, die Schwankungsreserve war Ende 
1979 um 3 Milliarden DM höher als vorausberech-
net. Gleichzeitig sind dabei die Rechnungsgrundla-
gen aktualisiert worden. Dennoch gibt dieser Ren-
tenanpassungsbericht ein insgesamt zufriedenstel-
lendes Bild. Trotzdem bleibt — ich habe es schon an-
gesprochen — das parlamentarische Ritual dieser 
Debatte um den Rentenanpassungsbericht. 

Nun noch ein Wort  zu den Debatten von gestern. 
Eines hat mich besonders betroffen gemacht. Sie ha-
ben gesagt, das, was wir gestern gemacht haben, sei 
die reine Willkür gewesen. — Ich sage, es war ver-
antwortlich. Denn wo waren Sie mit Ihren Vorschlä-
gen, als es darum ging, die Rentenfinanzen wirklich 
stabil zu halten? Da sind Sie mit einem unechten 
Krankenkassenbeitrag gekommen, der eine reale 
Rentenkürzung bedeutet hätte. Und heute kommen 
Sie her und sagen — ohne daß Sie gestern gesagt 
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hätten, wie Sie die Rentenfinanzen stabilisieren wol-
len —: Ihr bösen Sozialdemokraten, ihr bösen Freien 
Demokraten, ihr habt die Renten gekürzt. 

Das ist die zweite Lüge. Die Renten sind nicht ge-
kürzt worden, sondern es hat einen kontinuierli-
chen, verminderten Zuwachs gegeben. Mit der Vo-
kabel „Kürzung" wird suggeriert, den Rentnern sei 
etwas weggenommen worden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Dies stimmt einfach nicht und verträgt sich auch 
nicht mit dem Begriff der Solidarität zwischen den 
aktiven Arbeitnehmern und den Rentnern. 

Denn darum ging es hier: einen Ausgleich zu 
schaffen. Sie können mir noch so viele Rechnungen 
vorlegen, Herr Müller, Sie werden mir nicht aus-
rechnen, daß ein Brutto im Durchschnitt — über 
welche Zeiträume auch immer — das Netto der Ar-
beitnehmer, nämlich ihr Lohn minus Steuern, minus 
Sozialabgaben, nicht übersteigt. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Dafür 
können doch die Rentner nichts, daß Sie die 

Steuern nicht senken!) 

Da können Sie rechnen, soviel Sie wollen; dies ist 
mit dem kleinen Einmaleins nicht zu machen. Da 
müssen Sie eine neue Mathematik à la Opposition 
einführen. 

(Franke [CDU/CSU]: Wer schreit, hat Un

-

recht!) 

— Wissen Sie, manchmal ärgert man sich über die 
Unverschämtheiten, die in dieser Debatte hier statt-
finden, und dann wird man etwas lauter. So geht es 
mir heute, Herr Kollege Franke. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wer schreit denn 
so unverschämt?) 

Nach den wieder vorgelegten Modellrechnungen 
für die nächsten 15 Jahre sind die Rentenfinanzen 
selbst bei niedrigem Beschäftigungsstand und 
6 %iger Entgeltsteigerung gesichert. Dies beweist, 
daß der Generationenvertrag, von dem hier schon 
die Rede war, tatsächlich stabil gehalten worden ist. 
Stabil halten heißt nicht, bei den einen einseitig 
Vorteile entstehen zu lassen zu Lasten der anderen, 
sondern der Entsolidarisierung zwischen den akti-
ven Arbeitnehmern, den nicht aktiven Arbeitneh-
mern, den Rentnern und Sozialhilfeempfängern ent-
gegenzuwirken, eine soziale Balance zu schaffen, die 
nicht zu Aggressionen der ohnehin Schwachen in 
dieser Gesellschaft führt. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Das 
liegt an der Geburtenschwäche im Ersten 

Weltkrieg!) 

— Nun kommen wir zu der Geburtenschwäche. 
Herr Dr. Becker entwickelt sich zum Stichwortge-
ber. Das ist ganz fürsorglich, und ich bedanke mich 
dafür. Dieser Geburtenrückgang ist ja nun für alles 
gut. Einerseits ist er gut, um die ideologische Kam-
pagne zu führen gegen die angeblich systemfeindli-
che Familienpolitik der Sozialdemokraten. Wenn 

 aber nun andererseits der Rentenanpassungsbericht 
zur Diskussion steht, ist dieser Geburtenrückgang 

gut dafür, zu sagen: das wird sich in der Rentenbi-
lanz bemerkbar machen. 

In den 90er Jahren wird in der Rentenbilanz tat-
sächlich ein Geburtenrückgang bemerkbar sein. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Aha!) 

Dies ist eine nüchterne Erkenntnis. Und nun kom-
men wir zu den Schlußfolgerungen. Ich glaube nicht, 
daß es uns etwas hilft, wenn wir diese Tatsache, die 
uns prognostiziert wird, mißbrauchen zu einer ideo-
logisch aufgeladenen bevölkerungspolitischen Dis-
kussion. Davon halte ich überhaupt nichts. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Die sind 
doch jetzt schon geboren!) 

Die zunehmende Last, die wir aus der Tatsache des 
Anwachsens der Zahl älterer Mitbürger und der 
Verringerung der Zahl von Kindern haben, kann die 
Bevölkerungspolitik, die Sie uns andienen, nicht än-
dern. Denn allein über materielle Anreize 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Nein, 
das wollen wir ja nicht! Ideell die Familie 

aufwerten!) 

werden wir mit Sicherheit dieses Problem nicht lö-
sen. 

Lassen Sie mich eine Bemerkung zu der Statistik 
machen. Es gibt ja das nette Bonmot von der Lüge, 
der gemeinen Lüge und der Statistik. Sie bemühen 
Ihre Hochrechnungen, um uns den Bevölkerungs-
rückgang anzudienen. Wissen Sie, wir haben 1953 
auch einmal eine Prognose gemacht. Damals hat das 
Statistische Bundesamt die Bevölkerung für das 
Jahr 1982 in der Bundesrepublik auf rund 50 Millio-
nen Personen geschätzt. Heute wissen wir, daß es im 
übernächsten Jahr ca. 60 Millionen sein werden. 
Man hat sich also um stattliche 10 Millionen Men-
schen geirrt. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Die sind 
aus der DDR herübergekommen!) 

Ich will das Statistische Bundesamt damit nicht 
schelten, sondern nur sagen, daß angesichts eines 
solchen damaligen Irrtums auch in den Berechnun-
gen für die nächsten Jahre ein Irrtum enthalten sein 
kann. 

(Franke [CDU/CSU]: Da sind aber die aus

-

ländischen Arbeitnehmer mitgerechnet!) 

Ein Wiederanstieg der Geburtenziffer könnte sich 
überdies, wenn wir dies einmal unterstellen, so-
wieso erst nach 25 bis 30 Jahren in größerem Um-
fang entlastend für die Rentenversicherung auswir-
ken. Außerdem: Geld allein macht offensichtlich in 
unserer Gesellschaft nicht selig und erzeugt offen-
sichtlich auch nicht mehr Kinder. 

Sozialdemokratische Familienpolitik setzt da an, 
wo es darauf ankommt, die soziale Situation für Kin-
der und kinderreiche Familien zu verbessern. Ge-
burtenprämien scheinen uns da kein geeigneter 
Weg zu sein. 

(Dr. Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Alles 
Unterstellungen!) 

Sie können uns davon auch nicht überzeugen. 
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Lassen Sie mich im Zusammenhang mit dem Ren-

tenanpassungsgesetz eine Bemerkung zur Beitrags-
satzentwicklung machen. Wir haben eine öffentli-
che Diskussion darüber. Der Beitragssatz zur gesetz-
lichen Rentenversicherung, der 1981— so waren die 
Beschlüsse — im geltenden Recht von 18 auf 18,5 
erhöht werden soll, ist ein politisches Eckdatum. Die 
Beitragssatzsteigerung war eines von vier Elemen-
ten. Das eine Element war die Mr drei Jahre festge-
schriebene Rentenanpassung. Das zweite Element 
war die Heraufsetzung des Beitragssatzes. Das dritte 
Element war die belastungsneutrale Einführung ei-
nes individuell berechneten Krankenversicherungs-
beitrags der Rentner. Das vierte Element war die 
Rückkehr zur bruttolohnbezogenen Rentenanpas-
sung ab 1982. 

(Müller [Berlin] [CDU/CSU]: Was bedeutet 
das?) 

Nun plädieren sowohl Sozialbeirat als auch die 
schon zitierte Deutsche Bundesbank und die Ren-
tenversicherungsträger unisono dafür, die beschlos-
senen Rentenanpassungssätze und die beschlossene 
Beitragserhöhung beizubehalten und durchzufüh-
ren. Wir fühlen uns da in einer guten Gemeinschaft, 
wenn wir Sozialdemokraten sagen: Wir wollen diese 
vier Elemente erhalten und nicht zuletzt aus Grün-
den der Ausgewogenheit auch bei der Beitragssatz-
anhebung bleiben, weil wir dort einen engen Zusam-
menhang sehen mit der politischen Ankündigung, 
die Rückkehr zur bruttolohnbezogenen Rentenan-
passung möglich zu machen. Wir glauben nämlich, 
daß damit die solide finanzielle Grundlage für die 
künftige Entwicklung in den Rentenfinanzen gege-
ben wird. 

Sie begründete ein Stück weit die Sicherheit der 
Renten auch gegen die von Herrn Müller genannten 
neuen konjunkturellen Fährnisse, die sicherlich an-
gesichts der weltpolitisch gespannten Situation bei 
allem Optimismus nicht ausgeschlossen werden 
können. Wir haben die Hoffnung, daß bei diesen Im-
ponderabilien dieser Punkt hilft, zusätzliche Sicher-
heit in der Rentenversicherung zu gewähren. 

Zur Stabilität der Rentenversicherung — auch da-
von war die Rede — trägt auch der Bundeshaushalt 
bei, nicht zuletzt mit der Finanzierung der Auswir-
kungen der flexiblen Altersgrenze für Schwerbehin-
derte und der Beitragszahlung für Empfänger von 
Mutterschaftsurlaubsgeld. 

Diese Regelung ist zunächst befristet auf das Jahr 
1981. Wie die Finanzierung dieser Regelung auch 
weiterhin sichergestellt werden kann, muß uns zu 
Beginn der neuen Legislaturperiode beschäftigen. 

Der Forderung, die Zahlung der Bundeszu-
schüsse grundsätzlich an vermeintliche und will-
kürlich so bezeichnete versicherungsfremde Lei-
stungen der Rentenversicherung zu binden, muß 
mit aller Entschiedenheit widersprochen werden. 
Diese Zweckbindung des Bundeszuschusses wider-
spricht dem Gedanken der Solidargemeinschaft der 
gesetzlichen Rentenversicherung. 

(Zuruf des Abg. Müller [Berlin] [CDU/ 
CSU]) 

— Die Rentenversicherung, Herr Kollege Müller, ist 
eine Sozialversicherung. Hier muß sozialer Aus-
gleich unter ihren Mitgliedern weiterhin weitestge-
hend möglich sein. Der soziale Ausgleich darf nicht 
aus der Solidargemeinschaft ausgegrenzt werden. 
Wer solche Zweckbindung des Bundeszuschusses 
an angeblich versicherungsfremde Leistungen for-
dert, rüttelt nicht nur an den Grundfesten der Soli-
dargemeinschaft der Versicherten, sondern er will 
schlicht und ergreifend Steuergelder, die dieselben 
pflichtversicherten Arbeitnehmer größtenteils auf-
bringen. Dafür wollen wir Sozialdemokraten unsere 
Hand nicht reichen. 

Es ist von den künftigen Aufgaben der Rentenver-
sicherung und dem Auftrag des Bundesverfassungs-
gerichts gesprochen worden, bis 1984 in der gesetzli-
chen Rentenversicherung Mann und Frau gleichzu-
stellen. Diese Reform der Hinterbliebenenversor-
gung wird insgesamt große politische Anstrengun-
gen erfordern. Kern der jetzt von allen Parteien vor-
gelegten Vorstellungen ist die 70 %ige Teilhaberen-
te. Nur ihrem Generalsekretär zuliebe spricht das 
Wahlprogramm der Union weiterhin von „Partner-
rente". Der eigentliche Dissens liegt in den sonsti-
gen Regelungen, die getroffen werden sollen. Eine 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung für fünf Jahre, wie 
Sie es großmütig vorschlagen, ist sowohl realitäts-
fern als auch unsolide und nicht finanzierbar. 

Die Union hütet sich auch zu sagen, wie der we-
gen seiner übrigens im internationalen Vergleich 
maßvollen Kreditaufnahme von ihr als Schuldenma-
cher verbellte Bund dies finanzieren sollte. Wer die 
Entscheidung darüber ins künftige Jahrtausend 
verlagern will, der zieht ungedeckte Wechsel auf die 
Kassen der Rentenversicherung und auf den Bun-
deshaushalt. 

Übrigens ist in diesem Konzept der Union für 
Frauen, die vor 1984 bereits Kinder erzogen haben, 
keine Gutschrift auf ihre Renten vorgesehen. Die 
Sozialdemokraten wollen aber auch den Frauen, die 
1984 bereits Rente beziehen und die unter schwieri-
gen gesellschaftlichen Bedingungen auf dem Hin-
tergrund unserer jüngeren Geschichte ihre Kinder 
in den 40er, 50er und 60er Jahren erzogen haben, ein 
Jahr Erziehungszeit pro Kind bei der Rente gut-
schreiben. Dafür konzentrieren Sie sich ausschließ-
lich auf die jüngeren Frauen. Ihnen allein bieten Sie 
die Aussicht auf 50 DM Rente mehr pro Kind, das 
nach dem Stichtag 1. Januar 1985 geboren wird. 

Nun kommt im Wahlprogramm der Union die 
bruttolohnbezogene Rentenanpassung — auch ein 
politischer Streitpunkt in der Vergangenheit und of-
fensichtlich auch in der Zukunft — in Zusammen-
hang mit einem Krankenversicherungsbeitrag der 
Rentner vor, wie ihn die Union uns schon beim 21. 
Rentenanpassungsgesetz angedient hat. Der mit 
dem 21. Rentenanpassungsgesetz beschlossene und 
für die Rentner, die eine Rente allein aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung haben, bei der Einfüh-
rung — und dies ist die politische Absicht der Koali-
tionsfraktionen — belastungsneutrale, individuell 
berechnete Krankenversicherungsbeitrag hat in den 
Vorstellungen der Union nie einen Platz gefunden. 
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Die für ein Ausführungsgesetz zum individuell be-
rechneten Krankenversicherungsbeitrag notwendi-
gen gesetzgeberischen Arbeiten werden sich dabei 
sehr schwierig gestalten, weil wir bei der Diskussion 
in viele Einzelfragen, die damit zusammenhängen 
und die gelöst werden müssen, geraten werden. Die 
Union wird sich, wenn dieses Gesetz vorliegt, be-
kennen müssen. 

Wir Sozialdemokraten haben in unserem Vor-
schlag zur zukunftsgerechten Weiterentwicklung 
der Alterssicherung auch Überlegungen darüber an-
gestellt, ob und wie ein echter Krankenversiche-
rungsbeitrag der Rentner zu gestalten sei. Ein sol-
cher Rentnerkrankenversicherungsbeitrag kommt 
für uns nur insoweit in Frage, als er finanziell not-
wendig ist. Wer die bruttolohnbezogenen Rentenan-
passungen sichern will, der darf sich nicht darauf 
verlassen, daß dies allein durch weitere Beitrags-
satzsteigerungen über die politisch vereinbarten 
hinaus geschehen kann, mit denen die verfügbaren 
Nettoeinkommen der Arbeitnehmer zusätzlich ge-
senkt werden. Dies würde den Generationenvertrag 
außerordentlich belasten. Für einen solchen Fall — 
und nur dafür — ist der Krankenversicherungsbei-
trag als eine Möglichkeit gedacht, die nach 1985 ge-
prüft werden soll. 

Ohne finanzielle Notwendigkeit wird es nach den 
Vorstellungen der Sozialdemokraten keinen echten 
Krankenversicherungsbeitrag der Rentner geben, 
und wenn, dann nur einen mit sozialer Staffelung. 

Nun zu dem Argument: Wer ist denn mit den 
Rentnern in Vergangenheit und Zukunft besser um-
gesprungen? Da werden einem Zahlen um die Oh-
ren geschlagen, und wenn man dahinterguckt, sind 
wir bei dem Problem der Statistik: Von wann an 
wird gerechnet? 

Von 1969 bis 1979 sind die Renten um 133,8 % ge-
stiegen. 1977 ergibt sich im Jahresdurchschnitt, also 
unter Berücksichtigung des Vorjahresanpassungs-
satzes von 11 %, der sich bis zum 30. Juni 1977 ausge-
wirkt hat, und der nachfolgenden Rentenerhöhung 
von 9,9 % eine Rentensteigerung gegenüber dem 
Vorjahr von 10,4 %. Ein Vergleich der Renten im 
Durchschnitt des Jahres 1978, in dem keine Renten-
anpassung stattgefunden hat, mit den Renten im 
Durchschnitt des Vorjahres ergibt, daß die Renten 
auch in diesem Jahr einen Zuwachs von 4,7 % zu ver-
zeichnen haben. Auch die 4,5 % Rentensteigerung 
zum 1. Januar 1979 und die 4 % zum 1. Januar 1980 
bedeuten eine Erhöhung der Renten. In allen Jahren 
seit 1969 lag die Rentensteigerung deutlich über der 
Preissteigerung für die Lebenshaltungskosten. Bei 
2,1 % Preissteigerung 1978 ergab sich für die Rent-
ner ein Plus an realem Kaufkraftzuwachs von 2,6 %. 
1979 betrug dieser Zuwachs 1,1 %. Im Durchschnitt 
der ersten vier Monate dieses Jahres liegt die Preis-
steigerung für Rentnerhaushalte mit 4,8 % deutlich 
unter den 5,5 % für Arbeitnehmerhaushalte. Erst am 
Ende dieses Jahres werden wir beurteilen können, 
wie hoch die Preissteigerungsrate tatsächlich war 
und in welchem Verhältnis sie zur diesjährigen Ren-
tenanpassung steht. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

— Bevor Sie sich zu sehr freuen, will ich Ihnen sa-
gen, diese Beispiele sollen erläutern und nichts 
rechtfertigen. Die Rentenanpassungen sind niemals 
an Preissteigerungen orientiert worden. Die Renten-
steigerungen sollen die Teilhabe der Rentner am 
wirtschaftlichen Wachstum gewährleisten. Eine 
Orientierung an der Preissteigerungsrate hätte 1975 
nicht zur bruttolohnbezogenen Rentensteigerung 
von 11,1 %, sondern nur zu Rentenanpassungen von 
6,6 % geführt. 1976 wären dabei nicht 11 % Rentener-
höhung, sondern nur 5 % herausgekommen. 

Wer heute die Preissteigerung zum Maßstab der 
Rentenerhöhung machen will, muß solches Argu-
ment auch gegen sich verwenden lassen. Er erweist 
den Rentnern einen Bärendienst und muß sich fra-
gen lassen, ob seine Bekenntnisse 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wir kritisieren 
das nur! Wir machen es nicht zum Ba

-

stard!) 

zur Rückkehr zur bruttolohnbezogenen Rentenan-
passung nicht nur Lippenbekenntnisse sind. 

Das Rentenniveau ist eine ausdeutbare rechneri-
sche Größe. Wie ausdeutbar, beweist die Studie des 
Sozialministers Gölter aus Rheinland-Pfalz. Als Ba-
sisjahr für die Berechnung nimmt die Studie das Ka-
lenderjahr 1957. Damals sind die Renten auf einen 
Schlag stark angehoben worden. Deshalb hat die da

-

matige absolute Unionsmehrheit die Anpassung 
1958 auch ausfallen lassen. Geht man daher nicht 
von 1957, sondern von 1958 als Basis der Entwick

-

lung des Rentenniveaus aus, so ergibt sich eine we-
sentlich geringere Differenz zwischen dem realen 
Lohnniveau, Herr Kollege Müller, und dem realen 
Rentenniveau, als sie die Gölter-Studie ausweist. 

Berücksichtigt man darüber hinaus, daß die Ren-
ten jeweils den Lohnsteigerungen eines zurücklie-
genden Dreijahreszeitraums folgen, dann fällt der 
Vergleich Rentenniveausteigerung zu Lohnniveau-
steigerung nochmals erheblich zugunsten der Ren-
ten im gesamten Betrachtungszeitraum aus. Die 
Rentner haben also keinen Verlust, sondern einen 
Zuwachs ihres realen Rentenniveaus zu verzeich-
nen. 

Richtig ist übrigens, das Kindergeld dem Realein-
kommen der Arbeitnehmer hinzuzurechnen. Es muß 
aber auch dem Realeinkommen der Rentner zum 
Beispiel der Heizölkostenzuschuß hinzugefechnet 
werden, der auf Initiative der Sozialdemokraten aus-
drücklich so gestaltet worden ist, daß er insbeson-
dere auch Rentnerhaushalten zugute kommt. 

1982 wird, wie gesetzlich festgeschrieben, zur 
bruttolohnbezogenen Rentenanpassung zurückge-
kehrt. Diese Rückkehr erfolgt auf der Grundlage ge-
sicherter Rentenfinanzen. Sie ist notwendig, um ein 
ausreichendes Rentenniveau zu sichern. Die gesetz-
liche Rentenversicherung darf nicht aus der Auf-
gabe entlassen werden, Sicherung des Lebensstan-
dards im Alter zu bieten. 

Unter dem Etikett „Selbstvorsorge oder Eigenvor-
sorge" wollen auch Teile der Union die gesetzliche 
Rentenversicherung auf eine bloße Grundsicherung 
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reduzieren. Dies geht an den Interessen der Arbeit-
nehmer und der Rentner vorbei 

(Franke [CDU/CSU]: Wo steht das? Das hast 
du aus dem Orientierungsrahmen 85 abge

-
schrieben!) 

und bedeutet eine Gefährdung des sozialen Frie-
dens. Die gesetzliche Rentenversicherung, Herr 
Kollege Franke, muß imstande sein, bruttolohnbezo-
gene Rentenanpassungen zu gewährleisten und im 
Sinne dès Auftrags des Bundesverfassungsgerichts 
für 1984 zugleich reformfähig zu sein. Für diese Auf-
gaben sind die Grundlagen im geltenden Recht des 
20. und 21. Rentenanpassungsgesetzes geschaffen 
worden. 

(Zuruf des Abg. Müller [Berlin] [CDU/ 
CSU]) 

Der Rentenanpassungsbericht 1980 — Herr Kollege 
Müller, da mögen Sie noch soviel schreien — weist 
aus, daß nach den heutigen Annahmen auch die fi-
nanziellen Möglichkeiten gegeben sind, diese Auf-
gaben zu erfüllen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Obwohl ich nur 
eine beschränkte Redezeit habe, möchte ich doch 
eine persönliche Bemerkung vorschalten. Mein lie-
ber Johannes Müller, wenn mir auch vieles an dei-
ner Rede nicht gefallen hat und manche Ausdrücke 
— ich darf mal so sagen — zwar deinem Tempera-
ment, aber nicht immer der Sache entsprechen, 
möchte ich dir doch hier von dieser Stelle — denn es 
war deine letzte Rede in diesem Hause, wenn ich 
das richtig sehe — für die 19jährige Zusammenar-
beit an guten und bösen Tagen, in harten Auseinan-
dersetzungen und gemeinsamen Überlegungen dan-
ken. Ich glaube, ich darf das für viele Kollegen in 
diesem Hause tun, die in diesem Zusammenhang ge-
arbeitet haben. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Ich darf einen zweiten Satz anfügen; ich bitte hier-
für um Verständnis. Ich wollte das gleiche vorhin bei 
meinem Wahlkreiskollegen Lattmann tun. Es war 
auch seine letzte Rede. Ich möchte ihm ebenfalls für 
die Zukunft alles Gute wünschen und ihm für die 
Zusammenarbeit danken. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Nun aber, meine Damen und Herren, zum Renten-
anpassungsbericht. Nachdem ich meine beiden Vor-
redner hier angehört habe, möchte ich beinahe in 
Abwandlung eines Verses aus dem „Faust" sagen: 
Der Zahlen sind genug gewechselt; nun wollen wir 
über Vertrauen reden. Man kann mit Zahlenstatisti-
ken sehr vieles negativ und man kann sehr vieles 
positiv entwickeln. Heute geht es aber doch wohl 
darum — dies darf ich für die Freien Demokraten sa-
gen —, anhand des vorliegenden Rentenanpas-
sungsberichts zunächst einmal festzustellen, daß es 
gelungen ist, die schwierige Situation von 1976 zu  

meistern. Das war schmerzhaft; dies gebe ich gerne 
zu. Das 20. und das 21. Rentenanpassungsgesetz wa-
ren für keinen, der sie mitbeschließen mußte, eine 
freudige Sache. Aber sie waren nicht nur im Inter-
esse der mittel- und langfristigen Konsolidierung 
der Rentenversicherung für die Rentner, sondern 
auch im Interesse der Beitragszahler notwendig. Sie 
waren deswegen erforderlich, weil man manche 
Dinge — vielleicht zu spät — auf sich hat zukommen 
sehen. 

Der heutige Bericht legt nun dar, daß es mit dieser 
einmaligen Maßnahme gelungen ist, die mittelfri-
stige Finanzierung zu sichern und sicherzustellen, 
daß für die nächsten Jahre, bis 1983/84, die Rückla-
gen sogar noch über dem Soll liegen, das zur Zeit ge-
setzlich verlangt wird. Ich glaube, es ist für die Öf-
fentlichkeit, für Rentner und Beitragszahler, wichti-
ger, das hier einmal festzustellen, als so oder so 
herum zu rechnen, wo sich vielleicht etwas nicht so 
schön entwickelt haben könnte. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir haben oft Rentendebatten geführt und haben 
uns oft über die Zukunft der Rentenversicherung 
unterhalten. Wir mußten immer zwischen mittel- 
und langfristiger Entwicklung unterscheiden. Mit-
telfristig können wir eine positive Situation feststel-
len. Es besteht eine gute Grundlage für die Arbeit 
der nächsten Jahre in diesem Bereich. 

Es ist aber vielleicht auch richtig, festzustellen, 
daß dazu das 20. und das 21. Rentenanpassungsge-
setz notwendig waren. Zum zweiten war es aber 
auch die weiterhin sehr gute Wirtschaftspolitik die-
ser Bundesregierung, die eben noch etwas höhere 
Lohnzuwachsraten gebracht hat, so daß sich die Kas-
sen etwas stärker gefüllt haben, als wir es vor drei, 
vier Jahren vorhersehen konnten. 

(Franke [CDU/CSU]: Inflationsbedingt! — 
Dr Becker [Frankfurt] [CDU/CSU]: Infla

-

tionsrate!) 

— Herr Kollege Franke, ist es dann auch inflations-
bedingt, daß es gleichzeitig möglich war, 600 000 
meist nicht leicht vermittelbaren Arbeitskräften 
Arbeitsplätze zu verschaffen, die als Beitragszahler 
natürlich ins Gewicht fielen? 

(Franke [CDU/CSU]: 330 000!) 

Das war auch ein Stück Leistung dieser Bundesre-
gierung. 

(Franke [CDU/CSU]: Im letzten Jahr 
330 000!) 

— Insgesamt 550 000! Ich habe die letzten Jahre zu-
sammengezählt. — Auch das sind Dinge, die hier 
stabilisierend gewirkt haben. Darüber können wir 
uns freuen, und das stellen wir Freien Demokraten 
mit Befriedigung fest. 

Wir stellen daher die Frage, ob die Ausgangsbasis 
für die im 21. Rentenanpassungsgesetz bereits für 
1981 vorgesehene Beitragsanhebung im Augen-
blick noch gegeben ist. Wir stellen die Frage und bit-
ten zu prüfen, ob nicht der Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Beitragserhöhung um ein halbes Prozent, 
die das Gesetz vorsieht, durch Verordnung hinaus- 
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geschoben werden sollte, eben weil sich die Grund-
lagen geändert haben. Denn wir beobachten nicht 
nur die mittelfristige, sondern auch die langfristige 
Situation auf Grund dieses Rentenanpassungsbe-
richts. 

Lieber Johannes Müller, hier hast du dich selber 
ein bißchen widersprochen. Zum Schluß hast du 
nämlich gesagt, die Situation sei so instabil, daß man 
die Beiträge möglicherweise sogar noch stärker er-
höhen müsse. Dies wollen wir nicht. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich habe das jedenfalls so gehört. Vielleicht bist du 
aber nur einmal vom Redetext abgewichen, indem 
Du gesagt hast: „Man muß wohl demnächst die Bei-
träge erhöhen.' — Heinz Franke lacht; er hat es auch 
gehört. 

(Müller [Berlin] [CDU/CSU]: Nein, nein!) 

— Schon gut! Wir wollen aber eben möglichst ohne 
stärkere Beitragsbelastungen dieses Problem auch 
langfristig lösen. Deshalb unsere Frage, ob die-
ses halbe Prozent nicht für die Aufgaben, die wir 
1984/85 zu lösen haben, aufgehoben werden sollte. 

Und hier, meine Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, sind wir — das gebe ich Ihnen 
zu — in einer etwas besseren Lage. Wir haben seit 
einem Jahr eine klare Programmaussage, wie wir 
uns das für die Zukunft aus unserer Sicht vorstellen, 
was wir vorschlagen. Die beiden anderen Fraktio-
nen dieses Hauses haben noch Parteitage und haben 
die Beratungen zu diesen Problemen noch nicht ab-
geschlossen. Hier sind wir also etwas besser daran, 
und insoweit können wir schon etwas konkretere 
Vorschläge machen. 

Wir sehen langfristig — dies wird ja aus dem Gut-
achten des Sozialbeirats und dem Rentenbericht 
auch deutlich — nicht etwa die sofortige Konsolidie-
rung, die auch gar nicht möglich ist, weil die Genera-
tionenprobleme und all die Fragen, die wir oft genug 
miteinander diskutiert haben, sich mittel- und lang-
fristig weiter auswirken, selbst wenn sich die Kon-
junktur bessern sollte. Wir bleiben bei unserer Vor-
stellung, daß 1984/85 die Renten und die verfügba-
ren Einkommen jährlich in gleichem Maße steigen 
sollten. Wir halten dies für einen besseren Weg als 
ein wie auch immer gearteter Krankenversiche-
rungsbeitragsabzug, der nivellierende Tendenzen in 
unser System bringen würde. 

(Zuruf des Abg. Müller [Berlin] [CDU/ 
CSU]) 

Wir sehen als wichtigste Aufgabe die Teilhabe-
rente. Hier begrüßen wir es, daß sich inzwischen 
eigentlich alle Mitglieder dieses Hauses oder min-
destens alle Fraktionen dieses Hauses in der Partei-
diskussion auf ein Modell zu bewegen, das in unse-
rem Programm steht. Es ist eine feine Sache, wenn 
man als Angehöriger der kleinsten der drei Fraktio-
nen dieses Hauses sagen kann, daß hier eine gute 
Lösung auf uns zukommt, die von uns angeregt wor-
den ist und die wir gemeinsam tragen können. 

(Beifall bei der FDP) 

Dies bedeutet aber, daß die Rentenversicherung 
etwas teurer wird. Deshalb — ich kopple noch ein-
mal zurück — meine Bitte, zu prüfen, ob wir das 
halbe Prozent von 1981 nicht bis 1984/85 aufheben 
können, bis wir wissen, ob und inwieweit wir dies für 
die Teilhaberente brauchen. 

Vizepräsident Wurbs: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Franke? 

Schmidt (Kempten) (FDP): Bitte schön, Herr Kol-
lege Franke. 

Franke (CDU/CSU): Herr Kollege Schmidt, ich 
darf unterstellen, daß Sie die Übersichten in dem Be-
richt der Bundesregierung in Drucksache 8/3845 
auch gelesen haben. Dazu gehört auch die Ubersicht 
B 1. Hier darf ich die Frage stellen, ob Ihnen in Erin-
nerung ist, daß auch bei der günstigeren Anlage- 
und Annahmekombination schon um 1985, 1986 und 
1988 die Schwankungsreserve unter eine Monats-
rücklage absinkt. Ich frage Sie, ob Ihnen das bekannt 
ist und ob Sie daraus nicht den Schluß ziehen, daß 
man dann eventuell doch nicht auf die Beitragserhö-
hung verzichten kann, die wir im übrigen nicht zu 
verantworten haben. 

Schmidt (Kempten) (FDP): Herr Kollege Franke, 
mir sind diese Zahlen natürlich bekannt. Ich hatte 
bewußt auch 1984 als das Datum genannt, wo dieses 
halbe Prozent notwendig wäre. Ich habe aus einer 
gewissen Erfahrung in diesem Hause eine Sorge: 
Wenn zu lange — 15 Jahre — Überschüsse im Ren-
tentopf kumulieren, kommen auf dem Papier Sum-
men heraus, die möglicherweise — und davor war-
nen wir — wünschenswerte, aber zur Zeit nicht 
mögliche neue Leistungen provozieren können. Da-
vor warnen wir. 

Vizepräsident Wurbs: Herr Abgeordneter 
Schmidt, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Jung? 

Schmidt (Kempten) (FDP): Bitte. 

Jung (FDP): Herr Kollege Schmidt, können Sie be-
stätigen, daß die Vorstellungen, die von seiten der 
CDU kommen und die in einem Langzeitprogramm 
niedergelegt sind, das der Kollege Blüm mit dem 
Generalsekretär der CDU Geißler vorgelegt hat, ge-
genüber unseren Vorstellungen immerhin Mehrko-
sten von 30,1 Milliarden DM gegenüber 10 Milliar-
den DM nach den von Ihnen vorgetragenen und von 
der FDP entwickelten Vorstellungen für die Renten-
versicherung erbringen würden? 

Schmidt (Kempten) (FDP): Das kann ich bestäti-
gen, Herr Kollege Jung. Ich weiß bloß immer nicht 
genau, wo ich nachlesen oder nachhören soll: bei 
den markigen Worten, es müsse bei der Bruttolohn-
bezogenheit bei allen bleiben, oder bei den heimli-
chen Nivellierungstendenzen eines Krankenversi-
cherungsbeitrags, bei den Sparsamkeitsappellen der 
Haushaltsexperten oder bei den fünf Erziehungsjah-
ren und anderen Ausgaben, die die Sozialromanti-
ker in der CDU/CSU beschließen. Ich weiß nie ge-
nau, wo da nun die Linie durchgeht. Deshalb warte 
ich immer noch auf den Parteitag und das Pro- 
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gramm. Danach kann man das vielleicht besser beur-
teilen. 

Vizepräsident Wurbs: Verzeihen Sie, Herr Abge-
ordneter. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage, 
und zwar des Herrn Abgeordneten Müller? 

Schmidt (Kempten) (FDP): Bitte. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU): Herr Kollege, darf ich 
Sie bitten, mir zu bestätigen, daß die 220 Milliarden, 
die 1972 genannt worden sind, aus dem Arbeitsmini-
sterium kamen — die mußten es ja besser wissen als 
wir —, und darf ich Sie daran erinnern, daß ich in 
meinen Ausführungen gerade darauf Bezug genom-
men habe — auch auf 1976 —, und verstehen Sie, daß 
uns das für die Zukunft etwas Vorsicht üben läßt? 

Schmidt (Kempten) (FDP): Herr Kollege Müller, 
Sie haben recht. Die Berechnungen kamen aus dem 
Arbeitsministerium. 

(Franke [CDU/CSU]: Von dem beamteten 
Staatssekretär Ehrenberg!) 

Aber darf ich Sie daran erinnern, daß es erst 160 wa-
ren, daß dann vorsichtshalber seitens Herrn Katzer 
220 Milliarden daraus wurden und daß dann noch 
das halbe Jahr kam, das wir eigentlich gar nicht 
wollten? 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Zurufe 
von der CDU/CSU) 

Bitte, das war alles — — 

(Zuruf des Abg. Müller [Berlin] [CDU/ 
CSU]) 

— Lieber Johannes, ich muß hier, auch im Interesse 
der weiteren Tagesordnung —  

(Müller [Berlin] [CDU/CSU]: Wir als Oppo

-

sition können das nicht wissen; das muß die 
Regierung wissen!) 

Vizepräsident Wurbs: Ich bitte Sie, den Redner zu 
Wort kommen zu lassen. 

Schmidt (Kempten) (FDP): Gerade aus den Erfah-
rungen von 1972 habe ich vorhin gesagt, 

(Zuruf des Abg. Rohde [SPD]) 

ich möchte keine neuen Leistungsversprechungen, 
ehe wir nicht 1984, 1985 wissen, was die Teilhabe-
rente und die Erziehungsjahre — wobei wir an eines 
denken: durch Erstattung, nicht aus Beiträgen; das 
ist ganz klar — kosten. Deshalb habe ich Sorge, daß, 
wenn das halbe Prozent zu schnell in der Kasse ist 
und sich zu sehr kumuliert, weil es im Moment nicht 
gebraucht wird, manches Wünschenswerte plötzlich 
zur Diskussion stehen könnte. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zum Krankenver-
sicherungsbeitrag für Rentner nach unserer Vor-
stellung sagen. Ich meine den individuellen Bei-
trag, nicht den Abzugsbeitrag, der im Grunde ge-
nommen eine Rentenkürzung ist. 

(Müller [Remscheid] [CDU/CSU]: Meinen 
Sie die Lex Mischnick?) 

— Sie können es nennen, wie Sie wollen. Es ist er-
stens ein Programmbeschluß der FDP und zweitens 
Bestandteil des 21. Rentenanpassungsgesetzes 

(Müller [Berlin] [CDU/CSU]: Irreführung!) 

und damit ein Bestandteil dieser Koalition. Drittens 
gehe ich davon aus, daß dieser Rentenversiche-
rungsbeitrag Gesetz wird und daß die Durchführung 
möglich sein wird. Wir werden uns darum bemühen. 
Daß das zeitraubend ist und vielleicht stufenweise 
gehen muß, wird sich zeigen. Auf die Details will ich 
jetzt nicht eingehen. Das können wir gern einmal in 
einem Privatissimum machen. 

Ich gehe jedenfalls wohl richtig in der Annahme, 
daß das, was wir hier als Krankenversicherungsbei-
trag der Rentner vorgeschlagen haben, gerechter als 
alles ist, was hier an anderen Vorschlägen im Raum 
steht. Für den Rentner selbst gibt es keine Mehrbe-
lastung. Er wird endlich aus dieser manchmal nega-
tiven Beurteilung durch die Krankenkassen heraus-
genommen, weil er nämlich echtes Mitglied mit 
eigenem Beitrag und nicht immer der Sündenbock 
dafür ist, daß die Kosten steigen — obwohl er früher 
mal ein geringeres Risiko war und heute ein stärke-
res ist. Der, der dank eines Beschlusses der Großen 
Koalition davon profitiert hat, obwohl er neben ei-
ner kleinen Rente eine große Pension hatte, wird 
nun zur Solidarität herangezogen. Auch das ist wohl 
richtig. 

(Beifall bei der FDP) 

Insoweit ist es eine gerechte Lösung und hat mit 
den Dingen, die — nicht bei uns — für 1985 im Ge-
spräch sind, nichts zu tun. 

Lassen Sie mich zum Abschluß kommen. Ich sehe, 
die Zeit geht zu Ende. Ich habe eingangs gesagt — 
darauf komme ich jetzt zurück —, wir sollten uns 
nicht zuviel über Zahlen austauschen. Die sind in 
den Protokollen und bei den Beratungen wichtig. 
Aber der Rentner oder Beitragszahler kann sich 
keine sehr großen Vorstellungen machen, wenn hier 
mit Prozenten und allem möglichen gearbeitet 
wird. 

Wir sollten hier feststellen — und das tue ich für 
die Freien Demokraten —: Der Rentenbericht 1980 
ist eine gute Basis für die mittelfristige Finanzierung 
der Renten. Die Rentner brauchen keine Sorge zu 
haben, daß sich hier Schwierigkeiten ergeben. 

(Müller [Berlin] [CDU/CSU]: Die Versicher

-

ten müssen mehr zahlen!) 

Die Beitragszahler brauchen keine Sorge zu haben, 
mehr zahlen zu müssen. Das halbe Prozent ist Ge-
setz. Wir können es verschieben. Das möchte ich. 
Das werden wir sehen. 

Wir wissen — und darauf sollten wir uns nach der 
Bundestagswahl im nächsten Bundestag konzentrie-
ren —, daß wir 1984 eine große Aufgabe vor uns ha-
ben werden, bei der wir das Vertrauen aller brau-
chen, weil dann manches angepackt werden muß 
und weil man dann nicht einfach mit Tabus und 
Ideologien arbeiten kann, sondern mit handfesten 
Fakten umgehen muß, die uns allen vorliegen. Nur 
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so werden wir das Vertrauen der Rentner und der 
Beitragszahler erhalten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Wurbs: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, die Berichte auf 
Drucksache 8/3845 zur federführenden Beratung an 
den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung sowie 
zur Mitberatung an den Haushaltsausschuß und den 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit zu 
überweisen. Ist das Haus damit einverstanden? — 
Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Es ist so be-
schlossen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Sozialgesetzbuches (SGB) — Verwaltungs

-

verfahren —

— Drucksache 8/2034 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 8/4088 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Prinz zu 
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialord-
nung (11. Ausschuß) 
— Drucksache 8/4022 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Gansel 

(Erste Beratung 107. Sitzung) 

Wünscht einer der Berichterstatter das Wort? — 
Das ist der Fall. Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Gansel als Berichterstatter. 

Gansel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Anläßlich der Beratungen der Vorschriften 
über Nahtlosigkeit in Art. 2 hat der Ausschuß der 
Kollegin Steinhauer zugesagt, bei der Vorschrift zu 
§ 1241 d der Reichsversicherungsordnung eine Pro-
tokollnotiz von ihr in die Begründung aufzunehmen. 
Dies ist nicht wortwörtlich geschehen. Ich bitte des-
halb, in der Drucksache 8/4022 auf Seite 93, zweite 
Spalte, den zweiten Absatz zu streichen und dafür 
einzusetzen: 

Die Umdeutung des Rehabilitationsantrages in 
einen Rentenantrag für den Fall, daß bei Ab-
schluß einer Rehabilitationsmaßnahme Berufs- 
und Erwerbsunfähigkeit vorliegen, soll im Inter-
esse des Versicherten eine mögliche zeitliche 
Leistungslücke schließen. Der Ausschuß geht 
bei der Regelung der Nahtlosigkeit in § 1241 d 
RVO daher davon aus, daß hierdurch die Dispo-
sitionsbefugnis des Versicherten über die Ren-
tenantragstellung nicht eingeschränkt wird. 
Der Versicherte kann deshalb spätestens bis zur 
Bewilligung einer Rente der Umdeutung des 

Rehabilitationsantrages in einen Rentenantrag 
widersprechen. 

Vizepräsident Wurbs: Ich danke dem Herrn Be-
richterstatter. 

Wird weiter zur Berichterstattung das Wo rt  ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich eröffne die all-
gemeine Aussprache. 

Meine Damen und Herren, ich darf darauf auf-
merksam machen, daß für die Redner 15 Minuten 
Redezeit angemeldet worden sind. Ich darf Sie ange-
sichts der noch abzuwickelnden Tagesordnung bit-
ten, sich an diese Redezeitbegrenzung zu halten. 
Vielen Dank. 

Das Wort  hat der Herr Abgeordnete Pohlmann. 

Pohlmann (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Der Deut-
sche Bundestag wird heute einen Gesetzentwurf 
verabschieden, bei dem sich unter dem farblosen 
Etikett einer Neuordnung des sozialrechtlichen 
Verwaltungsverfahrens eine Fülle von heterogenen 
sozialrechtlichen Vorschriften verbirgt. Am Ende ei-
ner nahezu zweijährigen Beratung der Regierungs-
vorlage, die sich zunächst einmal im wesentlichen 
auf das im Zehnten Buch des Sozialgesetzbuches zu 
regelnde Verwaltungsverfahren beschränkt hatte, 
sind später mit der umfassenden Neuregelung des 
Sozialgeheimnisses und des Datenschutzes im Sozi-
alrecht einerseits und der sogenannten Nahtlosig-
keitsregelung zwei Bereiche hinzugefügt worden, 
die in ihrem sozialpolitischen Rang und in ihren mit-
telfristigen Wirkungen die ursprüngliche Regie-
rungsvorlage weit in den Schatten stellen. 

Meine Damen und Herren, ich will mich zunächst 
der Kodifizierung des in den §§ 1 bis 64 des Zehnten 
Buches geregelten sozialrechtlichen Verwaltungs-
verfahrens widmen. 

Wie aus der Begründung zum Regierungsentwurf 
hervorgeht, war die Vermehrung der Rechtssicher-
heit und der Rechtsklarheit im Interesse des Bür-
gers das Hauptmotiv für diese Initiative. In diesen 
Zielen ist sich die CDU/CSU mit der Bundesregie-
rung und den Koalitionsparteien völlig einig. Über 
den Weg der Verwirklichung dieses Ziels gibt es 
verschiedene Meinungen, die nicht verschwiegen 
werden sollten. 

Während des Gesetzgebungsverfahrens sind von 
seiten des Bundesrates und auch von Vertretern 
meiner Fraktion in den mitberatenden Ausschüs-
sen, dem Innen- und dem Rechtsausschuß, grund-
sätzliche Bedenken gegen das Gesamtkonzept der 
Regierungsvorlage geltend gemacht worden. Die 
vorgetragene Kritik läuft im wesentlichen darauf 
hinaus, daß man auf eine umfassende und besondere 
Kodifikation des sozialrechtlichen Verwaltungsver-
fahrens hätte verzichten und sich bei grundsätzli-
cher Geltung der Vorschriften des allgemeinen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes auf wenige, zwingend 
erforderliche Sonderregelungen im Sozialgesetz-
buch hätte beschränken sollen. 

Unter formaljuristischen und gesetzestechni-
schen Aspekten haben diese kritischen Einwände, 
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wie sie besonders in der Stellungnahme des Bundes-
rats schlüssig vorgetragen worden sind, ein großes 
Gewicht. Bei einem sozialrechtlichen Gesetz wiegt 
aber nach meiner Auffassung besonders schwer 
auch das Argument einer optimalen Transparenz 
und einer erleichterten Anwendung aller Vor-
schriften durch sämtliche Benutzer des Gesetzes, 
seien es nun Bürger oder Amtswalter, Juristen oder 
Nichtjuristen. 

Nach einer sorgfältigen Prüfung aller, gegen das 
Konzept der Bundesregierung vorgetragenen Argu-
mente haben die Sozialpolitiker unserer Fraktion 
diese Bedenken zurückgestellt und das positive Ar-
gument des erleichterten Zugangs zu einer alle Re-
gelungen in einem Buch zusammenfassenden Kodi-
fikation als schwerwiegender angesehen. 

Ich möchte aber auch nicht verhehlen, daß das ge-
samte Paket, welches uns hier vorgelegt worden ist, 
mit heißer Nadel genäht worden ist. Eine sorgfältige 
und intensivere Beratung hätte mit Sicherheit zu 
besseren Ergebnissen geführt. Es besteht kein Zwei-
fel, daß wir viele Monate relativen Leerlaufs hatten, 
wenn man berücksichtigt, daß die wichtige Sachver-
ständigenanhörung schon im März 1979 stattgefun-
den hatte, danach lange Zeit nichts geschah und 
dann auf einmal eine hektische Betriebsamkeit ein-
setzte. Uns wurden immer wieder neue Änderungs-
anträge vorgelegt. Ich meine, das ist ein schlechtes 
Beispiel. Wir sollten uns nicht den Vorwurf gefallen 
lassen, daß wir hier schlechte Gesetze machen. 

Meine Damen und Herren, unabhängig von dieser 
Grundsatzproblematik soll nicht verkannt werden, 
daß es auch in diesem Teil Verbesserungen gegeben 
hat, insbesondere was die Stärkung des Vertrau-
ensschutzes des durch einen fehlerhaften Verwal-
tungsakt begünstigten Bürgers angeht. Diesen 
Verbesserungen geben wir vorbehaltlos unsere Zu-
stimmung. 

Ein differenzierendes Urteil ist allerdings ange-
bracht, wo die von der Koalition eingebrachten Än-
derungsanträge zu Art. 2, namentlich zum Daten-
schutz im Sozialrecht und zur Verbesserung der 
Nahtlosigkeit zwischen Leistungen der Bundesan-
stalt für Arbeit und Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der gesetzlichen Kranken-
versicherung, zu bewerten sind. Ich will hier nicht 
den falschen Eindruck erwecken, daß im Grundsätz-
lichen Gegensätze bestehen. Solche existieren zwi-
schen CDU und Koalition in diesem Punkt nicht. 

Deswegen möchte ich hier für die CDU/CSU aus-
drücklich festhalten: Das Grundkonzept eines um-
fassenden Schutzes des Sozialgeheimnisses, d. h. 
die Normierung dieses Prinzips in der Generalklau-
sel des § 35 des I. Buches des Sozialgesetzbuchs und 
die erschöpfende enumerative Aufzählung von Aus-
nahmetatbeständen einer zulässigen Offenbarung 
personenbezogener Daten, wird von uns in vollem 
Umfang bejaht. In der Praxis gab es nach dem jetzt 
geltenden Recht Unsicherheiten. Wir sind der Auf-
fassung, daß der Bürger ein Recht darauf hat, daß 
seine persönlichen Daten geschützt werden. Er muß 
auch wissen, welche Ausnahmetatbestände es von 
diesem Schutz gibt. Unsere beiden Grundforderun-

gen, die wir gestellt haben, sind damit im wesentli-
chen erfüllt. 

Es ist auch, insgesamt gesehen, gelungen, den In-
teressen der Sozialleistungsträger an der ungehin-
derten Erfüllung ihrer Aufgaben zum Wohle des 
Bürgers weitestgehend Rechnung zu tragen. 

Die CDU/CSU hatte einen relativ umfassenden 
Katalog von Änderungsanträgen zum Komplex des 
Datenschutzes im federführenden Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung eingebracht, der — mit einer 
Ausnahme — von der Koalitionsmehrheit leider ab-
gelehnt worden ist. Bei dieser einen Ausnahme 
hatte ein Kollege der SPD einmal den Mut, aus der 
Fraktionsdisziplin auszuscheren und den besseren 
Einsichten der Opposition zu folgen. 

Kernelement dieser Änderungsanträge war die 
dem gegenwärtig immer noch gefährdeten Zustand 
der inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land angemessene Fassung der in § 69 geregelten 
Offenbarungsbefugnis zum Schutz der inneren und 
äußeren Sicherheit. Es kann doch niemand leugnen, 
daß von den zahlreichen immer noch in Freiheit be-
findlichen Gewalttätern nach wie vor eine erhebli-
che Gefährdung ausgeht. Die leidvollen Erfahrun-
gen auch der jüngsten Vergangenheit, wo Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens, Polizeibeamte 
und völlig unbeteiligte Bürger Opfer terroristischer 
Gewalttäter geworden sind, sollten uns eine Lehre 
sein. Nach unserer Auffassung ist es zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt sicherheitspolitisch nicht zu recht-
fertigen, den Zugriff der Sicherheitsbehörden auf 
Sozialdaten zukünftig stärkeren Einschränkungen 
zu unterwerfen. Nach Auffassung der CDU/CSU 
muß es im Interesse einer wirkungsvollen Bekämp-
fung des Terrorismus weiterhin möglich bleiben, 
daß die Sicherheitsbehörden im Rahmen der be-
währten, d. h. in zahlreichen Fällen erfolgreichen 
Rasterfahndungen Sozialdaten von den Soziallei-
stungsträgern abrufen. 

(Hölscher [FDP]: Damit können Sie alles 
vergessen!) 

Angesichts des überragenden Ranges der hier zu 
schützenden Rechtsgüter, nämlich des Lebens und der 
Gesundheit von Menschen, muß wegen der Güterab-
wägung ausnahmsweise das individuelle Interesse 
des Bürgers an der erschwerten Offenbarung seiner 
personenbezogenen Daten gegenüber dem öffentli-
chen Interesse der Sicherheitsbehörden an einer wir-
kungsvollen Bekämpfung von Schwerstkriminalität, 
d. h. an einer erfolgreichen Fahndung nach terroristi-
schen Gewalttätern zurücktreten. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Deswegen möchte ich Sie dringend auffordern, un-
serem Änderungsantrag, den wir jetzt nochmals in 
der zweiten Lesung auf Drucksache 8/4041 in die-
sem Hause eingebracht haben, im Interesse der ge-
fährdeten Menschen in unserem Lande ihre Zustim-
mung zu geben. 

Auch zur konkreten Ausgestaltung der Nahtlo-
sigkeitsregelung seien namens der CDU/CSU ei-
nige kritische Anmerkungen erlaubt. Wir begrüßen 
grundsätzlich das in den Änderungsanträgen der 
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Koalition zur Nahtlosigkeitsregelung zum Aus-
druck kommende Anliegen, den Übergang von ei-
nem sozialen Leistungssystem zum anderen zu ver-
bessern und negative Kompetenzkonflikte der ver-
schiedenen Träger untereinander zum Nachteil des 
Leistungsempfängers künftig zu vermeiden. Wir be-
grüßen auch die Regelung, die einen Wechsel des 
Leistungsträgers während einer Lohnfortzahlungs-
zeit ausschließt. Das wird von uns mitgetragen. 

Die Grenze unserer Zustimmungsbereitschaft 
wird jedoch dort erreicht, wo eine konkrete Leistung 
des Arbeitsförderungsgesetzes in eklatanter Weise 
ihres Charakters als einer Lohnersatzleistung verlu-
stig geht. Solche Systemveränderungen müssen zu 
einer mißbräuchlichen Inanspruchnahme von Lei-
stungen geradezu einladen. Ich meine konkret die 
Bemessung der Nahtlosigkeitsleistung im Fa lle ei-
ner Minderung der Leistungsfähigkeit gemäß 
§ 105 a des Arbeitsförderungsgesetzes nach einem 
fingierten uneingeschränkten Leistungsvermögen 
von im Regelfall 40 Wochenarbeitsstunden. Bei al-
len Leistungsempfängern, deren eingeschränktes 
Leistungsvermögen sich am Rande der Berufsunfä-
higkeit bewegt, wird eine solche Regelung, wie von 
SPD und FDP durchgesetzt, dazu führen, daß die 
Nahtlosigkeitsleistung in aller Regel deutlich über 
der zu erwartenden Rente und auch über dem vor 
Eintritt der Arbeitslosigkeit tatsächlich erzielten 
Arbeitsentgelt liegt. Eine so bemessene Nahtlosig-
keitsleistung fördert zwangsläufig bei den derart Be-
günstigten die Tendenz, den Bezug der Leistungen 
so lange wie möglich zu Lasten der Solidargemein-
schaft auszudehnen. 

Wir haben im Ausschuß einen Änderungsantrag 
zu § 112 Abs. 8 AFG gestellt, wonach in den Fällen 
des § 105 a AFG 30 Arbeitsstunden zugrunde zu le-
gen sind. Wir wollten damit sicherstellen, daß im-
mer noch ein Anreiz zur Arbeitsaufnahme oder zur 
Teilnahme an einer Maßnahme der Rehabilitation 
fortbesteht und zwischen einzelnen Leistungen im 
System der sozialen Sicherheit keine außergewöhn-
lichen Disharmonien auftreten. Die Grenze von 30 
Arbeitsstunden hätte im übrigen eine ausreichende 
finanzielle Sicherung für die Übergangszeit gewähr-
leistet. Wir bedauern, daß dieser Antrag abgelehnt 
wurde. 

Dasselbe gilt für unseren Antrag zur Änderung 
des Beitragseinzugsverfahren, den wir hier in die-
ser zweiten Lesung auf Drucksache 8/4043 erneut 
einbringen. Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß 
die Zeit für eine Änderung des Beitragseinzugsver-
fahrens nach jahrelanger Diskussion in Fachkreisen 
reif ist. Unser Antrag hat zum Inhalt, daß in Zukunft 
auch Ersatzkassen den Gesamtsozialversicherungs-
beitrag einziehen können. 

(Zuruf von der SPD: Das ist sehr vorder

-

gründig!) 

Die Neuregelung sieht vor, daß die Ersatzkassen für 
ihre wegen Überschreitung der Jahresarbeitsver-
dienstgrenze nicht der Krankenversicherungs-
pflicht unterliegenden Mitglieder Beiträge zur An-
gestelltenversicherung und zur Bundesanstalt für 
Arbeit einziehen können. Zur Zeit ist die Einzie-
hung der sogenannten Fremdbeiträge nur den 

RVO-Kassen, nicht jedoch den Ersatzkassen mög-
lich. Sie können nur die Krankenkassenbeiträge ein-
ziehen. Der Antrag sieht vor, daß die Ersatzkassen 
ermächtigt werden, für den oben genannten Perso-
nenkreis auch die Fremdbeiträge einzuziehen und 
an den zuständigen Versicherungsträger abzufüh-
ren. 

Die Änderung des Beitragseinzugsverfahrens er-
scheint der CDU/CSU auch unter dem Gesichts-
punkt des Datenschutzes notwendig, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

weil heute unnötigerweise zum Zweck des Einzugs 
von Fremdbeiträgen mehrere Stellen Daten erfas-
sen und speichern müssen. Die Änderung dürfte 
auch zur Einsparung von Verwaltungskosten führen 
und die Abführung der Beiträge zügiger und fristge-
rechter machen. Aufwendige Einzelmahn- und -bei-
treibungsverfahren würden überflüssig. Wir bitten 
— hierbei schaue ich insbesondere in Richtung der 
Freien Demokraten —, diesem Antrag Ihre Zustim-
mung nicht zu versagen. 

Lassen Sie mich noch eine Schlußbemerkung ma-
chen, da für die dritte Lesung keine neue Rederunde 
angesetzt wird. Die CDU/CSU hat sorgfältig geprüft, 
inwieweit die Ablehnung dieser von ihr als politisch 
bedeutsam eingestuften Änderungsanträge im Aus-
schuß und wahrscheinlich auch hier in der zweiten 
Lesung — davon kann man ausgehen —, ihre Ge-
samtwürdigung des Gesetzentwurfs negativ beein-
flußt. Die CDU/CSU bedauert die Ablehnung ihrer 
überzeugend begründeten Verbesserungsvorschlä-
ge. Die Qualität des gesamten Gesetzentwurfs hat 
dadurch nicht unerheblich gelitten. In Kenntnis und 
Würdigung der Licht- und Schattenseiten der heute 
abschließend zu berátenden Vorlage überwiegen 
per Saldo dennoch die positiven Seiten. Daher wird 
die CDU/CSU dem Gesetzentwurf insgesamt die 
Zustimmung nicht versagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Gansel. 

Gansel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte mich zunächst bei den Journali-
sten entschuldigen, die der Parlamentsdebatte viel-
leicht noch folgen. Unsere Pressestelle hat irrtüm-
lich eine Handreichung von mir zur erleichterten 
Berichterstattung als Zusammenfassung einer Rede 
herausgegeben. Ich werde diesen Irrtum nun nicht 
fortsetzen und die Presseerklärung hier nicht als 
Rede vorlesen. Ich bitte deshalb um Verständnis da-
für, daß zwischen dem, was ich jetzt sage, und dem, 
was verteilt worden ist, Abweichungen bestehen. 

Wer jetzt das sechste Mal zu einem Teilstück des 
Sozialgesetzbuchs einige bedeutungsvolle Worte 
sagen soll, kommt sich fast wie weiland der Ver-
kehrsminister Seebohm vor, von dem bekannt ist, 
daß er die Fertigstellung eines jeden Autobahnkilo-
meters zu einer Weihestunde gestaltete. 

(Vorsitz: Vizepräsident Frau Renger) 

Dennoch ist die abschließende Beratung des Ver

-

waltungsverfahrensgesetzes zum Sozialgesetz- 
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buch von einer besonderen Bedeutung; denn dieser 
dritte Schritt auf dem Wege zu einem umfassenden 
Sozialgesetzbuch macht das Projekt eines Sozialge-
setzbuches selbst irreversibel. 

Wir Sozialdemokraten sind stolz darauf, auch in 
schwierigen Zeiten auf dem von Walter Arendt ein-
geschlagenen Weg zu einem bürgernahen und ar-
beitnehmerfreundlichen Sozialrecht weiter voran-
zukommen. Das Sozialgesetzbuch, die Verrechtli-
chung sozialer Leistungsansprüche, macht deutlich, 
daß der Aufbau des sozialen Rechtsstaats nicht 
zum Stillstand gekommen ist und daß sein Ausbau 
uns weiter Aufgaben stellt. 

Meine Damen und Herren, wir alle haben im Bun-
destag beim Sozialgesetzbuch das gemeinsame Ziel, 
das in zahllose Einzelvorschriften zersplitterte So-
zialrecht — Experten schätzen die Zahl der wichtig-
sten Gesetze und Verordnungen auf über 400 — zu-
sammenzufassen und zu harmonisieren und nach 
Möglichkeit auch Streichungen vorzunehmen. 
Durch das Verwaltungsverfahrensgesetz werden 
über 100 andere Vorschriften in über 30 verschie-
denen Gesetzen geändert. 200 Vorschriften in über 
30 Gesetzen werden gestrichen. Durch die drei Teil-
stücke des Sozialgesetzbuches, die jetzt praktisch 
fertig sind, werden insgesamt über 300 Vorschriften 
geändert und über 450 in den verschiedensten Ge-
setzen gestrichen. Dies macht deutlich, daß das Sozi-
algesetzbuch selbst auch ein erheblicher Beitrag zur 
Entbürokratisierung ist. 

Es geht aber nicht nur darum, zu ändern und zu 
streichen, sondern es geht in einigen Fällen auch 
darum, Lücken zu füllen. Das Verwaltungsverfahren 
für das Sozialrecht schafft erstmalig in der deut-
schen Sozialgeschichte ein umfassendes Verfah-
rensrecht für alle Sozialleistungsansprüche. Es 
orientiert sich an dem für die allgemeine Verwal-
tung geltenden Verwaltungsverfahrensgesetz, ent-
hält aber zahlreiche Sonderregelungen, die vor allen 
Dingen zum Ziel haben, die Stellung des Bürgers ge-
genüber der Verwaltung zusätzlich zu stärken; denn 
der Sozialbürger ist oft in einer besonders schwa-
chen Situation, wenn er existenziell auf Soziallei-
stungen angewiesen ist. 

Ich begrüße es, daß die CDU/CSU in ihrer Mehr-
heit der Auffassung des Bundesrates nicht gefolgt 
ist, nur diese Sonderregelung als ein sogenanntes 
Rumpfgesetz zu beschließen; denn das Sozialgesetz-
buch soll im Interesse des Bürgers; der einen leich-
teren Zugang zu den Sozialleistungen erhalten soll, 
und der Verwaltung, die das Recht soll leichter an-
wenden können, in sich verständlich und schlüssig 
sein. 

Es geht dabei aber auch darum, die Arbeit von 
Lehre und Forschung zu verbessern, von der wie-
derum auch wir profitieren. 

Anläßlich einer einmal sehr umstrittenen Kodifi-
kation in der deutschen Rechtsgeschichte hat der 
große Rechtsgelehrte Thibaut 1814 zu diesem Pro-
blem gesagt: 

welcher unendliche Gewinn für die wahre, hö

-

here Bildung der Diener des Rechts, der Lehrer 
und Lernenden! Bisher war es unmöglich, daß 

irgend Jemand, und wäre er auch der fleißigste 
Theoretiker gewesen, das ganze Recht überse-
hen, und mit Geist gründlich durchdringen 
konnte. Jeder hatte höchstens nur seine starken 
Seiten; an tausend Orten Nacht und Finsterniß! 
Von den unschätzbaren Vortheilen des Ueber-
sehens der Wechselwirkung aller einzelnen 
Glieder der Rechtswissenschaft ist uns nichts zu 
Theil geworden. 

Wir wollen dem in der ähnlichen Situation des heu-
tigen deutschen Sozialrechts abhelfen. 

Dabei sehen wir ein, daß ohne die Mitwirkung von 
Lehre und Forschung, Rechtsprechung und Rechts-
anwendung unsere Gesetzgebung nicht perfekt sein 
kann. Wir müssen deshalb Bereitschaft und notfalls 
auch Mut haben zur weiteren Novellierung dessen, 
von dem mancher schon meinte, daß es fertig sei. 

Meine Damen und Herren, wir haben im Aus-
schuß zur Regierungsvorlage eine ganze Reihe von 
Verbesserungen getan. Da ich als Berichterstatter 
den Ausschußbericht geschrieben habe, erübrigt es 
sich, dies hier noch einmal vorzutragen. Ich möchte 
nur darauf hinweisen, daß es wohl not tut, schon 
jetzt an den Bundesrat zu appellieren, das, was wir in 
zweijähriger Arbeit zustande gebracht haben — 
meist gemeinsam —, nicht zurückzudrehen im 
Sinne der Erleichterung der Verwaltungsarbeit. Das 
Sozialgesetzbuch soll ja vor allen Dingen für den 
Bürger da sein und nicht zuerst zur Erleichterung 
der Verwaltungsarbeit. 

Wir haben in einem Artikelgesetz eine ganze 
Reihe wichtiger Einzelvorschriften eingefügt, u. a. 
über die Nahtlosigkeit zwischen Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung, der Krankenversiche-
rung und der Rentenversicherung. Die CDU/CSU 
hat in diesem Zusammenhang Anträge gestellt, die 
im wesentlichen auf die Stellung der Ersatzkassen 
abzielen. Das sind die Drucksachen 8/4042 bis 
8/4045. In Anbetracht der beabsichtigten Einbezie-
hung der Krankenversicherung in das Sozialgesetz-
buch sehen wir keinen Anlaß, jetzt durch Beschlüsse 
Präjudizierungen zu treffen. Wir werden diese An-
träge ablehnen. 

Wir haben im Ausschuß vor allen Dingen auch 
eine umfassende Neuregelung des Datenschutzes 
vorgenommen. Diese Aufgabe haben wir uns nicht 
gesucht. Ich möchte bei dieser Gelegenheit den So-
zialleistungsträgern ausdrücklich meine Anerken-
nung dafür sagen, daß sie in der Vergangenheit ver-
sucht haben, die Sozialdaten sorgfältig zu schützen 
und geheimzuhalten. Aber es hat zahlreiche Aus-
kunftsersuchen gegeben, ohne Rechtsgrundlage, 
insbesondere von Nachrichtendiensten und Polizei. 
Es hat widersprüchliche Entscheidungen von Staats-
anwaltschaften und Gerichten gegeben. Es hat No-
vellierungsversuche des Bundesrates und der Bun-
desregierung gegeben. Deshalb haben wir uns  an die 
Arbeit machen müssen. Wir haben uns auch dabei 
an einen Grundsatz von Thibaut gehalten, den ich 
noch einmal zitieren darf: 

Männer, welche der Gesetzgebung, und insbe

-

sondere der allgemeinen, abstracten Geset

-

bung gewachsen sind, gibt es sehr wenige, selbst 
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im gelehrten Stande. Dieß darf auch nicht be-
fremden, und ist kein Vorwurf, welcher irgend 
eine Bitterkeit mit sich führt. Denn eine gute 
Gesetzgebung ist das schwerste unter allen Ge-
schäften. Es gehört dazu ein reiner, großer, 
männlicher, edler Sinn; eine unbedingte Festig-
keit, damit man sich nicht durch falsches Erbar-
men und kleinliche Nebenrücksichten überra-
schen lasse, und eine unendliche Umsicht und 
Mannigfaltigkeit der Kenntnisse. Wo solche Be-
dingungen gefordert werden, da darf ein Einzel-
ner, da dürfen Wenige Einzelne sich nicht an-
maßen, daß sie die Weisheit für alle Anderen 
besitzen, sondern die Kräfte vieler der Ersten 
müssen vereinigt werden, damit durch eine 
große Wechselwirkung etwas Gediegenes und 
Geründetes vollbracht werde. 

So haben wir uns also an die Arbeit gemacht und 
haben unsere Entwürfe abgestimmt in  der Ad-hoc-
Gruppe der SPD-Fraktion, im Arbeitskreis Sozialwe-
sen, im Arbeitskreis Recht, im Arbeitskreis Inneres, 
mit der Kommission unseres Parteivorstandes, mit 
den Ministerien der Verteidigung, des Inneren, der 
Justiz, mit dem Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung natürlich vor allen Dingen, auch mit dem 
Bundeskanzleramt, unserem Fraktionsvorstand, un-
serer Fraktion, sehr intensiv natürlich mit dem Ko-
alitionspartner, mit den Datenschutzbeauftragten 
und mit der CDU/CSU. Wir haben ein Anhörverfah-
ren gemacht und zahlreiche Einzelgespräche mit 
Verbänden geführt. Das Problem für den „Beruf un-
serer Zeit für Gesetzgebung" war dabei, daß man im-
mer, wenn eine Vorschrift geändert wurde, eigent-
lich noch einmal von vorne anfangen mußte. Das hat 
zwei Jahre gedauert. 

Im Datenschutz war ein besonderes Problem, daß 
alle für Datenschutz sind; nur bei sich selbst halten 
sie Vorschriften für überflüssig, weil sie meinen, sie 
gingen ohnehin sorgfältig mit Daten um. Deshalb ist 
jeder dafür: Datenschutz ja, aber möglichst so, daß 
ich alle Daten kriege, aber keine herausgebe. 

Wir haben uns in unserer Arbeit leiten lassen von 
dem Beschluß des Ausschusses in der 8. Wahlperio-
de, daß „die im Sozialbereich insgesamt anfallenden 
Daten die Person und Lebensverhältnisse des Be-
troffenen so vollständig erfassen können, daß eine 
Verwertung dieser Daten für andere Zwecke eng 
begrenzt werden muß. Niemand soll dadurch, daß er 
in der Sozialversicherung versichert oder auf Sozi-
alleistung angewiesen ist, mehr als andere Bürger 
staatlichem Einblick oder Zugriff ausgesetzt sein". 
Dieser Grundsatzentscheidung haben wir Rechnung 
getragen. 

Deshalb können wir auch den Antrag der CDU/ 
CSU, bei den Daten für die Nachrichtendienste die 
Einzelfallregelung zu streichen, in keiner Weise 
annehmen. 

(Zustimmung des Abg. Hölscher [FDP]) 

Das Ergebnis, wenn wir diese Bahn einschlagen, 
wenn wir einen Bandabgleich ermöglichen, wenn 
wir es nicht auf den Einzelfall abstellen, wäre nicht 
nur ein Routineabfragen bei der Einstellung in den 
öffentlichen Dienst oder etwa am Beginn des Wehr

-

dienstes oder des Zivildienstes und manches ande-
re, sondern am Ende des Weges stünde der com-
puterüberwachte Bürger. Wir gäben im Kampf ge-
gen die Feinde der Freiheit unsere Freiheit selbst 
auf. 

(Zustimmung des Abg. Hölscher [FDP]) 

Deshalb muß man rechtzeitig stoppen. Wir sind 
stolz darauf, diese exakten Stoppsignale  im Daten-
schutz jetzt ze haben. Ich gebe zu: Sie sind nicht 
ohne Risiko. 

(Pohlmann [CDU/CSU]: Sie tragen die Ver

-

antwortung!) 

Aber wir haben diese Regelung mit den politisch 
Verantwortlichen der Nachrichtendienste abge-
sprochen. Ich sehe auch in keiner Weise ein, warum 
wir diesen mehr geben sollten, als sie nach den 
gründlichen Gesprächen mit uns haben wollten. Ich 
bedanke mich auch bei den Verantwortlichen für 
die faire Zusammenarbeit, die dazu beigetragen hat, 
ausreichende Regelungen zu schaffen, die die Grau-
zone beseitigt haben. 

Im übrigen haben wir gut zusammengearbeitet, 
Kollege Pohlmann, ich möchte mich dafür bedan-
ken. 

Ich möchte an dieser Stelle auch einen besonde-
ren Dank sagen an die Mitarbeiter des Arbeitsmini-
steriums. Weil es diesmal alles besonders langwie-
rig und mühsam gewesen ist, darf ich die Herren 
einmal namentlich nennen: Herrn Pappai, Herrn 
André, Herrn Neumann-Duesberg, Herrn Walloth 
und Herrn Vöcking. Ich danke dem Datenschutzbe-
auftragten, Herrn Bull, und seinem Vertreter, Herrn 
Wiese. Ich danke den Mitarbeitern des Ausschußse-
kretariats, die diesmal besonders viel Arbeit hatten. 
Ich danke den Kollegen der CDU/CSU noch einmal, 
in der Hoffnung, daß sie dazu beitragen werden, daß 
der Bundesrat dieses Gesetz nicht verunstalten 
wird. 

Herr Präsident, ich möchte für das Sozialgesetz-
buch noch einmal Thibaut, den großen Rechtswis-
senschaftler, zitieren, der sagte: 

Sehen wir nun ferner auf das Glück der Bürger, 
so kann es gar keinen Zweifel leiden, daß ein 
solches einfaches Gesetzbuch für ganz Deutsch-
land die schönste Gabe des Himmels genannt 
zu werden verdiente. Schon die bloße Einheit 
wäre unschätzbar. Wenn auch eine politische 
Trennung stattfinden muß und soll, so sind doch 
die Deutschen hoch dabei interessiert, daß ein 
brüderlicher gleicher Sinn sie ewig verbinde. 

In diesem Sinne hoffe ich weiter auf die notwendige 
Zusammenarbeit beim Sozialgesetzbuch. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Hölscher. 

Hölscher (FDP): Sehr verehrte Frau Präsidentin! 
Wie konnte der Kollege Gansel in seinem Rücken 
den Präsidentenwechsel übersehen! Meine Damen 
und Herren! Auf den ersten Blick ist schwer zu er-
kennen, welche wichtige Neuregelung dieser Ge- 
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setzentwurf eigentlich enthält; denn es handelt sich 
ja nicht allein um einen weiteren Schritt, das ge-
samte Sozialrecht in einem Gesetzbuch zusammen-
zufassen. Art. II betrifft aus recht aktuellen Anläs-
sen auch die Verbesserung der nahtlosen Verbin-
dung von Leistungen der verschiedenen Sozialversi-
cherungsträger. Vor allem aber sieht der Gesetzent-
wurf eine funktionsgerechte bereichsspezifische Re-
gelung des Datenschutzes im Sozialbereich vor. Der 
Regierungsentwurf enthielt diese Regelungen nicht. 
Ich denke, es ist auch einmal gut für uns als Parla-
mentarier in unserem eigenen Selbstverständnis, 
daß wir diesen Bereich aus eigener Initiative in die 
Regierungsvorlage mit hineingebracht haben. 

Ich möchte mit den Verwaltungsverfahrensvor-
schriften beginnen. Die Erkenntnis, daß das gel-
tende Sozialrecht unübersichtlich und schon für den 
Fachmann oft schwer verständlich ist, wird von allen 
geteilt. Das Sozialrecht besteht aus einer Fülle von 
Gesetzen unterschiedlichen Alters und unter-
schiedlicher Rechtstechnik, die bisher nicht aufein-
ander abgestimmt werden konnten. Zu den Aufga-
ben eines freiheitlichen Sozialstaates gehört es aber, 
die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten und 
Hürden abzubauen. 

Der zentrale Punkt unserer Bemühungen war des-
halb, das gesamte Sozialrecht in einem Gesetzbuch 
zusammenzufassen und damit auch gerade für den 
Bürger überschaubarer und verständlicher zu ma-
chen. Dies war ja nicht der erste Schritt. Wir haben 
vor der Kodifizierung der Verwaltungsverfahren ja 
schon einiges geregelt. Wir haben den Allgemeinen 
Teil im Jahre 1976 geregelt, und wir haben den Teil 
Gemeinsame Vorschriften 1977 verabschiedet. 

Die jetzt erreichte Regelung der Verwaltungsver-
fahrensvorschriften bereinigt das geltende Verfah-
rensrecht, modernisiert es, vereinfacht es und macht 
es soweit wie möglich einheitlich. Das ist für uns 
deshalb wichtig, weil wir mit dieser Verwaltungs-
vereinfachung und Entbürokratisierung zu einem 
besseren Rechtsverständnis des Bürgers beitragen. 
Wir verstärken letzten Endes die Rechtsstellung des 
Bürgers und machen unser Rechtssystem damit im 
Grunde genommen auch sicherer. 

In dem dem Gesetzentwurf angehängten Art. II 
 wird vor allem die Nahtlosigkeit zwischen den Lei-

stungen der Sozialversicherungsträger geregelt. In 
Zukunft wird es also hoffentlich nicht mehr vorkom-
men, daß z. B. ein Arbeitsloser einige Zeit kein Geld 
bekommt, weil er durch den Rost der Zuständigkei-
ten bzw. nicht zu klärenden Zuständigkeiten fällt. 
Arbeitslose werden in Zukunft bei Krankheit grund-
sätzlich sechs Wochen lang Arbeitslosengeld erhal-
ten, ohne daß diese Zeit auf den Bezug angerechnet 
wird. Das scheint mir eine besonders wichtige Rege-
lung zu sein. 

Ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen 
möchte, ist der, daß Frauen vom 20. Lebensjahr an 
an Krebsvorsorgeuntersuchungen mit Mitteln der 
Krankenversicherung teilnehmen können. Damit 
wird nicht nur den Parteitagsbeschlüssen meiner 
eigenen Partei nachgekommen, sondern wir haben 
hier auch nach neuesten medizinischen Erkenntnis-

sen gehandelt und ärztlichen Forderungen Rech-
nung getragen. 

Meine beiden Vorredner sind auf die anderen Re-
gelungen im Zusammenhang mit Art. II — Nahtlo-
sigkeit — eingegangen. Ich will mir deshalb aus 
Zeitgründen weitere Ausführungen ersparen. 

Aber ein besonders herausragender Teil des Sozi-
algesetzbuches sind eben die neuen Vorschriften 
über das Sozialgeheimnis. Gerade im Sozialbereich 
muß der Schutz des Bürgers vor einem Datenmiß-
brauch sichergestellt werden. Wo werden eigentlich 
sonst so viele persönliche, sensible Daten gesam-
melt, wo eigentlich, wenn nicht gerade im Bereich 
der Sozialleistungsträger, bei den Rentenversiche-
rungen, bei den Krankenversicherungen, bei der 
Arbeitsverwaltung? In der Zeit vor der Einführung 
der Datenspeicherung war ein bereichsspezifischer 
Datenschutz kaum erforderlich, weil die Notwen-
digkeit des Aktenwälzens einen Mißbrauch einfach 
schon ausschloß, ihm jedenfalls natürliche Schran-
ken setzte. Die moderne EDV hat aber nicht nur po-
sitive Folgen — eine bessere Dienstleistung —, son-
dern sie ermöglicht auch den bewußten oder unbe

-

wußten Mißbrauch mit persönlichen Daten schon al-
lein auf Grund der modernen Technologie. 

Wir haben als Liberale deshalb schon bei der 
ersten Beratung des Gesetzentwurfs im September 
1978 gefordert, die Vorlage durch schärfere Daten-
schutzregelungen für den Sozialleistungsbereich zu 
ergänzen. Dabei ging es im wesentlichen um einen 
Datenschutz auf zwei Ebenen: einmal auf der 
Ebene des internen Datenaustauschs zwischen den 
Sozialleistungsträgern und zum anderen um eine 
gesetzliche Regelung der Amtshilfe, also der Wei-
tergabe personenbezogener Daten, die bei den Sozi-
alleistungsträgern gespeichert sind, an staatliche 
Behörden. 

Sowohl beim internen Datenaustausch als auch 
bei der Amtshilfe halten wir die Weitergabe von So-
zialdaten dann für unproblematisch, wenn der Be-
troffene selbst eingewilligt hat. Aber auch beim in-
ternen Datenaustausch, also bei der Weitergabe von 
Daten zwischen Betriebskrankenkasse und Renten-
versicherung, Arbeitsverwaltung, kann nicht allein, 
wie der eine oder andere Sozialversicherungsträger 
meint, die Tatsache, daß er zu einem Sozialverband 
gehört, ausreichen, um x-beliebig Daten fließen zu 
lassen. Nein, wir haben in diesem Gesetzentwurf 
ausdrücklich gesagt, auch im internen Datenaus-
tausch dürften Daten nur weitergegeben werden, 
wenn dies im Rahmen der Erfüllung einer gesetz-
lichen. Aufgabe nach diesem Sozialgesetzbuch 
erfolge. 

Auch bei der Offenbarung im Rahmen der 
Amtshilfe haben wir festgelegt, daß sich Amtshilfe 
ihrem Wesen nach nur auf den Einzelfall beziehen 
darf und den Verfassungsgrundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit beachten muß. Bei der allgemeinen Amts-
hilfe erstreckt sich die Offenbarung im auf den Ein-
zelfall abgestellten Rahmen auf einige weniger emp-
findliche Sozialdaten, z. B. die jetzige Anschrift, den 
jetzigen Arbeitgeber. Dennoch kann auch hier schon 
ein Bruch des Sozialgeheimnisses vorliegen, näm-
lich dann, wenn die Anschrift zur Zeit eine psychia- 
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trische Landesanstalt ist. In solchen Fällen muß der 
persönliche Schutz Vorrang haben. 

Ich möchte auch auf eine Vorschrift hinweisen, 
wonach Daten im Wege der Amtshilfe nur übermit-
telt werden dürfen, wenn dies auf andere Weise 
nicht zu erreichen ist. Wir wollen nicht — ich 
möchte ein Beispiel nennen —, daß die Rentenversi-
cherungen Ersatzeinwohnermeldeämter werden, 
nur weil die Einwohnermeldeämter nicht in der 
Lage sind, ihre Dateien so schnell auf dem laufenden 
zu halten. Dies kann nicht Aufgabe von Sozialversi-
cherungsträgern sein. Der Versicherte gibt seine 
Daten zum Zwecke der sozialen Sicherung, aber 
nicht zu anderen Zwecken. 

Bei der Offenbarung für den Schutz der inneren 
und äußeren Sicherheit — hierzu hat Herr Kollege 
Gansel einiges Wichtige gesagt —, also beim prä-
ventiven Schutz im öffentlichen Interesse z. B. durch 
Nachrichtendienste und Verfassungsschutzämter, 
mußten wir einerseits bei der Katalogisierung der zu 
offenbarenden Daten etwas weiter gehen, beispiels-
weise auch den früheren Arbeitgeber und die frü-
here Anschrift nennbar machen. Wir haben aber an-
dererseits ausdrücklich festgelegt, daß nur die So-
zialdaten eines einzelnen Betroffenen offenbart 
werden dürfen. Unzulässig ist daher nach unserer 
Meinung, nach unseren Beschlüssen ganz bewußt 
ein Bandabgleich, also eine Rasterfahndung über 
einen größeren Personenkreis. Ich finde es, Herr 
Kollege Pohlmann, angesichts der wirklich erfolg-
reichen Zusammenarbeit beim Zustandekommen 
des Gesetzes, die Sie begrüßt haben, höchst bedau-
erlich, daß die Opposition ausgerechnet in diesem 
Punkt mit einem Antrag kommt, der die Rasterfahn-
dung ermöglicht, also die persönlichsten Daten ei-
ner beliebigen Zahl von Menschen unter den Zugriff 
von Nachrichtendiensten stellt, ohne daß dies auf 
die Vorbeugung terroristischer Straftaten einge-
schränkt würde. Darüber könnte man ja noch reden, 
obwohl ich persönlich Bedenken hätte und dem 
auch nicht zustimmen würde. Es ist aber nicht rich-
tig zu sagen, dies solle der Abwendung von Gefah-
ren durch terroristische Straftäter dienen. Dann hät-
ten Sie Ihren Antrag anders formulieren müssen. In 
der letzten Konsequenz bedeutet dies — die Sache 
wird noch problematischer, weil Sie die Polizei-
dienststellen hineinbringen — die Schaffung der 
Möglichkeit, daß die Dateien der Sozialversiche-
rungsträger auch für die letzten kleinen Polizei-
dienststellen geöffnet werden müssen. Ich weiß 
nicht, ob Sie diese Konsequenz tatsächlich so gese-
hen haben. Nach Ihrem Antrag muß man sie aber 
ziehen. Sie werden sicher Verständnis dafür haben, 
daß wir einer solchen Regelung auf keinen Fall zu-
stimmen können. 

(Franke [CDU/CSU]: Sie werden aber nicht 
darum herumkommen!) 

— Herr Kollege Franke, wir sind uns doch hoffent-
lich darüber einig, daß nicht der Polizist aus dem 
Streifenwagen heraus über seinen kleinen Mini-
computer bei der BfA anfragen kann, was mit die-
sem Mann in den letzten 20 Jahren los war. Das 
wäre jedoch die Konsequenz Ihres Antrags. Herr 
Kollege Pohlmann hat einen Antrag eingebracht, in 

dem es sinngemäß heißt, daß das Landesrecht be-
stimmte Polizeibehörden bestimmen kann, die bei 
präventiven Maßnahmen auch Zugriff auf die Spei-
cherung, auf die Dateien der Sozialversicherungs-
träger bekommen sollen. Wir halten es für höchst 
problematisch und — lassen Sie mich das politisch 
anfügen — für höchst seltsam, wie die Opposition 
hier mit dem Schutz der Privatsphäre umgeht, wenn 
man sich andererseits die Erklärung des ehrenwer-
ten Kollegen Zink nach der Anhörung vergegenwär-
tigt, als er ausdrücklich sagte — ich darf das zitie

-

ren —: 

Angesichts der schwerwiegenden Gefahren des 
Mißbrauchs personenbezogener Daten durch 
die neuen, jeden Tag wachsenden Möglichkei-
ten der elektronischen Datenverarbeitung wird 
die CDU/CSU als Anwalt einer freiheitlichen 
Rechts- und Sozialordnung scharf darüber wa-
chen, daß insbesondere Personen und Institu-
tionen außerhalb der Sozialleistungsträger mit 
personenbezogenen Daten keinen Mißbrauch 
treiben können. 

Das haben Sie am 15. März 1979 gesagt. Ihr Antrag 
zu § 69 bewirkt aber genau das Gegenteil. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist einfach 
nicht richtig!) 

Deshalb sind das für uns Lippenbekenntnisse. Im 
praktischen Handeln tun Sie dann genau das ande-
re. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ich hoffe, daß ich 
Sie daran nicht mal erinnern muß!) 

Gerade weil der Datenfluß zwischen Sozialversi-
cherungsträgern und Diensten so problematisch ist, 
gerade weil hier die Gefahr der Verletzung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu Lasten des 
Schutzes der Privatsphäre so groß ist, hielten wir es 
auch für erforderlich, daß die politische Verantwor-
tung für die Datenübermittlung klar zum Aus-
druck kommt. Wir haben daher, wie Sie wissen, eine 
Unterrichtungspflicht der obersten Landes- oder 
Bundesbehörde eingebaut, so daß der zuständige 
Minister regelmäßig feststellen kann, auch an Hand 
der Zahl der Nachfragen, ob der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit gewahrt wird. 

Soweit wir auf diesem Gebiet noch keine Erfah-
rungen haben, sind wir natürlich für aus den Erfah-
rungen zu ziehende Konsequenzen offen. Wir wer-
den also nach einer geraumen Zeit die Auswirkun-
gen dieses Gesetzes noch einmal prüfen müssen und 
hier und da möglicherweise zu Korrekturen kom-
men. Wir verkennen ja gar nicht, daß eine hochmo-
derne Verwaltung auch im Interesse der Versicher-
ten leistungsfähig sein muß. Grundlage hierfür ist 
aber u. a. eine funktionsgerechte Datenverarbeitung 
und deren Nutzung. Gleichgewichtig ist aber — für 
uns jedenfalls — auch der Grundsatz: Jeder Bürger 
hat Anspruch darauf, daß seine Geheimnisse — nir-
gendwo werden so viel „Geheimnisse" gespeichert 
wie gerade im Sozialbereich —, insbesondere die 
zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Ge-
heimnisse sowie die Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse von den Leistungsträgern gewahrt und 
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nicht unbefugt offenbart werden. Das sind wir in ei-
nem freien Staat jedem Bürger schuldig. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Parlamentarische Staatssekretär Buschfort. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung: Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ge-
setzentwurf, der Ihnen zur Verabschiedung vorliegt, 
ist von großer praktischer Bedeutung. Er vereinigt 
die Regelung von grundsätzlichen Fragen mit der 
Lösung von aktuellen und dringenden sozialpoli-
tischen Problemen. Er ist in ganz besonderem 
Maße das Ergebnis fruchtbarer Zusammenarbeit 
zwischen Bundestag und Bundesregierung während 
der fast zweijährigen intensiven Beratungen in den 
Ausschüssen. Mit der Verabschiedung des Gesetz-
entwurfes wird ein weiterer Schritt zur Schaffung 
des Sozialgesetzbuches getan. Langfristige Gesetz-
gebungsvorhaben kosten Kraft und Ausdauer. Ein 
stetiger Fortschritt ist aber, wie wir es heute abend 
wieder erleben, doch möglich. Es liegt im Interesse 
der Bürger, das Sozialrecht durch Neuordnung über-
sichtlicher zu machen. Immerhin werden Kernele-
mente unseres Sozialrechts im nächsten Jahr 100 
Jahre alt. 

Schritt für Schritt wurde seitdem das soziale Netz 
erweitert, dem Wandel der Verhältnisse ständig an-
gepaßt, seine Maschen wurden immer enger ge-
knüpft. Doch der Wandel der Zeit hat die Konturen 
des Musters verwischt. Manchmal laufen die Fäden 
eng zusammen, und nur der Fachmann kann die 
Verknüpfung verfolgen. Das kann bei einem so lan-
gen Wirken an diesem schwierigen Gewebe nicht 
überraschen. Es gilt, Ordnung in das Netz hineinzu-
bringen, ohne die Fäden zu beschädigen. Darin liegt 
die besondere Schwierigkeit, aber auch die beson-
dere Bedeutung der Arbeiten am Sozialgesetzbuch. 
Gegenstand des vorliegenden Entwurfs ist das Ver-
waltungsverfahren im Bereich der Sozialleistungs-
träger. Es ist uneinheitlich und in verschiedenen 
Gesetzen ohne die notwendige Koordinierung gere-
gelt. Der Entwurf schafft hier Abhilfe, indem er in 66 
Paragraphen das Verwaltungsverfahren für den ge-
samten Sozialleistungsbereich zusammenfassend 
normiert. Die entsprechenden Vorschriften in den 
Einzelgesetzen werden aufgehoben. 

Schwerpunkte der gesetzlichen Regelungen sind 
der Widerruf und die Rücknahme von Verwaltungs-
akten: Der Entwurf schlägt vor, daß belastende 
rechtswidrige Bescheide für die Vergangenheit 
und die Zukunft aufzuheben sind. Begünstigende 
rechtswidrige Verwaltungsakte sollten dagegen in 
der Regel unter dem Gesichtspunkt des Vertrauens-
schutzes für die Vergangenheit aufrechterhalten 
bleiben. So werden Rückzahlungen einmal empfan-
gener Leistungen mit alle den damit verbundenen 
Härten vermieden. Rückzahlungen soll es nur noch 
geben, wenn der Empfänger die Überzahlungen 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit selbst ver-
schuldet hat. Wird ein Fehler bei einem begünsti-
genden Verwaltungsakt erst nach zwei Jahren be-
merkt, dann kann er nach dem Entwurf in der Regel  

auch für die Zukunft nicht mehr zurückgenommen 
werden. Diese Vorschriften schaffen einen Aus-
gleich zwischen dem Schutz des Vertrauens des 
Bürgers in das Handeln der Leistungsträger und der 
Notwendigkeit, das Verwaltungshandeln mit dem 
geltenden materiellen Recht in Einklang zu bringen. 
Sie entsprechen der sozialen Verantwortung der So-
lidargemeinschaft gegenüber den einzelnen Lei-
stungsempfängern. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, einige 
weitere Beispiele nennen. 

Hat ein Berechtigter einen Antrag auf eine Sozi-
alleistung gestellt und wird dieser abgewiesen und 
hat er in der Hoffnung auf einen positiven Bescheid 
versäumt, einen Antrag auf eine andere Leistung, 
die ihm zusteht, zu stellen, so soll der Berechtigte 
mit Wirkung für die Vergangenheit den zweiten 
Antrag stellen können. 

Der Entwurf sieht ferner vor, daß die Begründung 
von Ermessensentscheidungen auch die Gesichts-
punkte erkennen lassen muß, von denen die Be-
hörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegan-
gen ist. Der Adressat einer Ermessensentscheidung 
soll in jedem Fall darüber informiert werden, welche 
Gründe für die Entscheidung maßgebend gewesen 
sind. 

Der Entwurf nimmt ferner die Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts auf, wonach es nicht mög-
lich ist, die unterlassene Anhörung eines Beteilig-
ten im Prozeß selbst nachzuholen. Dies geschah mit 
Rücksicht auf das die Verwaltung verpflichtende 
Rechtsstaatsprinzip; denn das rechtliche Gehör im 
Verwaltungsverfahren muß gegeben werden, wenn 
in die Rechte eines Beteiligten eingegriffen werden 
soll. 

Der Entwurf leistet weiterhin einen wichtigen 
Beitrag zur Bekämpfung bürokratischer Aus-
wüchse. In  Art. 2 wurden 210 Vorschriften ganz 
oder teilweise gestrichen, weil sie durch den vorlie-
genden Entwurf überflüssig werden. Das Dickicht 
der Sozialrechtsvorschriften wurde so auf einem 
wichtigen Gebiet beseitigt. Der Bürger findet jetzt 
die Vorschriften über das Verwaltungsverfahren an 
einer Stelle übersichtlich und einheitlich und kann 
sich dort orientieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der 
Öffentlichkeit und in der Verwaltungspraxis hat der 

Datenschutz zunehmende Aufmerksamkeit gewon-
nen. Die Bundesregierung mißt dem Datenschutz ei-
nen hohen Stellenwert bei, wie die Initiative zur 
Schaffung des Bundesdatenschutzgesetzes zeigt. Bei 
seiner Verabschiedung wurde unterstrichen, daß Er-
gänzungen in besonderen Bereichen notwendig sei-
en. Für die Sozialdaten wird eine solche bereichsbe-
zogene Regelung im Zweiten Kapitel des vorliegen-
den Entwurfs geschaffen. Dieses Kapitel beruht auf 
einer Initiative der Koalitionsfraktionen. Der Daten-
schutz soll auf alle Daten, die bei den Soziallei-
stungsträgern gespeichert sind, erstreckt werden. 
Die Grundnorm für den Sozialdatenschutz — § 35 
des Allgemeinen Teils des Sozialgesetzbuches — 
wurde neu gefaßt. Im Zweiten Kapitel des Zehnten 
Buches wird genau und konkret geregelt, in welchen 
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Fällen Sozialdaten von einem Träger an einen ande-
ren, an Gerichte, an Behörden außerhalb des Sozial-
leistungsbereichs oder im Falle der Unterhaltsver-
letzung auch an Privatpersonen gegeben werden 
dürfen. Eine Vorschrift für den besonderen Schutz 
medizinischer und anderer sensibler Daten schränkt 
deren Weitergabe ganz erheblich ein. 

Bei der Ausarbeitung der Vorschriften galt es, ei-
nen Ausgleich zwischen den Interessen der Versi-
cherten und Leistungsempfänger an der Geheimhal-
tung ihrer persönlichen Daten einerseits und der 
Notwendigkeit einer störungsfreien Zusammenar-
beit zwischen den Leistungsträgern untereinander 
und mit anderen Stellen andererseits zu finden. Eine 
Blockierung notwendiger Daten könnte das ord-
nungsgemäße Funktionieren der Sozialverwaltung 
und damit die Leistungserbringung empfindlich stö- 
ren. Maßstab für die Freigabe von Sozialdaten ist 
stets die Unverzichtbarkeit der Daten für den Emp-
fänger zur Erfüllung seiner Aufgaben. 

Generalklauseln sind dabei weitgehend vermie-
den worden. Der Entwurf stellt soweit wie möglich 
konkrete Abwägungen an, die den Bürgern und den 
Verwaltungen sagen, wann eine Mitteilung von So-
zialdaten zulässig ist und in welchen Fällen die 
Schranken des Sozialdatenschutzes bestehen. Die 
Vorschriften des Zweiten Kapitels bauen also den 
Rechtsschutz für die Sozialdaten weiter aus und be-
schränken den Datenfluß im Sozialleistungsbereich 
auf das funktional Notwendige. — Natürlich werden 
die Diskussionen um den Schutz der Sozialdaten mit 
diesem Gesetz nicht beendet sein; wir werden diese 
Diskussionen weiterhin aufmerksam, kritisch und 
lernbereit verfolgen. 

Meine Damen und Herren, auch eine Reihe von 
dringenden sozialpolitischen Problemen ist im Zu-
sammenhang mit dem vorliegenden Entwurf gelöst 
worden. Dies gilt vor allem für die Herstellung der 
Nahtlosigkeit zwischen den Leistungen nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz und denen nach der 
Reichsversicherungsordnung. Die Bundesanstalt 
für Arbeit und der Verband Deutscher Rentenversi-
cherungsträger haben im Februar mit Unterstüt-
zung der Bundesregierung ein Abkommen geschlos-
sen, das Doppeluntersuchungen — und ich will hin-
zufügen: das Hin- und Herschieben von Arbeitneh-
mern — vermeiden soll. Jetzt gilt es, diese Vereinba-
rung durch die Arbeitsverwaltung und die Versiche-
rungsträger mit Leben zu erfüllen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf schafft darüber 
hinaus Regelungen zur Beseitigung bisher beste-
hender Schwierigkeiten. Arbeitslose, die leistungs-
gemindert sind und keine Vollzeitbeschäftigung 
ausüben können, erhalten jetzt Leistungen auf der 
Grundlage der Arbeitszeit, die für das letzte Be-
schäftigungsverhältnis maßgebend war. Die Lei-
stungsminderung während der Arbeitslosigkeit 
wird bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes 
also nicht mehr zugrunde gelegt. Die für das 
Arbeitslosengeld getroffenen Regelungen sollen 
künftig auch für die Arbeitslosenhilfe gelten. 

Die Bezieher von Arbeitslosengeld und anderen 
Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz er-
halten bisher im Krankheitsfalle Krankengeld von  

ihrer Krankenkasse. Die entsprechenden Leistun-
gen des Arbeitsamtes werden für diese Zeit einge-
stellt. Dieser Wechsel des Trägers führte vor allem 
bei kurzfristigen Erkrankungen sowohl für den 
Empfänger der Leistungen als auch für die Träger zu 
Schwierigkeiten. Der vorliegende Gesetzentwurf 
sieht vor, daß auch im Krankheitsfall die Leistungen 
vom Arbeitsamt fortgezahlt werden sollen, und zwar 
grundsätzlich bis zu sechs Wochen. In dieser Zeit 
soll der Anspruch auf Kranken- oder Übergangsgeld 
ruhen. 

Diese Vorschriften zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen Sozialversi-
cherungsträgern werden viele soziale Härten mil-
dern und in zahlreichen Fällen die Situation der be-
troffenen Menschen erheblich verbessern. Gleich-
zeitig werden in demselben Gesetzentwurf durch 
die schon erwähnten Bereinigungen von Vorschrif-
ten überflüssige bürokratische Zöpfe abgeschnit-
ten. 

Im Bereich der Krankenversicherung wurde die 
Altersgrenze für Untersuchungen zur Früherken-
nung von Krebs bei Frauen von 30 auf 20 Jahre her-
abgesetzt. Das entspricht einer von verschiedenen 
Seiten bereits seit längerem erhobenen Forderung. 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben nämlich 
ergeben, daß die Zahl der bei Frauen unter dreißig 
Jahren beobachteten Krebserkrankungen höher ist, 
als bisher vermutet wurde. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Ge-
setzentwurf verwirklicht zwei wichtige Ziele: mehr 
Übersichtlichkeit im Verwaltungsverfahrensrecht 
und wesentliche Verbesserungen im Netz der sozia-
len Sicherheit. Ein weiterer Schritt zur Verwirkli-
chung des Sozialgesetzbuches ist in Vorbereitung: 
Der Gesetzentwurf über die Zusammenarbeit der 
Leistungsträger und ihrer Beziehungen zu Dritten 
ist nach mehrjährigen Vorarbeiten so weit ausgear-
beitet, daß er in Kürze dem Kabinett zugeleitet wer-
den kann. Er wird das dritte Kapitel des Zehnten 
Buches bilden. Mit seiner Verabschiedung ist der 
Rahmen des Sozialgesetzbuches fertiggestellt, näm-
lich das Erste und Zehnte Buch und die gemeinsa-
men Vorschriften für die Sozialversicherung. In die-
sen Rahmen kann das materielle Sozialrecht einge-
ordnet werden. 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, auch in 
Zukunft die Arbeiten am Sozialgesetzbuch mit so 
viel Anteilnahme zu fördern, wie Sie es bei dem vor-
liegenden Entwurf getan haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe Art. I §§ 1 bis 68 
in der Ausschußfassung auf. Wer den Vorschriften 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — So be-
schlossen.  

Ich rufe Art. I § 69 auf. Hierzu liegt auf Drucksa-
che 8/4041 ein Änderungsantrag der Fraktion der 
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CDU/CSU vor. Wer diesem Änderungsantrag zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Die Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wer Art. I § 69 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Die  Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 69 ist in der 
Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe Art. I §§ 70 bis 82 und Art. II §§ 1 und 2 
Nr. 1 bis 10 d in der Ausschußfassung auf. Wer dem 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ange-
nommen. 

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU auf Drucksache 8/4042 unter Buchstabe a 
auf. Es wird beantragt, in Art. II O 2 nach der Nr. 10 d 
die Nr. 10 e bis 10 g einzufügen. Wer dem Ände-
rungsantrag der CDU/CSU zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe Art. II § 2 Nr. 11 in der Ausschußfassung 
auf. Wer dieser Vorschrift zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Das ist so angenommen. 

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU auf Drucksache 8/4042 unter Buchstabe b 
auf. Es wird beantragt, in A rt. II § 2 nach der Nr. 11 
eine Nr. 11 a einzufügen. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist abge-
lehnt. 

Ich rufe Art. II § 2 Nr. 13 sowie §§ 3 und 4 Nr. 1 bis 
6 in der Ausschußfassung auf. Wer dem zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Dieses ist ange-
nommen. 

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU auf Drucksache 8/4043 auf. Es wird bean-
tragt, in Art. II § 4 nach Nr. 6 die neuen Nr. 6 a bis 6 f 
einzufügen und die bisherigen Nr. 6 a bis 6 d danach 
anzufügen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe Art. II § 4 Nr. 6 a bis 6 d und die Nr. 7 bis 
15 a in der Ausschußfassung auf. Wer dem zuzustim

-

men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Die  Gegenprobe! — Enthaltungen? - Das ist so an-
genommen. 

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU auf Drucksache 8/4044 auf. Es wird bean-
tragt, in Art. II § 4 nach Nr. 15 eine Nr. 15 a einzufü-
gen. Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Die Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe Art. II § 4 Nr. 15 b, 16 und 17 sowie § 5 und 
§ 6 Nr. 1 bis 3 a in der Ausschußfassung auf. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — So ange-
nommen. 

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU auf Drucksache 8/4045 auf. Darin wird 
beantragt, in Art. II § 6 nach Nr. 3 a eine Nr. 3 a 1  ein-
zufügen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! = Enthal-
tungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe Art. II § 6 Nr. 3 b und 4, die §§ 7 bis 35 so-
wie Einleitung und Überschrift in der Ausschußfas-
sung auf. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — In zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das Gesetz ist in dritter Beratung einstim-
mig angenommen. 

Wir haben noch über weitere Beschlußempfeh-
lungen des Ausschusses abzustimmen. 

Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 8/4022 
unter Ziffer 2 die Annahme einer Entschließung. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Es  ist so beschlossen. 

Unter Ziffer 3 empfiehlt der Ausschuß, die einge-
gangenen Eingaben und Petitionen für erledigt zu 
erklären. — Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist 
so beschlossen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Sechsten Gesetzes zur Änderung des Unter-
haltssicherungsgesetzes 
— Drucksache 8/3664 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 8/4089 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Hauser (Bonn-Bad Godes-
berg) 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Ver-
teidigungsausschusses (12. Ausschuß) 
— Drucksache 8/4029 — 
Berichterstatter: 
Abgeordnete Gerstl (Passau) 
Löher 

(Erste Beratung 203. Sitzung) 

Wünschen die Berichterstatter das Wort? — Das 
ist nicht der Fall. Wird das Wort zur Aussprache ge-
wünscht? — Auch das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Einzelberatung und zur Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe die Art. 1 bis 3 
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sowie Einleitung und Überschrift mit der vom Aus-
schuß empfohlenen Änderung auf. Wer den aufge-
rufenen Vorschriften zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — In zweiter Beratung angenom-
men. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird hier das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Dieses Gesetz ist einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sol-
datenversorgungsgesetzes 
— Drucksache 8/3750 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 8/4097 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Hauser (Bonn-Bad Godes-
berg) 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Ver-
teidigungsausschusses (12. Ausschuß) 
— Drucksache 8/4030 — 
Berichterstatter: 
Abgeordnete Gerstl (Passau) 
de Terra 

(Erste Beratung 208. Sitzung) 

Wünschen die Berichterstatter das Wo rt? — Das 
ist nicht der Fall. Auch in der Aussprache wird das 
Wort nicht begehrt. 

Wir kommen zur Einzelberatung und zur Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe die Art. i bis 10 
sowie Einleitung und Überschrift auf. Wer den Vor-
schriften zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— In zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Auch hier wird das Wort nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Dieses Gesetz ist in dritter Beratung ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über 
das Apothekenwesen 
— Drucksache 8/1812 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Jugend, Familie und Gesundheit 
(13. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3554 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Jaunich 

(Erste Beratung 111. Sitzung) 

Wünscht der Berichterstatter das Wort? — Das ist 
nicht der Fall. 

Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat 
Herr Abgeordenter Dr. Hammans. 

Dr. Hammans (CDU/CSU): Frau Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Über den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über das Apothekenwesen wurde in dieser Legisla-
turperiode erstmals am 19. Oktober 1978 im Deut-
schen Bundestag beraten. Dieser Gesetzentwurf un-
terschied sich nur unwesentlich von demjenigen, 
der am 1. Juli 1976 in der 256. Sitzung, also am Ende 
der vorigen Legislaturperiode, mit den Stimmen der 
Koalitionsparteien gegen die der Opposition ange-
nommen wurde, dem aber die Zustimmung des Bun-
desrates schließlich versagt blieb. 

In der nichtöffentlichen Anhörung zu diesem Ge-
setzentwurf in der 44. Sitzung des Ausschusses für 
Jugend, Familie und Gesundheit am 12. Februar 
1979 haben Hochschullehrer als berufene Sachver-
ständige, Vertreter der betroffenen Verbände, Insti-
tutionen und Interessengruppen sowie Auskunfts-
personen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Stellung 
genommen bzw. Fragen beantwortet. Die Aussagen 
dieser Anhörung haben in entscheidendem Maße 
zur Meinungsbildung beigetragen. 

Bei der ersten Lesung des Regierungsentwurfs 
gingen die Auffassungen der Fraktionen noch weit 
auseinander. Während die Regierungskoalition den 
Gesetzentwurf — wenn auch teilweise mit Ein-
schränkungen - begrüßte, wurden von mir für die 
CDU/CSU-Fraktion grundsätzliche und sachliche 
Bedenken vorgetragen. Im Verlauf der Beratungen 
ist es gelungen, die unterschiedlichen Ausgangs-
punkte und auseinanderstrebenden Auffassungen 
in eine Form zu bringen, die die Belange der von die-
sem Gesetz Betroffenen weitgehend berücksichtigt, 
ohne die Zielsetzung in ihren Grundelementen zu 
verlassen. 

Allen Beteiligten ist klargeworden, daß die diffi-
zile Materie der Arzneimittelversorgung der Bevöl-
kerung keine Experimente verträgt und daß weitrei-
chende Neuordnungen, wie sie der Gesetzentwurf 
für das Apothekenwesen beinhaltete, im Grundsätz-
lichen jedenfalls nicht ohne zwingende Notwendig-
keit und gegen den Willen und zum Schaden der Be-
troffenen zustande kommen sollen. 
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Eine Ausnahme hiervon gilt nur für die sogenann-

ten Versandapotheken, die in Zukunft im Interesse 
der Arzneimittelsicherheit mit finanziellen Einbu-

ßen zu rechnen haben. Dies wird sich - ich werde 
später darauf noch zurückkommen — zugunsten der 
jeweiligen regionalen öffentlichen Apotheken aus-
wirken. 

Durch die in diesem Gesetzentwurf verankerte 
räumliche Begrenzung des Versorgungsbereiches 
wird die Belieferung mit Arzneimitteln über große 
Entfernungen, wie dies durch die sogenannten 
„Krankenhäuser versorgenden Apotheken' in zu-
nehmendem Maße erfolgte, unterbunden. 

In der ersten Lesung habe ich Bedenken hinsicht-
lich der regionalen Begrenzung des Versorgungs-
umfanges einer Apotheke oder Krankenhausapo-
theke geäußert, die Krankenhäuser ohne eigene 
Vollapotheke mit Arzneimitteln versorgt Ich habe 
auf die Gefahren bei unmittelbarer Belieferung von 
Stationen im Hinblick auf die Arzneimittelsicher-
heit aufmerksam gemacht und die Forderung auf 
Einrichtung eines zentralen Arzneimittellagers mit 
Fachpersonal im Sinne der Apothekenbetriebsord-
nung erhoben, ja sogar vorgeschlagen, einen Apo-
theker als Fachberater einzustellen. Die bei der An-
hörung durch den Leiter einer Krankenhausapo-
theke vorgeführten Bilder haben in erschrecken-
dem Maße veranschaulicht, wie es um die Aufbe-
wahrung von Arzneimitteln auf Stationen aussieht, 
wenn diese nicht der laufenden Kontrolle durch die 
versorgende Apotheke unterliegen. 

Nach dem derzeitigen Wortlaut des Gesetzent-
wurfs haben Krankenhausapotheken und öffentli-
che Apotheken gleichermaßen schriftliche Verträge 
mit den zu versorgenden Krankenhäusern zu schlie-

ßen, die zur Rechtswirksamkeit der Genehmigung 
der zuständigen Behörde bedürfen. Vertragsinhalt 
ist, daß das betreffende Krankenhaus nicht nur zu 
„beliefern", sondern zu „versorgen" ist. Dies schließt 
die Verpflichtung ein, daß Arzneimittel in der benö-
tigten Menge und in einwandfreiem Zustand an 
Teileinheiten abgegeben werden, in denen diese 
eigenverantwortlich von der zu versorgenden Apo-
theke regelmäßig auf ihre Beschaffenheit und ord-
nungsgemäße Aufbewahrung überwacht und über-
prüft werden. Hierbei ist auch die laufende Beratung 
der Ärzte und des Hilfspersonals eingeschlossen. 

Bei den Ausschußberatungen wurde bezweifelt, 
daß bei Belieferung mit Arzneimitteln auf große 
Entfernung alle unter dem Begriff „Versorgung" zu 
verstehenden Aufgaben eigenverantwortlich durch 
die versorgende Apotheke vorschriftsmäßig wahr-
genommen werden können. Deshalb hat der Aus-
schuß für Jugend, Familie und Gesundheit die 
regionale Begrenzung des Arzneimittel-Versor-
gungsbereiches für Krankenanstalten ohne eigene 
Vollapotheke beschlossen. Damit wurden meine ur-
sprünglichen Zweifel am Sinn und an der Notwen-
digkeit der in § 14 Abs. 5 geregelten regionalen Be-
grenzung des Versorgungsumfanges entkräftet. 

Was jedoch meine Ausführungen in der ersten 
Lesung zu der von der Bundesregierung mit der Er-
weiterung des Versorgungsauftrages der Kranken-
hausapotheken erwarteten Kostensenkung betrifft,  

so stehe ich nach wie vor zu meiner damaligen Aus

-

sage, daß sie einen Mehraufwand an Betriebsräu-
men, Fachpersonal und Kosten für eine erweiterte 
Lagerhaltung zur Folge haben wird, wenn sie wei-
tere Krankenhäuser beliefern wollen. Aus diesem 
Grunde ist auch nicht zu erwarten, daß sich nach 
Verabschiedung des Gesetzes viele Krankenhäuser 
um eine Ausweitung ihres Versorgungsbereiches 
bemühen werden. Dies hat auch die Arbeitsgemein-
schaft der Krankenhausapotheker bei ihrer Haupt-
versammlung in Fulda 1979 erklärt. Die Auswei-
tung des Wirkungskreises von Krankenhausapo-
theken darf nicht dazu führen, daß diese in weit grö-
ßerem Umfang als bisher fremde Krankenhäuser 
versorgen. Vielmehr gehen wir davon aus, daß die 
Versorgung eines Krankenhauses, das keine eigene 
Apotheke besitzt, in erster Linie Aufgabe der öffent-
lichen Apotheke ist. 

Sollte sich jedoch als Folge dieses Gesetzes entge-
gen meinen bereits vorgetragenen Erwartungen 
eine Entwicklung im Sinne einer mit hohen Investi-
tions- und Personalkosten verbundenen Auswei-
tung des Versorgungsauftrags von Krankenhaus-
apotheken um jeden Preis, d. h. ohne Rücksicht auf 
damit verbundene Investitions- und Personalkosten, 
abzeichnen, dann müssen wir uns erneut mit diesem 
Gesetz beschäftigen. 

Die öffentliche Apotheke wird von der Erweite-
rung des Versorgungsauftrages mit allen gesetzli-
chen Auflagen und dargestellten Konsequenzen we-
niger negativ betroffen werden, als dies durch die 
Belieferung von Krankenhäusern durch eine relativ 
kleine, aber vom Umsatz her gesehen finanziell po-
tente Gruppe von Versandapotheken erfolgt ist und 
weiterhin erfolgen würde. 

Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes werden viele 
öffentliche Apotheken in die Lage versetzt werden, 
nach Erfüllung der gesetzlich geregelten Erforder-
nisse die Krankenhäuser und Einrichtungen gemäß 
§ 14 Abs. 6 mit Arzneimitteln zu versorgen, aus de-
nen sie durch erhebliche Preisunterbietungen sei-
tens der Versandapotheken verdrängt worden 
sind. 

Besonders wichtig erscheint mir an dieser Stelle 
der Hinweis, daß Kur- und Spezialeinrichtungen im 
Sinne des § 14 Abs. 6 keine Anstaltsapotheke errich-
ten können. 

Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, daß Kran-
kenhäusern hinsichtlich •der Arzneimittelversor-
gung nur solche Einrichtungen gleichgestellt sind, 
die im Hinblick auf die Arzneimittelversorgung ih-
rer Patienten vergleichbare Strukturen wie Kran-
kenhäuser aufweisen. Zugleich wird klargestellt, 
daß die Belieferung von Einzelrezepten auch in Zu-
kunft ausschließlich in die Kompetenz der öffentli-
chen Apotheke fällt. Krankenhausapotheken sind 
darauf beschränkt, Krankenhäuser zu versorgen, 
und nicht dazu bestimmt, im Hinblick auf den ein-
zelnen Patienten mit öffentlichen Apotheken in 
Konkurrenz zu treten. 

Was den umstrittenen Praxisbedarf betrifft, so ist 
er nun als Arzneimittel klar definiert, das unmittel- 
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bar in der Praxis am Patienten zur Anwendung 
kommt. 

Zugleich wurde die Ermächtigung zum Erlaß ei-
ner Apothekenbetriebsordnung neugefaßt. Damit 
soll dem Bundesminister als Verordnungsgeber Ge-
legenheit gegeben werden, die konkreten Struktu-
ren sowohl der öffentlichen Apotheke als auch der 
Krankenhausapotheke dem Versorgungsauftrag mit 
allen Konsequenzen besser anzupassen, als es bis-
lang möglich war. Der Erlaß einer einheitlichen 
Apothekenbetriebsordnung gewährleistet zugleich 
hinreichend, soweit dies sachlich erforderlich ist, für 
öffentliche Apotheken und Krankenhausapotheken 
unterschiedliche Regelungen und Anforderungen 
niederzulegen. Ausdrücklich möchte ich aber an 
dieser Stelle davor warnen, daß z. B. durch übertrie-
bene räumliche Forderungen in der Apothekenbe-
triebsordnung die Belieferung eines Krankenhauses 
durch eine öffentliche Apotheke unmöglich ge-
macht wird. 

Der Gesetzentwurf hält unverändert an der 
Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers aus dem 
Jahre 1960 fest, daß die Arzneimittelversorgung der 
Bevölkerung, soweit sie nicht für Krankenhauspa-
tienten durch Krankenhausapotheken wahrgenom-
men wird, durch privatwirtschaftlich betriebene 
Apotheken erfolgt, die im ausschließlichen Eigen

-

turn  des Apothekers stehen, der sie innehat. Zu-
gleich verbietet das Gesetz, daß ein Apotheker meh-
rere Apotheken besitzt oder betreibt. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, daß dieser 
Grundsatz auch bei Beachtung der geltenden Vor-
schriften im wirtschaftlichen Ergebnis ausgehöhlt 
wurde. Die vom Apothekengesetz bisher nicht aus-
geschlossene Möglichkeit, sich im Wege von Um-
satzmieten, stillen Gesellschaften und ähnlichen 
Vereinbarungen an einer Apotheke wi rtschaftlich 
zu beteiligen, so daß die Inhaber vielfach nur noch 
als Strohmänner die Apotheke leiten, wurde in eini-
gen Fällen praktiziert. Hinzu kam, daß die Behörden 
keine rechtliche Möglichkeit sahen, das Vorliegen 
solcher Verträge und ihren Inhalt zu prüfen und ge-
gebenfalls aufsichtliche Maßnahmen einzuleiten. 
Alle Fraktionen haben es für erforderlich gehalten, 
das Gesetz um entsprechende Verbote zu ergänzen, 
damit sich Apothekeninhaber künftig nicht an wei-
teren Betrieben beteiligen. Das gilt auch für andere 
Berufsgruppen und Branchen. Für Vertragsverhält-
nisse, die nach bislang geltendem Recht wirksam zu-
stande gekommen sind, wurden großzügige Über-
gangsfristen vorgesehen. 

Es wird entscheidend darauf ankommen, daß die 
Landesbehörden die ihnen in verstärktem Maße 
eingeräumten Kompetenzen wahrnehmen und Miß-
bräuchen auf diesem Gebiet intensiv und nachhaltig 
begegnen. Die Lex Hamburg wurde mit einbezo-
gen. 

Kollege Jaunich hat in der ersten Lesung des Ge-
setzentwurfes die Frage aufgeworfen, ob nicht in 
Anlehnung an die Bestimmungen des Arzneimittel-
gesetzes in das Gesetz eine Vorschrift aufgenom-
men werden sollte, wonach zur selbstverantwortli-
chen Leitung einer Apotheke, auch einer Kranken-
hausapotheke, eine mindestens zweijährige Tätig-

keit nach der Approbation zu erbringen sei. Der 
Ausschuß ist übereinstimmend zu dem Ergebnis ge-
kommen, daß die Ausbildungszeit für Apotheker 
kaum Zeit läßt für eine Vermittlung von Wissen und 
Erfahrungen, die erforderlich sind, um einen Apo- 
thekenbetrieb nicht nur unter fachlich-pharmazeuti-
schen, sondern auch unter wirtschaftlich-unterneh-
merischen Gesichtspunkten verantwortlich leiten 
zu können. Es handelt sich hierbei um Kenntnisse, 
die aus gutem Grund nicht umfassend im Rahmen 
der Apothekerausbildung vermittelt werden, weil 
sie auch nicht für alle Berufsrichtungen, die dem 
Apotheker nach der Approbation offenstehen, in Be-
tracht kommen.  

Parallele Überlegungen gibt es interessanter-
weise auch bei den Medizinern, die eine praktische 
Tätigkeit nach der Approbation vor einer Niederlas-
sung als Arzt fordern. 

Leider wird diese Regelung durch den vorliegen-
den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen wie-
der entfallen. Ich appelliere aber schon jetzt an den 
9. Deutschen Bundestag, die zweijährige praktische 
pharmazeutische Tätigkeit vor Eröffnung einer Apo-
theke oder vor der Übernahme der Leitung einer 
Krankenhausapotheke neu zu überdenken und, 
wenn möglich, rechtlich zu verankern. So verstehe 
ich auch den letzten Satz in der Drucksache 8/4112, 
die Ihnen vorliegt, der lautet: 

Mit vorliegendem Änderungsantrag soll die 
Diskussion hierüber nicht beendet sein. 

Meine Damen und Herren, ich habe bereits darauf 
hingewiesen, daß anfangs der Beratungen kontro-
verse Auffassungen zwischen den Koalitionsfraktio-
nen einerseits und der CDU/CSU-Fraktion anderer-
seits bestanden. Ich freue mich, für die CDU/CSU- 
Fraktion hier feststellen zu können, daß es im Laufe 
der Diskussion gelungen ist, zu gemeinsamen Auf-
fassungen zu kommen. 

Schon in der letzten Legislaturperiode gab es 
harte Diskussionen über die Frage, ob dieses Gesetz 
der Zustimmung des Bundesrates bedürfe. In der 
nun vorliegenden Fassung wird dies eindeutig be-
jaht. Wir erwarten nun auch seine, die Zustimmung 
des Bundesrates. 

Lassen Sie mich schließen: Ausdrücklich erkläre 
ich für die CDU/CSU, daß mit dieser Novellierung 
die äußerste Grenze des ordnungspolitisch Erträgli-
chen erreicht ist. Der Damm, der uns von einer 
systemwidrigen Veränderung trennt, ist nur noch 
hauchdünn. Die vom Gesetz Betroffenen und der 
Verordnungsgeber sollten diese Gefahr in der All-
tagspraxis im Auge behalten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort  hat der Herr 
Abgeordnete Jaunich. 

Jaunich (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Nachdem der Theater-
donner, der hier bei der ersten Lesung aufgeführt 
worden ist, verrauscht ist, haben wir die Beratungen 
dieses Gesetzentwurfes in Ruhe und Sachlichkeit, so 
wie das in unserem Ausschuß üblich ist, zu Ende ge- 
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führt. Auch die Äußerungen, die der Kollege Ham-
mans hier eben getan hat, zeichnen sich durch Ruhe 
und Ausgewogenheit aus. Es ist wohltuend, diesen 
Unterschied zwischen dem zu spüren, was hier in 
der ersten Lesung ausgeführt wurde, und dem, was 
heute von der Union dazu gesagt wurde. Ich tue Ih-
nen den Tort nicht an, Sie hier aus Ihren Reden in 
der ersten Lesung zu zitieren; weder Sie noch Frau 
Schleicher. 

(Röhner [CDU/CSU]: Wir schonen Sie 
auch!) 

— Mich können Sie hier Wort für Wort zitieren. Da-
gegen hätte ich überhaupt nichts. — Aber mit „Thea-
terdonner ist das, was Sie damals ausgeführt haben, 
sicherlich zutreffend umschrieben. Nun, dies ist vor-
bei, und ich kann meine Ausführungen relativ kurz 
fassen, da Sie, Herr Dr. Hammans, den Inhalt dessen, 
was nunmehr nach unseren Vorstellungen in das 
Bundesgesetzblatt hineinkommen soll, recht zutref-
fend beschrieben haben. 

Lassen Sie mich aber sagen, daß die sozialdemo-
kratische Bundestagsfraktion diesen Gesetzentwurf 
der Bundesregierung, der nunmehr zur Verabschie-
dung ansteht, begrüßt. Die Gesetzesänderung ver-
folgt vorrangig zwei Ziele, nämlich erstens eine bes-
sere Arzneimittelversorgung für Krankenhäuser 
und zweitens eine höhere Arzneimittelsicherheit. 
Beide Ziele, die aus gesundheitspolitischer Sicht be-
grüßenswert sind, werden erreicht, ohne daß da-
durch Kostensteigerungen eintreten. Im Gegenteil, 
die Realisierung dieses Entwurfs kann zu einer Sen-
kung der Kosten für Arzneimittel bei den Kranken-
häusern führen. Dies möchte ich ausdrücklich fest-
halten. 

Das heute gültige Apothekengesetz aus dem 
Jahre 1960, welches wir nunmehr ändern, läßt nur 
zu, daß eine Krankenhausapotheke die Kranken-
häuser desselben Trägers innerhalb eines abge-
grenzten Bereichs mit Arzneimitteln beliefert. Diese 
Einschränkung soll nunmehr wegfallen. Die Kran-
kenhausapotheken sollen in gewissem Umfang auch 
Krankenhäuser anderer Träger mit Arzneimitteln 
versorgen dürfen. Hiermit wird den Krankenhäu-
sern die Möglichkeit eröffnet, ihre Arzneimittel-
versorgung wahlweise durch eine Krankenhaus-
apotheke oder eine öffentliche Apotheke sicherstel-
len zu lassen. 

Im Rahmen der Beratungen zu diesem Gesetz hat 
die sozialdemokratische Bundestagsfraktion an dem 
Ziel, die Arzneimittelsicherheit im Krankenhaus zu 
verbessern, unverbrüchlich festgehalten, auch wenn 
und nachdem die Arbeitsgemeinschaft Krankenhäu-
ser versorgender Apotheken lautstark Protest geäu-

ßert hat, weil sie, nicht zu Unrecht, Umsatzeinbußen 
erwartet. Aber das durchgängige Prinzip dieser Mo-
delle war ja: weg von einer reinen Belieferung mit 
Arzneimitteln für Krankenhäuser hin zu einer Ver-
sorgung. Diese neue Funktions- und Aufgabenstel-
lung macht es natürlich nötig, daß wir nicht zulas-
sen, daß Arzneimittel nur angeliefert werden — 
möglicherweise quer durch die Bundesrepublik hin-
durch —, sondern daß derjenige der ein Kranken-
haus mit Arzneimitteln beliefert, auch zuständig 
und verantwortlich dafür ist, daß diese Arzneimittel  

in gutem, unbeschädigtem Zustand bis an den Pa-
tienten gelangen. Das ist eine Veränderung des Auf-
trags von reiner Belieferung hin zu einer entspre-
chenden Versorgung. 

Die von mir soeben schon genannte Arbeitsge-
meinschaft hat Kosten nicht gescheut, sich zu Wo rt 

 zu melden. Das ist völlig legitim. Nur, uns als Ge-
setzgeber kann das nicht berühren. Wir wissen, daß 
es sich um eine kleine Zahl von Unternehmen han-
delt, die man als „Apotheken" in dem Sinne ja wohl 
kaum noch bezeichnen kann; denn das sind in der 
Tat Unternehmen, die Riesenumsätze haben. Daß 
die daran interessiert waren und sind, daß alles so 
bleibt, wie es war, ist verständlich, kann aber unsere 
Zustimmung nicht finden. Die Argumentation, die 
von dieser Vereinigung in die Öffentlichkeit gesetzt 
worden ist, ist nicht zutreffend. Die ganzen Kosten-
schätzungen, die da errechnet worden sind, entbeh-
ren jeglicher Grundlage. Denn niemand von uns 
zwingt irgendein Krankenhaus, eine eigene Kran-
kenhausapotheke zu eröffnen. Wenn also diese Ver-
sandunternehmen nicht mehr in dem bisherigen 
Ausmaß zum Zuge kommen können, weil wir deren 
regionalen Bereich eingrenzen, dann wird an ihre 
Stelle eine Vielzahl von bodenständigen Apotheken 
treten, die die Versorgungsfunktion übernehmen 
werden und auch übernehmen können, weil die 
Ortsnähe garantiert, daß der pflegliche Umgang mit 
Arzneimitteln sichergestellt ist. Die Arzneimittelsi-
cherheit wird also durch diese Maßnahme, aber 
auch durch den Wegfall der Dispensieranstalten 
und durch Übernahme dieser Bestimmungen für 
den Bereich der Bundeswehr insgesamt erhöht. Wir 
begrüßen das. 

Um sicherzustellen, daß auch künftig Apotheken 
nur von fachlich qualifizierten und unabhängigen 
Apothekern geleitet werden, ist es erforderlich, 
Fehlentwicklungen im Apothekenwesen zu korri-
gieren. Weil sich durch gesellschafts-, miet- und dar-
lehensrechtliche Absprachen Außenstehende in ei-
nem nicht zu vertretenden Umfang Beteiligungen 
am Umsatz oder Gewinn von Apotheken und teil-
weise sogar Einfluß auf die Betriebsführung ver-
schafft haben, müssen nach unseren Vorstellungen 
die stille Gesellschaft oder ähnliche Beteiligungen 
verboten werden. 

Mit der Verabschiedung dieses Entwurfs und da-
mit der Erweiterung der Ermächtigung der Bun-
desregierung für den Erlaß der Apothekenbe-
triebsordnung wird es möglich sein, die von der 
Weltgesundheitsorganisation aufgestellten Grund-
sätze für die Herstellung von Arzneimitteln auch für 
die Krankenhausapotheken in die Praxis umzuset-
zen. 

Der Herr Kollege Hammans hat eben sein Bedau-
ern darüber ausgedrückt, daß wir das, was der Aus-
schuß auf Grund meiner Anregung in der ersten Le-
sung hinsichtlich der Zweijahresfrist beschlossen 
hat, mit unserem Änderungsantrag wieder zurück-
nehmen wollen. Sie haben völlig recht, wenn Sie 
dazu auf den letzten Satz der Begründung verwei-
sen, daß die Diskussion darüber aus unserer Sicht 
nicht beendet ist. Aber richtig ist, daß es eine Reihe 
von verfassungsrechtlichen Bedenken gegeben hat, 
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die nach unserer Beschlußfassung im Ausschuß auf-
getreten sind. Diese Bestimmung war ja nicht Inhalt 
der Regierungsvorlage. Insofern ist es verständlich, 
daß Bedenken erst später geltend gemacht wer-
den. 

Wir wollten nicht dieses Risiko eingehen, hier 
eine Bestimmung zu verabschieden, von der man 
hinterher durch Gerichtsbeschluß feststellt, sie sei 
mit der Verfassung nicht in Einklang zu bringen. 

Darüber hinaus gibt und gab es aber auch Ein-
wände der Bildungspolitiker, die z. B. darauf hinaus-
liefen, daß sie sagten: Gibt es eine Gewähr dafür, daß 
wir für die zweijährige Beschäftigung in einer Apo-
theke auch entsprechende Plätze zur Verfügung ha-
ben, oder gibt es hier einen neuen Numerus clau-
sus? 

All dies sind Probleme, die wir in unseren Bera-
tungen nicht so erörtern konnten, weil sie nachträg-
lich aufgetreten sind. Deswegen legen die Koali-
tionsfraktionen hiermit diesen Änderungsantrag 
vor, dies zunächst wieder herauszuoperieren. Aber 
wir betonen: Die Diskussion darüber ist nicht been-
det. 

Herr Dr. Hammans, eines ist Ihnen entgangen: 
daß es neben dem roten auch noch einen grünen 
Zettel mit dem Entwurf einer Entschließung — 
Drucksache 8/4113 — gibt. In dieser Entschließung 
fordern die Koalitonsfraktionen die Bundesregie-
rung auf, in der 9. Legislaturperiode zu überprüfen, 
ob die praktische Ausbildung auf Grund der Appro-
bationsordnung für Apotheker nach Inhalt und Um-
fang ausreichend ist, um auch bereits nach Approba-
tionserteilung eine öffentliche Apotheke selbstän-
dig leiten zu können, und gegebenenfalls den ge-
setzgebenden Körperschaften einen den Mangel be-
seitigenden Entwurf einer Änderung der Bundes-
apothekerordnung vorzulegen. Wir werden es also 
nicht wieder im Apothekengesetz machen; dorthin 
gehörte es systematisch ohnehin nicht. Wir werden 
uns also in der 9. Legislaturperiode mit der Bundes-
apothekerordnung zu beschäftigen haben, und zwar 
auch noch aus einem anderen Grund. Dieses Thema 
berührt uns ohnehin. 

Sobald das Ergebnis dieses Auftrags, den wir der 
Bundesregierung hiermit übermitteln, vorliegt, wer-
den wir die geeigneten gesetzgeberischen Schritte 
auf diesem Wege einleiten. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum 
Schluß. Wir haben lange Beratungen geführt. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Apotheker-
schaft kann mit den Ergebnissen dessen, was wir 
hier erarbeitet haben, leben und zufrieden sein. Die 
Interessen der Krankenhäuser sind in gebührender 
Weise berücksichtigt. 

Kurzum: Wir begrüßen es, daß wir heute zu einer 
Verabschiedung kommen können. Wir erwarten, 
daß auch der Bundesrat diesem Gesetzentwurf seine 
Zustimmung gibt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort  hat der Herr 
Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP): Frau Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Die schicksalsträch-
tige Zahl 1812, die bei der ersten Lesung eine ge-
wisse Rolle gespielt hat, ist nicht schicksalsträchtig 
im Sinne der untergehenden Marseillaise bei 
Tschaikowskys Ouvertüre „1812" geworden, sondern 
die Zahl hat sich insofern wesentlich verbessert, als 
wir heute übereinstimmend dieses Gesetz verab-
schieden können. 

Ich habe bei der ersten Beratung des Entwurfs im 
Oktober 1978 an dieser Stelle auf die ordnungspoli-
tische Bedeutung der vorliegenden Novelle hinge-
wiesen; ich wiederhole es. Es geht letztlich um Er-
haltung und Ausbau eines freiheitlichen Systems 
der Arzneimittelversorgung unserer Bevölkerung. 
Es geht um eine neue Abgrenzung der Versorgung 
mit Medikamenten durch die öffentlichen Apothe-
ken und durch die Krankenhäuser. Es geht somit 
auch um Weichenstellungen zugunsten oder zu La-
sten freiberuflicher Tätigkeit des Apothekers und 
um das Ausmaß, in dem die Institution Krankenhaus 
Aufgaben der Arzneimittelversorgung neben den 
öffentlichen Apotheken übernehmen soll. 

Wir wollen ja an dem Grundsatz, daß die Arznei-
mittelversorgung im ambulanten Bereich über die 
Apotheken zu erfolgen hat, nicht rütteln. Nur soweit 
Krankenhäuser für ihre Aufgaben der stationären 
und teilstationären Behandlung Arzneimittel benö-
tigen, erscheint die Einschaltung der Krankenhäu-
ser in die Arzneimittelversorgung erforderlich und 
gerechtfertigt. 

Zur Verwirklichung dieser Grundsätze konnten 
wir bei den Ausschußberatungen erfreuliche Ver-
besserungen der Regierungsvorlage erzielen. Ich 
nenne: In dem besonders umstrittenen § 14 des Ent-
wurfs ist nun ausdrücklich vorgeschrieben, daß au-
ßer den im Krankenhaus Beschäftigten nur Perso-
nen versorgt werden dürfen, die in das Krankenhaus 
stationär oder teilstationär aufgenommen worden 
sind. Aus derselben Vorschrift haben wir konse-
quenterweise die im Entwurf vorgesehene Möglich-
keit gestrichen, im Krankenhaus Arzneimittel auch 
an ambulante Patienten abzugeben; jener Punkt, an 
dem die Novelle vor vier Jahren letztendlich im 
Vermittlungsausschuß gescheitert ist. 

Schließlich wurden die Pflegeheime wieder ge-
strichen, die Krankenhäusern gleichgestellt sein 
sollten. Bei den im Gesetz belassenen Kur- und Spe-
zialeinrichtungen haben wir ausgeschlossen, daß 
diese selbst eine Apotheke betreiben können. Sie 
dürfen zwar von einem Krankenhaus beliefe rt  wer-
den, aber nicht selbst an andere liefern. Auf diese 
Weise, glauben wir, vermieden zu haben, den Kran-
kenhäusern und den ihnen gleichgestellten Einrich-
tungen ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile zu 
Lasten der öffentlichen Apotheken zu verschaffen. 
Das wäre im Interesse einer flächendeckenden, bür-
gernahen und reichhaltigen Arzneimittelversor-
gung durch ein Netz von Apotheken nicht zu ver-
antworten gewesen. 

Aber wir müssen die Entwicklung sorgsam beach-
ten. Sollten die Krankenhäuser das Belieferungs-
recht übergebührlich und stark wettbewerbsverzer-
rend ausüben, wäre das jetzt zuzugestehende Belie- 
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ferungsrecht zu überprüfen und notfalls zu än-
dern. 

Mit den eingangs genannten Grundsätzen war es 
übrigens aber auch nicht vereinbar, was in der 
Freien und Hansestadt Hamburg seit langem gegen 
das geltende Apothekengesetz praktiziert wird, 
nämlich die Belieferung der Senatsverwaltung mit 
Arzneimitteln zur Versorgung von Polizei-, Feuer-
wehr- und sonstigen Beamten im Rahmen der freien 
Heilfürsorge. Statt den jahrelangen Gesetzesverstoß 
durch 'einen § 30 a, wie im Gesetzentwurf vorgese-
hen, zu sanktionieren, haben wir den Hamburgern 
nur noch gestattet, ihre Praxis bis Ende 1984 weiter-
zuführen und sich bis dahin auf eine Versorgung 
durch öffentliche Apotheken umzustellen. Wir 
Freien Demokraten freuen uns sehr, daß uns diese 
Flurbereinigung gelungen ist und die einzige staatli-
che Arzneimittelversorgungsstelle in der Bundesre-
publik geschlossen werden muß. 

Wer den Grundsatz verficht, daß die ambulante 
Arzneimittelversorgung durch die niedergelasse-
nen Apotheker geregelt werden soll, muß sich auch 
für die persönliche Verantwortlichkeit und fachli-
che Qualifikation des Apothekenleiters einsetzen. 
Diesem Bestreben sollten zwei Regelungen dienen, 
von denen wir aber am Ende der Gesetzesberatun-
gen nur die eine verwirklichen können. 

Künftig, nach einer Übergangsfrist bis 1985, sollen 
sogenannte Stille Gesellschaften und andere ver-
deckte Gewinnbeteiligungen im Apothekenrecht 
verboten sein. Damit soll vermieden werden, daß 
sich außenstehende zahlungskräftige Personen ei-
nen unkontrollierbaren, fachlich nicht qualifizierten 
Einfluß auf den Betrieb einer Apotheke verschaffen. 
Der Grundsatz des fachlich und persönlich für seine 
Apotheke verantwortlichen Apothekers soll damit 
wieder voll in Geltung gesetzt werden. 

Die zweite der genannten Regelungen galt der 
praktischen Qualifizierung des jungen Apothekers, 
der die Absicht hat, sich durch Eröffnung einer 
eigenen Apotheke selbständig zu machen. Hier hat-
ten wir es im Ausschuß nach reiflicher Überlegung 
und Anregung des Kollegen Jaunich für erforderlich 
gehalten, eine zweijährige Vollzeitbeschäftigung 
in einer Apotheke vorzuschalten. Zwar will und soll 
die Approbationsordnung für Apotheker eine mög-
lichst praktische Ausbildung in Pharmazie errei-
chen; allerdings wissen wir, daß diese Absicht der 
Ausbildungsordnung in ihrer Durchführung nur 
recht unvollkommen verwirklicht wird. Auch das 
bei den Prüfungen zum Teil praktizierte Multiple-
choice-Verfahren läßt gerade bezüglich des Praxis-
bezugs der Prüflinge einiges zu wünschen übrig. Das 
in Anschluß an das Studium abzuleistende prakti-
sche Jahr andererseits dient seiner Bestimmung 
nach nur der praktischen Vertiefung, Erweiterung 
und Anwendung der erworbenen pharmazeutischen 
Kenntnisse. Die organisatorischen, betrieblichen 
und diesbezüglich praktischen Erfahrungen eines 
Apothekenleiters können dagegen weder im Stu-
dium noch im praktischen Jahr vermittelt werden. 
Dieser praktischen Lücke sollte die im Ausschuß be-
schlossene Vorschrift abhelfen. 

Die spät, aber dann um so heftiger angelaufene 
Kampagne von seiten der Betroffenen und Interes-
sierten gegen das Zwei-Jahres-Erfordernis hätte un-
sere Fraktion nicht umstimmen können, denn mit 
einer verschwindend geringen Gegenmeinung wa-
ren wir uns hier einig. Anders war es in den Reihen 
des Koalitionspartners, wo sich juristische wie bil-
dungspolitische Bedenken immer breiter machten, 
was den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens 
lähmte. Schließlich sahen wir uns — sozusagen fünf 
Minuten vor zwölf auf der Uhr der ablaufenden 
Wahlperiode — in der Situation, lieber auf die zwei 
Jahre zu verzichten und damit ein Scheitern des von 
der Apothekerschaft dringend gewünschten Geset-
zes zu vermeiden. Man mache bitte die FDP, die 
diese zusätzliche Qualifikation weiterhin für sinn-
voll hält, nicht für die Streichung verantwortlich 
oder gar allein verantwortlich! Wir Freien Demo-
kraten hätten die Einführung einer zusätzlichen 
Praxisqualifikation vor der Niederlassung auch des-
halb sehr begrüßt, weil wir in absehbarer Zeit vor 
der Entscheidung stehen, eine gleiche Qualifikation 
für die ärztliche Niederlassung einzuführen. Ich be-
tone, daß die hier mit unserer Unterschrift zu erfol-
gende Streichung für uns kein Präjudiz gegen eine 
Zweijahresregelung der Ärzte sein kann. Im Gegen-
teil! Wir hoffen, daß auf die Entschließung des Bun-
destags hin von der Bundesregierung die zur Zeit 
noch bestehenden vor allem juristischen Bedenken 
ausgeräumt werden können. Und so werden wir hof-
fentlich später die Frage für die Apothekernieder-
lassung wieder aufgreifen können. 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch 
sehr, daß es im Ausschuß gelungen ist, die hart um-
strittene Frage der Zustimmungsbedürftigkeit der 
Novelle politisch zu entscheiden, und zwar im Sinne 
einer Bejahung der Zustimmungsbedürftigkeit. Da-
mit wurden auch viele Streitmöglichkeiten mit dem 
Bundesrat aus dem Wege geräumt. Wir freuen uns 
weiter, daß es gelungen ist, zu praxisnäheren Über-
gangsfristen zu kommen. Die Übergangsfristen dau-
ern nach Art. 1 a nicht bis zum 30.6. 1980, sondern 
bis zum 31. 12. 1982. 

Die Freien Demokraten werden dem Gesetzent-
wurf in der durch den Änderungsantrag abgeänder-
ten Fassung des Ausschusses zustimmen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD sowie bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat  der Par-
lamentarische Staatssekretär Zander. 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit: Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf 
zur Änderung des Gesetzes über das Apothekenwe-
sen liegt uns nunmehr zur zweiten und dritten Le-
sung vor. Der Entwurf war — das wurde schon ge-
sagt — bereits in der 7. Legislaturperiode vom Bun-
destag verabschiedet worden, scheiterte seinerzeit 
allerdings am Bundesrat. 

Von der Bundesregierung ist der damalige Ge-
setzentwurf ohne wesentliche materielle Änderun-
gen in der 8. Legislaturperiode wieder eingebracht 
worden. Dem Gesetzentwurf sind dann u. a. auf An- 
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regung des Bundesrates noch Vorschriften über das 
Verbot der Stillen Gesellschaft und vergleichbarer 
Vereinbarungen angefügt worden. Der Grund dafür 
ist — auch das wurde hier schon im einzelnen darge-
legt —, daß diese Gesellschaftsformen von Außen-
stehenden in steigendem Umfange benutzt worden 
sind, um die Zielsetzung des Apothekengesetzes zu 
umgehen. 

Der neu eingebrachte Gesetzentwurf hat in den 
Beratungen des federführenden Ausschusses eine 
nicht unwesentliche Änderung seiner Zielrichtung 
erfahren. Hatte der in der 7. Legislaturperiode ent-
standene Entwurf noch zum Ziel, durch Förderung 
der Krankenhausapotheken eine Konkurrenz zu 
den öffentlichen Apotheken aufzubauen, um der 
Kostenlast im Gesundheitswesen entgegenzuwir-
ken, so ist dieser Gesichtspunkt im Laufe der Bera-
tungen zugunsten der Aufrechterhaltung der beste-
henden Wettbewerbslage der öffentlichen Apothe-
ken einerseits und der Krankenhausapotheken an-
dererseits immer mehr zurückgetreten. 

Der Ihnen nunmehr vorliegende Gesetzentwurf 
wird nicht zuletzt deshalb heute auch von der Mehr-
zahl der öffentlichen Apotheken und von den Be-
rufsvertretungen der Apotheker mitgetragen. Unzu-
frieden mit dem Gesetzentwurf sind lediglich die 
Versandapotheker, die bisher Krankenhäuser im 
ganzen Bundesgebiet mit Arzneimitteln beliefern 
konnten. Im Interesse der Verbesserung der Arznei-
mittelversorgung in Krankenhäusern und im Inter-
esse der Arzneimittelsicherheit soll es aber in Zu-
kunft z. B. nicht mehr möglich sein, daß ein Apothe-
ker in Konstanz ein Krankenhaus in Flensburg mit 
Arzneimitteln beliefe rt. Krankenhäuser sollen viel-
mehr nur noch innerhalb eines bestimmten regio-
nalen Bereichs mit Arzneimitteln versorgt werden 
dürfen, um eine schnelle Zustellung der Arzneimit-
tel zu gewährleisten und die Arzneimittelvorräte in 
den Krankenhäusern durch den beliefernden Apo-
theker kontrollieren lassen zu können. Bei den Ver-
sandapotheken kann das Gesetz deshalb zu Umsatz-
einbußen führen. Sie haben aus diesem Grunde auch 
in Zeitungsanzeigen, Zuschriften und Flugblättern 
gegen die Verabschiedung des Gesetzes Stellung 
genommen und dabei den falschen Eindruck zu er-
wecken versucht, als stünde die gesamte Apothe-
kerschaft hinter ihnen. 

In diesen Stellungnahmen gegen die Verabschie-
dung des Gesetzes ist auch die unzutreffende Be-
hauptung aufgestellt worden, das Gesetz werde 
Kosten in Milliardenhöhe vor allem für die Träger 
der Krankenhäuser verursachen. Damit sollte der 
Eindruck erweckt werden, als würden alle Kranken-
häuser verpflichtet, selbst Krankenhausapotheken 
einzurichten. Dies stimmt jedoch nicht. Vielmehr 
bleibt es den Krankenhäusern selbst überlassen, ob 
sie eine Krankenhausapotheke betreiben oder sich 
durch öffentliche Apotheken oder Krankenhaus-
apotheken mit Arzneimitteln versorgen lassen wol-
len. Die wirtschaftlichen Überlegungen, die Herr 
Kollege Hammans hier schon dargelegt hat, werden 
diese Entscheidung sicherlich mit beeinflussen. 

Die Bundesregierung begrüßt es, daß nun auch 
der Konflikt um die Einführung einer zweijährigen  

unselbständigen Tätigkeit nach der Approbation als 
Apotheker beendet werden konnte und damit der 
Weg für die Verabschiedung dieses Gesetzes noch 
in dieser Legislaturperiode frei wurde. Es soll uns, 
wie in dem Bericht schon ausgeführt worden ist, 
eine Verbesserung der Arzneimittelversorgung der 
Krankenhäuser ohne eigene Krankenhausapothe-
ken bringen. Ein weiteres gesundheitspolitisches 
Ziel der Novelle ist es, die Arzneimittelsicherheit 
im Sinne der Reform des Arzneimittelrechts auch 
im Bereich der Apotheken und Krankenhausapo-
theken zu erhöhen. Außerdem ist es Ziel des Gesetz-
entwurfs, durch das oben bereits erwähnte Verbot 
der Stillen Gesellschaft und vergleichbarer Verein-
barungen mit dem Apothekenrecht den gesund-
heitspolitischen Erfordernissen gegenüber der wirt-
schaftlichen Betätigung Vorrang einzuräumen und 
damit die Zielsetzung des Apothekenrechts zu ge-
währleisten. Die Novelle setzt damit bewußt eine 
Reihe neuer Akzente im Apothekenwesen und da-
mit in der Gesundheitspolitik. Die Bundesregierung 
erhofft und erbittet dazu Ihre Zustimmung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe Art. 1 Nr. 1 a auf. 
Hierzu liegen auf Drucksache 8/4112 unter Nr. 1 
und 2 Änderungsanträge der Fraktionen der SPD 
und der FDP vor. Wer diesen Anträgen zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! - Enthaltungen? — Die Anträge sind 
angenommen. 

Wer Art. 1 Nr. 1 a in der Ausschußfassung mit den 
soeben beschlossenen Änderungen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Dies ist so beschlos-
sen. 

Ich rufe Art. I Nr. 1 b, 1 c und 2 bis 10 in der Aus-
schußfassung auf. Wer dem zuzustimmen wünscht, 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Art. 1 a auf. Hierzu liegt auf Drucksache 
8/4112 unter Nr. 3 ein Änderungsantrag der Fraktio-
nen der SPD und der FDP vor. Es handelt sich um 
eine Folgeänderung auf Grund der vorhin beschlos-
senen Änderung. Wer dem zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Dies ist so beschlossen. 

Wer Art. 1 a in der Ausschußfassung mit der so-
eben beschlossenen Änderung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe? — Enthaltungen? — Dies ist so beschlos-
sen. 

Ich rufe die Artikel i b, 2 und 4 sowie Einleitung 
und Überschrift in der Ausschußfassung auf. Wer 
dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Dies  ist in der zweiten Beratung so angenommen. 

Wir treten in die 
dritte Beratung 
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ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Gegen einige Stimmen angenommen. 

Es ist noch über eine Beschlußempfehlung des 
Ausschusses abzustimmen. Der Ausschuß empfiehlt 
auf Drucksache 8/3554 unter Ziffer 2, die zu dem Ge-
setzentwurf eingegangenen Petitionen und Einga-
ben für erledigt zu erklären. Erhebt sich dagegen 
Widerspruch? — Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe den Entschließungsantrag der Fraktionen 
der SPD und FDP auf Drucksache 8/4113 auf. 
Wer diesem Entschließungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung von Kostenvor-
schriften des Atomgesetzes 
— Drucksache 8/3195 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3980 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Dr. Laufs 
Schäfer (Offenburg) 

(Erste Beratung 180. Sitzung) 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wo rt  hat der Ab-
geordnete Dr. Laufs. 

Dr. Laufs (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Die CDU/CSU-Fraktion hält die 
Anpassung der atomrechtlichen Kostenregelungen 
an die veränderten Umstände der Genehmigungs- 
und Aufsichtsverfahren für notwendig. Es ist unsere 
Forderung, daß die Genehmigungs- und Aufsichts-
behörden im Interesse der Sicherheit der Bevölke-
rung ausreichend mit Personal und Sachmitteln aus-
gestattet sind. Die Verwaltungskosten müssen 
nach dem Verursacherprinzip durch kostendek

-

kende Gebühren vom Antragsteller und Betreiber 
kerntechnischer Anlagen getragen werden. Dies be-
jahen wir ausdrücklich. Es besteht auch kein Zweifel 
darüber, daß gesetzliche Grundlagen geschaffen 
werden müssen, damit die staatlichen Aufwendun-
gen für die Beseitigung radioaktiver Abfälle dem 
Verursacher auferlegt werden können. Wir wissen, 
daß die hier betroffene Industrie ein vitales Inter-
esse an diesen Rechtsgrundlagen hat und eine Ver-
abschiedung dieser Novelle wünscht. Wir halten 
schließlich den Ansatz der vorliegenden Novellie-
rung des Atomgesetzes grundsätzlich für zweckmä-

ßig, die Bundesregierung — mit Zustimmung des 
Bundesrates — zum Erlaß von Kostenverordnungen  

zu ermächtigen, mit denen sie der Entwicklung im 
kerntechnischen Bereich jeweils gerecht werden 
kann. Es besteht zwar Einvernehmen in diesen 
Grundsätzen, die atomrechtliche Umsetzung jedoch 
ist ungenügend und unannehmbar. 

Was uns heute zur Entscheidung vorliegt, ist ein 
so schlechtes Stück Gesetzgebung, daß wir unsere 
Zustimmung im ganzen versagen müssen. Es ist eine 
Zumutung, wenn dem Parlament eine umfassende 
Verordnungsermächtigung abverlangt wird, die an 
die Stelle bisher im Gegensatz materiell geregelter 
Gebühren und gebührenpflichtiger Tatbestände tre-
ten soll, ohne daß die Bundesregierung bei den Bera-
tungen im Innenausschuß in der Lage ist, einen Ent-
wurf der angestrebten Kostenverordnung vorzule-
gen, und ohne daß sie imstande ist, dem Innenaus-
schuß zu erläutern, wie der erforderliche Verwal-
tungsaufwand ermittelt und welcher Katalog staatli-
cher Aufsichtsmaßnahmen der Gebührenpflicht un-
terworden werden soll. Der Innenausschuß hat dazu 
festgestellt: Wegen der sachlichen Besonderheiten 
dieser Verordnungsermächtigung, namentlich im 
Hinblick auf die eindeutige Auslegung in einzelnen 
Punkten, sieht er — der Ausschuß — es jedoch aus-
nahmsweise als erforderlich an, daß der  Referenten-
entwurf einer Kostenverordnung seitens der Bun-
desregierung noch vor der endgültigen Verabschie-
dung des Gesetzes vorgelegt wird. 

Dies ist innerhalb einer auch nur zur knappen 
Prüfung nötigen Frist nicht geschehen. Der in letz-
ter Minute auf unseren Schreibtisch geflatterte Ent-
wurf erscheint auf den ersten Blick unvollständig, in 
vielem unklar und so nicht vollziehbar. Die Bundes-
regierung selbst bemerkt dazu, daß dieser Entwurf 
noch einer sorgfältigen verfassungsrechtlichen Prü-
fung sowie der Erörterung mit den Ländern und den 
beteiligten Kreisen bedarf, ehe er dem Bundeskabi-
nett zur Beschlußfassung vorgelegt werden kann. 
Wir bedauern sehr, daß die Koalition auf unseren 
Vorschlag einer kurzfristigen Vertagung der zwei-
ten und dritten Lesung der Kostennovelle bis zur 
weiteren Klärung nicht eingegangen ist. 

Die im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen 
Formeln, die Inhalt, Zweck und Ausmaß der zu er-
lassenden Verordnung bestimmen, bedürfen drin-
gend der Konkretisierung, die über die wichtigsten, 
im Innenausschuß übereinstimmend getroffenen In-
terpretationen der Rahmenbestimmungen hinaus-
geht. Die nachgereichten Erläuterungen des Bun-
desministers für Forschung und Technologie, z. B. 
zur anlagenbezogenen Forschung und Entwicklung, 
deren Aufwand durch Beiträge gedeckt werden soll, 
sind nicht ausreichend. Es ist ein trauriges Kapitel 
der gegenwärtigen Forschungspolitik, daß Gruppen 
von Kernenergiegegnern hochdotierte Forschungs-
aufträge aus öffentlichen Mitteln erteilt werden, ob-
wohl deren bisherige Arbeiten von Verwaltungsge-
richten, Universitätsinstituten und anerkannten 
Forschungseinrichtungen als fachlich unhaltbar und 
wissenschaftlich unqualifizie rt  beurteilt worden 
sind. Es ist zu befürchten, daß über den gebühren-
pflichtigen Tatbestand der ökologischen, klimati-
schen und anderen umweltspezifischen Forschun-
gen bei der Standortsuche und -erkundung eine Tür 



17608 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 218. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 22. Mai 1980 

Dr. Laufs 
geöffnet werden kann, durch die wissenschaftlich 
unqualifizierte Kernenergiekritiker auf Kosten der 
Antragsteller als Gutachter Eingang zu den Geneh-
migungsverfahren finden. 

Unannehmbar erscheint uns insbesondere die im 
vorliegenden Gesetzentwurf enthaltene Bestim-
mung des Zeitpunkts, zu dem Vorschußzahlungen 
zur Finanzierung des Endlagers für radioaktive 
Abfälle zu zahlen sind. Die Koaltion besteht darauf, 
daß Entsorgungsbeiträge schon bei der Stellung des 
Antrags auf Errichtung eines Kernkraftwerks einge-
fordert werden können. Die Bundesregierung soll 
dies von Fall zu Fall entscheiden können. Wie hätte 
sie sich wohl im Fall der Anträge nach § 7 des Atom-
gesetzes verhalten, die schon seit 1974 bei der nord-
rhein-westfälischen Genehmigungsbehörde ohne 
Aussicht auf Entscheidung liegen? Ein ursächlicher 
Zusammenhang zwischen Antragstellung und 
Pflicht zur Ablieferung radiaktiver Abfälle ist nicht 
zu erkennen. Der vorgeschlagene Zeitpunkt der Be-
gründung einer Vorausleistungspflicht widerspricht 
eindeutig dem Verursacherprinzip. In welchen Fäl-
len eigentlich will die Bundesregierung Vorauszah-
lungen noch vor Erteilung der ersten Teilerrich-
tungsgenehmigung für einen geplanten Kernkraft-
werksneubau von Antragstellern eintreiben? Ist sie 
sich im klaren darüber, daß sie dadurch Zwänge 
schafft, die sich sachfremd auf spätere Entscheidun-
gen auswirken müssen? Wie soll man den betroffe-
nen Bürgern, die in Anhörungen ihre Einwände vor-
bringen, verständlich machen, daß die Entscheidung 
über die Genehmigung des beantragten Bauvorha-
bens noch offen ist, wenn die Bundesregierung 
schon im Vorgriff auf den späteren Betrieb Kosten-
erstattungen für die Entsorgungsvorsorge erhalten 
und verwendet hat? Wir sehen voraus, daß die Ge-
nehmigungsverfahren unerträglich belastet werden, 
wenn die Bundesregierung von dieser Bestimmung 
Gebrauch macht. Der Protest der Betroffenen und 
der Bürgerinitiativen wird ihr gewiß sein. 

Meine Damen und Herren von der SPD und der 
FDP, wir hatten gehofft, mit Ihnen eine einvernehm-
liche Lösung bei der notwendigen Anpassung der 
atomrechtlichen Kostenvorschriften an die verän-
derten Erfordernisse erzielen zu können. Wir waren 
in den Ausschußberatungen weitgehend kompro-
mißbereit. Wir haben feststellen müssen, daß auf Ih-
rer Seite die Bereitschaft zu gemeinsamer Suche 
nach sachgerechten Formeln fehlt. 

Wir lehnen den vorliegenden Gesetzentwurf ei-
ner Kostennovelle ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schäfer. 

Schäfer (Offenburg) (SPD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Frak-
tionen der SPD und der FDP begrüßen den Gesetz-
entwurf. Wir halten ihn in der Sache für entschei-
dungsreif. Wir können auch in der Rede, besser ge-
sagt: in der Ausrede des Kollegen Laufs kein stich-
haltiges Argument erkennen, das uns von der not-

wendigen Verabschiedung einer solchen Kostenno-
velle abhalten kann. 

(Dr. Laufs [CDU/CSU]: Das ist sehr bedauer

-

lich!) 

Worum geht es in der Sache, Herr Kollege Laufs? 
In der Sache geht es darum, daß endlich die rechtli-
chen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 
daß jene, die für den Anfall von radioaktiven Abfäl-
len verantwortlich sind, die Kosten für die Beseiti-
gung und die Lagerung radioaktiver Abfälle zu 
tragen haben. 

(Dr. Laufs [CDU/CSU]: Das ist nur ein 
Teil!) 

Das ist eine strikt marktwirtschaftliche Regelung. 
Wenn Sie ihr nicht zustimmen können, muß ich Ih-
nen sagen, daß Sie es ähnlich machen wie beim Ab-
wasserabgabegesetz: Sie tragen das Verursacher-
prinzip so hoch, daß Sie es in der Praxis leicht unter-
laufen können. 

(Dr. Laufs [CDU/CSU]: Gehen Sie auf meine 
Argumente ein!) 

— Sagen Sie doch bitte, was Sie wollen! 

Ich will auf zwei Ihrer Argumente eingehen. 

(Dr. Laufs [CDU/CSU]: Bitte!) 

Mit einer Ausnahme waren wir bei den Einzelab-
stimmungen im Innenausschuß in der Sache einig. 
Diese eine Ausnahme war, daß wir der Auffassung 
waren — der wir, SPD und FDP, heute noch sind —, 
daß bereits bei der Stellung des Antrags zur Geneh-
migung einer kerntechnischen Anlage die Geneh-
migungsbehörde eine Vorauszahlung fordern kann, 
und zwar dann, wenn es notwendig ist, um den erfor-
derlichen Bau einer entsprechenden Endlagerungs-
anlage mitfinanzieren zu können. 

(Dr. Laufs [CDU/CSU]: Noch bevor sie ge

-

nehmigt ist!) 

Es ist eine Kann-Bestimmung. 

Zweitens. Das Atomgesetz gewährt nach der 
ersten Teilerrichtungsgenehmigung keinen rechtli-
chen Anspruch auf die tatsächliche Erteilung einer 
Betriebsgenehmigung. Das ist die Rechtslage, die 
wir alle gewollt haben. Nach dem Gesetz besteht die 
Möglichkeit, daß die geleisteten Vorauszahlungen 
verzinslich zurückgezahlt werden können, falls es 
nicht zu einer Erteilung der Betriebsgenehmigung 
kommt. Das heißt: Für den Antragsteller ist über-
haupt kein Risiko finanzieller A rt  damit verbun-
den. 

(Dr. Laufs [CDU/CSU]: Darum geht es 
nicht!) 

— Das war der einzige Punkt, der umstritten war. 
Sie sagten: nach der ersten Teilerrichtungsgenehmi-
gung, und wir sagen: schon vorher muß bei einer An-
zahl von Genehmigungsanträgen die Möglichkeit 
eingeräumt werden, Vorauszahlungen zu erheben. 
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Zum zweiten haben Sie sich in beredten Worten 

darüber beschwert, daß die Rechtsverordnung nicht 
rechtzeitig zugegangen sei. 

(Dr. Laufs [CDU/CSU]: Das ist richtig!) 

Tatsache ist, daß wir uns grundlegend darüber einig 
waren, daß die Ausgestaltung des Rechtsgrundsat-
zes per Rechtsverordnung zu erfolgen habe. Das ist 
flexibler, praxisnah und läßt auch — eher als im Ge-
setzgebungsverfahren — eine Änderung zu. Dar- 
über bestand Konsens. Sie sagten, Sie wollten die 
Rechtsverordnung vorher noch einmal im Ausschuß 
vorgelegt bekommen. 

(Dr. Laufs [CDU/CSU]: Das steht in unserem 
gemeinsamen Bericht!) 

Dazu nur zwei Bemerkungen, Herr Kollege Laufs. 

Der ursprüngliche Entwurf der Rechtsverordnung 
stammt vom Februar 1979. Dieser Entwurf ist Ihnen 
und uns bekannt. Es gab eine Änderung, die drei Sei-
ten lang war. Diese Änderung ist uns am 7. Mai zu-
gegangen. SPD- und FDP-Fraktion sahen sich in der 
Lage, das zwischenzeitlich zu beurteilen. 

(Dr. Laufs [CDU/CSU]: Mir ist sie vorge

-

stern zugegangen!) 

Es besteht für uns kein Grund, das Gesetz nicht zu 
verabschieden. 

Neben der Einführung des Verursacherprinzips 
für die Lagerung und Beseitigung radioaktiver Ab-
fälle, das nach unserer Meinung der Elektrizitäts-
wirtschaft auferlegt werden muß, ist ein weiteres 
Kernstück in diesem Gesetzentwurf eingeführt wor-
den, das auch für andere Gesetzgebungsbereiche 
vorbildlich sein kann. Worum geht es, meine Damen 
und Herren? Ohne staatliche Forschungsgelder, die 
in großem Umfang gewährt werden, sowohl im Be-
reich der Grundlagenforschung als auch im Bereich 
projektbezogener Forschungsförderung, wäre die 
kommerzielle Nutzung der Kernspaltungstechnolo-
gie in der Bundesrepublik Deutschland nicht mög-
lich. Wir — Sozialdemokraten und Freie Demokra-
ten — halten es für notwendig, daß zumindest die 
anlagenbezogenen Forschungsgelder vom Betreiber 
wieder einbehalten werden können, wenn sie kom-
merziell genutzt werden. Es kann nicht sein, daß der 
Steuerzahler, daß der Staat hier Vorleistungen auf 
dem Gebiet der Forschung erbringt und daß dann 
kommerzielle Nutzer davon profitieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Allein für den Bereich der anlagenbezogenen For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten wie Standortsu-
che für die mögliche Endlagerung radioaktiver Ab-
fälle haben wir, um ein paar Zahlen zu nennen, in 
vier, fünf Jahren etwa 70 Millionen DM aufgewen-
det. 70 Millionen DM, das ist immerhin ein nicht un-
erheblicher Beitrag. Dazu gehören u. a. Vorstudien 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zur 
Planung, Errichtung und Betrieb eines Endlagers für 
radioaktive Abfälle; dazu gehören Salzstockuntersu-
chungen, Bohrungen der PTB in Gorleben, dazu ge-
hören hydrogeologische Untersuchen in Gorleben, 
die ebenfalls die Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt durchführt. Die Latte dieser staatlichen anla-
genbezogenen Forschungsprogramme ließe sich  

fortsetzen. Uns liegt daran,_ daß möglichst bald die 
Rechtsgrundlage dafür geschaffen wird, daß dies 
auch dem Benutzer des eines Endlagers für radio-
aktive Abfälle auferlegt werden kann. 

Herr Kollege Laufs, Sie sehen es mir nach, daß wir 
uns des Eindrucks nicht erwehren können, daß Sie 
mit vorgeschobenen Gründen die Verabschiedung 
der wichtigen überfälligen Kostennovelle noch in 
dieser Legislaturperiode verhindern wollten. Es 
bleibt dabei, daß die Bundesregierung, der wir für 
die Vorarbeit danken, und wir, die Fraktionen der 
SPD und FDP, die Novelle für entscheidungsreif und 
in der Sache für notwendig halten. 

Noch ein Wort  an die Bundesregierung: Wir er-
warten, daß die Bundesregierung in allen Bereichen, 
in denen dieser Gesetzentwurf die Ermächtigung zu 
Rechtsverordnungen einräumt, von dieser Ermäch-
tigungsmöglichkeit auch Gebrauch machen wird. 
Wir gehen davon aus, daß im Abstimmungsverfah-
ren mit den Bundesländern dieses Gesetz bald nicht 
nur rechtliche, sondern über die Rechtsverordnun-
gen auch tatsächliche Wirklichkeit wird. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren! Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe die Art. 1 bis 4, 
Einleitung und Überschrift auf. Wer den aufgerufe-
nen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Das ist in der zweiten Beratung so be-
schlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird dazu das Wort  gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Wir kommen zur Schlußabstimmung. 

Wer dem Gesetz als Ganzem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit gegen die 
Stimmen der CDU/CSU-Fraktion angenommen. 

Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 8/9980 
unter Ziffer 2, die zum Gesetzentwurf eingegange-
nen Petitionen für erledigt zu erklären. — Dagegen 
erhebt sich kein Widerspruch; dann ist das so be-
schlossen. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 14 bis 20 auf: 

14. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 
Protokoll vom 17. April 1979 zur Änderung 
und Ergänzung des Abkommens vom 
22. April 1966 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Japan zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung bei den Steuern vom 
Einkommen und bei einigen anderen Steu-
ern 
— Drucksache 8/3960 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Finanzausschuß 
Haushaltsausschuß 
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15. Erste Beratung des von der Bundesregierung 

eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Erhöhung von Dienst- und Versorgungs-
bezügen in Bund und Ländern 1980 (Bundes-
besoldungs- und -versorgungserhöhungs-
gesetz 1980 — BBVEG 80) 
— Drucksache 8/3988 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Innenausschuß (federführend) 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß i 96 GO 

16. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 
Zusatzprotokoll vom 13. März 1980 zum Ab-
kommen vom 16. Juni 1959 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und dem König-
reich der Niederlande zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermö-
gen sowie verschiedener sonstiger Steuern 
und zur Regelung anderer Fragen auf steu-
erlichem Gebiete 
-- Drucksache 8/3994 — 

Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Finanzausschuß 
Haushaltsausschuß gemäß i 96 GO 

17. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Ausführungs-
gesetzes zum Zusatzprotokoll vom 13. März 
1980 zum Abkommen vom 16. Juni 1959 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Königreich der Niederlande zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen sowie verschiedener sonstiger 
Steuern und zur Regelung anderer Fragen auf 
steuerlichem Gebiete (Ausführungsgesetz 
Grenzgänger Niederlande — AG-Grenzg 
NL) 

— Drucksache 8/3995 — 

Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Finanzausschuß 
Haushaltsausschuß gemäß i 96 GO 

18. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 23. April 1979 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Finnland über Soziale Sicherheit 
— Drucksache 8/3992 — 

Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Haushaltsausschuß gemäß i 96 GO 

19. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 23. April 1979 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Finnland über Leistungen für 
Arbeitslose 
— Drucksache 8/3993 — 

Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

20. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über das Fahrleh-
rerwesen 
— Drucksache 8/3987 — 

Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 

Es handelt sich um von der Bundesregierung vor-
gelegte Gesetzentwürfe zur ersten Beratung. Das 
Wort wird nicht gewünscht 

Der Ältestenrat schlägt Überweisung der Gesetz-
entwürfe auf den Drucksachen 8/3960, 8/3988, 
8/3994, 8/3995, 8/3992, 8/3993 und 8/3987 an die Aus-
schüsse vor. Die Überweisungsvorschläge des Älte-
stenrates ersehen Sie aus der Tagesordnung. Erhebt 
sich dagegen Widerspruch? — Das ist nicht der Fall. 
Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 21: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen (14. Ausschuß) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Dollin-
ger, Dr. Friedmann, Niegel, Dr. Sprung, Dr. 
Stavenhagen, Damm, Biehle, Dr. Schulte 
(Schwäbisch Gmünd) und der Fraktion der 
CDU/CSU 
Bessere Bedingungen für den CB-Funk 
— Drucksachen 8/2727, 8/3868 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Hoffie 

Der Berichterstatter wünscht nicht das Wo rt. Ich 
eröffne die Aussprache. Das Wo rt  hat Herr Abge-
ordneter Dr. Dollinger. 

Dr. Dollinger (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Am 2. April 1979 
hat die CDU/CSU-Fraktion den Antrag „Bessere Be-
dingungen für den CB-Funk" im Bundestag einge-
bracht Er wurde seinerzeit — abgesehen von der 
Polemik der Herren Wuttke und Hoffie — von allen 
Fraktionen als notwendig erachtet und- für richtig 
befunden. Zwischenzeitlich hat man sich auch in 
diesem Hohen Hause kundig gemacht Die FDP- 
Fraktion führte im Dezember ein Hearing durch, 
und  bei diesen Diskussionen wurde weitgehende 
Zustimmung zu dem sichtbar, was wir vorgeschla-
gen haben. 

Nun liegt der Beschluß des Ausschusses vor, und 
ich darf dazu folgendes feststellen. 

Sie hatten am 19. September 1979 unseren Antrag 
mit der Begründung auf Eis gelegt, daß die Funkver-
waltungskonferenz in Genf vom November vori-
gen Jahres neue Möglichkeiten in anderen Fre-
quenzbereichen für den CB-Funk eröffnen würde. 
Deshalb wurde gewartet. Die Hoffnungen haben 
sich nicht erfüllt. Noch am 5. Dezember 1979 — also 
nach Abschluß der Genfer Konferenz — erklärte das 
Bundespostministerium in einer Pressemitteilung 
unter anderem: 
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Wichtig ist jedoch, daß im 900-MHz-Bereich .. . 
neue Möglichkeiten für den CB-Funk eröffnet 
wurden, die kurzfristig genützt werden sollen. 

Bereits 14 Tage später mußte der Funkreferent 
des Bundespostministeriums auf einem ersten Tref-
fen mit CB-Funkgeräteherstellern feststellen: CB-
Geräte für den 900-MHz-Bereich sind technisch 
noch nicht entwickelt und werden voraussichtlich 
sehr teuer, etwa 2 000 DM. In diesem Bereich wer-
den selbst bei relativ hoher Ausgangsleistung — 
fünf bis zehn Watt — je nach topographischen Ver-
hältnissen die Abschattungen große Schwierigkei-
ten bringen. Schließlich können die Geräte unter 
größten Anstrengungen der Industrie frühestens in 
etwa zwei Jahren nach Bekanntgabe der Ausfüh-
rungsbestimmungen, die erst auf der nächsten 
Funkverwaltungskonferenz im Jahre 1982 festgelegt 
werden, auf den Markt gebracht werden. 

Es gibt für die Herren der Regierungskoalition 
dann, wenn sie ihre Beteuerungen aus der Sitzung 
vom 17. Mai 1979 aufrechterhalten wollen, also 
keine andere Möglichkeit, als nun besseren Bedin-
gungen für den CB-Funk zuzustimmen. 

Den plötzlichen Vorschlag des Bundespostmini-
sters bei der Behandlung unseres Antrages im Ver-
kehrsausschuß des Bundestages am 19. März 1980, 
10 weitere Kanäle im 27-MHz-Bereich zur Verfü-
gung zu stellen, können wir leider nur als ein erstes 
Schrittchen — nicht als einen Schritt — in die rich-
tige Richtung bezeichnen. Es ist nichts Halbes und 
ist nichts Ganzes und ist ein Nachhinken gegenüber 
unseren Nachbarländern. Ich weise darauf hin, daß 
beispielsweise Belgien und Osterreich 22 Kanäle so-
wohl in Frequenz- als auch in Amplituden-Modula-
tion und SSB erlauben. 

Meine Damen und Herren, mit der Zulassung nur 
von Frequenzmodulation mit 0,5 W Ausgangslei-
stung kürzen Sie die Reichweiten der CB-Funker 
auf ca. ein Drittel des bisherigen Standes. Sie geben 
und nehmen hier also zugleich, und das ist ja eigent-
lich das System der Postpolitik von SPD und FDP in 
den letzten Jahren gewesen. Wenn Sie den CB-Funk 
nur für Frequenzmodulation erlauben wollen, so 
wäre, soll es nicht zu einer Verschlechterung der Be-
dingungen für den CB-Funk kommen, die logische 
und notwendige Folge, die Ausgangsleistung zumin-
dest von 0,5 auf 2 W zu erhöhen. 

Völlig unverständlich ist auch die Tatsache, daß 
die zusätzlichen 10 Kanäle nicht für Feststationen 
erlaubt werden sollen. Wie sollen denn, wenn nicht 
über Feststationen, Meldungen z. B. über Unfälle 
von Mobilgeräten weitergeleitet werden? Hierfür 
gibt es meines Erachtens keine sachliche Begrün-
dung, es sei denn, man wollte auf diese Weise die 
Feststationen, die überdies noch eine Monatsgebühr 
von 15 DM zu zahlen haben, systematisch ausschal-
ten. Hierauf zielt auch die Ablehnung unserer For-
derung nach Zulassung des Verkehrs zwischen Fest-
stationen ab. 

Herr Hoffie hat in der Sitzung am 17. Mai 1979 
hier im Bundestag zur Grundgebühr von 15 DM für 
Feststationen u. a. gesagt: 

Sicher läßt sich sagen, daß die Gebühr ange-
sichts des Genehmigungsaufwandes nicht ge-
rechtfertigt ist. 

Deshalb hatten wir uns erhofft, daß wir hier wenig-
stens von seiten der FDP Unterstützung bekommen 
würden. Es sieht aber so aus, als hätten wir uns ge-
täuscht. 

Wenn man nun die Gebühren mit den hohen Auf-
wendungen für die Beseitigung von Störquellen be-
gründen will, haben wir berechtigten Zweifel daran, 
daß dies einen Betrag von ca. 20 bis 30 Millionen DM 
ausmachen würde. 

Unverständlich ist für mich ferner, warum Sie 
Richtantennen nicht zulassen wollen. Auch hier 
operieren Sie wieder mit dem Argument der Zu-
nahme von Beeinträchtigungen. Dies trifft nicht zu, 
und das wissen Sie auch genau Richtantennen bün-
deln die Ausstrahlung in einem kleinen sogenann-
ten Richtsektor und bewirken dafür eine bedeutend 
geringere Ausstrahlung im übrigen Feld. Unser Vor-
schlag würde also für den CB-Funkverkehr eine be-
deutende Entlastung des Funkspektrums bringen. 
Wenn Sie also für Entstörung sind, müssen Sie kon-
sequenterweise Richtantennen erlauben. 

Die Empfehlung eines Notruf-Abwicklungska-
nals, wofür der Kanal 9 in Frage käme, hatte die 
Bundespost bisher in erster Linie wegen des Man-
gels an Kanälen abgelehnt. Jetzt, wo es 10 weitere 
Kanäle geben soll, sagen Sie nur noch, es gäbe keine 
praktische Möglichkeit, diesen Kanal tatsächlich 
freizuhalten. Von uns ist hier nicht an eine Verord-
nung gedacht, sondern vielmehr an eine Empfeh-
lung, und es muß dann der Disziplin der CB-Funker 
überlassen bleiben, diese Empfehlung zu respektie-
ren. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch un-
sere Bitte an die Post wiederholen, eine Aufklä-
rungsschrift über den CB-Funk herauszugeben. 

Ich fasse zusammen. Erstens. Die Aufstockung der 
Zahl der CB-Kanäle von 10 auf 22 ist ein erstes 
Schrittchen in die richtige Richtung. 

Zweitens. Wenn man einer Kriminalisierung des 
CB-Funks nicht weiteren Auftrieb geben will, muß 
auch die Zahl der Kanäle für Feststationen auf 22 er-
höht und muß der Verkehr zwischen Feststationen 
erlaubt werden. Gleichzeitig sind die Gebühren auf 
das Kostenniveau zu senken. 

Drittens. Eine Begrenzung des CB-Funks auf Fre-
quenzmodulation erfordert wegen der sich daraus 
ergebenden Reduzierung der Reichweiten auf ca. 
ein Drittel der bisher bei Amplitudenmodulation er-
reichten eine Aufstockung der Ausgangsleistung 
auf mindestens 2 W. 

Viertens. Richtantennen verringern die Beein-
trächtigung im CB-Funkverkehr und sollten daher 
erlaubt werden. 

Fünftens. Für die Ablehnung einer Empfehlung 
für einen Notruf-Abwicklungskanal gibt es keinen 
Grund. Eine solche Empfehlung sollte daher ausge-
sprochen werden. Ebenso wünschen wir die Heraus-
gabe einer Aufklärungsschrift über den CB-Funk — 
das habe ich schon gesagt — sowie die Aufnahme 
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von Verhandlungen mit den Verbänden der CB- 
Funker. Denn die Probleme des CB-Funks können 
und dürfen nicht länger lediglich zwischen der Ad-
ministration, den Geräteherstellern und den Politi-
kern erörtert werden. Hier müssen der Wunsch der 
interessierten Bürger und ebenso das Fachwissen 
der CB-Funker unbedingt zur Geltung kommen. 

Sechstens. Die Zulassung von zehn weiteren Ka-
nälen im 27-MHz-Bereich spätestens ab 1. Januar 
1981 erfordert u. a. eine sofortige Bekanntgabe der 
in Frage kommenden Kanalziffern sowie Angaben 
darüber, bis zu welchem Zeitpunkt die bisherigen 
AM-Geräte zugelassen sind und für welchen Zeit-
raum die künftigen 22-Kanal-Geräte eine Betriebs-
erlaubnis erhalten sollen. 

Meine Damen und Herren, ich habe versucht, un-
sere Auffassung noch einmal darzustellen und zu er-
läutern, was wir unter „besseren Bedingungen für 
den CB-Funk" verstehen. Das, was hier beschlossen 
worden ist, ist nach unseren Vorstellungen ein 
Torso und völlig unzureichend. Das ist nicht die Lö-
sung, die wir gewünscht haben. 

Die CDU/CSU lehnt daher den Beschluß des Aus-
schusses für Verkehr und für das Post- und Fernmel-
dewesen aus den dargelegten Gründen ab. Wir wer-
den dieses Thema weiter auf der Tagesordnung hal-
ten, um dafür zu sorgen, daß endlich für die CB-Fun-
ker die gleichen Bedingungen geschaffen werden, 
die in anderen Ländern zum Teil schon vorhanden 
sind und die auch eine Notwendigkeit darstellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Wuttke. 

Wuttke (SPD): Frau Präsident! Meine Damen und 
Herren! Vorab darf ich meiner Freude darüber Aus-
druck geben, daß Herr Dr. Dollinger seit langem 
wieder einmal einen seiner vielen Anträge selbst 
vertritt. 

Wir müssen heute einen Antrag ablehnen, der 
bessere Bedingungen für den CB-Funk schaffen 
will. Damit es keine Mißverständnisse gibt: Über die 
Absicht, Verbesserungen für die CB-Funker zu be-
wirken, besteht zwischen allen Fraktionen dieses 
Hauses Übereinstimmung. Es kommt hinzu, daß in-
zwischen von der Bundesregierung Möglichkeiten 
für konkrete Verbesserungen aufgezeigt und Maß-
nahmen eingeleitet wurden. Deswegen stelle ich 
fest, daß es ausschließlich an den Einzelformulierun-
gen des Antrags und an der mangelnden Flexibilität 
der Opposition liegt, wenn wir heute hier kontro-
vers abstimmen müssen. 

Die Opposition hält entweder aus parteitakti-
scher Unbeweglichkeit oder weil sie nicht bereit 
und in der Lage ist, technische Argumente zur 
Kenntnis zu nehmen und zu berücksichtigen, an 
dem Rankenwerk ihres ursprünglichen Antrags fest. 
Von diesem Vorwurf möchte ich übrigens die Oppo-
sitionskollegen im Verkehrsausschuß ausdrücklich 
ausnehmen. Sie haben sich redlich bemüht, das be-
ste aus einem, wie ich schon bei der ersten Lesung 
dargestellt habe, nicht vertretbaren Antrag zu ma-

chen. Sie hatten aber offenbar nicht den erforderli-
chen Spielraum. 

Die Opposition hat sich von Anfang an bemüht, 
sich mit einem Thema hochzuspielen, das unter 
sachlichen Gesichtspunkten eigentlich nicht kon-
trovers diskutiert werden kann. Das zeigte sich in 
den Ausschußberatungen immer wieder. Bei der Be-
ratung im September 1979 hatte die Bundesregie-
rung vorgetragen, daß es, um die Möglichkeiten zur 
Verbesserung des CB-Funks sicher beurteilen zu 
können, zweckmäßig ist, die Ergebnisse der weltwei-
ten Funkverwaltungskonferenz in Genf abzuwar-
ten, die kurz vor Weihnachten 1979 zu Ende gehen 
sollte. Damals hat die Opposition völlig grundlos 
und offenbar nur aus Lust an der politischen Kontro-
verse der Bundesregierung unterstellt, sie spiele nur 
auf Zeitgewinn und beabsichtige nicht, wirklich et-
was für die CB-Funker zu tun. 

Die Wirklichkeit, meine ich, sah dann anders aus. 
Die weltweite Funkverwaltungskonferenz hat u. a. 
als Ergebnis die Zuweisung eines Frequenzbandes 
im 900-MHz-Bereich für die beweglichen Funkdien-
ste gebracht. Durch Bereitstellung einer angemesse-
nen Zahl von Kanälen dieses Bereichs und Festle-
gung einer geeigneten Sendeleistung sowie  von 

 technischen und betrieblichen Bedingungen sind er-
hebliche Verbesserungen für den CB-Funk möglich. 
Dieses Ergebnis wurde durch maßgebliche Initiative 
der Bundesregierung und  der  deutschen Delegation 
in Genf erreicht, der hierfür ausdrücklich gedankt 
sei. 

Ausgehend von dem Genfer Ergebnis setzte die 
Deutsche Bundespost durch Gespräche mit Herstel-
lern und Verhandlungen mit Fernmeldeverwaltun-
gen ihre Initiativen fo rt, um nach Abstimmung mit 
den gegenwärtigen Benutzern alsbald nach Inkraft-
treten der Genfer Beschlüsse, also am 1. Januar 1982, 
CB-Funkanlagen im Bereich von 900 MHz zulas-
sen zu können. Gleichzeitig zeigte sich jedoch auch, 
daß die Voraussetzungen für die Überführung des 
CB-Funks in den 900-MHz-Bereich nicht so schnell 
geschaffen werden können, wie dies einigen optimi-
stischen Geräteherstellern ursprünglich vorschweb-
te. 

Dadurch ergab sich die Notwendigkeit einer Zwi-
schenlösung. Für eine begrenzte Zeit sollen im 27-
MHz-Bereich, wo der CB-Funk gegenwärtig ange-
siedelt ist, 10 zusätzliche Kanäle zu den vorhande-
nen 12 Kanälen — in Form neuer 22-Kanal-Geräte 
mit ausschließlicher Frequenzmodulation — für den 
beweglichen Funkverkehr zugelassen werden. Für 
den Verkehr von und zu beweglichen Funkstellen 
sollen, ebenfalls zeitlich begrenzt, CB-Feststationen 
mit automatischer Kennungsgabe als neue 12-Ka-
nalgeräte ausschließlich mit Frequenzmodulation 
zugelassen werden. 

Angesichts dieser von der Bundesregierung vor-
geschlagenen Zwischenlösung war dann von der 
Opposition zu hören, daß man diese zusätzlichen 
Kanäle längst hätte freigeben können. Das ging 
eben nicht. Die Bundesregierung hat im Ausschuß 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Zwi-
schenlösung nicht völlig unproblematisch ist. Die 
Problematik besteht u. a. darin, daß die künftig für 
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den CB-Funk freigebenen Kanäle bisher exklusiv 
für die Betreiber der sogenannten K-Geräte zur Ver-
fügung standen, die sie nun künftig mit den OB-Fun-
kern teilen müssen. Deswegen mußte man mit der 
Freigabe der zusätzlichen Kanäle so lange warten, 
bis die Notwendigkeit des Zwischenschritts unter 
Abwägung der Interessen des CB-Funks und der der 
Betreiber von K-Geräten unabweisbar feststand. 

Trotz der Übereinstimmung in der Frage zusätzli-
cher Kanäle bleibt der Oppositionsantrag als ganzer 
unannehmbar. Er macht sich Forderungen zur tech-
nischen Ausgestaltung des CB-Funks zu eigen, die 
dessen Charakter völlig verändern würden. Ich ver-
zichte darauf, meine Kritik aus der ersten Lesung, 
die unverändert gültig ist, oder die technischen De-
tails aus der Ausschußberatung zu wiederholen und 
beschränke mich auf die politischen Aspekte. 

Der CB-Funk ist weder als kommerzieller Funk-
dienst noch als Funkverkehr für den Weitverkehr 
konzipiert. Bei allen Bemühungen, bessere Bedin-
gungen für den CB-Funk zu schaffen, müssen die 
speziellen Gesetzmäßigkeiten der Funktechnik, daß 
Frequenzen ein sehr beschränktes und nicht ver

-

mehrbares Gut sind, daß sich Geräte wechselseitig 
stören können und daß die Belange vieler Funkdien-
ste aufeinander abgestimmt werden müssen, sehr 
genau im Auge behalten werden. 

Beim CB-Funk muß man insbesondere an die 
zahlreichen Rundfunkhörer, Fernsehzuschauer und 
die Benutzer von Geräten der Unterhaltungselek-
tronik denken, wenn man die Bedingungen verän-
dern will. Diese Interessen werden von der Opposi-
tion in ihrem Antrag völlig vernachlässigt, obwohl 
ihr die vielen Klagen z. B. über gestörten Rundfunk-
empfang durchaus geläufig sein müßten. Das ist eine 
Politik, die weder mit politischer Plausibilität noch 
mit Logik etwas zu tun hat. 

Ich stelle deshalb ausdrücklich fest, daß der pri-
vate CB-Funk auch künftig als beweglicher Funk-
dienst auf den Nahbereich beschränkt bleiben muß, 
da Frequenzen Mangelware sind und es auch blei-
ben werden. Wer Funkweitverkehr will, muß sich 
des Amateurfunks bedienen, der auf Grund interna-
tionaler Vereinbarungen in zahlreichen Frequenz-
bändern abgewickelt werden kann. 

Ich fasse zusammen: Die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion begrüßt, daß es der Bundesre-
gierung gelungen ist, im Rahmen ihrer Bemühungen 
auf der Funkverwaltungskonferenz in Genf für den 
CB-Funk erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten 
zu erreichen. Sie fordert die Bundesregierung auf, 
alle technischen und verwaltungsmäßigen Vorbe-
reitungen zu treffen, damit nach Inkrafttreten der 
Beschlüsse dieser Konferenz am 1. Januar 1982 als-
bald CB-Funk-Anlagen im Bereich von 900 MHz zu-
gelassen werden können. Da die Überführung des 
CB-Funks in diesen neuen Bereich erst in einigen 
Jahren zu verwirklichen ist, wird die Bundesregie-
rung aufgefordert, mit Blick auf ihren als Ausschuß-
drucksache vorliegenden schriftlichen Bericht für 
eine begrenzte Zeit 10 zusätzliche Kanäle für den 
CB-Funk im 27-MHz-Bereich entsprechend einer 
Empfehlung der Europäischen Fernmeldeverwal-
tung zuzulassen, die ausschließlich mittels Fre-

quenzmodulation genutzt werden sollen, um Beein-
trächtigungen der Belange von Rundfunk- und Fern-
sehteilnehmern, sowie Benutzern sonstiger elektro-
nischer Geräte zu vermeiden. 

(V o r s i t z: Vizepräsident Leber) 

Um in Zusammenhang mit dem erforderlichen 
Widerruf von Genehmigungen für K-Geräte, die vor 
der Einführung der jetzigen Regelungen für den CB- 
Funk erteilt wurden, Härten zu vermeiden, wird die 
Bundesregierung zusätzlich aufgefordert, die Wi-
derrufsfrist soweit wie vertretbar zu verlängern und 
die monatliche Genehmigungsgebühr für K-Geräte 
wegfallen zu lassen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Leber: Ich erteile das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Hoffie. 

Hoffie (FDP): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich möchte zunächst einmal 
nachhaltig begrüßen, daß sich der Deutsche Bundes-
tag und vor allem der zuständige Ausschuß für Ver-
kehr und für das Post- und Fernmeldewesen — 
eigentlich zum erstenmal — sehr gründlich mit der 
Situation  des CB-Funks befaßt haben. Die Beratun-
gen haben nach Auffassung der FDP-Bundestags-
fraktion folgendes deutlich gemacht. 

Erstens. Der CB-Funk erfreut sich einer wachsen-
den Beliebtheit in der Bevölkerung. Das ist ja u. a. 
daran zu erkennen, daß sich die Anzahl der CB-Fun-
ker auf inzwischen weit über 2 Millionen Teilneh-
mer erhöht hat. Dabei hat die Nachfrage nach Hand-
geräten, Mobilstationen, aber auch nach Feststatio-
nen gleichermaßen zugenommen. Dies zeigt daß der 
CB-Funk ein sehr attraktives und vielseitiges Mittel 
ist, um persönliche und private Kommunikationsbe-
dürfnisse zu befriedigen. 

Zweitens. Die starke Nachfrage und die intensive 
Nutzung von CB-Funkgeräten hat im Laufe der bei-
den letzten Jahre zu einer sehr starken Überlastung 
der von der Deutschen Bundespost im Jahre 1975 
zur Verfügung gestellten 12 Frequenzen im 27-
MHz-Bereich geführt. Daraus ergab sich für die FDP 
die Forderung, das Frequenzspektrum für den CB-
Funk entsprechend der CEPT-Empfehlung aus dem 
Jahre 1974 zu erweitern und bei dieser Gelegenheit 
die wichtigsten technischen und betrieblichen Pro-
bleme, die sich seit der Zulassung des CB-Funks her-
ausgestellt hatten, soweit wie nur irgend möglich 
jetzt zu lösen. 

Drittens. Weil außer Zweifel steht, daß das 
11-m-Band angesichts der in diesem Bereich gleich-
zeitig zugelassenen Hochfrequenzgeräte kein idea-
ler Frequenzbereich für den CB-Funk ist, war die 
FDP trotz der Dringlichkeit der Entscheidung damit 
einverstanden, daß zunächst das Ergebnis der Funk-
verwaltungkonferenz, die Ende letzten Jahres 
stattfand, abgewartet wurde. 

Viertens. Daß es richtig war, die Resultate der 
Konferenz abzuwarten, zeigt sich, nachdem wir nun-
mehr wissen, daß auch der 900-MHz-Bereich für den 
CB-Funk international genutzt werden kann. Da 
dies angesichts ungelöster technischer und betrieb- 
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licher Probleme aber nur auf längerer Sicht möglich 
sein wird, hat sich die FDP innerhalb der Koalition, 
wie Sie wissen, mit Nachdruck dafür eingesetzt, daß 
eine Sofortlösung im 27-MHz-Bereich zustande

-

kommt. Nur auf diese Weise kann nach unserer 
Überzeugung verhindert werden, daß die CB-Fun-
ker immer mehr auf Geräte ausweichen, die in der 
Bundesrepublik nicht zugelassen sind. Nur so kann 
auch dafür gesorgt werden, daß die Verunsicherung 
der Industrie und des Handels überwunden wird. 

Fünftens. Die FDP-Bundestagsfraktion begrüßt es, 
daß die Deutsche Bundespost unserer Auffassung 
gefolgt ist und sich bereit erklärt hat, im 11-m-Band 
zehn zusätzliche Kanäle zur Verfügung zu stellen. 
Dies ist natürlich ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Er ist geeignet, die Überbelegung der Funkka-
näle zu überwinden und damit das vordringlichste 
Problem zu lösen. Die FDP ist auch damit einver-
standen, daß für die neue Gerätegeneration auf den 
vorgesehenen insgesamt 22 Kanälen die Frequenz-
modulation vorgeschrieben wird, weil dadurch Stö-
rungen auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik 
ausgeschaltet werden. 

Sechstens. Ich habe an anderer Stelle gesagt: Die 
Entscheidung der Bundespost ist in der Tat ein gro-
ßer Schritt in die richtige Richtung. Dieses sollte 
auch von der Opposition anerkannt werden. Damit 
sage ich zugleich, daß natürlich weitere Verbesse-
rungen wünschenswert und auch notwendig blei-
ben. Vorrangig ist im Moment, daß die Deutsche 
Bundespost ihre Absichtserklärung ohne Verzug in 
die Tat umsetzt und damit für alle Beteiligten klare 
Perspektiven herstellt. 

Kollege Dollinger hat gesagt, wir hätten in der 
Frage der Gebühren erklärt, wir würden uns für 
eine Absenkung einsetzen. Es ist schwierig, dieses 
so ungeschützt aufrechtzuerhalten, nachdem im 
Ausschuß sehr plausibel erklärt worden ist, daß we-
gen des großen Aufwands, der aus durch Störungen 
hervorgerufenen notwendigen Arbeiten resultiert, 
eigentlich eine Gebührenerhöhung notwendig wäre. 
Aber ich meine, daß sich zeigen wird, nachdem wir 
die Frequenzmodulation haben werden, ob eine sol-
che Gebührenabsenkung, für die wir nach wie vor 
eintreten, durchgesetzt werden kann und dieses sei-
tens der Post nicht mehr in Frage gestellt werden 
muß. 

Nachdem mittlerweile nach Abschluß der Funk-
verwaltungskonferenz ein halbes Jahr vergangen 
ist, erwartet die Bundestagsfraktion der FDP zum ei-
nen, daß die Deutsche Bundespost umgehend ver-
bindlich erklärt, daß die zehn zusätzlichen Kanäle ab 
1. Januar 1981 zur Verfügung stehen. Die Deutsche 
Bundespost würde, wie wir meinen, ihrer Verant-
wortung sicher nicht gerecht, wenn sie einer klaren 
Terminzusage ausweichen und damit die ohnehin 
bestehende Planungsunsicherheit vergrößern 
würde. 

Zum anderen: Die Deutsche Bundespost sollte 
ihre Absicht, CB-Feststationen mit automatischem 
Kennungsgeber auszustatten, noch einmal überprü-
fen, wie wir meinen. Der Bundestagsausschuß für 
Verkehr hat ja einer solchen Regelung nicht aus-
drücklich zugestimmt. 

Die FDP befürchtet, daß die obligatorische Einfüh-
rung eines automatischen Kennungsgebers die Ein-
haltung des Termins 1. Januar 1981 als Zeitpunkt für 
die Inkraftsetzung des Gesamtpakets der Neurege-
lungen gefährden könnte und außerdem zu einer er-
heblichen Verteuerung der Geräte — bis zu 100 
bei einfachen Geräten, wie wir uns haben sagen las-
sen — führen kann. 

Schwerwiegender wäre aber noch, wenn ein obli-
gatorischer automatischer Kennungsgeber die 
Wiedereinführung des Einzelgenehmigungsver-
fahrens — quasi durch die Hintertür — und dazu 
beträchtlichen Verwaltungsaufwand zur Folge hät-
te; denn es war ja geradezu das zentrale Element der 
Einführung des CB-Funks im Jahre 1975, das Einzel-
genehmigungsverfahren aufzugeben. Nur diese Ent-
scheidung hat die eindrucksvolle Entwicklung des 
CB-Funks überhaupt ermöglicht. Eine Abkehr von 
dieser Grundentscheidung wird unsere Zustim-
mung nicht finden können. 

Die Beschränkung der neuen Generation der CB-
Feststationen auf 12 Kanäle ist angesichts der Tatsa-
che, daß insgesamt 22 Kanäle zur Verfügung stehen 
werden, nach wie vor weniger verständlich. Da es 
das Hauptziel der Erweiterung des Frequenzspek-
trums ist, die gegenwärtige Überbelegung der Ka-
näle abzubauen, kann es nicht folgerichtig sein, 
durch administrative Rahmenbedingungen eine 
Konzentration des Verkehrsaufkommens auf be-
stimmten Kanälen hervorzurufen. Wir möchten da-
her darum bitten, diese Absicht im Hinblick auf die 
Einführung der Neuregelung noch einmal zu über-
prüfen. 

Zusammenfassend, meine Damen und Herren, 
möchte ich unterstreichen, daß das Konzept der 
Deutschen Bundespost als vernünftige Übergangs-
lösung unsere Zustimmung findet. Die FDP stimmt 
deshalb der Beschlußempfehlung des Ausschusses 
zu. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuß 
empfiehlt auf Drucksache 8/3868, den Antrag auf 
Drucksache 8/2727 abzulehnen. Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Danke 
sehr. Wer stimmt dagegen? — Stimmenthaltungen? 
— Die Beschlußfassung ist entsprechend den Emp-
fehlungen des Ausschusses erfolgt. 

Ich rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Auswärtigen Ausschusses (3. 
Ausschuß) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Böhm (Melsungen), Graf Huyn, Dr. Marx, Pe-
tersen, Straßmeir, Dr. Mertes (Gerolstein), 
Amrehn, Jäger (Wangen), Baron von Wrangel, 
Frau Tübler, Metz, Dr. Narjes, Lintner, Sauer 
(Salzgitter), Schröder (Lüneburg), Schmöle 
und der Fraktion der CDU/CSU 
Kampfgruppen der DDR 
— Drucksache 8/2918, 8/3522 —
Berichterstatter: Abgeordneter Pawelczyk 
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Zwischen den Fraktionen ist vereinbart worden, 

daß die Diskussion in Form von Kurzbeiträgen ge-
führt wird. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 
Ich sehe, das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Böhm (Melsungen). 

Böhm (Melsungen) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die CDU/CSU-Fraktion 
bedauert die Entscheidung der SPD /FDP-Mehrhei-
ten im Auswärtigen Ausschuß und in den mitbera-
tenden Ausschüssen für Verteidigung und inner-
deutsche Beziehungen, mit der unser Antrag abge-
lehnt worden ist, der zum Ziel hatte, die militärische 
Bedeutung der Kampfgruppen in der DDR bei den 
MBFR-Verhandlungen auf seiten der NATO erneut 
anzusprechen und in Wien auf Konsequenzen dar-
aus für die westliche Verhandlungsposition hinzu-
wirken. 

Während der Beratungen in den Ausschüssen ist 
bedauerlicherweise keine Änderung der militärpoli-
tischen Einschätzung des Kampfwertes der Kampf-
gruppen und ihrer strategischen Bedeutung durch 
SPD und FDP erfolgt, obwohl Kampfwert und strate-
gische Bedeutung dieser Bürgerkriegsarmee der 
SED im letzten Jahrzehnt hinsichtlich Ausrüstung, 
Ausbildung und operativer Einsatzfähigkeit nach-
weislich eine neue Qualität gewonnen haben. SPD 
und FDP betreiben also unverändert eine gefährli-
che Verharmlosung der militärischen Bedeutung 
der Kampfgruppen und der von ihnen ausgehen-
den Bedrohung. Sie haben den Bürgern ein Jahr-
zehnt vorgegaukelt, durch ihre Politik sei der Frie-
den sicherer geworden, und entschließen sich jetzt 
offenbar lieber zu einer gefährlichen Verharmlo-
sung nach dem Motto, daß nicht sein kann, was nicht 
sein darf, als den Bürgern reinen Wein über die re-
ale militärische Gefahr einzuschenken. 

Wenn die Abgeordneten der Koalition, wie aus 
dem Ausschußbericht hervorgeht, erklären, daß der 
Kampfwert der Kampfgruppen — ich zitiere — „ins-
gesamt als gering zu veranschlagen sei und ihnen 
insbesondere keine offensive Bedeutung zukomme", 
dann steht das im Gegensatz zu den Tatsachen und 
zu dem, was führende Funktionäre des SED-Regi-
mes selbst über ihre Kampfgruppen sagen und von 
uns ernst genommen werden sollte. Während von 
seiten der Bundesregierung erklärt wird, „Gliede-
rung, Ausbildung, Ausrüstung und Unterstellung 
befähigen die Kampfgruppen nicht zu einem tak-
tisch-operativen Zusammenwirken mit den offensi-
ven Kräften der Nationalen Volksarmee auf dem 
Gefechtsfeld, schreibt DDR-Generalmajor Leube — 
ich kann Ihnen dieses längere Zitat leider nicht er

-

sparen —: 

Ausgehend von den Erfordernissen ... war es 
notwendig geworden, die Kampfgruppen so zu 
entwickeln, daß sie vollständig in das System 
der Landesverteidigung der DDR integriert 
sind. Das erforderte vor allem ... klare Festle-
gungen für das Zusammenwirken der Kampf- 

gruppen mit den anderen bewaffneten Kräften 
der DDR ... Der Dienst in den Kampfgruppen 
ist durch einheitliche, verbindliche Dienstvor-
schriften und andere Weisungen geregelt. ... 
Die neuen Ausbildungsprogramme ... tragen 
dazu bei, daß die Kampfgruppen erforderlichen-
falls den Kampf mit einem modern ausgerüste-
ten und gut ausgebildeten Gegner zum Schutz 
unserer sozialistischen Errungenschaften und 
des Lebens unserer Bürger führen können. Je 
nach dem festgelegten Hauptzweck ihres Ein-
satzes sind die Kampfgruppeneinheiten für ope-
rative Aufgaben bzw. für die Sicherung ausge-
wählter Objekte ... vorbereitet. ... In den 
Kampfgruppen gelten die gleiche Komman-
dosprache, die gleichen Prinzipien und Grund-
sätze für die Organisation und Führung der 
Kräfte bei taktischen Handlungen wie bei ande-
ren bewaffneten Organen ... Gut entwickelt hat 
sich auch die Zusammenarbeit mit den anderen 
bewaffneten Kräften, so mit der Nationalen 
Volksarmee und den Grenztruppen der DDR. 
Sie tragen dazu bei, daß sich das internationale 
Kräfteverhältnis weiter zu unseren Gunsten 
verändert. 

Soweit das Zitat. 

Ich könnte Ihnen, meine Damen und Herren, zahl-
lose Zitate führender Politiker und Militärs der 
DDR vortragen, in denen sie vom hohen militäri-
schen und strategischen Wert der Kampfgruppen 
sprechen. Was ist eigentlich näherliegend, als diese 
400 000 bis 500 000 Mann starke Zweitarmee der 
DDR auch als das zu werten, als das die DDR sie sel-
ber sehen will, nämlich als einsatzstarker zuverlässi-
ger Waffengefährte der Sowjetarmee und der Natio-
nalen Volksarmee und somit als unverzichtbarer Be-
standteil der sogenannten sozialistischen Landes-
verteidigung? 

Wenn die Bundesregierung angesichts dieser Tat-
sache davon spricht, die Kampfgruppen würden des-
halb nicht in die Truppenreduzierungsverhand-
lungen einbezogen, weil dort — ich zitiere — „nur 
Soldaten, also militärisches Personal des aktiven 
Dienstes, mitgezählt würden und eine Ausdehnung 
des Verhandlungsgegenstandes eine — ich zitiere 
wiederum — „unnötige und unerwünschte Kompli-
kation der Verhandlungen mit sich bringe", gleicht 
das einer Groteske, die einmal schlimme Folgen für 
Frieden und Freiheit in Deutschland mit sich brin-
gen kann. 

Wenn der Verteidigungsausschuß mit SPD /FDP-
Mehrheit beschlossen hat, die Kampfgruppen seien 
wegen ihrer Unvergleichbarkeit mit westlichen 
Streitkräften gegenwärtig nicht MBFR-fähig, dann 
steckt darin ein unglaublicher Zynismus. Der Osten 
kann also beliebig viele Kampfkräfte aufbauen, er 
muß nur aufpassen, daß es Vergleichbares im We-
sten nicht gibt. Dann entzieht sich — so die Logik 
von SPD und FDP — diese Militärmacht wegen Un-
vergleichbarkeit jeglichen Abrüstungs- oder Rü-
stungskontrollgesprächen. Das ist eine Logik, der 
niemand folgen kann und darf, der Frieden und 
Sicherheit ernst nehmen und kommunistischen 
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Tarnungen und Verschleierungen nicht Tür und Tor 
öffnen will. 

Wenn Sie schon die Augen vor der Selbstdarstel-
lung der DDR verschließen, die Darstellungen ange-
sehener ausländischer Militärinstitute übergehen 
und die Mahnungen der Opposition in diesem 
Hause nicht hören wollen, so nehmen sie doch, 
meine Damen und Herren von SPD und FDP, wenig-
stens zur Kenntnis, was von der Bundesregierung of-
fiziell und offiziös über die Kampfgruppen gesagt 
wird. So heißt es unter anderem in dem DDR-Hand-
buch des Bundesministers für innerdeutsche Bezie-
hungen: 

Der Wert der Kampfgruppen besteht für die Mi-
litärpolitik der DDR unter anderem auch darin, 
daß die Kampfgruppen als Miliztruppe im Falle 
einer westöstlichen Vereinbarung über die Re-
duzierung der Stärke der regulären Streitkräfte 
nicht betroffen wären. 

Und: 

Zu Einsatzaufgaben der Kampfgruppen zählen 
... Sicherung der Operationsfreiheit der Streit-
kräfte; Bekämpfung von aus der Luft abgesetz-
ten feindlichen Einheiten; direkte taktische Un-
terstützung der Streitkräfte. 

In der Schrift „NVA in Stichworten', von der Bun-
desregierung finanziert und der Bundeswehr zur 
Verfügung gestellt, heißt es: 

In Spannungszeiten und im Kriege sind die 
Kampfgruppen ein Kampfinstrument, das so-
wohl nach militärischen Regeln als auch mit un-
konventionellen Methoden des Guerillakrieges 
kämpfen kann. Hier liegt der besondere Wert 
der Kampfgruppen. 

Meine Damen und Herren, wenn auch die zahlen-
mäßige Stärke der Kampfgruppen zwischen 400000 
und 500 000 Mann eine nicht zu unterschätzende Be-
drohung für die Bundesrepublik Deutschland dar-
stellt, so geht es nicht allein darum, bei MBFR eine 
einfache Addition zu vollziehen. Unser Ziel muß 
vielmehr sein, Möglichkeiten im militärischen und 
subversiven Bereich zu erkennen und aufzuzeigen, 
die uns bedrohen könnten. 

Wenn Armeegeneral Mielke, der Chef des Staats-
sicherheitsdienstes, der die Genossen der Kampf-
gruppen noch vor denen der anderen bewaffneten 
Organe nennt, darauf hinweist, daß die Kampfgrup-
pen „die ruhmreiche Tradition der bewaffneten pro-
letarischen Hundertschaften der 20er Jahre dieses 
Jahrhunderts" fortsetzen, dann wird klar, was ge-
meint ist. Wenn Sie diese Äußerung im Zusammen-
hang mit den Aussagen über die Fähigkeit der 
Kampfgruppen zum Guerillakampf und den Äuße-
rungen des Generalmajors Leube über die operative 
Einsatzfähigkeit der Kampfgruppen sehen, werden 
die oft verkündeten Änderungen in der Militärdok-
trin und der Truppenführung des Ostblocks deut-
lich. 

So erhebt sich die Frage, ob angesichts dieser Tat-
sachen der Westen nicht auf der Basis eines Kriegs-
bildes agiert und verhandelt, das für die sozialisti-
schen Staaten schon seit einiger Zeit seine Gültig-

keit verloren hat. MBFR und SALT erscheinen dann 
als Verhandlungen um reguläre militärische Streit-
macht, die jedoch als Absicherung und Bedrohung 
nur noch Kulisse für eine andere militärische Ziel-
setzung ist, nämlich einer bilateralen bürgerkriegs-
ähnlichen Auseinandersetzung als rein deutsche 
Angelegenheit unterhalb der Schwelle des  Art. 5 
des NATO-Vertrages. So sieht auch DDR-Außenmi-
nister Fischer in der Zeitung „Volksarmee" NVA 
und Kampfgruppen als strategische Einheit. Er 
nennt beide Organisationen gleichwertig nebenein-
ander, wenn er sagt: 

Gewissenhafte Ausbildung wie ständige Übun-
gen der Angehörigen der Nationalen Volksar-
mee und der Mitglieder der Kampfgruppen ha-
ben in diesem Zusammenhang eminentes Ge-
wicht. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie unseren An-
trag angesichts dieser Tatsachen ablehnen — und 
Sie scheinen dazu entschlossen —, dann handeln Sie 
leichtsinnig, leichtfertig und gefährden Frieden und 
Feiheit. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Leber: Ich erteile das Wo rt  dem 
Herrn Abgeordneten Möhring. 

Möhring (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ziel des Antrags der Opposition ist die Ein-
führung der „Kampfgruppen der DDR" in die MBFR- 
Verhandlungen. Der federführende Auswärtige 
Ausschuß und die mitberatenden Ausschüsse Ver-
teidigung und innerdeutsche Beziehungen haben je-
weils mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen die 
Ablehnung dieses Antrages empfohlen. 

(Dr. Kunz [Weiden] (CDU/CSU]: Wider bes

-

seres Wissen!) 

Herr Kollege Böhm hat an unseren „wild entschlos-
senen" Gesichtern anscheinend abgelesen, daß wir 
diese Haltung nicht geändert haben. Ohne mich 
jetzt, Herr Kollege Böhm, auf Ihre polemische Ebene 
von „Zynismus" und „Verharmlosung" zu begeben — 
das buche ich unter „härtere Gangart" Ihres Direk-
tors Dr. Strauß ab —, gebe ich jetzt in Kurzfassung 
einige Begründungen, aber auch für Sie als Informa-
tion, besonders an Sie, Herr Kollege Böhm und Herr 
Graf Huyn, weil Sie ja in Ihrer Pressekonferenz be-
haupteten, die Bundesregierung habe sträflich Infor-
mationen vernachlässigt: 

1. Die „Kampfgruppen der Arbeiterklasse der 
„DDR" entsprechen nicht den Zählkriterien, die zwi-
schen NATO und Warschauer Pakt  1973 — zuletzt 
erörtert 1976 — vereinbart wurden. 

2. Die Zählkriterien reduzierbarer Truppenteile 
im MBFR-Raum beziehen sich allein auf — und jetzt 
kommt der korrekte Text — „Soldaten, die ständig 
und ausschließlich militärischen Dienst versehen 
und die Uniform der Luft- und Landstreitkräfte tra-
gen". Dies ganz allein. 

3. Diese Zählkriterien treffen auf die Kampfgrup-
pen nicht zu. Mit dieser Feststellung könnte das 
Thema beendet sein. 
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4. Da jedoch im Antrag und in den Reden der Op-

position zur ersten Lesung, aber auch in den Aus-
schüssen, Behauptungen über die Kampfgruppen 
aufgestellt wurden, die einer Korrektur bedürfen, 
sollten die folgenden weitestgehend gesicherten Er-
kenntnisse die Situation verdeutlichen. 

5. Nach dem „Handbuch der DDR" aus dem Jahre 
1979 gelten die Kampfgruppen der Arbeiterklasse 
im Selbstverständnis der SED als das „unmittelbare 
bewaffnete Organ der Arbeiterklasse in den Be-
trieben, LPG, staatlichen Verwaltungen und Institu-
tionen, das für die Gewährleistung der inneren Si-
cherheit und Verteidigung der DDR eine wichtige 
Rolle spielt". 

6. Die genaue Stärke der Kampfgruppen scheint 
von der Opposition um rund 100 000 überbewertet 
zu sein. Herr Kollege Böhm hat eben ein wenig rela-
tiviert. Die Autoren Marcks (1970 = 350 000), Naw-
rocki (1979 = 350 000 bis 400 000), die Schrift „NVA 
in Stichworten" (1977 = 350 000) und das „Handbuch 
der DDR (1979 = 400 000) bleiben doch erheblich 
hinter Ihren Angaben, Herr Kollege Böhm, mit rund 
500 000, die Sie 1979 in der ersten Lesung angegeben 
haben, zurück. 

(Dr. Lenz [Bergstraße] [CDU/CSU]: 400 000 
ist doch auch schon eine Menge!) 

— Auf 100 000 kommt es Ihnen wahrscheinlich 
nicht an. Wir sollten hier korrekt bleiben. Ich versu-
che, Punkt für Punkt korrekte Angaben zu machen, 
damit man das einmal nachlesen kann. Ich bin Ihnen 
dankbar für jede zusätzliche Information. Wir haben 
hier gar nichts zu verkleistern. 

(Dr. Lenz [Bergstraße] [CDU/CSU]: 400 000 
ist doch eine ganz schöne Menge!) 

Wir verwahren uns dagegen, daß das in den Bereich 
der Polemik gezogen wird. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

7. Die „Kämpfer", wie sie sich nennen, sind nur bis 
zur Bataillonsebene innerhalb der Betriebe geglie-
dert. Sie kennen keine Großverbände. Sie unterste-
hen den örtlichen SED-Leitungen. Oberste Führung 
ist das Ministerium des Innern. 

8. Die Ausbildung bezieht sich allein auf Objekt-
sicherung der Betriebe und Institutionen und auf be-
grenzte Verteidigung im- Umfeld dieser Objekte. 

9. Die Bewaffnung beschränkt sich auf leichte 
und schwere Infanteriewaffen. Diese sind — streng 
bewacht — in Depots der Volkspolizei eingelagert. 
Die Kampfgruppen besitzen keine Kampfpanzer. Sie 
werden jedoch zum Zwecke der Panzerabwehr an 
Panzern ausgebildet. 

10. Ein Einsatz mit älteren deponierten Panzermo-
dellen ist nicht denkbar, weil jüngere Wehrpflich-
tige ständig an modernsten Panzertypen ausgebildet 
werden und den Bezug zu älteren Modellen bald 
verlieren, die sie dann nicht beherrschen. 

11. Keine einzige Publikation oder Fachzeitschrift 
der DDR hat bisher zweifelsfrei bewiesen, daß 
Kampfgruppen mit schweren Artilleriewaffen oder 
Kampfpanzern ausgerüstet sind. Nach den gegen-
wärtigen Ausrüstungsprioritäten der DDR, nämlich 

NVA, Grenztruppen, Volkspolizei und ganz zum 
Schluß erst Kampfgruppen, ist dies auch undenk-
bar. 

12. Kampfgruppen haben keinerlei militärische 
Bedeutung im Sinne taktischer Angriffsoperationen 
im Zusammenwirken mit den strategischen An-
griffsstaffeln des Warschauer Paktes. Sie können al-
lerdings in der Gesamtverteidigung der DDR be-
dingt entlastend wirken. 

13. Unter militärischen Fachleuten ist unbestrit-
ten, daß Verbände der Kampfgruppen in Großver-
bände der Warschauer Pakt-Staffeln einsatz- und 
führungsmäßig überhaupt nicht eingeführt werden 
können, um die von der Opposition immer wieder 
behauptete zusätzliche Angriffskapazität herzu-
stellen. 

14. Allerdings müssen die Kampfgruppen als Teil 
einer politischen Strategie gewertet werden, mög-
lichst große Teile der Bevölkerung zu militarisie-
ren und sie in ein gesamtgesellschaftliches Befehl-
Gehorsam-Verhältnis mit einzubinden. Das beginnt 
bei Kindergärten und reicht über Junge Pioniere 
und schulischen Wehrkundeunterricht bis hin zur 
vormilitärischen Ausbildung in der FDJ, in der Ge-
sellschaft für Sport und Technik und anderen Ein-
richtungen. 

15.Aber auch für die originären Aufgaben des Ob-
jektschutzes und die Entlastung regulärer Truppen 
durch Sicherungsaufgaben sind die Kampfgruppen 
in einem Kriegsfall nur bedingt heranziehbar, weil 
sie dann für verstärkte Produktion von Rüstungsgü-
tern verpflichtet sind. Niemand kann an zwei Orten 
gleichzeitig sein. Sie können auch nicht durch 
Frauen ersetzt werden. Diese sind bereits im Frie-
den „gleichberechtigt" arbeitsverplant. 

16.Die Kämpfer müssen jährlich 140 Ausbildungs-
stunden absolvieren. Damit ist jedes zweite 
Wochenende verplant. Die Ausbildung erfolgt au-
ßerhalb der Arbeitszeit. Wegen dieser Doppelbela-
stung am Arbeitsplatz und in den Kampfgruppen 
wächst das Desinteresse bei Arbeitern im fortge-
schrittenen Alter. Der Kampfwert ist nicht sehr 
hoch. 

17. Die Gesamtstärke der Kampfgruppen verän-
dert sich kaum. Denn wegen der Verpflichtungszeit, 
die vom 25. bis zum 60. Lebensjahr reicht, gibt es 
keine Reservisten. Sie produzieren allenfalls Pensio-
näre. 

Meine Abschlußbewertung: Wegen ihres Charak-
ters als einer reinen Parteiarmee gelten die Kampf-
gruppen als irreguläre Kombattanten im Sinne des 
Art. 3 der Haager Landkriegsordnung. Sie werden 
daher von den MBFR-Vereinbarungen über Zählkri-
terien nicht erfaßt. Sie sind damit unter den gegen-
wärtigen Voraussetzungen — auch wegen ihrer Un-
vergleichbarkeit mit westlichen Streitkräften — 
nicht MBFR-fähig. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion 
lehnt daher den Antrag aus solchen übergeordneten 
politischen Gründen ab. Sie lehnt ihn auch deshalb 
ab, damit die MBFR-Verhandlungen über Zählkrite- 
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rien durch Ihre Einwirkung nicht wieder auf den 
Ausgangspunkt zurückgeworfen werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Leber: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Jung. 

Jung (FDP): Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Als der Kollege Böhm eingangs 
sein Bedauern äußerte und auch davon sprach, daß 
man dem Bürger reinen Wein einschenken sollte, 
war ich versucht, zu fragen, ob er sich nicht im Ta-
gesordnungspunkt geirrt habe. Denn der fränkische 
Bocksbeutel ist Beratungsgegenstand erst des näch-
sten Tagesordnungspunktes. 

Herr Kollege Böhm, ich bedaure, daß an Ihrer 
Stelle nicht ein Verteidigungspolitiker der Union 
gesprochen hat. Auch haben Sie hier offenbar im fal-
schen Saal gesprochen. Denn ich sehe hier — außer 
Herrn Kollegen Biehle — niemanden, der aus den 
Reihen der Union zu diesem Thema sachkundig 
sprechen könnte. 

Die CDU/CSU hat die Bundesregierung in ihrem 
Antrag dazu aufgefordert, die militärische Bedeu-
tung der Betriebskampfgruppen der DDR im Hin-
blick auf MBFR — ich möchte meinen Ausführun-
gen im wesentlichen darauf konzentrieren — in der 
NATO erneut anzusprechen und auf zweckdienli-
che Konsequenzen für die westliche Verhandlungs-
position in Wien hinzuwirken. Was bedeutet das? 
Das bedeutet doch, daß man sie auch in die soeben 
vom Kollegen Möhring genannten Zählkriterien 
einbeziehen soll. Dieser Antrag wurde unter Be-
rücksichtigung der Ablehnungsempfehlung durch 
die mitberatenden Ausschüsse für Verteidigung 
und für innerdeutsche Beziehungen auch vom feder-
führenden Auswärtigen Ausschuß abgelehnt. Ich 
betone, daß dies sehr wohl überlegt war. Ich werde 
das im einzelnen noch begründen. Die Gründe, die 
zur Ablehnung des Antrags geführt haben, wurden 
ja auch schon im Laufe der Beratung am 28. Juni 
1979 — unter anderem von mir — von dieser Stelle 
aus genannt. Es genügt daher, daß ich diese Gründe 
noch einmal kurz aufzähle. 

Erstens. Ost und West haben sich auf bestimmte 
Zählkriterien für die Wiener MBFR-Verhandlun-
gen geeinigt. Es sollen nur solche Soldaten einbezo-
gen werden, die Uniformen der Land- oder Luft-
streitkräfte tragen und die ständig ausschließlich 
militärischen Dienst versehen. Herr Kollege Möh-
ring hat hierauf bereits verwiesen. 

Zweitens. Eine Reduzierung nach diesen Krite-
rien auf die vom Westen gewünschte beiderseitige 
kollektive Gesamthöchststärke von 750 000 Solda-
ten würde immerhin einen guten Schritt auf größere 
Ausgeglichenheit der konventionellen Kräftever-
hältnisse in Mitteleuropa und damit eine erhebliche 
Anhebung der atomaren Schwelle bedeuten. Das 
wäre für unser Volk von vitaler Bedeutung. Das ist 
viel wichtiger als das, was Sie hier erwähnten, näm-
lich die Frage der Einbeziehung hier einzuführen. 
Das gilt um so mehr, als ja nicht nur über Personal

-

verringerungen, sondern auch über die Reduzierung 
bestimmter Waffen, ja sogar über Vorschläge zum 

Abzug sowjetischer Panzergroßverbände verhandelt 
wird. 

Weil ein von Ausgewogenheit gekennzeichneter 
Erfolg dieser Verhandlungen für uns von existen-
tieller Bedeutung ist, sollten wir alles mit unserer Si-
cherheit Vereinbarende unternehmen, um die Wie-
ner Gespräche voranzubringen und sie nicht zu stö-
ren, wie es zweifellos durch Ihren Antrag geschehen 
würde. 

Die Bundesregierung der sozialliberalen Koali-
tion hat daher Ende 1979 eine weitere Initiative ins 
Bündnis eingebracht, die inzwischen auch als Ange-
bot an die Staaten des Warschauer Pakts auf den 
Tisch gelegt wurde. 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege Jung, erlauben 
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Biehle? 

Jung (FPD): Jawohl, ich erlaube sie, Herr Präsi-
dent. 

Biehle (SPD): Verehrter Herr Kollege, Sie spra-
chen soeben davon, daß die Gefahr des Störens der 
Einigung über die Zählkriterien eintreten könnte, 
wenn die Frage der Kampfgruppen eingebracht wür-
de. Sind Sie nicht mit mir der Meinung — wir waren 
ja beide zusammen bei Tarassow in Wien gewe-
sen —, daß über sieben Jahre hinweg die Einigung 
über die Datenfrage und in bezug auf die Zählkrite-
rien ohne Einfluß der Belange der DDR-Kampfgrup-
pen verschleppt und bis heute verzögert wurde und 
daß dies bisher — — 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege Biehle, Sie dür-
fen Ihre Frage nicht in einen Diskussionsbeitrag 
ummünzen. Entschuldigen Sie! 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Jung (FDP): Herr Kollege Biehle, natürlich be-
daure ich wie Sie, daß diese Verzögerung in den 
MBFR-Verhandlungen aus vielerlei Gründen, u. a. 
natürlich wegen der Datendiskussion, eingetreten 
ist. Aber Sie werden mir doch einräumen, daß dieser 
Antrag exakt diese Störung oder das, was wir beide 
gemeinsam beklagen, um weitere sieben Jahre fort-
setzen würde. Das ist doch der Punkt, weswegen ich 
sage: Hier soll man die Einigung, die erfolgt ist, nicht 
durch einen Antrag stören, der zweifellos dazu füh-
ren würde, daß u. a. eine ganze Reihe von Zivilbe-
diensteten auf der westlichen Seite in die Zählkrite-
rien einbezogen würde. Wie ständen wir dann da! 
Das ist der Grund, weswegen ich sagte: Ich bedaure 
eigentlich, daß nicht einer der verteidigungspoliti-
schen Sprecher der Union zu dieser Frage Stellung 
genommen hat. 

Die Initiative, von der ich soeben sprach, ist leider 
bisher ohne konstruktive Antwort des Ostens ge-
blieben. Sie zielt darauf ab, daß es in der ersten Re-
duzierungsphase zunächst zum Abzug ausschließ-
lich amerikanischer und sowjetischer Streitkräfte 
auf der Grundlage vereinbarter sowjetischer und 
amerikanischer Daten kommt. Diese Einigung will 
die Schwierigkeit der sogenannten Datendiskus-
sion, über die wir ja soeben debattierten, und damit 
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ein Haupthindernis für Fortschritte in der MBFR ab-
bauen. Das zeugt von verantwortungsbewußter Be-
handlung dieses Problems, das für die Sicherheit un-
seres Landes von großer Bedeutung ist. Gerade in 
der derzeit krisenhaften Lage kommt es darauf an, 
alles zu unternehmen, um den Dialog, auch den rü-
stungskontrollpolitischen Dialog, aufrechtzuerhal-
ten und allen erschwerenden Ballast aus dem Weg 
zu räumen. Die Forderung an das Bündnis nach Ein-
beziehung der Kampfgruppen in die MBFR-Ver-
handlungen — dies wäre eine der möglichen Konse-
quenzen, die aus Ihrem Antrag gezogen werden 
könnten — würde aber — das habe ich soeben schon 
gesagt — neue Widrigkeiten auf dem Weg zu einer 
Übereinkunft zwischen NATO und Warschauer 

Pakt auftürmen. Man kann nicht mitten in laufen-
den Verhandlungen die Zählkriterien ändern wol-
len. Man kann dies auch deshalb nicht tun, weil 
sonst möglicherweise auch die mehr als 170 000 zivi-
len Kräfte der Bundeswehr, die Zivilbediensteten 
bei den amerikanischen Streitkräften und andere 
einbezogen werden müßten. Was dies bedeutet, 
können Sie sich selbst ausmalen. 

Ich betone hier noch einmal: Ihr Antrag ist nicht 
geeignet, die Position des Westens bei diesen Ver-
handlungen zu stärken. Er ist nicht geeignet, die 
MBFR-Verhandlungen voranzutreiben, sondern er 
ist ausschließlich dazu geeignet, die Position des 
Westens zu schwächen und diese Verhandlungen 
im Augenblick zu stören. All das ist Ihnen, meine 
Damen und Herren von der Opposition, von mir und 
anderen Kollegen der sozialliberalen Koalition von 
dieser Stelle aus schon einmal entgegengehalten 
worden. 

Welche anderen Folgerungen könnten aus Ihrem 
Antrag gezogen werden? Ist es etwa eine Mahnung, 
an dem Prinzip der Parität und der Kollektivität fest-
zuhalten? Dieser Mahnung bedarf die Bundesregie-
rung nicht. Die Zuständigkeit für MBFR ist bei Au-
ßenminister Genscher in besten Händen. Er wird 
sich nicht auf Abenteuer einlassen, die unsere mili-
tärische Sicherheit und damit die politische Stabili-
tät in Mitteleuropa gefährden würden. Das ist uns ja 
auch oft genug von Ihnen bestätigt worden. — Ich 
sehe jetzt den Herrn Kollegen Mertes nicht; er 
würde sicher zustimmen. — Bleibt also, daß Sie uns 
möglicherweise mahnen wollen, daß die Kampf-
gruppen der DDR als ein Instrument nicht in Ver-
gessenheit geraten dürfen, das die regulären Streit-
kräfte immerhin von Aufgaben der Sicherung, des 
Objektschutzes, einschließlich der Sicherung der 
Verbindungswege entlasten und damit zur Stärkung 
des Potentials der Warschauer-Pakt-Staaten mittel-
bar beitragen kann. Aber auch diese Erinnerung ist 
nicht notwendig, Herr Kollege Böhm, denn gerade 
diese Feststellung stammt ja von der Bundesregie-
rung selbst. Sie wurde in der soeben von mir zitier-
ten Form als Antwort auf Ihre Kleine Anfrage vom 
23. August 1978 getroffen und von Ihnen zur Be-
gründung Ihres Antrags benutzt. 

Lassen Sie mich zusammenfassen. Ihr Antrag ist 
für MBFR nicht hilfreich, er ist im Gegenteil außer-
ordentlich störend und schädlich. Er soll die Bundes-
regierung an Tatsachen erinnern, an die sie nicht er-

innert zu werden braucht. Er ist also, wenn man von 
übergeordneten Gesichtspunkten unserer Sicher-
heit ausgeht, zumindest sinnlos. 

Allerdings mögen Sie einen parteipolitischen 
Zweck damit verfolgen, indem Sie in der Bevölke-
rung Angst hinsichtlich der Frage zu erzeugen ver-
suchen, ob denn die Rüstungskontrollverhandlun-
gen beim Bündnis in den richtigen Händen liegen 
und ob die Bundesregierung im Bündnis ausrei-
chend darüber wacht, daß das Prinzip der unvermin-
derten Sicherheit auch eingehalten wird. Aber diese 
Rechnung wird und kann nicht aufgehen, Herr Kol-
lege Böhm. Auch wenn die Bevölkerung keine De-
tailkenntnisse über rüstungskontrollpolitische Pro-
bleme besitzt; sie hat doch ein gutes Gespür dafür, 
was seriöse Politik ist. Dieser Antrag fällt nicht in 
die Kategorie der seriösen Politik, denn wie alle Po-
litik unseriös ist, die mit der Angst Geschäfte zum 
eigenen Vorteil zu machen versucht, ist auch dieser 
Antrag in diese Kategorie einzuordnen. 

Ich empfehle und beantrage daher für meine 
Fraktion, den Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuß 
empfiehlt auf der Drucksache 8/3522, den Antrag 
auf Drucksache 8/3918 abzulehnen. Wer dem zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Wer stimmt dagegen? — Wer enthält sich 
der Stimme? — Es ist entsprechend der Empfehlung 
des Ausschusses beschlossen. 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Glos, Dr. Bötsch, Biehle, Gerlach (Obernau), 
Lintner, Frau Schleicher, Ziegler, Dr. Zimmer-
mann, Röhner, Dr. Miltner, Dr. Friedmann, 
Bühler (Bruchsal), Niegel, Graf Huyn, Kiechle, 
Spranger, Hartmann, Regenspurger, Voigt 
(Sonthofen), Dr. Waigel, Frau Männle, Rainer, 
Dr. Warnke, Dr. Fuchs, Dr. Riedl (München), 
Bahner, Straßmeir, Haberl, Dr. Schneider, Dr. 
Rose, Frau Krone-Appuhn, Dr. Jobst und Ge-
nossen zum Schutz des fränkischen Bocks-
beutels  
— Drucksache 8/3935 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit (federführend) 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Interfraktionell ist für jede Fraktion ein Kurzbei-
trag vereinbart worden. Wünscht der Herr Bericht-
erstatter das Wort? — Ich sehe, das ist nicht der 
Fall. 

Das Wort hat der Abgeordnete Glos. 

Glos (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich weiß, daß es um 
diese Zeit vergnüglicher wäre, einen Bocksbeutel zu 
trinken, als über den Rechtsschutz desselben zu dis-
kutieren. 

(Beifall) 
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Ich bedanke mich, daß Sie dennoch dageblieben 
sind, um etwas über dieses Problem der fränkischen 
Weinwirtschaft zu erfahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, norma-
lerweise ist die Beschäftigung mit dem Bocksbeutel, 
besser gesagt: mit dessen Originalinhalt, dem Fran-
kenwein, eine vergnügliche, erbauliche und, wenn 
man diesen Wein in Maßen genießt, auch eine ge-
sundheitsfördernde Angelegenheit. Muß man sich 
jedoch jetzt — wie heute abend — mit dem Rechts-
schutz dieser Flaschenform befassen, dann wird es 
schon schwieriger, und der Wein schmeckt gar nach 
Essig, wenn man an die bisherigen Leistungen der 
Bundesregierung auf diesem Gebiet denkt. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Der Bocksbeutel ist ein durch Jahrhunderte be-
wahrtes, liebenswertes Merkmal Frankens. Er ist für 
Franken so typisch wie die schöne Landschaft um 
Main und Steigerwald, die  bekannte fränkische 
Gastlichkeit oder die herrlichen Kirchen und 
Schlösser berühmter fränkischer Baumeister wie 
Balthasar Neumann. 

Noch typischer, weil für Kenner unverwechselbar 
und unerreicht, ist allerdings der Inhalt des Bocks-
beutels, der in Franken und in einigen besonders be-
zeichneten Anbaugemeinden Badens gewachsene 
Wein. Nicht umsonst schrieb schon Goethe 1806 an 
seine Frau: 

Sende mir noch einige Würzburger; 

— sprich: Frankenwein — 

denn kein anderer Wein will mir schmecken. 
Und ich bin verdrießlich, wenn mir mein ge-
wohnter Lieblingstrank abgeht. 

Ist es verwunderlich, daß sich bei der traditionell 
gepflegten hohen Qualität des fränkischen Weins 
ande re Weinverkäufer aufdrängen und anhängen 
wollen, um daraus ungerechtfertigt Kapital zu schla-
gen? Die Masse der Weinverbraucher, nicht der ex-
zellente Weinkenner — der weiß dies natürlich —, 
verbindet in ihrer Vorstellung Frankenwein und 
Bocksbeutelflasche untrennbar miteinander. Des-
wegen versuchen auch ausländische Weinanbieter, 
besonders ein großer portugiesischer Konzernbe-
trieb, das gute Image der fränkischen Bocksbeutel-
flasche für sich zu nutzen, und werfen große Men-
gen qualitativ minderwertigen Wein, das heißt 
Wein, der nicht den hohen Ansprüchen unserer 
Qualitätsweinverordnung entspricht, in Bocksbeu-
telflaschen auf den deutschen Markt. Nicht nur für 
die fränkische Weinwirtschaft ist dies ein untragba-
rer Zustand, ich meine, es ist fast eine Beleidigung 
Frankens. 

(Dr. Bötsch [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Deswegen dringt die fränkische Weinwirtschaft 
und mit ihr die fränkische Bevölkerung auf eine ge-
meinschaftsrechtliche Regelung des Schutzes des 
Bocksbeutels innerhalb der EG. Diese Flaschenform 
garantiert traditionell die Spezialität und die Origi-
nalität des zu 85 % in kostenaufwendigen Hang- und 
Steillagen gewonnenen Frankenweins. Sie garan-
tiert auch die wi rtschaftliche Existenz von zirka 
5 500 fränkischen Winzern und ihren Familien und 

den dazugehörigen Beschäftigten in den Vermark-
tungseinrichtungen, die in Franken in einer gesund 
gemischten Struktur bestehend, aus Winzergenos-
senschaften, Selbstvermarktern und Weinhandel, 
vorhanden sind. 

Aber nicht nur die Weinwirtschaft, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, besonders auch der 
Verbraucher hat ein Recht auf Schutz. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Eine Bocksbeutelflasche, gefüllt mit anderem Wein 
als Frankenwein, ist für mich nun einmal eine Mo-
gelpackung. Es ist mir unverständlich, daß der Ver-
braucher vor dieser Mogelpackung noch nicht ge-
schützt ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Seit vielen Jahren laufen Bemühungen der baye-
rischen Staatsregierung und auch fränkischer Bun-
destagsabgeordneter beider Seiten dieses Hauses, 
eine Verbesserung des Rechtsschutzes des Bocks-
beutels zu erreichen. Meine Akten allein zu diesem 
Thema füllen bereits drei Ordner. Aber bisher kann 
man leider nur resignierend feststellen: Außer Spe-
sen nichts gewesen. Trotz aller Initiativen kann die 
Bundesregierung, die allein für eine Regelung inner-
halb der EG zuständig ist, bisher kein wirksames Er-
gebnis vorlegen. 

An öffentlichkeitswirksamen Beteuerungen hat 
es nie gefehlt. Die Bundesregierung und vor allen 
Dingen die Abgeordneten der Koalitionsparteien 
haben immer wieder — vor allem vor Wahlen — ge-
sagt, sie hätten dieses Problem im Griff und würden 
es in Ordnung bringen. 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege, erlauben Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Bötsch? 

Glos (CDU/CSU): Ja, wenn sie kurz ist. 

Dr. Bötsch (CDU/CSU): Herr Kollege Glos, wür-
den Sie in Ihre Beurteilung des Sachverhalts, wie Sie 
ihn gerade dargestellt haben, insbesondere auch 
Wahlanzeigen, Annoncen und Prospekte von der 
letzten Bundestagswahl einschließen, in denen 
beide Abgeordnete der Wahlkreise Würzburg und 
Schweinfurt  von der SPD den Wählern damals ge-
sagt haben, der Schutz des fränkischen Bocksbeutel 
sei bereits erreicht? 

Glos (CDU/CSU): Ich habe dies damals mit großer 
Freude zur Kenntnis genommen, weil ich diese Sa-
che weniger unter wahltaktischen Gesichtspunkten 
betrachtet habe, sondern weil ich gemeint habe, jetzt 
wird endlich etwas für die fränkische Weinwirt-
schaft getan. 

Selbstverständlich waren diese Beteuerungen, so 
wie Kollege Bötsch gesagt hat, immer wieder dann 
stark, wenn Weinproben stattgefunden haben, wenn 
man bei fränkischen Winzergenossenschaften ein-
geladen war oder wenn auch hier in Bonn Franken-
wein ausgeschenkt worden ist. 

Es ist verständlich, daß der fränkische Weinbau-
verband seit Jahren auf eine befriedigende Lösung 
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dieses Problems drängt, nicht erst jetzt vor der Bun-
destagswahl. Aber solche Zeitpunkte vor Wahlen 
sind in unserer Demokratie auch dazu da, daß Pro-
bleme, die lange anstehen, endlich einer Lösung zu-
geführt werden. 

Wir als fränkische Abgeordnete freuen uns, wenn 
wir in dieser Frage Verbündete erhalten. Wir sind 
auch nicht futterneidisch, wenn andere die Publizi-
tät, die der Bocksbeutel nun einmal hat, für sich aus-
nutzen. So habe ich jetzt mit Freude in einer großen 
fränkischen Zeitung gelesen, daß der Bremer Bür-
germeister Koschnick gesagt haben soll, der „Bocks-
beutel gehöre den fränkischen Winzern. Diese frän-
kische Zeitung glaubt, daß dies einen ganz besonde-
ren Wert habe, weil dieser Bremer Bürgermeister es 
gesagt hat und weil jetzt auch von dieser Seite Un-
terstützung kommt. Wir sind jedenfalls sehr ge-
spannt, wie es weitergeht. 

(Biehle [CDU/CSU]: Er hat aber jetzt im Mo

-

ment mehr Erfahrung mit Cocktails bzw. 
Molotowcocktails!) 

— Das ist leider wahr. 

Weil Politiker, die Franken besuchen, immer wie-
der betonen, daß sie dieses Problem endlich lösen 
wollen — jüngst war wieder eine Delegation von 
SPD-Abgeordneten dort —, und weil wir doch hier 
gern einmal die Nagelprobe machen und ein Exem-
pel statuieren möchten, haben wir diesen Antrag 
hier im Bundestag eingereicht. Es ist für uns als Par-
lamentarier sozusagen das letzte Mittel, ein Problem 
voranzutreiben. 

Ich bedanke mich bei der Fraktionsführung der 
CDU/CSU, daß sie Verständnis gehabt hat, dieses 
Thema auch heute hier zu diskutieren. Ich bedanke 
mich bei allen Kollegen, die diesen Antrag mit un-
terschrieben haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

In diesem Antrag, der Ihnen vorliegt, wird die 
Bundesregierung — wenn Sie jetzt zustimmen, vom 
ganzen deutschen Parlament — aufgefordert, end-
lich Regelungen auf der Grundlage der sogenann-
ten „Würzburger Vereinbarung vom 3. September 
1976" zu treffen und dabei auch die jetzt laufenden 
Verhandlungen über den Beitritt Portugals zur EG 
zu nutzen. 

Wenn man diese letzte Frist verstreichen läßt, ist 
der Zug für die ' Frankenweinfreunde möglicher-
weise abgefahren, und der Bocksbeutel hat seine 
Rolle als typisches Merkmal für höchste Qualität 
endgültig verloren. Wir alle, meine Damen und Her-
ren, nicht nur die Winzer, sind dann ein Stück ärmer 
geworden. Wenn es uns nicht gelingt, diese typisch 
fränkische Bocksbeutelflasche zu schützen, dann 
nähren wir möglicherweise ein Vorurteil, das nun 
einmal in der Bevölkerung ein bißchen vorhanden 
ist. Man behauptet nämlich, in Bonn säßen sowieso 
zu viele Flaschen. Dies. möchten wir vermeiden. Ich 
bin überzeugt, auch Sie möchten dies vermeiden. 
Deswegen und auch aus Liebe zum Frankenland, 
bitte ich Sie, unserem vorliegenden Antrag zuzu-
stimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
der nächste Redner stammt nicht aus dem unmittel-
baren Anbaugebiet fränkischer Weine, aber er ge-
hört zu den großen Verehrern des Bocksbeutels, 
glaube ich. Das Wort  hat Herr Abgeordneter Neu-
mann (Bramsche). 

Neumann (Bramsche) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wenn hier ein Nord-
deutscher, der zudem ganz gern ab und zu ein Glas 
Bier trinkt, zu dem Antrag spricht, so können Sie 
daraus entnehmen, daß wir erkennen, daß dieser 
Antrag dem Schutz der weintrinkenden Verbrau-
cher und natürlich der fränkischen Weinwirtschaft 
dient und daß wir mit allem Ernst dieses Anliegen 
unterstützen, das Sie hier vorgetragen haben. Ich 
werde mir deshalb, auch auf Bitten der Wahlkreisab-
geordneten, verkneifen, diese oder jene humoristi-
sche Bemerkung zu machen, die bei dem Thema auf 
den ersten Blick wohl möglich wäre. 

Ich sehe, Sie haben dort sogar eine Flasche liegen, 
Herr Kollege Glos. Vielleicht halten Sie sie einmal 
hoch, damit die Kollegen, die keinen Bocksbeutel 
kennen, wissen, um was es hier geht. 

Ich weiß; Herr Dr. Ritz, wir Norddeutschen kön-
nen viel leichter Osnabrücker Maibock als Bocks-
beutel aussprechen. Sie sehen daran, daß ich mich 
bemüht habe, auch dies hinzukriegen. 

Der Schutz der Bocksbeutelflasche für Qualitäts-
weine aus bestimmten Anbaugebieten in Franken 
und in Baden, die traditionell in diese Flaschenform 
abgefüllt werden, ist im Inland schon durch das Ur-
teil des Bundesgerichtshofs vom 12. März 1971 ge-
währleistet. Darin ist bestätigt worden, daß mit die-
ser Flaschenform ein mittelbarer Herkunftshinweis 
entwickelt worden ist, mit dem die Weintrinker eine 
allgemeine Wertschätzung verbinden. Zunehmend 
ist jedoch, wie in der Begründung des Antrags zu 
Recht festgestellt ist, auf dem Inlandmarkt ein An-
gebot aus Drittländern in ähnlichen Flaschen zu be-
merken, die zu einer Täuschung der Verbraucher 
und damit letztlich auch zu einer Schädigung der 
Weinwirtschaft führt. 

Das ist im übrigen von der Bundesregierung früh-
zeitig erkannt worden, und sie hat sich, ohne daß es 
dieses Antrags bedurft hätte, sehr früh bei den Bera-
tungen über ein gemeinschaftliches Weinbezeich-
nungsrecht dafür eingesetzt, daß der Schutz der 
Bocksbeutelflasche zu einem mittelbaren Her-
kunftshinweis für fränkische und badische Weine 
festgeschrieben wird. So hat die Bundesregierung, 
übrigens gegen den Widerstand von Delegationen 
anderer Länder, durchgesetzt, daß in die Weinbe-
zeichnungsverordnung des Rates 1974 eine entspre-
chende Ermächtigung aufgenommen worden ist und 
in dem Entwurf der Durchführungsverordnung der 
Kommission eine Schutzvorschrift für die Bocks-
beutelflaschen vorgesehen ist. Da diese Schutzvor-
schrift einerseits verbesserungsbedürftig war, ande-
rerseits jedoch wegen dringender Verabschiedung 
der Verordnung nicht mehr ausreichend beraten 
werden konnte, hatte die Bundesregierung die Strei-
chung im Verordnungsentwurf beantragt. Da in 
erster Linie, wie wir schon gehört haben, portugiesi-
sche Weine auf den Markt drängen und die portu- 
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giesische Seite in bilateralen Verhandlungen seine 
 Zusage erteilt hatte, zuzugestehen, daß innerstaatli-

che Regelungen getroffen werden, haben sich die 
Verhandlungen bis 1979 hinausgezögert. 

Bei einer Besprechung, die auch Sie erwähnt ha-
ben, im Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit ist Einvernehmen darüber erzielt wor-
den, daß nunmehr bei Fortführung bilateraler Ver-
handlungen mit Portugal die Aufnahme einer in 
dieser Sitzung abgestimmten Schutzvorschrift, die 
unter allen Beteiligten einhellig abgestimmt wurde, 
in die Durchführungsverordnung der Kommission 
beantragt wird. 

Allerdings wird es sich nach dem Urteil des Bun-
desgerichtshofs vom 16. Januar 1979 wohl kaum 
durchsetzen lassen, daß der Besitzstand hinsichtlich 
der von den fränkischen Weinbauern benutzten 
grünen Flaschen in der Weise gewährleistet wird, 
daß die Portugiesen oder andere Länder entspre-
chende ungetönte weiße Flaschen auf den Markt 
bringen. Letztlich muß diese Frage auch noch in den 
Ausschußberatungen unter Beteiligung der Juristen 
eingehend geklärt werden. Hier muß von uns end-
gültig entschieden werden, welchen Antrag wir stel-
len werden. 

Der Antrag der Kollegen der CDU/CSU ist also 
insofern hilfreich, als er auch den gemeinsamen 
Willen von uns allen und die Bemühungen der Bun-
desregierung unterstützt. 

Wenn alles dies nicht hilft, so wird möglicher-
weise diese Frage bei den Verhandlungen über den 
Beitritt Portugals zur EG berücksichtigt werden. 
Ich will nur nicht hoffen, daß Portugal nun wegen 
der Bocksbeutelflaschen nicht der EG beitritt. Das 
wollen wir sicherlich alle nicht. 

In den weiteren Beratungen des Ausschusses soll 
deutlich gemacht werden, wie groß das Interesse 
von uns allen, den Beteiligten, den betroffenen Wirt-
schaftskreisen sowie den Abgeordneten hier und 
denen des Europäischen Parlaments, ist, auf hoher 
Ebene der EG-Kommission in einem Gespräch 
nochmals die große wirtschaftliche und politische 
Bedeutung deutlich zu machen, die wir dieser Frage 
beimessen. 

Wir bitten daher, den Antrag dem zuständigen 
Ausschuß zu überweisen und damit mitzuhelfen, 
daß dem deutschen Bocksbeutel, den Anbaugebie-
ten in Franken und Baden und dem Verbraucher ge-
dient wird. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Leber: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Eimer. 

Eimer (Fürth) (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit dem vorliegenden Antrag zum 
Schutz des fränkischen Bocksbeutels rennt man bei 
uns offene Türen ein. Herr Kollege Glos, Sie hätten 
für uns alle sprechen können; aber leider können 
Sie sich selbst bei diesem Thema einiger polemi-
scher Schlenker nicht enthalten. 

(Dr. Bötsch [CDU/CSU]: Mit Recht nach 
dem, was geschehen ist!) 

Die Bundesregierung braucht nicht erst aufgefor-
dert zu werden, entsprechende Maßnahmen zu un-
ternehmen; denn alles läuft, wie bekannt sein dürfte, 
seit Jahren. 

(Dr. Bötsch [CDU/CSU]: Es war Zeit ge

-nug!) 

Wer die Schwierigkeiten bei diesen Verhandlun-
gen kennt, der weiß, daß dieser Antrag dennoch 
wichtig ist, weil er geeignet ist, die Verhandlungspo-
sition der Bundesregierung zu stärken, weil die For-
derung nach dem Schutz des Bocksbeutels durch 
ein Votum des Parlaments ein stärkeres Gewicht be-
kommt. 

Ich möchte Sie daran erinnern, daß die EG-Kom-
mission bereits 1975/76 Vorschläge unterbreitet 
hatte, die aber von der fränkischen Weinwirtschaft 
als unzureichend abgelehnt wurden. Die fränkische 
Weinwirtschaft war der Auffassung, daß der Bocks-
beutel auf dem Rechtsweg besser geschützt werden 
könne. Der Bundesgerichtshof hat aber 1979 — lei-
der — entschieden, daß die portugiesische Flasche 
keine Bocksbeutelflasche herkömmlicher A rt  sei 
und ferner auch eine Irreführung wegen des deut-
lich erkennbaren Hinweises auf Portugal in der Eti-
kettierung nicht vorliege. 

Die bisherigen Bemühungen, über die portugiesi-
sche Botschaft, den portugiesischen Minister und 
andere, eine entsprechende Regelung mit Portugal 
zu vereinbaren, sind bisher erfolglos geblieben. Die 
von portugiesischer Seite vorgeschlagenen Ent-
würfe befriedigen uns aus den im vorgenannten An-
trag genannten Gründen nicht. 

Deshalb fand am 25. April 1980 im federführenden 
Ministerium eine Besprechung mit allen an der An-
gelegenheit interessierten Kreisen statt. Es bestand 
Einvernehmen, wie folgt vorzugehen: Anstreben ei-
ner Regelung zum Schutz des Bocksbeutels im EG-  
Bezeichungsrecht; Fortsetzung der bilateralen Ver-
handlungen mit Portugal; Versuch, das Problem in 
Beitrittsverhandlungen mit Po rtugal einzubeziehen; 
Unterrichtung der deutschen Abgeordneten des Eu-
ropaparlaments, um auf dieser Ebene Initiativen auf-
zunehmen. Gleichzeitig wurde ein Vorschlag für die 
Regelung im EG-Recht erarbeitet, der der EG-Kom-
mission zugeleitet werden soll. Der Entwurf sieht 
vor, daß die Verwendung der Bockbeutelflasche 
grundsätzlich den Qualitätsweinen aus Franken und 
einigen badischen Gemeinden vorbehalten bleiben 
soll. Abweichend davon soll die Flasche aber auch, 
sofern dies im Herkunftsraum für den Wein her-
kömmlich und üblich ist, verwendet werden dürfen 
für Qualitätsweine, die eindeutig definiert sind, Ro-
séweine gehobener Qualität aus Portugal, wenn sie 
in ungetönten Flaschen abgefüllt sind, die Gleich-
wertigkeit der Produktionsbedingungen mit denen 
eines Qualitätsweines anerkannt ist, die Benutzung 
der Flaschen im Herkunftsraum traditionell üblich 
ist und die portugiesischen Erzeuger auf Grund des 
langjährigen Gebrauchs im Gebiet der Gemein-
schaft ein schützenswertes Interesse an der Weiter-
benutzung haben. 

Dies ist die Meinung der betroffenen Winzer ge-
nauso wie die der Bundesregierung und auch mei-
ner Fraktion. Es zeigt sich also, daß in dieser Angele- 
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genheit eine große Übereinstimmung zwischen den 
Fraktionen vorliegt. Gerade deshalb ist die vorlie-
gende Entschließung geeignet, die Bundesregierung 
in ihren Bemühungen zu unterstützen. Eine weitere 
Wiederholung der Argumente meiner Vorredner 
erübrigt sich. Ich kann mich diesen Argumenten an-
schließen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Leber: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Der 
Ältestenrat schlägt Überweisung des Antrags auf 
Drucksache 8/3935 zur federführenden Beratung an 
den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
und zur Mitberatung an den Ausschuß für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten vor. Ist das Haus 
damit einverstanden? — Ich sehe keinen Wider-
spruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 24 auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/ 
CSU 
Finanzpolitische Bestandsaufnahme 
— Drucksache 8/3978 (neu) 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Haushaltsausschuß 

Das Wort dazu nicht gewünscht. 

Der Ältestenrat schlägt Überweisung des Antrags 
an den Haushaltsausschuß vor. Ist das Haus damit 
einverstanden? — Ich sehe keinen Widerspruch. Es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 25 auf: 

Beratung der Sammelübersicht 69 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
zu Petitionen 
— Drucksache 8/4018 — 

Wird dazu das Wort gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Beschluß-
empfehlung des Petitionsausschusses auf Drucksa-
che 8/4018, die in der Sammelübersicht 69 enthalte-
nen Anträge anzunehmen, zustimmen will, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? 
— Wer enthält sich der Stimme? — Es ist entspre-
chend beschlossen. 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (10. Ausschuß) zu 
der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung Vorschlag einer Verordnung (EWG) des 
Rates über die tierzüchterischen Normen 
für Zuchtschweine 
— Drucksachen 8/3670, Nr. 15, 8/3998 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Schröder (Wilhelminenhof) 

Das Wort  dazu wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Beschluß-
empfehlung des Ausschusses auf Drucksache 9/3998 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Wer stimmt dagegen? — Enthält sich je-
mand? — Das ist nicht der Fall. Der Beschlußemp-
fehlung des Ausschusses ist angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Schluß un-
serer heutigen Tagesordnung angelangt. Ich danke 
Ihnen. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages auf morgen, Freitag, 9 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 21.05 Uhr) 
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Anlage 1 
Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete (r) entschuldigt bis einschließlich 
Dr. Abelein 23. 5. 
Dr. van Aerssen* 23. 5. 
Dr. Ahrens** 23. 5. 
Dr. Aigner* 23. 5. 
Alber* 23. 5. 
Dr. Bangemann* 23. 5. 
Dr. Barzel 23. 5. 
Dr. Becher (Pullach) 23. 5. 
Blumenfeld* 23. 5. 
Brandt* 23. 5. 
Dr. Enders** 22. 5. 
Eymer 23. 5. 
Fellermaier* 23. 5. 
Frau Dr.  Focke*  23. 5. 
Friedrich (Würzburg) * 23. 5. 
Dr. Früh * 23. 5. 
Dr. Fuchs* 23. 5. 
Gerster (Mainz) 22. 5. 
Gscheidle 22. 5. 
von Hassel* 23. 5. 
Dr. Hauff 22. 5. 
Dr. Hennig 23. 5. 
Frau Huber 22. 5. 
Katzer* 23. 5. 
Dr. h. c. Kiesinger 23. 5. 
Dr. Klepsch* 23. 5. 
Dr. Köhler (Duisburg) * 23. 5. 
Frau Krone-Appuhn 23. 5. 
Dr. Graf Lambsdorff 23. 5. 
Lange* 23. 5. 
Dr. Lenz (Bergstraße) 23. 5. 
Lücker * 23. 5. 
Luster* 23. 5. 
Müller (Bayreuth) 23. 5. 
Müller (Wadern) 22. 5. 
Dr. Müller-Hermann* 23. 5. 
Dr. Pfennig' 23. 5. 
Dr. Probst 23. 5. 
Reddemann** 23. 5. 
Frau  Schleicher* 23. 5. 
Dr. Schwencke (Nienburg) * 23. 5. 
Seefeld* 23. 5. 
Sieglerschmidt* 23. 5. 
Stahlberg 23. 5. 
Dr. Starke (Franken) 23. 5. 
Dr. Vohrer** 23. 5. 
Frau Dr. Walz* 23. 5. 
Wawrzik* 23. 5. 
Wischnewski 23. 5. 
Zebisch 23. 5. 
Dr. Zeitel 23. 5. 
Zywietz 23. 5. 

* für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Par-
laments 

** für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Ergänzende Antwort 
des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Biechele 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3573 Frage B 20, 200. Sit-
zung, Seite 15973 A): 

Ist der Bundesregierung das, was die Presse berichtet, einzige bisher 
funktionierende natürliche Abwasserentsorgungskonzept von Profes-
sor Dr. Reinhold Kickuth von der Gesamthochschule Kassel bekannt, 
das in der Gemeinde Othfresen als Modell mit gutem Erfolg betrieben 
wird und das den bekannten konventionellen Abwasserreinigungsan-
lagen wirtschaftlich überlegen sein soll, und wenn ja, wie beurteilt sie 
dieses Konzept? 

Zum Nachtrag zu meiner Antwort am 25. Januar 
1980 auf Ihre Frage über das natürliche Abwasser-
entsorgungskonzept von Herrn Professor Dr. Kik-
kuth in der Ortschaft Othfresen sende ich Ihnen 
hiermit die mir jetzt zugegangene Stellungnahme 
des Niedersächsischen Ministers für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (Anlage X). 

Die Stellungnahme enthält mehrere recht kriti-
sche Bemerkungen und kommt u. a. zu dem Schluß, 
daß derartige Anlagen vorerst nur an Stellen errich-
tet werden sollten, die ähnlich günstige Vorausset-
zungen wie in Othfresen bieten. 

Ich persönlich würde zwar die Weiterverbreitung 
solcher Anlagentypen grundsätzlich begrüßen, 
meine aber, daß man eine solche Entwicklung ange-
sichts der zur Zeit vor allem in Fachkreisen vorherr-
schenden kontroversen Auffassungen nicht über-
stürzen sollte. Ich halte es deshalb für erforderlich, 
daß zunächst unter Fachleuten eine vertiefte Aus-
einandersetzung über die Möglichkeiten und Gren-
zen derartiger naturnaher Behandlungsmethoden 
stattfinden sollte. 

Anlage 
Im Ortsteil Othfresen (rd. 2 000 Einwohnergleich

-

werte) der Gemeinde Liebenburg, Landkreis Goslar, 
wird seit einigen Jahren eine Versuchsabwasserrei-
nigung betrieben. Die Versuchsabwasserreinigung 
steht unter der Leitung von Prof. Kickuth von der 
Gesamthochschule Kassel. Ziel dieser Versuchsab-
wasserreinigung ist es, durch naturnahe Reinigung, 
Bau- und Betriebskosten erheblich zu senken. 

Zur Vorgeschichte ist folgendes zu bemerken: 
In Othfresen befand sich eine Eisenerzaufbereituns-
anlage des Salzgitter-Erzbergbaus. Die damit ver-
bundene Erzwäsche benötigte einen Schlammteich. 
Dieser Schlammteich ist dadurch hergestellt wor-
den, daß man im Tal der Innerste ein etwa 22 ha gro-
ßes Geländestück mit Wällen umgab und das Was-
serschlammgemisch aus der Erzwäsche do rt  einlei-
tete. In diesem Teich setzten sich die feinen Teil-
chen aus der Erzwäsche ab, während das Wasser 
überstand. Auf Grund der großen Wasserfläche bil-
dete sich ein Feuchtbiotop im Laufe der Jahre aus. 
Mit Einstellung der Erzwäsche vor gut zehn Jahren 
wurde auch der Betrieb des Schlammteiches einge-
stellt. Die feinen Bodenteilchen hatten inzwischen 
diesen Teich fast vollständig aufgefüllt. Dadurch, 
daß kein Schlammwasser mehr eingeleitet wurde, 
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trocknete dieser Teich aus, das Schilf zeigte Kum-
merwuchs (Trockenschäden), das Feuchtgebiet 
schien verloren. Auf Anregung von Vogelschützern, 
die das Feuchtgebiet erhalten wollten, befaßte sich 
Prof. Kickuth mit der Angelegenheit und machte 
den Vorschlag, durch Einleitung von Abwässern des 
Ortsteiles Othfresen das Feuchtgebiet wieder her-
zustellen. Gleichzeitig vertrat er die Auffassung, daß 
es möglich sein müßte, durch Anbau bestimmter 
Pflanzen, im wesentlichen Schilf, eine Abwasserrei-
nigung zu erzielen. Diese Art der Abwasserreini-
gung erhielt von ihm den Namen „Wurzelraument-
sorgung". 

Der Landkreis Goslar als zuständige Wasserbe-
hörde genehmigte diese Abwassereinleitung, aller-
dings u. a. mit der Auflage, daß die Abwassereinlei-
tung unter ständiger wissenschaftlicher Kontrolle 
zu erfolgen habe. 

Das Abwasser des Ortsteiles Othfresen wird im 
Trennsystem abgeleitet und ohne jegliche Vorreini-
gung auf das Gelände des ehemaligen Schlammtei-
ches gepumpt. Dieses Gelände liegt mindestens ei-
nen Kilometer entfernt von der nächsten Bebauung, 
die Geländeoberfläche, die durch die feinen Boden-
teile aus der Erzwäsche entstanden ist, liegt etwa 4 
bis 5 m über dem natürlichen Talgrund der Innerste. 
Das Abwasser aus der Druckleitung gelangt in ein 
Auslaufbauwerk. Dieses Auslaufbauwerk besteht 
aus einer rechteckigen Betonrinne, an deren einer 
Stirnseite das Abwasser einläuft. Eine der Längssei-
ten ist mit einer Zahnschwelle als Überlaufkante 
ausgebildet. In dieser Betonrinne sammeln sich die 
groben absetzbaren Stoffe. Sie müssen do rt  von Zeit 
zu Zeit entfernt werden. Meines Wissens geschieht 
das Entfernen derart, daß die Schlammteile manuell 
herausgenommen und in das Gelände verbracht 
werden. Hinter der Zahnschwelle ist eine Schotter

-

schicht angelegt worden. Ein Auslaufbauwerk in 
den Vorfluter Innerste ist nicht erstellt. 

Das ankommende Rohabwasser läuft durch einen 
Grobrechen in diese Überlaufrinne. Von dort fließt 
das Abwasser in das Gelände und versickert oder 
verdunstet do rt. In der Nähe der Überlaufschwelle 
hat sich ein schlammiger Abwassersumpf gebildet, 
der selbst mit Gummistiefeln nicht betreten werden 
kann. In diesen Abwassersumpfflächen wächst das 
Schilf hervorragend. An der Höhe des Schilfes und 
seiner intensiven Färbung ist zu erkennen, wie weit 
etwa die Wirkung des aufgebrachten Abwassers 
reicht. Nach meinen Schätzungen, die Fläche ist 
sehr unregelmäßig, werden z. Z. etwa 2 ha vom Ab-
wasser berührt. 

Von dieser Abwassereinigung gehen erhebliche 
Fäulnisgerüche aus. Auch ist die Insektenplage im 
Sommer nicht unerheblich. 

Über die Wirkungsweise dieser „Wurzelraument-
sorgungsanlage" lassen sich keine gesicherten Aus-
sagen machen. Da es sich nicht um einen Teich mit 
einem freien Wasserablauf handelt, ist eine ein-
wandfreie Probenahme praktisch nicht möglich. 
Prof. Kickuth hat in der Literatur (die Weser, Nr. 8 
vom Dezember 1979) angegeben, daß die Wirkungs-
weise dieser Wurzeiraumentsorgung hervorragend 
sei. Dort  sind Ablaufwerte genannt worden, die ei-
ner strengen Beurteilung nicht standhalten. Da, wie  

bereits ausgeführt, ein freier Auslauf nicht vorhan-
den ist, sind diese Wasserproben von Prof. Kickuth 
aus Peilrohren entnommen worden, die sich auf dem 
ehemaligen Schlammteichgelände befinden. Dieses 
dort gezogene Wasser ist vermutlich durch norma-
les Grundwasser oder Niederschlagswasser mit be-
einträchtigt. Wie weit überhaupt dabei Abwasser er-
reicht wurde, ist nicht zu sagen. Unter diesem Vor-
behalt stehen deshalb alle Angaben über die Wir-
kungsweise der Anlage. Es konnte bisher nicht fest-
gestellt werden, daß Wasser oberflächlich oder 
durch die vorhandenen Dämme drückt und den Vor-
fluter erreicht. Dies ist aber insofern nicht erstaun-
lich, da das ehemalige Schlammteichgelände etwa 
10mal größer war, als die z. Z. auf Grund des Schilf-
wuchses benetzte Fläche. 

Diese Abwasserbeseitigung stellt für den Ortsteil 
Othfresen zweifellos eine sehr kostengünstige Lö-
sung dar. Sie kann jedoch nicht ohne weiteres auf 
andere Gemeinden übertragen werden. Die sehr 
weit von der Bebauung entfernt liegende Ödland-
schaft mit 10facher Größe der bisher berieselten Flä-
che sowie der offensichtlich sehr günstige, mehrere 
Meter starke Aufbau des Bodens mit Feinmaterial 
stellen Voraussetzungen dar, die in den seltensten 
Fällen gegeben sind. Im übrigen muß beobachtet 
werden, ob sich der Bodenkörper im Laufe der Zeit 
nicht doch mit Abwasser und Schadstoffen füllt und 
es zu einer gesetzwidrigen Verschmutzung von 
Grundwasser oder Vorfluter kommt. 

Es soll hiermit nicht verkannt werden, daß eine 
Abwasserreinigung mit natürlichen biologischen 
Verfahren möglich und wi rtschaftlich sein kann. 
Zweifellos können Teichsysteme, die mit bestimm-
ten Pflanzen, in diesem Falle Schilf, bewachsen sind, 
bei entsprechender Dimensionierung gute Reini-
gungsleistungen erbringen. Wieweit jedoch eine 
Leistungssteigerung durch das Anpflanzen von 
Schilf gegenüber unbelüfteten Abwasserteichen zu 
erreichen ist, ist bisher ungeklärt. Meines Erachtens 
dürfte es zweckmäßig sein, das Abwasser erst me-
chanisch vorzureinigen, bevor es einer „Wurzel-
raumentsorgung" übergeben wird. 

Im Augenblick kann die Errichtung einer Abwas-
serreinigungsanlage wie im Ortsteil Othfresen der 
Gemeinde Liebenburg an anderer Stelle nicht vor-
geschlagen werden, sofern nicht ähnlich günstige 
Voraussetzungen vorliegen und einige offene Fra-
gen geklärt sind. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Schwörer 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3981 Fragen B 71, 72 
und 73): 

Sind der Bundesregierung Meldungen bekannt, daß in bundesdeut-
schen Krankenhäusern durch mangelhafte Kenntnis moderner Geräte 
und Apparaturen zunehmend mehr Bedienungsfehler vorkommen, die 
eine ernsthafte Gefährdung von Gesundheit und Leben der Patienten 
bewirken, und wie beurteilt sie den Vorschlag von Prof. O. Anna, Han-
nover, eine Art „Führerschein" für die Bedienung bestimmter Geräte 
einzuführen, der alle zwei Jahre erneuert werden sollte? 

Was beabsichtigt die Bundesregierung zu tun, daß bei der Gestaltung 
der Geräte und bei der Anordnung ganzer Gerätegruppen durch die 
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Hersteller mehr Wert auf Übersichtlichkeit und leichte Bedienbarkeit 
gelegt wird, und könnte sie nicht dafür sorgen, daß der Industrie gegen-
über klare Forderungen für den Bau solcher Anlagen aufgestellt wer-
den, die Bedienungsfehler weitgehend unmöglich machen, und könnte 
dieser Forderung nicht durch entsprechende Gesetze oder Verordnun-
gen Nachdruck verliehen werden? 

Wie steht die Bundesregierung zu der Kritik bezüglich des neuen 
Gerätesicherheitsgesetzes, das nach Auffassung von Fachleuten zum 

Teil unklare und vage Bestimmungen enthält und für das es noch keine 
Ausführungsbestimmungen gibt, und könnte nicht in einer möglichst 
kurzen Frist bei diesen Ausführungsbestimmungen das Versäumte kor-
rigiert werden? 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsge-
setz) und der Gewerbeordnung vom 13. August 1979 
ist die Grundlage für den Erlaß von Durchführungs-
bestimmungen auch für die Sicherheitsanforderun-
gen an medizinisch-technische Geräte geschaffen 
worden. Diese werden zu Zeit im Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung unter Prüfung 
der vorliegenden Erkenntnisse und Vorschläge er-
arbeitet. Hierdurch soll sichergestellt werden, daß 
nur medizinisch-technische Geräte und Anlagen in 
den Verkehr gebracht werden, die den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik entsprechen. Dar-
über hinaus bemüht sich die Bundesregierung über 
die Normung die Übersichtlichkeit und Bedienungs-
freundlichkeit der medizinisch-technischen Geräte 
zu verbessern. 

Die Kritik an dem rund 10 Jahre alten Gerätesi-
cherheitsgesetz hat zu der Änderung vom 13. Au-
gust 1979 geführt, die vom Deutchen Bundestag ein-
stimmig von allen Fraktionen beschlossen worden 
ist. 

Das Gerätesicherheitsgesetz verweist in § 3 auf 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Als 
Ausführungsbestimmung hat der Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung im Rahmen eines Ver-
zeichnisses der allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Gerätesicherheitsgesetz bisher rund 1000 Nor-
men und Sicherheitsregeln, die sich auf alle Berei-
che der Technik erstrecken, für die Gewerbeauf-
sichtsbehörden verbindlich erklärt. 

Als Ausführungsbestimmung zu den Ermächti-
gungsvorschriften des Gerätesicherheitsgesetzes 
und der Gewerbeordnung betreffend medizinisch-
technische Geräte wird die bereits erwähnte Ver-
ordnung über medizinisch-technische Geräte vom 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
zur Zeit erstellt. 

Anlage 4 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3981 Frage B 74): 

Hält es die Bundesregierung für gerechtfertigt, daß ein Soldat auf Zeit 
Pflichtversicherungsbeiträge von monatlich 132 DM an die Landwirt-
schaftliche Krankenkasse zahlen muß, wenn er auch Bewirtschafter ei-
nes landwirtschaftlichen Anwesens ist, obwohl er einen Krankenversi-
cherungsschutz durch die Bundeswehr hat, und wird sie einen Ände-
rungsantrag zum Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte 
vorlegen? 

Die in Ihrer Frage angesprochene Problematik ist 
in dem von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurf eines Zweiten Agrarsozialen Ergänzungsgeset-
zes (BT-Drucksache 8/2844) gelöst. 

Der Entwurf sieht eine Änderung des Gesetzes 
über die Krankenversicherung der Landwirte vor,  

wonach der Beitrag für Versicherte, die nach dienst-
rechtlichen Vorschriften Anspruch auf Heilfürsorge 
haben, auf ein Drittel zu ermäßigen ist. Die Ansprü-
che dieser Versicherten auf Maßnahmen zur Früh-
erkennung von Krankheiten, auf Krankenhilfe, Mut-
terschaftshilfe und sonstige Hilfen ruhen, solange 
Anspruch auf Heilfürsorge besteht. Hat der Versi-
cherte im Inland Angehörige, für die ihm Familien-
krankenhilfe zusteht, so ist diese zu gewähren. 

Anlage 5 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Kroll-Schlüter 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3981 Fragen B 75 und 
76): 

Wie bewertet die Bundesregierung die Feststellung einer Erhebung 
(INFAS) im Auftrag des Bundesarbeitsministers, daß nur 38 v. H. der Be-
fragten erneut das Krankenhaus für „qualifiziert" halten und 37 v. H. der 
Befragten das Klein-Krankenhaus favorisieren, das in der Regel nach 
dem Krankenhausfinanzierungsgesetz nicht mehr förderungsfähig ist, 
und welche Schlußfolgerungen zieht sie daraus? 

Wie bewertet die Bundesregierung die weiteren Feststellungen, daß 
nur 21 v. H. den Ärzten im Krankenhaus bescheinigen, daß sie sich „Zeit 
für die Patienten nehmen", und nur 37 v. H. der Befragten die Schwe-
stern und Pfleger für qualifiziert halten, und welche Schlußfolgerungen 
gedenkt die Bundesregierung aus diesen Feststellungen zu ziehen? 

Aus der von Ihnen angesprochenen Untersu-
chung „zur Humanität im Krankenhaus" sind in ei-
ner Tageszeitung Ergebnisse eines nicht zur Veröf-
fentlichung bestimmten Zwischenberichts unkor-
rekt wiedergegeben worden. Einen klarstellenden 
Leserbrief des beauftragten Instituts (Infas) will die 
Zeitung in Kürze veröffentlichen. Nach dem inzwi-
schen vorliegenden Schlußbericht würden von den 
Befragten das letzte Krankenhaus auf jeden Fall 
64 %, evtl. 23%, möglichst nicht 6% und auf keinen 
Fall 6 % wieder aufsuchen. Kleine Krankenhäuser 
werden nach dem Ergebnis der Erhebungen von 
15 %, mittelgroße (bis 600 Betten) von 61 % und große 
Krankenhäuser von 20 % der Befragten bevorzugt. 
Auch die übrigen von Ihnen dargestellten Zahlen 
geben die Ergebnisse der Untersuchung nicht kor-
rekt wieder, so daß aus ihnen Schlußfolgerungen 
nicht zu ziehen sind. Zur Klarstellung darf ich darauf 
hinweisen, daß über das Krankenhausfinanzierungs-
gesetz auch kleine Krankenhäuser gefördert wer-
den. Mit dem Gesetz zur Änderung des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes, das der Deutsche Bun-
destag am 20. März 1980 beschlossen und zu dem 
der Bundesrat inzwischen den Vermittlungsaus-
schuß angerufen hat, soll auch die im jetzigen § 8 
Abs. 1 Satz 2 des Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes enthaltene Regelung entfallen, die insoweit ge-
legentlich zu Mißverständnissen geführt hat. 

Anlage 6 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Cronenberg (FDP) 
(Drucksache 8/3981 Fragen B 77 und 78): 

Läßt nach Auffassung der Bundesregierung die Regelung des § 368 g 
Abs. 5 a  RVO betreffend Vereinbarungen über die Vergütungen für 
zahntechnische Leistungen die Möglichkeit offen, Festpreise oder 
Höchstpreise zu vereinbaren, oder gebietet die Auslegung im Rahmen 
der Reichsversicherungsordnung in der Fassung des Kostendämpfungs-
gesetzes und im Rahmen des Wettbewerbsrechts sogar die Vereinba- 
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rung von Höchstpreisen, die zur Ermöglichung von Preiswettbewerb un-
terschritten werden können? 

Haben die bisherigen Vereinbarungen nach § 368g Abs. 5a RVO 
Höchst- oder Festpreisregelungen getroffen, und glaubt die Bundesre-
gierung, daß bei der Vereinbarung bloßer Höchstpreise ein Preiswettbe-
werb mit kostendämpfender Wirkung auf die Angebote der zahntechni-
schen Betriebe zu erwarten ist? 

Nach § 386 g Absatz 5 a, der durch das Kranken-
versicherungs-Kostendämpfungsgesetz in die 
Reichsversicherungsordnung eingefügt wurde, ha-
ben im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung 
der Versicherten mit Zahnersatz und Zahnkronen 
die Landesverbände der Krankenkassen und die 
Vertreter der Innungen oder Innungsverbände im 
Benehmen mit den Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen besondere Vereinbarungen über die Vergü-
tung sowie die Rechnungsregelung für die zahn-
technischen Leistungen der Zahntechniker nach 
einheitlichen Grundsätzen zu schließen. Die Vor-
schrift selbst enthält keine ausdrückliche Regelung 
darüber, wie die Vergütung zu bestimmen ist. So-
weit mir bekannt ist, wird insbesondere von den 
Kartellbehörden sowie von der Kassenzahnärztli-
chen Bundesvereinigung die Auffassung vertreten, 
daß das Gesetz vorschreibe, Höchstpreise zu verein-
baren, während von den Spitzenverbänden der 
Krankenversicherungsträger, wie mir aus einer im 
Dezember 1978 abgegebenen Stellungnahme be-
kannt ist, die Meinung vertreten wird, die Vorschrift 
lasse auch die Vereinbarung von Festpreisen zu. 

Ich neige zu der Auffassung, daß die genannte 
Vorschrift den Vertragspartnern zwar einen gewis-
sen Spielraum für die Vertragsgestaltung einräumt, 
gehe allerdings dabei auch davon aus, daß die Ver-
tragspartner einer Vertragsgestaltung den Vorzug 
geben müssen, welche die vom Krankenversiche-
rung-Kostendämpfungsgesetz intendierte Kosten-
dämpfung in diesem Bereich verwirklichen hilft. 

Tatsächlich scheint — und damit darf ich auf Ihre 
zweite Frage eingehen — die von Ihen aufgewor-
fene Alternative „Höchstpreis- oder Festpreisrege-
lung" in der Praxis bisher keine Auswirkungen zu 
haben. Wie Informationen zu entnehmen ist, die 
kurzfristig bei zwei Spitzenverbänden der Kranken-
versicherungsträger eingeholt wurden, enthalten 
die von den Krankenkassen und ihren Verbänden 
abgeschlossenen Verträge weitgehend Höchstpreis-
vereinbarungen. Die Erfahrungen der Spitzenver-
bände der Krankenversicherungsträger mit solchen 
Vereinbarungen hinsichtlich der zu erwartenden 
Wettbewerbs- und Preisdämpfungswirkung sind al-
lerdings negativ. Es besteht auf Grund der bisheri-
gen Erfahrungen der Eindruck, daß in der Praxis fast 
ausschließlich nach Höchstpreisen abgerechnet 
wird, vor allem weil die Zahnärzte kein unmittelba-
res wirtschaftliches Interesse an  einem Preiswettbe-
werb auf Grund der geltenden Regelung haben. 
Preiswettbewerb und eine Weitergabe von daraus 
entstehenden Vorteilen an die Versichertengemein-
schaft seien nicht festzustellen. 

Im übrigen möchte ich zu Ihren Fragen noch fol-
gendes bemerken: Mit der Frage der Wirksamkeit 
der durch das Krankenversicherungs-Kostendämp-
fungsgesetz eingeführten Zahntechniker-Regelun-
gen wird sich auch die Konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen- demnächst eingehender befassen. 

Auf Grund der Ausgabenentwicklung in den letzten 
beiden Jahren sind Zweifel an einer ausreichenden 
kostendämpfenden Wirkung dieser Regelung ange-
bracht, so daß es notwendig ist, Möglichkeiten für 
eine den Preiswettbewerb stärker erhaltende Ver-
tragsgestaltung zu prüfen und in diese Prüfung auch 
die gesamte Regelung grundsätzlich einzubezie-
hen. 

Anlage 7 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Stavenhagen 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3981 Frage B 79): 

Welche Auswirkungen auf eine gemäß § 136 Abs. 2, § 112 Abs. 7 des 
Arbeitsförderungsgesetzes erfolgte Neufestsetzung der Arbeitslosen-
hilfe hat die Tatsache, daß ein Arbeitsloser einen Arbeitsplatz findet, 
dessen Entgelt wesentlich über dem der Neufestsetzung zugrunde ge-
legten erzielbaren Arbeitsentgelts liegt, und spielt es eine Rolle, ob dem 
Arbeitgeber eine Eingliederungshilfe gewährt wird? 

Den ersten Teil Ihrer Frage verstehe ich dahin, ob 
eine rückwirkende Korrektur der Bemessung von 
Arbeitslosenhilfe in dem von Ihnen genannten Falle 
möglich ist. 

Die Frage läßt sich aus § 77 des Sozialgerichtsge-
setzes beantworten. Danach wird die Neufestset-
zung der Arbeitslosenhilfe für alle Beteiligten erst 
dann bindend, wenn gegen die Entscheidung des 
Arbeitsamtes kein oder ein Rechtsbehelf erfolglos 
eingelegt wurde. Für den Fall, daß innerhalb der vor-
gesehenen Frist von einem Monat gegen die Neu-
festsetzung der Arbeitslosenhilfe Widerspruch ein-
gelegt wird, ist möglicherweise eine Aufhebung der 
Entscheidung des Arbeitsamtes denkbar. 

Ich gehe ferner davon aus, das Sie mit dem zwei-
ten Teil Ihrer Frage darauf abzielen, ob eine Neube-
messung der Arbeitslosenhilfe auch dann erfolgen 
darf, wenn eine Eingliederung des Arbeitslosenhil-
fe-Beziehers in ein Arbeitsverhältnis mit Hilfe der 
Eingliederungsbeihilfe des § 54 AFG in Betracht 
kommt. Hierzu meine ich, daß in Anlehnung an die 
Zumutbarkeits-Anordnung vom 3. Oktober 1979 
eine Neubemessung der Arbeitslosenhilfe erst dann 
in Betracht kommt, wenn dem Arbeitslosen unter 
Ausschöpfen aller im Arbeitsförderungsgesetz vor-
gesehenen Hilfen längerfristig keine Beschäftigung 
zu dem Arbeitsentgelt angeboten werden kann, 
nach welchem die Arbeitslosenhilfe bisher bemes-
sen worden ist. Zu diesen vorrangigen Hilfen gehö-
ren auch die Leistungen der Förderung der Arbeits-
aufnahme und damit die Eingliederungsbeihilfe. 

Anlage 8 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Hupka (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3981 Frage B 82): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß bei einem nachentrichtungsbe-
rechtigten Versicherten mit einem Beitrag der Klasse 700 rechnerisch 
nur 98 DM zugrundegelegt werden, obwohl 126 DM eingezahlt und der 
nicht angerechnete Betrag von 28 DM nicht zurückgezahlt wird, und 
was kann gegen diese Verwaltungspraxis unternommen werden? 

Bei dem von Ihnen erwähnten Fall handelt es sich 
offenbar um eine nach dem 1. Januar 1973 durchge- 
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führte Nachentrichtung für die Jahre 1957 bis 1967, 
der ein Entgelt von monatlich 700 DM zugrunde lag. 
In diesem Falle war nicht der Beitragssatz anzuwen-
den, der für den Zeitraum galt, für den Beiträge 
nachentrichtet wurden (14 v. H.), sondern gemäß 
§ 1419 Abs. 3 RVO bzw. § 141 Abs. 3 AVG der im Zeit-
punkt der Nachentrichtung geltende Beitragssatz • 
(18 v. H.). Ein entsprechendes Verfahren der Versi-
cherungsträger ist daher nicht zu beanstanden. 

Ergänzend ist zu bemerken, daß für die Feststel-
lung der Leistungen nicht die Höhe der Beiträge, 
sondern die Höhe der Entgelte, die der Beitragsent-
richtung zugrunde liegen, maßgebend ist. Im übri-
gen ist eine Nachentrichtung ohnehin ein Vorteil 
gegenüber Pflichtversicherten; eine weitere Aus-
dehnung und Verbesserung der Bedingungen sollte 
daher nicht erwogen werden. 

Anlage 9 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Engelsberger (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3981 Frage B 117): 

Interpretiert die Bundesregierung in ihrem Verantwortungsbereich 
die Bestimmung des § 10 des Jugendarbeitsschutzgesetzes, der Arbeit-
geber habe Jugendliche .an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Ab-
schlußprüfung unmittelbar vorangeht freizustellen, in dem Sinne, daß 
bei einer Aufteilung der schriftlichen Abschlußprüfung auf zwei Tage in 
verschiedenen Wochen jeweils der Tag vorher freizugeben ist, und sieht 
sie darin auch eine Freistellung vom Berufsschulunterricht am Tag vor 
der Prüfung? 

Ich bin der Auffassung, daß bei einer Aufteilung 
der schriftlichen Abschlußprüfung auf zwei Tage in 
verschiedenen Wochen jeweils der Tag vorher frei-
zugeben ist, da die Freistellung nach dem Wortlaut 
des Gesetzes nicht auf einen einzigen Tag be-
schränkt ist. Auch der Sinn des Gesetzes, dem Ju-
gendlichen Gelegenheit zu geben, sich auf die 
schriftliche Abschlußprüfung außerhalb des Be-
triebes vorzubereiten, erfordert eine solche Be-
schränkung nicht. Eine verbindliche Entscheidung 
kann allerdings nur von den zuständigen Gerichten 
getroffen werden. 

Eine Freistellung vom Berufsschulunterricht an 
dem Tage vor der Prüfung kann dagegen unter Beru-
fung auf § 10 Jugendarbeitsschutzgesetz nicht ver-
langt werden. Die Freistellungsverpflichtung dieser 
Vorschrift richtet sich nur gegen den Arbeitgeber 
des betroffenen Jugendlichen, nicht gegen dessen 
Berufsschule. Eine Freistellung vom Berufsschulun-
terricht kann nur von den Ländern im Rahmen ihrer 
Kulturhoheit geregelt werden. 
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